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Die hochburg vor der Zerſtörung (von Süden). 

Nach einer Zeichnung von l. Böckler von 1676 (aus: Die KRunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden 6. J, 228) 

Der Holländiſche Krieg in der Markgrafſchaft 
Hochberg 1672—1679 

Von Adolf Gänshirt 

Vorwort 

ie großen Taten der deutſchen heere im Weltkrieg 
haben unſere badiſche heimat vor der Zerſtörung 
und ihre Bewohner vor der Slucht bewahrt. Aber 

2 iſt's bei uns im Dreißigjährigen Krieg und nach— 
her nicht ebenſo ſchlimm geweſen wie auf den Rriegsſchau— 
plätzen des Weltkrieges! Die traurigen Geſchehniſſe jener 

Zeit hat uns die Heimatgeſchichte zum Teil überliefert; ſie 

treten heute noch im Ortsbild durch das Fehlen der alten 
Gebäude ſowie bei der Familienforſchung in dem Derluſt 
der meiſten damals anſäſſig geweſenen Familien zutage. 
Weniger bekannt iſt jedoch, daß bald nach dem Dreißig— 

jährigen Krieg wiederum eine Welle des Krieges und der 
Zerſtörung über unſere badiſche heimat hinwegging und es 
mancherorts ſo ſchlimm ausſah wie in dem großen ſchreck— 

lichen Krieg vorher. Das war der holländiſche Krieg. Daß 

dieſer nicht nur in Holland ausgetragen, ſondern auch für 

unſere Vorfahren zum grauſamen Erlebnis wurde, ſoll an 
dem Beiſpiel der Markgrafſchaft hochberg gezeigt werden. 

  
62. Jahrlauf 

I. 

Burg und Markgrafſchaft hochberg am Ende des Dreißig⸗ 

jährigen Krieges 

Uls die Schlacht bei Lützen geſchlagen wurde und man 
ſchon das 14. Jahr des Dreißigjährigen Krieges zählte, hatte 
man hier oben in der Markgrafſchaft Hochberg noch nicht viel 
von dem großen Kriegselend verſpürt. Damals ſchaute noch 
von der höhe des hornwaldes — 545,6 mhoch und 1 Stunde 

öſtlich von Emmendingen gelegen — ſtolz und unbezwungen 
die mächtige Schutz- und Trutzfeſtung des baden⸗durlachiſchen 
Markgrafen ins Cand, die Burg hachberg, oder wie ſie ſeit 
Unfang des 17. Jahrhunderts hieß, die hochburg!. Solange 

Nach einer alten Sage ſoll der Name Hachberg von einem Ritter 
Hacho herrühren, der 808 die Burg gegründet haben ſoll. Eine zweite 
Erklärung ſuchte den Namen von Habicht oder Hach abzuleiten, weil 
droben im hornwald die Habichte hauſten. Den Namen hochberg er— 
klärte man ſich von „hochgelegener Burg“, was auch falſch iſt, da der 
Berg in nächſter Nähe von anderen Bergen überragt wird und der 
Name hochberg ja erſt ſeit dem 17. Jahrhundert gebräuchlich iſt. Der 

1



ſie unverſehrt ſtand, konnten die hochberger einigermaßen 
beruhigt ſein; denn wenn die Kriegsnot ganz ſchlimm kam, 
fanden die bedrängten Einwohner dort oben Schutz und 
Sicherheit für Leben und Eigentum. Als die Burg am 
11. März 1656 — durch den hunger bezwungen — von den 
kaiſerlichen Belagerern in die Cuft geſprengt wurde, verlor 
der Markgraf nicht nur ſeine ſtärkſte Bergfeſte, ſondern ſeine 
hochberger Untertanen auch all ihr dorthin geflüchtetes hab 
und Gut, ihre letzte ſichere Zufluchtsſtätte. Saſt 0 Jahre lag 
die Burg, die nach einer alten Sage die ſchönſte und reichſte! 

Markgrafſchaft hochberg trug. Akm Ende des Dreißigjährigen 
Krieges befand ſie ſich in einem elenden Zuſtande. Die mei— 
ſten Dörfer waren verwüſtet und entvölkert. Nach einer im 
Jahre 1655 vom Oberamt vorgenommenen Ailine waren 
in der Markgrafſchaft 2399 gemeine Bürgerhäuſer, 47 Herr— 
ſchaftshäuſer, 18 Pfarr- und Sck zulhäuſer und 11 Rirchen zer— 
ſtört. Der Schaden betrug über zwei Millionen Gulden. „Als 
die Untertanen wieder ins Land kamen, iſt an Gebäuen nicht 
ein haus, ſo bequemlich hätte bewohnt werden mögen, ge— 
funden worden, ſondern alles iſt aufs äußerſte verderbt und 

ruiniert geweſen.“ Das ſchlimmſte war je— 
  

  

  

    
  

Husſchnitt aus der Schulwandkarte zur Geſchichte des Großherzogtums Baden, bearbeitet 

von Dr. O. Rienitz und Dr. A. Baldamus (Sammlung hiſtoriſcher Schulwandkarten, heraus— 

gegeben von Dr. A. Baldamus, gezeichnet von Ed. Gaebler, Nr. 4). 

Übkürzungen: BW. = (herrſchaft) Badenweiler; D. O0. — Deutſchorden; Ha. = (herrſchaft) 
Hachberg; J. O. — Johanniterorden; M. - (Herrſchaft) Mahlberg; R. —Ritter (landſäſſig⸗ 
öſterreichiſcher Adel); St. G. = St. Gallen; St. P. St. Peter; Schw. = Schwarzenberg; 

Wü. = Württemberg. 

der ganzen Umgebung geweſen ſein ſoll, als ein Trümmer— 
haufen da. gende Orte: 

H. 4 96 —[ doch der große Menſchenverluſt. Statt 5245 
84 4 1,Stra 5S 5¹ „Mannſchaften“ im Jahre 1627 zählte man 

irnberz . Jim Jahre 16553 nur noch 1128. Unter die— 
X inbolahnbet .EMINl:0n, — ſen 1128 befanden ſich jedoch ſchon etwa 

Hass X. 7—7 400 Zugewanderte, ſodaß die Bevölke— 
Mmel. W 6 —＋ 8 12 rungsabnahme in der Markgrafſchaft von 

38 Venuiigen, W 3 1627 bis 1655 77,6% betrug. Zahlen— 
3 ——— 5 mäßig am größten war die Abnahme in 

—— Eagel 8 ( Eichſtetten, Malterdingen und Bötzingen 
5 ee 8.3— Schwe] mit Oberſchaffhauſen; prozentual am ſtärk— 

Aon 260 — II. .aled. 1 ſten war ſie in Cutſchfelden, Broggingen, 
0 E EBudlughi A- Mieldlon. Biſchoffingen, Denzlingen und Malterdin— 
T. . 385 gen. In der ganzen Markgrafſchaft Hoch— 
15705 „ Hla e h berg befanden ſich nach dem dreißigjäh— 

8 —rigen Krieg nur noch 24 ungetrennte 
3 unmenule, 7 Malle 55 Ehen. „Die Leute ſind mehrenteils ver— 

: Le „ 6 8 Jdorben und geſtorben, die andern ver— 
R O XER. ; W loffen, das Land verſoffen.“ Von man— 

8 Iu ge, XIilidon, — chen Familien war niemand mehr am 
1 0 8 85 h 191 9 5 0 den 1 8 

8 005 00 06r.. rieg überlebt hatten und „aus der 
. e, 8 C, I] in die alte heimat zurückgekehrt waren, 

IOATFreibüfs R. feierten im Jahre 1650 das §riedensdank— 
7 2.ο 5 Tres— agungsfeſt. Der Bahlinger Pfarrer Fried— 

0 5 81 er und Reſch in mal⸗ 
1B — —5 3 905 —2 terdingen waren noch die einzigen Pfar— 

5 rer im Hochbergiſchen) berichtet darüber 
minhei e. im Ihringer (und Bahlinger) Kirchenbuch— 

——— — 4.. Den 29. September 1650 iſt in der Mark— 

grafſchaft das Friedensdankſagungsfeſt ge— 
halten worden. Da ſind die Ihringer, 

Bickenſohler, Biſchoffinger, Leiſelheimer, 
Rönigſchaffhauſer und Weißweiler nach 
Bahlingen gekommen und haben nach 
herrſchaftlichem Befehl dem Gottesdienſt 

beigewohnt. 
Zur Markgrafſchaft hochberg gehörten um jene Zeit fol— 

Ein ſchlimmes Los traf auch das dazugehörige, um ſie 
zerſprengt liegende Land, das nach der Burg den Namen 

bekannte Heimatgeſchichtsforſcher heinrich Maurer (1865—1892 in Em— 
mendingen) ſtellte in einer Veröffentlichung im „Schauinsland“ von 
1877 als die einzig richtige Erklärung die auf, wonach der Name von hach 
oder Hachen, d. h. Stier, herkommt, Hachberg bedeutet demnach Stierberg. 

Nach ihrer endgültigen Zerſtörung im Jahre 1689 wurde ſie heim—⸗ 
licherweiſe oft von Schatzgräbern durchſucht. (Siehe „Mein heimatland“ 
1952, Heft 1/2: Schatzgräber auf der hochburg bei Emmendingen von 
h. Jakob, Beiertheim Rarlsruhe.) 

1. Bahlingen, 2. Bickenſohl, 3. Biſchoffingen, 4. Bötzingen 
mit Oberſchaffhauſen (beides nur halb; die andere hälfte war 
öſterreichiſch), 5. Brettental, 6. Broggingen, 7. (Cangen—) 
Denzlingen (mit Steckenhof und Mauracherhof), 8. Eich— 

ſtetten, 9. Emmendingen, 10.Nieder-Emmendingen, 11. Gun— 

delfingen (mit Raitenbach), 12. Ihringen, 15. Keppenbach, 

14. Rollmarsreute, 15. Köndringen, 16. Rönigſchaffhauſen, 

17. Landeck, 18. Leiſelheim, 19. Maleck (mit Zeismatt), 

20. Malterdingen, 21. Mundingen (mit 5 höfen), 22. Muß—



  

  
  

  

    
              

  

          

Tabelle über die Bevölkerungsbewegung 1650—1680! 

Bahlingen [Denzlingen]Eichſtetten W5 Ihringen Vondringenſ'conägſchl We Sulzburg [CTeningen [Weisweil 

9 2²²) (2067) (1961) (8087) (5556) (1404) (050) (665) (1062) (2000) (1400) 

Jahre — — — — I R 75 N 

E 

1650 [1178 5 2 4.21 4 2 16 5 90 A 5 — 7 5 2 15 6 15ſ1444 

1655 „ 12 11 5 125 614 52 5 1217 3ʃ8 15 1 7 — 4 54(95(8 

166017 711 14 2721/(14(22 320 11 3 410 55 5.——— 12 4 5(24 53 10 111² 

1665 20 13 15 4 — 6ſ22 527 16 21 15 e 16 5 520 64ſ(15 5 

166929 4 10ſ19 5 19 5101057 29 81729 6 14 5 5 10 1 4 4 20 4 5 5 4 27 116 27 7 16 

1670 55 111820 112 24 10 14 54 102 22 11 12 1 4 8„ 2 12 101 2⁰ 2 520 —9 

3 (1J674 25 6 34 18 5 52715 35 6 20⁰ 25 — 21 5 4.66 3014 20 17 — 9— 41 

20 114ſ15 5 5ſ30 11 42 54(63820 31 2 * 15 101816 916 14 —25 

1676 16 5 5 2 120 5/582 0 5 9115 — 6— 1— 24/ 62ſ10 24 50½22 5 2 — 1 

1r 2 5 * 11614415ʃ22 35 5 5 i20 u855 1 

8 11678 5—1 199 126f12 2 0 4 2(12%.—4 E 

1679 10 2 14 2 1( 2(65 61 9ſ15 1 6 9 66 8.119 6 

1680 [24 8 9 975 7121 30 1019 20 7 417 57115 4/20 5 11 e 5 9115 —16 

bach, 25. Nimburg und Bottingen, 24. Ottoſchwanden, gelegen. Markgraf Jakob III. batte es 1574 als Schloß er— 

25. Reichenbach (mit Schillingberg), 26. Sexau (mit höfen), 

27. Teningen, 28. Tutſchfelden, 29. Vörſtetten (mit Schupf— 

holz), 30. Waſſer (mit 5 höfen), 31. Windenreute (mit hö— 

fen), 32. Weisweil, 55. (Unter-)Prechtal (gehörte bis 1806 
hochberg und Fürſtenberg gemeinſam. Die Regierung wech— 

ſelte jedes Jahr zwiſchen Baden Durlach — von Emmen— 

dingen aus — und Fürſtenberg — von haslach aus —9), 
34. Sulzburg (es war von den Uſenbergern an die Mark— 

grafen von hachberg gekommen und fiel mit der herrſchaft 

an Baden-Durlach; es kam 1775 zur Herrſchaft Badenweiler), 
35. Ballrechten und Dottingen (waren um 1600 zur Mark— 

grafſchaft hochberg gekommen; der Markgraf Georg Sriedrich 

hatte ihnen freie Religionsübung gewährt). 
Die Markgrafſchaft grenzte im Norden an das weltliche 

Gebiet des Bistums Straßburg, an die gefürſtete Grafſchaft 

Geroldseck und an das Fürſtenbergiſche, im Oſten, Süden und 
Weſten an den vorderöſterreichiſchen Breisgau. Sie umfaßte 

einen Flächenraum von 275 qkm. 

Der Landvogt der Markgrafſchaft Hochberg in der Zeit 
von 1658 bis 1688 war Chriſtoph Friedrich Beſold von und 
zu Steckhofen, geboren am 50. Juni 1611 in Sulzburg, ge— 

ſtorben in Emmendingen am 28. September 1688. Seine 
Frau Subilla geb. von Kemchingen ſtarb am 25. Huguſt 1684 

in Emmendingen. Die Wohnung des Landvogts in Emmen— 

dingen war das Hoſpital, urſprünglich Keppenbacher oder 

Tennenbacher hof genannt, hinter der evangeliſchen Kirche 

1 Erläuterungen zu den kufzeichnungen über die Bevölkerungs— 
bewegung: 

à) Die in Klammern geſetzten Zahlen unter den Ortsnamen ſind die 
Einwohnerzahlen vom Jahr 1925. 

b) Wo Striche ſtatt Zahlen ſtehen, enthalten die betreffenden Kirchen— 
bücher infolge kriegeriſcher Ereigniſſe keine Angaben. 

c) Die Jahlen von 1669 ſtammen zum Ceil aus dem Rirchenviſita— 
tionsbericht von 1669. 

d) Die hohen Sterbeziffern in Emmendingen und Sulzburg während 
des Holländiſchen Krieges zeigen an, daß ſie Zufluchtsorte für die 
aus der Umgebung geflüchteten Leute waren, von denen dort 
manche auf der Flucht geſtorben ſind. 

bauen laſſen. Landſchreiber war bis 1676 Johann Ulrich 

Mahler, dann Fürſtl. RKat Johann Martin Zandt. Geiſtlicher 

verwalter war bis 1686 Heinrich Wilhelm Mahler. 

Nach den langen Kriegswirren des Dreißigjährigen Krie— 

ges durften die wenigen Bewohner der Markgrafſchaft end— 

lich wieder einmal an die UArbeiten des Friedens denken. Da 

aber das früher reichgeſegnete Cand in eine völlige Wildnis 

verwandelt war, konnten die paar hände nicht viel ausrichten. 

Es bedurfte des Zuſtroms von kräftigen, arbeitsfreudigen und 

an beſcheidenſte Wohn- und Ernährungsverhältniſſe ge— 

wöhnte Menſchen, um den Wiederaufbau mit Erfolg zu be— 

treiben. Die notwendige hilfe kam aus der ſtammverwandten 

und damals volkreichen Schweiz, die von den Greueln und 

Nöten des Dreißigjährigen Krieges verſchont geblieben war. 

Dieſe meiſt evangeliſchen Alemannen kamen in großer Zahl 

zum Ceil einzeln, zum Teil mit Familie aus den Kantonen 

Appenzell, Baſel, Bern, Cuzern, Schaffhauſen, Solothurn, 

St. Gallen und Zürich in unſer menſchenarmes Hochberger 

Land, wo Arbeit in hülle und Sülle auf ſie wartete. Aber 

nicht nur dieſe wirtſchaftlichen Gründe haben jene Schweizer 

zur Auswanderung in die von Natur reicher geſegneten Ge— 

genden der Rheinebene und des Kaiſerſtuhls veranlaßt, ſon— 

dern es waren auch ſchwerwiegende Vorgänge in der Schweiz 

ſelbſt, 3. B. Bauernaufſtände und Verfolgung der Wieder— 

täufer. Die letzteren wurden in Baden Durlach geduldet, ſo 

in der Wohnung der Meierei auf der hochburg und auf dem 

Wöplinsberger hof bei Mundingen. Auf jeden Fall durften 

unſere badiſchen Markgrafen Sriedrich V. und Sriedrich VI. 

froh ſein um dieſe brauchbaren Hilfskräfte, von denen ſich 

viele unter ihren Stammesbrüdern im badiſch-alemanniſchen 

Cand ſeßhaft machten und es als Bauern, hirten, Knechte 

und Mägde wieder in die höhe bringen halfen. Im Kirchen— 

buch Eichſtetten kommen in den 60 Jahren nach dem Weſt— 

fäliſchen Frieden 121 verſchiedene Samiliennamen vor, deren 

Träger aus der Schweiz hierher eingewandert ſind. Davon 

leben hier heute noch folgende neun Familien im Mannes—



ſtamm weiter: Beck, Berger, Frei, Iſelin, Kaiſer, Müller, 
Meier, Nidecker, Schmidt. Einzelne kehrten in den folgenden 
Kriegswirren auch wieder in ihre ſchweizeriſche heimat zu— 
rück. Faſt in allen Gemeinden der Markgrafſchaft konnten 
Schweizer Einwanderer feſtgeſtellt werden!. 

Durch die Rückkehr mancher Geflüchteten in die alte Hei— 
mat ſowie durch den Zuſtrom der Schweizer Einwanderer iſt 
die Bevölkerung der Markgrafſchaft hochberg in den nach— 
folgenden Sriedensjahren an Zahl andauernd gewachſen. Die 
Bewohner fühlten ſich auch durch die nahe Hochburg, deren 
Schloß und §eſtungswerke durch Markgraf Friedrich VI. von 
1660 bis 1675 wiederhergeſtellt worden waren, ſicherer. Die 
aus jener Zeit von einigen Orten bekannten Bevölkerungs— 
angaben und die dabei angewandten verſchiedenen Bezeich— 
nungen, wie 3. B. Mannſchaften, haushaltungen, wehr— 
fähige, fronbare Männer laſſen aber meiſt keinen ſicheren 
Schluß auf die Einwohnerzahlen zu, noch ermöglichen ſie es, 
das Anwachſen der Bevölkerung zahlenmäßig daraus zu be— 
rechnen. Volkszählungsliſten mit genauer Ungabe der Ein— 
wohnerzahlen gibt es in der Markgrafſchaft erſt ſeit dem 
Jahre 1770. Die vorſtehende, auf Grund der Rirchenbücher 
gemachte Zuſammenſtellung aus einigen hauptorten der 
Markgrafſchaft hochberg ſoll deshalb aus den Zahlen der Ge— 
burten, Eheſchließungen und Codesfälle ein Bild geben, wie 
ſtark nach dem Dreißigjährigen Krieg in den Jahren des Frie— 
dens die Bevölkerungsbewegung geweſen iſt. 

Die höchſten Zahlen finden wir 16701675, ein Zeichen, 
wie der verwilderte Boden in den Jahren friedvoller Cätig— 
keit eine immer ſtärker werdende Bevölkerung an ſich zog und 
auch ernährte. Don der Mitte der ſiebziger Jahre ab ſinken 
aber die meiſten Zahlen raſch. Was iſt nun die Urſache die— 
ſes plötzlichen Rückgangs der Geburten und Eheſchließungen, 
dafür aber des Steigens der Sterbeziffern in manchen Orten 
der Markgrafſchaft? 

III. 

Der Folländiſche (Raub-) Krieg 

Es iſt wieder ein grauſamer, alles vernichtender und ader— 
laſſender Krieg. Es iſt die Zeit der ſogenannten Raubkriege 

des franzöſiſchen Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Die nun ein— 

ſetzenden wiederholten Einfälle der Franzoſen, die Belaſtung 
durch die in der Markgrafſchaft und näheren Umgebung zu— 

ſammengezogenen kaiſerlichen und Reichstruppen vernich— 
teten immer wieder die günſtigen Anſätze zu einer neuen 
Blütezeit. Die Ortſchaften und Bewohner wurden wieder 

ſchrecklich mitgenommen, das ſeit 1648 notdürftig und müh— 

ſam Errungene wieder grauſam zerſtört. Wieder haben die 
meiſten Bewohner unter vielen Drangſalen arm und elend 

aus ihrer zum Teil verwüſteten heimat fliehen müſſen (mach 
der Hochburg, nach Straßburg, Württemberg, nach der 
Schweiz). Der von 1672 bis 1679 währende holländiſche 

Krieg reiht ſich in ſeiner Wirkung im hochberger Land faſt 

Die genaue Feſtſtellung der nach dem Dreißigjährigen Krieg in 
alle Gemeinden der Markgrafſchaft hochberg eingewanderten Schwei— 
zer, ſo wie es Seith für das Markgräflerland getan hat, bliebe einer 
beſonderen Arbeit vorbehalten, für die ſicherlich neben dem allgemeinen 
geſchichtlichen ein weitergehendes familiengeſchichtliches Intereſſe vor— 
handen wäre. (Siehe Sonntagsbeilage der National-Zeitung Baſel, 
„Der Baſilisk“ Nr. 5 und 6 vom Jahre 1929.) 

ebenbürtig an das traurige Ergebnis des Dreißigjährigen 
Krieges an, da der Kustrag der Seindſeligkeiten meiſt am 
Rhein her, im badiſchen Land vor ſich ging und ſo deſſen 
Wohlſtand zerrüttete. Das einzig Mildernde war nur, daß 
dieſer RKaubkrieg nicht ſo lange dauerte wie der vorangegan— 
gene große Rrieg. Selbſt der große franzöſiſche Schriftſteller 
Voltaire urteilt bitter über die kriegeriſche Politik Lud— 
wigs XIV. und die Kriegführung der franzöſiſchen Generäle, 
indem er geradezu als von einer Schande für Frankreich und 
Cudwig XIV. ſpricht. Im Taufbuch Staufen ſteht über dieſen 
holländiſchen Krieg: „Was nicht einmal die Vandalen getan 
haben, das haben die Allerchriſtlichſten getan.“ 

Die Veranlaſſung zum holländiſchen Krieg fand Lud— 
wig XIV. in der republikaniſchen Verfaſſung, dem proteſtan— 
tiſchen Glaubensbekenntnis und der regen Handelstätigkeit 
der Niederlande. Ludwig XIV. wollte die freien Niederlande 
ſeinem Staat einverleiben. Seine Diplomaten hatten mit 
großer Umſicht vorgeſorgt und England und Schweden zu 
Verbündeten gewonnen. Den gutmütigen Raiſer Leopold 1., 

der nach 1648 nur noch den Schein einer Oberhoheit in dem 
abſterbenden Deutſchen Reiche verkörperte, hatte er längſt 

umgarnt; er wurde von ſeiner nächſten Umgebung an Lud— 
wig XIV. verraten. Einige deutſche Fürſten, z. B. Köln, 
Münſter, Hannover, Mecklenburg-Schwerin, ließen ſich durch 

franzöſiſches Geld beſtechen, im Falle der Verletzung des 
Reichsgebietes dem Reichsoberhaupt den Durchzug durch ihr 
Gebiet zu verweigern. Den ihm widerſtrebenden Herzog 

RKarl IV. von Lothringen vertrieb Cudwig XIV. im Septem— 
ber 1670 aus ſeinem deutſchen Land. Den Rurfürſten von 

der Pfalz machte er ſich dadurch freundlich geſinnt, daß er 

ſeinen Bruder mit deſſen Tochter Ciſelotte verheiratete. Nur 
der Große Rurfürſt von Brandenburg widerſtand den Be— 
ſtechungskünſten der gewandten franzöſiſchen kgenten. Nicht 
nur, daß er ſeinen Neffen in holland, Wilhelm von Granien, 

aufs tatkräftigſte unterſtützte, ſondern er ſtand auch treu zu 

Raiſer und Reich; denn er erkannte die Gefahr der Vergröße— 
rung Frankreichs für das geſchwächte Deutſche Reich. Dafür 

hetzte Ludwig XIV. ihm 1675, als er am Oberrhein ſtand, 

die Schweden in ſeine entblößte Mark Brandenburg (Schlacht 

bei Fehrbellin!). 

Nicht nur diplomatiſch, ſondern auch militäriſch hatte ſich 
Ludwig XIV. für den neuen Raubkrieg aufs beſte vorbereitet. 
Das franzöſiſche heer beſtand aus 47000 Reitern, 10000 Dra— 

gonern, 120000 Mann Feldinfanterie und 100000 Mann in 

den Garniſonregimentern. Dem Rönig als Oberbefehlshaber 
ſtanden die erprobteſten Feldherren jener Zeit zur Seite: 
Turenne, Condé, de Luxembourg, Louvois und Vauban, der 

Meiſter im Aufbau und in der Belagerung der Feſtungen. 
So aufs beſte gerüſtet, erließ Cudwig XIV. am 17. April 

1672 ſeine Kriegserklärung an die gänzlich iſolierten Nieder— 
lande. In raſchem Siegeslauf eroberte er einen großen Ceil 

dieſes Landes. In höchſter Not wurde die Hauptſtadt Umſter— 
dam vor den vororingenden Franzoſen dadurch gerettet, daß 

die holländer die DSämme durchſtießen und das Land unter 
Waſſer ſetzten. Die Landung der zu gleicher Zeit vom Meer 

her angreifenden und damals noch mit den Franzoſen ver— 

bündeten Engländer wurde durch das Ausbleiben der §lut 

und den Udmiral de Ruyter verhindert.



IIIIl. 

was hat der holländiſche Krieg mit der Markgrafſchaft 

hochberg zu tun? 

Zur Abwehr der wiederholten franzöſiſchen Übergriffe 

ſtand bei Bonn ein kaiſerlich, brandenburgiſch, ſpaniſches 

Hheer. Dieſes veranlaßte die Franzoſen zum Rückmarſch und 

zur Hufgabe des größten Ceiles ihrer Eroberungen in hol— 

land. Sie verlegten jetzt ihr heer an den Rhein, und von da 

an begann ihr Kampf um den Rhein. Sie beſetzten die Khein— 

übergänge, und ihre militäriſchen Operationen richteten ſich 

nun ganz gegen den Kaiſer und die mit ihm verbündeten 

deutſchen Fürſten. Beſonders am Oberrhein beſaßen die 

Franzoſen in den zwei §eſtungen Breiſach und Philippsburg 

außerordentliche Vorteile für alle Unternehmungen in Süd⸗ 

deutſchland. Sie hatten dort inzwiſchen emſig vorgearbeitet, 

trotz des beſtehenden Friedenszuſtandes mit dem Kaiſer, den 

dieſer ängſtlich zu erhalten ſtrebte. Cudwig XIV. hingegen 

machte ſich keinerlei Hewiſſensbiſſe wegen ſeiner immer mehr 

offenbar werdenden Ungriffsabſichten. Schon die Vertreibung 

des herzogs von Lothringen und die Beſetzung ſeines Landes 

war eine feindſelige Tat gegen den Kaiſer. Nun ſollte letz— 

terer auch verhindert werden, den deutſchen Reichs- und Rit— 

tergütern im Elſaß über die allein noch offene Straßburger 

Rheinbrücke hilfe zu bringen. Cudwig XIV. ſchickte 700 Mann 

von Breiſach aus bei Nacht den Rhein hinunter, und dieſe 

verbrannten am Montag den 14. November 1672, nachts um 

2 Uhr acht Joch von der Rheinbrücke der deutſchen Stadt 

Straßburg. Die häufigen Gebietsverletzungen, beſonders die 

verheerungen Turennes von Philippsburg aus führten Ende 

des Sommers 1675 zum offenen Bruch zwiſchen dem Kaiſer 

und Frankreich, und der franzöſiſche Geſandte Gremonville 

mußte noch 1675 Wien verlaſſen. Über erſt am 24. Mai 1674 

beſchloß der Reichstag zu Regensburg den Reichskrieg gegen 

Frankreich. Mit holland, Spanien und Brandenburg wurde 

ein Schutzvertrag geſchloſſen. England hielt ſich von 1674 ab 

neutral. 

a) Vverhältnis des baden-durlachiſchen Markgrafen 

zum Kaiſer 

Nach dem Weſtfäliſchen Frieden hatte ſich das frühere 

feindliche Verhältnis zwiſchen dem Raiſer und dem baden— 
durlachiſchen Markgrafen völlig ausgeſöhnt. Friedrich VI., 
der unter Bernhard von Weimar die Kriegskunſt erlernt und 

ſeit 1650 die Regierung übernommen hatte, ſtand treu zu 

RKaiſer und Reich. Für ſeine Verdienſte im Krieg gegen die 
Türken wurde ihm vom Kaiſer Ceopold I. am 11. April 1664 

der Titel „Durchlaucht“ verliehen. 1669 —72 bewarb er ſich 

um das Generalat, d. h. die militäriſche Befehlsgewalt über 
die geſamten ſchwäbiſchen Kreisvölker. Am 17. Sebruar 1674 
hatte er, nach Übertragung dieſes Generalats, in Regensburg 
dem Raiſer und dem Keich die Pflichten (den Eid) abgelegt. 
Um 27. Februar 1674 bekam „der Herr Generalfeldmarſchall“ 

ſeine Inſtruktion. Am 9. März 1676 wurde Markgraf Fried— 
rich VI. von Kaiſer Ceopold I. „wegen ſeiner vortrefflichen 
Qualitäten, in Kriegsſachen erlangten guten Erfahrenheit, 
auch bisher erwieſenen abſonderlichen Valors und Capferkeit 
und des gnädigſten Vertrauens“ zum Raiſerlichen Feldmar— 

ſchall über alles Rriegsvolk zu Roß und Fuß beſtellt. Am 

12. September 1676 brachte er durch ſeine wirkſame Belage⸗ 

rung die von den Franzoſen beſetzte §eſtung Philippsburg zu 

Fall. Darnach wollte er dem Kaiſer auch noch Breiſach zurück— 

erobern; er ſtarb aber bald darauf. Bis zu ſeinem am 

31. Januar 1677 erfolgten Cod hielt er, was er Kaiſer und 

Reich verſprochen hatte. Sein Nachfolger wurde ſein Sohn 

Friedrich Magnus. Die markgräfliche Reſidenz war ſeit 1565 

die Karlsburg in Durlach. 

p) Verhältnis des Markgrafen zu Srankreich 

Der Kaiſer ſah wohl ein, daß die Lage der oberen Mark— 

grafſchaften gefahrvoll war und daß der Markgraf „bei ſolch 

gering habenden Kräften nicht anders fahren könne, als ſich 

mit Frankreich zu comportieren, jedoch unter getreueſter 

Devotion gegen den Kaiſer“. Der Markgraf ſelbſt ſuchte denn 

auch in den ſchwierigſten §ällen ein gutes Einvernehmen mit 

Srankreich und hielt in ſeinem Cande Neutralität. Er ſchickte 

1672 Abgeſandte zum franzöſiſchen §eſtungskommandanten 

Le Roye nach Breiſach. Ihr Bericht ſchildert, welch freund— 

liche Aufnahme ſie dort gefunden haben. Man habe ſich ge— 

genſeitig Grüße und die Derſicherung guter Nachbarſchaft 

überbracht. Ce Roye habe verlauten laſſen, daß er den ba⸗ 

diſchen Markgrafen außerordentlich hochachte und ihm ein— 

mal ſeine klufwartung machen wolle. kluf ſein Geheiß ſeien 

die Offiziere und der Bürgermeiſter herbeigekommen, worauf 

der Kkommandant, auf dem Boden kniend mit dem bloßen 

Degen in der hand, mehrmals auf das Wohl des markgräf— 

lichen hauſes und ſeiner getreuen Diener getrunken habe. 

Um die heimreiſe ſei e Roye ebenfalls ſehr beſorgt geweſen. 

Nach dem Abſchied habe er die Ubgeſandten in ſeiner Leib— 

kutſche bis ans Wirtshaus zum Salmen und von da durch 

einen Offizier und Fackelträger bis vor die Stadt hinaus be— 

gleiten laſſen. Zuvor habe er noch einem Bedienten befohlen, 

eine Liſte der markgräflichen Ortſchaften anzufertigen, damit 

letztere in unverhofften Fällen verſchont blieben. 

Als am 1. September 1675 Cudwig XIV. und ſeine Ge— 

mahlin ihren prächtigen Einzug in Breiſach hielten, ſchickte 

der Markgraf ſeinen Geheimen Rat und Präſidenten, den 

Freiherrn Karl Sigmund von Kroneck, zur Begrüßung nach 

Breiſach. Der Markgraf ſelbſt wollte dem franzöſiſchen König 

in Philippsburg ſeine Aufwartung machen. klls Ludwig XIV. 

aber ſeinen Reiſeweg änderte, ſchickte ihm der Markgraf ſeinen 

Sohn, den Erbprinzen Sriedrich Magnus nach, und dieſer 

wurde von dem franzöſiſchen König in Luneville aufs gnä— 

digſte empfangen. In freundlichem Schreiben an den Mark— 

grafen gab Ludwig XIV. ſeine beſondere Verwunderung und 

Zufriedenheit über des Erbprinzen hohe Eigenſchaften und 

Fähigkeiten zu erkennen. 

In Freiburg wurde der Markgraf verſchrieen, daß er „ſo 

gar gut franzöſiſch ſei, noch mehr als man es könnte gegen 

Ihre Kaiſerliche Majeſtät verantworten“. Dies hatte den 

Markgrafen um ſo mehr geſchmerzt, als er bei Srankreich für 

gar nicht gut franzöſiſch, ſondern gut kaiſerlich gehalten wurde. 

Die hochberger wurden als „franzöſiſche Schelm, lutheriſche 

hund oder Retzer“ bezeichnet. bom Rommandanten der 

Feſtung Freiburg wurde ſogar nach Innsbruck berichtet, daß 

der Markgraf die §eſtung hochberg mit franzöſiſchem Dolk,



Stücken und Munition verſehe. Als er auch zur Rechenſchaft 
darüber gezogen wurde, daß 150 Markgräfliche bei der fran⸗ 
zöſiſchen Garniſon in Breiſach ſchanzten, ſchrieb er, daß des—⸗ 
wegen den Beamten nichts anbefohlen ſei. Dieſes aber ſei 
„in genere den Beamten eingebunden“, ſie ſollten ſich gegen 
die franzöſiſchen Bedienten in Breiſach auf alle Weiſe nach— 
barlich zu betragen ſuchen, daher es auch irgend geſchehen 

ſein möge, daß etwelche Untertanen, um „ein Stück Geld zu 
verdienen“, dahin gegangen ſeien. Er wolle aber nicht hoffen, 
daß ein ſolches mißgedeutet werde, da die Situation im Lande 
ohnedem ſo beſchaffen ſei, daß man genug zu tun habe, wenn 
man den etwa zu befürchtenden Ruin durch nachbarliche Be— 
zeugungen ſoviel als möglich abzuwenden ſuchen wolle. Es 
ſoll aber die „gegen den Kaiſer allgetreulich zu tragende De— 
votion nicht gekränket werden“. Im eklpril 1674 hoffte der 
Markgraf immer noch den Frieden für ſein Vaterland und 
ſeine Markgrafſchaft zu erhalten. Als aber trotz ſeiner Neutra— 
lität von Breiſach eine ſtändige Bedrohung ausging, erklärte 
er ſeinem Detter von Baden-Baden, daß „wenn die Fran— 
zoſen den Rhein herüber paſſieren, ſie drüben den §eind zu 
ſuchen haben“. Wegen der Nähe des Seindes brachte er ſeine 
Samilie, ſeine wertvollen Bücher und Sammlungen nach Ba— 
ſel in Sicherheit. 

c) Die gefährliche Lage der Markgrafſchaft 

Nach dem offenen Kriegsausbruch zwiſchen dem Reich und 
Srankreich konnte es nicht mehr ausbleiben, daß die zwiſchen 
der franzöſiſchen §eſtung Breiſach und der vorderöſterreichi— 
ſchen Feſtung Freiburg eingeklemmte Markgrafſchaft Hoch— 
berg den Krieg von beiden Seiten von Sreund und Feind — 
zu ſpüren bekam. die offene Markgrafſchaft konnte ſich ja 
mit Hlusnahme der Feſtung hochberg nicht zur Wehr ſetzen!. 
Ihre Bewohner mußten für beide Parteien Lebens- und Fut— 
termittel ſowie Kriegsgelder aufbringen; außerdem diente 
ihr Land zum Kampfplatz gegen die feſten Orte Breiſach, 
Freiburg, hochberg und Cichteneck. 

Alls nach 1648 Breiſach in franzöſiſchen händen war, ſollte 
Sreiburg im Südweſten die Vormauer gegen Frankreich bil— 
den und zu einem haltbaren Waffenplatz ausgebaut werden. 
Uber der unfähige kommandant, General-Major Georg von 
Schütz (geb. 1598, ſeit 5. Juli 1671 Rommandant von Frei— 

burg) ließ aus kUngſt vor den Franzoſen Freiburg in ziemlich 
vernachläſſigtem Zuſtand, während der franzöſiſche komman— 
dant Le Roye die Feſtung Breiſach zum Ceil mit requiriertem 
und aufgekauftem deutſchem Material aufs beſte verſorgte 
und ausrüſtete. Die kaiſerlichen Offiziere und Soldaten jener 

Zeit waren mit den franzöſiſchen nicht gut zu vergleichen. 
Sie waren in ſchlechter Diſziplin und verübten Gewalttätig— 

keiten gegen das eigene Volk. Die Offtziere hielten ſich nicht 

an militäriſche Vorſchriften und Befehle und waren rückſichts— 
los und anſpruchsvoll. Der deutſche Udel, der beſonders zahl— 
reich in Freiburg ſaß und Güter im Elſaß hatte, ſumpathie— 

ſierte offen mit den Franzoſen, die bis 1674 in F§reiburg frei 
herumſpionieren konnten. Es war klar, daß unter ſolchen 

Derhältniſſen Deutſchland unterliegen und Frankreich ſiegen 

mußte. 

Die Burg Candeck lag ſchon ſeit dem Bauernkrieg 1525 zerſtört. 

IV. 

Rriegsereigniſſe des Jahres 16721 

Ludwig XIV. läßt im Elſaß Schlettſtadt und Colmar unter ſeinen 
Gehorſam bringen. Alle Munition, Lebensmittel und viel Wein wer⸗ 
den von den Sranzoſen nach Breiſach geſchafft. Auch die andern noch 
deutſchen Städte hagenau, Landau, Weißenburg, Ober-Ehnheim, 
Kaiſersberg, Münſter, Rosheim und Türckheim müſſen ſich den Fran⸗ 
zoſen ergeben, damit ſich die Raiſerlichen nicht mehr dieſer vorteilhaften 
Plätze bemächtigen können. 

Don der Garniſon Sreiburg aus erlauben ſich die Kaiſer— 
lichen allerlei Gewalttätigkeiten gegen die Hochberger. Es 
geſellt ſich auch viel Geſindel aus allen Gegenden zur Urmee; 
man heißt dieſe Leute Schnapphähner. Obwohl man den 
Generalmajor Schütz von der hochburg und von Emmen— 
dingen aus mit großen Geſchenken an Wein, Wildpret uſw. 
zufriedenzuſtellen ſucht, wehrt er die Räubereien ſeiner Sol— 
daten nicht energiſch ab. Der kaiſerliche Statthalter von Pfirdt 
iſt der Anſicht, daß die Derpflegung der Soldaten Sache der 
Stadt §reiburg ſei, und wenn dieſe nichts hergebe, ſo müſſe 
die Stadt und Umgegend das Stehlen und Rauben der Sol— 
daten leiden, „man könne niemand drum henken“. 

19. Oktober 1672. Ober-Hmt Hochberg an Bürger— 
meiſter und Rat der Stadt Freiburg: Die Amtsuntergebenen 
zu Reutenbach, Gundelfinger Vogtei haben wehmütig geklagt, 
wie ſehr ſie ſchon eine Zeitlang von den Soldaten zu Freiburg 
überlaufen und nicht allein in den Waldungen, ſondern auch 
in den häuſern beſtohlen werden. Darauf haben wir zwar 
von dem herrn General-Major verlangt, ihnen ſolches zu 
„inhibieren“. Er gab zur Untwort, es ſei ihnen mehrmals 
unterſagt worden. Allerdings habe er befohlen, ſie ſollten 
Gerten herbeibringen zur Ausbeſſerung der Schanz- und Ruck— 
körbe; denn an ſolchem Reiſig ſei ja nicht viel gelegen. Die 
Soldaten gehen aber nach wie vor unter dem Schein, als 
wenn ſie Reiſig holen wollten, hinaus, rauben den Unter— 
tanen Gänſe, hühner, Spieße und Geſchirr, wo nur etwas 
aufzubringen iſt; inſonderheit aber ruinieren ſie die Waldun— 

gen, hauen alles aus, was zu Reifen und kxtholmen u. ogl. 
tauglich iſt, und verkaufen es den Küfern und andern Leuten 
in Freiburg. Wir bitten deshalb, den Küfern, Rüblern, Hand— 
werks- und anderen Ceuten zu verbieten, künftig dergleichen 

geraubte Sachen anzunehmen. Dadurch werden die Stehler 
mangels der hehler von ihrem böſen unnachbarlichen Be— 
ginnen abgehalten werden. 

4. November. Der Schultheiß Michel Biehler von Ihrin— 
gen an Obervogt Merk, Eichſtetten: Am heutigen Montag 

iſt das Tor von Breiſach nicht aufgegangen und kein Menſch 

hat hineinkönnen. Merk gibt dieſe Nachricht in großer Eile 
an das Oberamt hochberg weiter; denn er glaubt, daß die 
Franzoſen einen Unſchlag auf die hochburg vorhaben. Am 

20. November geht Merk ſelbſt nach Breiſach und berichtet, 

Die Kriegsereigniſſe werden von jedem Jahr chronologiſch be— 
richtet. Unter der Jahresüberſchrift ſtehen zuerſt kurz die allgemeinen 
kriegeriſchen Ereigniſſe in der Umgebung der Markgrafſchaft Hochberg, 
welche den darauf folgenden beſonderen und ausführlichen Kriegs— 
ereigniſſen zum beſſeren Verſtändnis dienen ſollen. 

Schnapphähne bedeutet einen ſchnappenden, Beute haſchenden, 
berittenen Straßenräuber, Wegelagerer, Dieb, Beutemacher, Partei— 
gänger oder Räuber. Beſonders wurden die Bauern, welche zu Kriegs— 
zeiten den Soldaten im Hinterhalt aufpaßten, Schnapphähne genannt. 
Wenn man ſie ertappte, wurden ſie ohne Gnade gehenkt.



daß die Breiſacher ihre Stücke auf die Wälle geführt haben 

und vor dem neuen Tor ein neues Werk anfangen. Sie haben 

bereits eine contéerescarpe vor demſelben aufgeworfen und 

die Außenwerke mit Palliſaden neu beſetzt; wie es ſcheint, 

haben die Franzoſen etwas gegen Sreiburg vor. 

20. November. Rirchenbuch Bahlingen: Den 20. No— 

vember 1672 auf den Sonntag hat ſich ein Paar copulieren 

laſſen wegen des Kriegsgeſchreis zu Breiſach und weil die 

Franzoſen die Straßburger Brücke verbrannt haben. 

22. November. Zwiſchen dem Oberamt hochberg (Cand— 

vogt Beſold) und dem General-Major Schütz, RKommandant 

der Feſtung Freiburg, findet eine Ronferenz ſtatt. Letzterer 

ſchreibt an Beſold, es werde ihm ſchon bekannt ſein, daß ſich 

der Commandant zu Breiſach öffentlich habe verlauten laſſen, 

daß er darauf bedacht ſei, in dieſen Landſchaften Plünderung 

und Räuberei anzuſtellen, obwohl ihm „bis dato“ alle nach— 

barliche Willfährigkeit erzeigt worden ſei. Es ſollten deshalb 

alle höfe und haltbaren Orte beſetzt und „ein wachendes Huge“ 

behalten werden, um gegen einen unverhofften Überfall bei⸗ 

derſeits Vorkehrungen zu treffen. 

31. Dezember 1672. Markgraf Sriedrich VI. hofft 

Frieden in ſeinem Land zu behalten. Aber es ſollen zur Vor— 

beugung von unerwartet ſich ereignenden Plänkeleien alle 

Defenſionsmittel in guter Bereitſchaft gehalten werden. Be— 

ſold ſoll fleißig korreſpondieren, aber äußerſt geheim durch 

einen eigenen Boten tags und nachts. Er ſoll ſich vorerſt auf 

nichts einlaſſen, ſondern immer erſt Order des Markgrafen 

erwarten. 

V. 

Kriegsereigniſſe des Jahres 1675 

Nach dem Rückzug der Franzoſen von Holland und dem Rittel— 
rhein werden ihre Truppen unter Turenne ins Elſaß verlegt. 

19. Juni. dem Beatus Schwanberger, Wirt zu Denz— 
lingen, iſt auf der Straße nach Föhrental ein Pferd von den 
daſelbſt ſich aufhaltenden kaiſerlichen Keitern genommen wor— 

den. Auf ihr ngebot zum handel ging der Sohn nicht ein. 
Da rief ein Reiter: „Du lutheriſcher Ketzer, es gehört dir kein 
ſolch Pferd!“ Einer hat ihm hierauf mit dem Säbel durch Rock 

und hemd über den KRücken gehauen. 

29. Juli. Die in Föhrental liegenden Keiter fiſchen auf 

dem ſogenannten Mauracher hof in dem Siſchweier des Mark— 

grafen und „machen gleichſam ein handwerk daraus“. Wegen 

dieſer beiden Vorfälle ergeht eine Beſchwerde des Oberamts 

an Generalmajor Schütz, da ſonſt von den angegriffenen Bau— 

ern ein Unglück zu erwarten ſei. Schütz will ſich damit heraus—⸗ 
reden, daß die Delinquenten nicht genannt, ſondern nur im 

allgemeinen angeklagt worden ſeien. Das Oberamt ſtellt des⸗ 

halb beim nächſten Streich die Namen feſt. 

11. Kuguſt. Das Oberamt hochberg an den Markgrafen: 

In Emmendingen und Nachbarſchaft gehen wegen Unnähe— 
rung der kaiſerlichen und franzöſiſchen Völker und eines be— 
vorſtehenden Krieges allerhand bedenkliche Geſpräche. kuch 

iſt den Oſterreichern bereits befohlen worden, ihre Früchte 

zu dreſchen und ſich auf Einquartierung gefaßt zu machen. 

Die in der Nachbarſchaft ſtehenden Schneideriſchen Keiter trei— 

ben allerhand Mutwillen mit den badiſchen Leuten. Das 
Oberamt bittet um weitere Derhaltungsbefehle, beſonders 

ob Regiſtratur und Alkten nach der Seſtung Hochberg gebracht 

werden ſollen. 

24. AKuguſt. Generalmajor Schütz an den Candvogt Be— 

ſold: Die umliegenden Schneideriſchen Compagnien ſind zu— 

ſammengezogen, weil der König von Frankreich mit einigen 

tauſend Mann gegen Breiſach vorrückt. Wo ein Husfall be⸗ 

vorſteht, weiß man nicht; aber er iſt zu befürchten. Die Vögte 

der Markgrafſchaft ſollen angehalten werden, täglich heu und 

Hafer für die Cavallerie nach §reiburg zu liefern, und zwar 

ſo lange, bis man ſieht, wo es endlich losgehen wird. Die 

markgräflichen Landleute ſollen „diesſeits konſerviert und ge— 

ſchützt“ werden. 

28. Kuguſt. Kirchenbuch Weisweil: Um 28. kluguſt iſt 

dem hans Schaller von Wolhauſen, Luzerner Gebiets, wel⸗ 

cher wegen Unkunft der franzöſiſchen Völker ſich vom Elſaß 

hierher in die Flucht begeben hat, ein Knäblein namens Hans 

geſtorben und zur Erde beſtattet worden. Schaller bringt die 

Nachricht, daß dem franzöſiſchen König die Städte Schlettſtadt 

und Kolmar „durch Verräterei der Vornehmſten ohne Wider— 

ſtand und Gegenwehr übergeben“ und die Bollwerke und 

Stadtmauern zerſtört worden ſeien. 

26. September. Oberſchultheiß Johann Georg Merk 

von Eichſtetten ſchätzt den Schaden, den die Ihringer für 

„welſche Suhren“ erlitten haben. Im ganzen werden in einem 

verzeichnis 458 Pferdefuhren aufgeführt, für welche 71 na— 

mentlich genannte Einwohner noch keine Bezahlung bekom— 

men haben. Deshalb entrichten die Ihringer dem Oberamt 

keine Ubgaben mehr. Der Oberſchultheiß droht ihnen, daß 

ſich die Saumſeligen mitſamt dem Schultheiß in Emmen⸗ 

dingen verantworten müſſen. Daraufhin verſprechen ſie zu 

zahlen, ſobald ſie wieder etwas löſen. 

27. Dezember. kUn einem Sonntag nacht ſind dem Georg 

Schönecker, Zoller in Eichſtetten, zwei nagelneue Räder vom 

Karch geſtohlen worden. Zwei Soldaten werden auf einer 

Anhöhe im Mohrental, ein Stück wegs vom Ddorf, in einer 

höhle angetroffen, wo ſie die Käder verbrannt haben. Das 

Eiſen davon haben ſie mitnehmen wollen. Den einen, Georg 

April, haben die Eichſtetter gefangen genommen und durch 

einen Korporal nach Emmendingen, ſchließlich auf Derlangen 

zur Abſtrafung nach Freiburg bringen laſſen. Der andere, 

Georg Rumm, iſt ausgeriſſen. Freiburg verſpricht ſtrenge 

Beſtrafung, „daß ſobald keiner mehr hinauskommen ſoll“, und 

die Bezahlung der Räder. 

VI. 

Kriegsereigniſſe des Jahres 1674 

Curenne iſt aus Philippsburg in Süddeutſchland eingefallen und 

hat alles verwüſtet. Montecuccoli drängt ihn über den Rhein ins 

Elſaß zurück. Die Kaiſerlichen und Brandenburger beſetzen große Teile 

vom Elſaß und Sundgau, um das Land wieder ſeinem rechtmäßigen 

herrn zurückzuerobern. In den Orten Endingen, Burkheim und Ken⸗ 

zingen liegen kaiſerliche Völker in Garniſon. Im herbſt beginnt auch 

vom Breisgau her die Belagerung der Seſtung Breiſach durch die Raiſer⸗ 

lichen. Am 27. November ſind die franzöſiſchen Dorpoſten vom rechten 

Rheinufer (Aumühle bei Breiſach) verdrängt und die Seſtung iſt ein⸗ 

geſchloſſen. Von beiden Seiten erfolgt heftiges §euer auf die Seſtung. 

Durch glückliche Gefechte Turennes ſowie Bedrohung der Straßburger 

Rheinbrücke müſſen ſich die drüben ſtehenden Kaiſerlichen und Branden— 

burger auf das rechte Rheinufer zurückziehen. die Brandenburger 

wollen heim. Die Belagerung von Breiſach wird aufgegeben. Daubrun 

mit 6000 Mann beherrſcht das Elſaß. 

10. Januar. Das Oberamt hochberg beſchwert ſich bei



Generalmajor Schütz über den Mutwillen, den die auf dem 
Schloß Freiburg liegenden Soldaten an den markgräflichen 
Untertanen verüben. Die markgräflichen höfe auf der Schöne, 
zur Dogtei Gundelfingen gehörig, haben ſie derart ruiniert, 
daß man dieſe Untertanen nicht mehr in der Herrſchaftsfron 
verwenden kann. Jetzt rücken ſie immer weiter und machen 
es den Bürgern von Sexau und der Herrſchafts-Meyerei da— 
ſelbſt ebenſo. Die Soldaten waren die ganze Woche hindurch 
nachts in dem Revier und haben nicht allein 20 Gänſe tot— 
geſchlagen und weggeführt, ſondern auch die Bürger der wä— 
gen und Sahrgeſchirre beraubt und in einer Nacht mehr als 
für 7 Gulden Eiſen von den wägen geſtohlen. Zwei davon 
wurden gefangen genommen: Georg Suter von Zug und 
hans Schneider von Koſtnitz (Ronſtanz). Eigentümer der ge⸗ 
ſtohlenen Sachen ſind Simon Reinboldt und Nicolaus Kumb— 
lin von Sexau. Künftig wird das Oberamt von der Erlaub— 
nis des Generalmajors Schütz Gebrauch machen „und ſolche 
herumſtrolchende Burſchen, welche ohne Paß ſind, arreſtlich 
anhalten“. 

16. Januar. Der Raiſer verbietet allen Orten jede Zu— 
fuhr an Getreide, Munition, Kleidung, Pferden, Armaturen, 
Waffen, Harniſch und Gewehr an das im Elſaß liegende 
Kriegsvolk. Seither war es den Einwohnern von Ihringen, 
Bötzingen, Rönigſchaffhauſen und Leiſelheim — als den nächſt— 
gelegenen Orten — erlaubt, Wein und etwas heu nach Brei— 
ſach zu handeln, da ſie ſonſt keine Stadt hatten, wo ſie einen 
Pfennig löſen konnten. Kuch die öſterreichiſchen und würt— 
tembergiſchen Orte auf dem Schwarzwald hatten ſeither einen 
freien Paß und „repas“ über den Rhein und das Elſaß. Um 
Ungelegenheiten zu vermeiden und die Leute nicht ins 
Derderben zu ſtürzen, erlaubt der Raiſer aber ſchließlich auch 
weiterhin den handel einiger markgräflichen Dörfer nach 
Breiſach. 

15. Upril. Schütz frägt bei Beſold an, ob die Hochberger 
auch Befehl hätten, in jedem Fall die Waffen zu ergreifen 
und mit ihrem Landesausſchuß, wo es nötig iſt, die päſſe 
zu beſetzen und den armen Landmann retten zu helfen. Be— 
ſold antwortet, daß er ohne Befehl des Markgrafen ſich keiner 
Seindſeligkeit unterfangen wolle, da ſein herr als General 
der Reichsarmee ſich bis jetzt noch zu dem Reich, alſo neutral 

gehalten habe. Es müßte ſchlimm ſtehen, wenn der Markgraf 
bei ſogeſtalteten Dingen in ſeinen Ständen angegriffen werden 

ſollte. Inmittelſt wolle er aber nicht unterlaſſen, fleißige 
Wacht zu halten. 

17. Hpril. Beſold frägt bei dem Markgrafen an, ob nicht 
die Untertanen ihr Beſtes und das, was ſie nicht täglich brau— 

chen, in ſicheren Gewahrſam bringen ſollen, damit ſie nicht 

um alles kommen und keinen Beitrag mehr leiſten können. 

Es geht die Rede, daß die Franzoſen bei Wittenweier eine 

Brücke ſchlagen. Der Markgraf erlaubt das, will es aber nicht 
ſelbſt befohlen haben. Das Oberamt ſoll es auf eigene Der— 

antwortung tun. 

20. Mai. Anweiſung des Oberamts hochberg an die Ge— 
meinden: Da ſich in einigen Orten ſtreitende Parteien ſehen 
ließen, die nicht viel Gutes anſtellen, ſo wird den Vögten und 
Stabhaltern anbefohlen, ihre Stabsuntergebenen ernſtlich an— 
zuhalten, ihre Gewehre fertigzuhalten, damit man läſtige 
Unkömmlinge gemeinſam mit Gewalt fortweiſen kann. Es 

ſollen jedes Mal die nächſtgelegenen Orte einander zu hilfe 
kommen und alsbald darüber berichten. Außer den Land— 
ſtraßen ſoll man keinen Übweg weiſen noch Boten mitgeben. 

28. Mai. 15 Reiter kommen nach Eichſtetten und ver— 
langen Futter, Brot und Mehl. Sie geben ſich als Kaiſerliche 
aus und wollen gegen Breiſach, „um Sranzoſen zu ertappen“. 
Wegen der Bedenken des Oberamts ziehen die Reiter dann 
nach Nimburg weiter, wohin ihnen der Oberſchultheiß aus 
Surcht, daß ſie es auf die Güter im Klo ſter Nimburgabge— 
ſehen haben, einige Musquetiere nachſchickt, den Jakob höfflin 
und den Riefer von Bötzingen. Dem erſten nehmen die Reiter 
bei der Glotterbrücke 20 Batzen und die Piſtole ſowie ein 
Schreiben an das Oberamt ab mit den Worten: „Der Ober— 
ſchultheiß iſt ein Schelm.“ Dieſelbe Partie plündert im Ce— 
ninger Wald einen Juden von Röndringen und nimmt ihm 
14 Caler ab. Das Gberamt beſchwert ſich deshalb, da es be— 
fürchtet, daß die Franzoſen nun ebenfalls kommen und öſter⸗ 
reichiſche und markgräfliche Orte und Untertanen beläſtigen. 

16. Juni. Merk, Eichſtetten, an Beſold: Diſchinger von 
Breiſach iſt geſtern vormittag mit pferden und etlichen hun— 
den durch Eichſtetten gegen Nimburg geritten. Dort haben 
ſie aber gewendet und haben ſich durch Bahlingen gegen Rie— 
gel begeben. Nachmittags ſind ſie durch Endingen nach Rö— 
nigſchaffhauſen geritten. Es ſind ſchier alles Offiziere ge⸗ 
weſen. Ob ſie recognoſzieren oder jagen wollen, weiß man 
nicht. Merk hat geſtern auch nach Breiſach zu Brunck geſchickt, 
um Medicamente zu holen. Dieſer ließ ſagen, es habe dort 
ſchier ein gefährliches Husſehen. Zwar wiſſe er noch nichts 
Gewiſſes; es ſei auch gefährlich, viel zu ſagen. Merk ſoll ihm 
alles mitteilen, was er erfahren könne, er wolle es ebenfalls 
tun. Es ſtehe franzöſiſcherſeits nicht am beſten. Wenzel Tex— 
tor von Biſchoffingen, welcher ſich ebenſo wie Claus Sacker 

von Rönigſchaffhauſen vor etlichen Monaten zu Breiſach von 
den franzöſiſchen Schweizern unterhalten ließ, iſt wiederum 
nach Haus gekommen. Er hat ſich geſtern, zerriſſen und zer— 

lumpt, bei Merk angemeldet und geſagt, die franzöſiſche Ar— 
mee ſei, als er von Rufach hergekommen ſei, unter dem Prin—⸗ 
zen von Conds aufgebrochen und habe ſich wieder gegen Frank— 

reich zurückgezogen. Sie gebe ſich für 60000 Mann ſtark aus. 
15. September. Der Markgraf an das Oberamt: Da 

die kaiſerlichen und alliierten Urmeen ſich den baden-dur— 

lachiſchen Landen genähert haben und man nicht ſicher iſt, 

ob ſie auch die oberen Lande berühren, ſo befiehlt der Mark— 

graf, auf die verwahrten Orte alle mögliche Sorge zu tragen, 

zuvorderſt die Untertanen zu warnen, daß ſie das, was ihnen 

lieb iſt, und beſonders das Dieh, in geſchloſſene und ſonſt 

ſichere Orte bringen. Sie ſollen ſich mit Mehl, Hafer und 

Heu verſehen, damit ſie auch den ankommenden Lölkern, um 
Unheil dadurch abzuwenden, etwas abgeben können. Alles 
ſoll mit fleißiger Correſpondenz beobachtet werden, damit 
man nicht von dem Unmarſch überraſcht werde. 

Das Oberamt gibt ſofort entſprechende Anweiſungen an 
die Vögte und Stabhalter: Was einem lieb iſt, ſoll man in 

möglichſter Stille und Bälde beiſeite tun, etwa auf Hochberg 
oder andere ſichere Orte, das Vieh ſoll nach den Wäldern ge— 
trieben werden. 
  

Das Kloſter Nimburg beſtand damals nicht mehr; aber der Name 
hatte ſich noch erhalten für die noch ſtehenden Gebäude und Güter.



21. September. Vogt hans Keith aus Weisweil an das 

Oberamt: Am Samstag, da Riegeler Markt war, haben die 

„welſche Kethrin“ und ein Mann von Schlettſtadt, namens 

Benedikt, Butter und Speck eingekauft und dem hans haug 

von Weisweil auf den Karch geladen. Beim Grafenwald im 

Forchheimer Bann kamen 15 pfälziſche Schnapphähne und 

nahmen ihnen Butter und Speck weg mit Husnahme deſſen, 

was nach Weisweil gehörte. Sie ſagten, ſie hätten ganz und 

gar keine Order, zu rauben, was in das Kaiſertum gehöre. 

Aber was ſie von überrheiniſchen Ceuten rauben könnten, das 

den franzöſiſchen völkern zukomme, das ſollten ſie alles weg⸗ 

nehmen. 

21. September. 10 Keiter liegen an der Landſtraße zwi⸗ 

ſchen Eichſtetten und Bötzingen hinter dem Hagen. 

28. September. Schütz und Beſold halten in Zähringen 

eine Ronferenz ab. Schütz verſpricht, die kaiſerlich breisgau— 

iſchen Lande vor allem Unfall zu bewahren, und „im Fall 

es mit Breiſach zur Ruptur komme, woran kein Zweifel mehr 

ſei“, wolle er auch die Markgrafſchaft Hochberg wider alles 

feindliche Beginnen beſchützen und auch ſonſt vor Ruin der 

armen Untertanen durch Einquartierungen bewahren. Von 

der Reichsarmee ſollen 600 Pferde unter des Grafen von 

Fürſtenberg Kommando in die öſterreichiſchen und mark⸗ 

gräflichen Lande verlegt werden. Sie ſollen ihre ordentliche 

verpflegung vom Reich erhalten. Wo ſie etwas verlangen, 

ſollen ſie es um ihr Geld zahlen. Da die Garniſon Freiburg 

großen Mangel an rauhem Sutter (Beu und Stroh) hat, 

macht Beſold den Vorſchlag, einige Wagen voll bei den mark— 

gräflichen Untertanen einzuſammeln „als eine nachbarliche 

Discretion“. Er läßt ſich aber durch nichts beeinfluſſen, auf 

eine wöchentliche feſte Lieferung einzugehen. Dieſe Löſung 

wird am 6. Oktober durch den Markgrafen von Straßburg 

aus genehmigt. Wieder weiſt der Markgraf das Oberamt an, 

durch gute und vertraute Perſonen zu erkundigen, wie ſtark 

die Garniſon Breiſach ſei, und dies, ſowie alles, was ſonſt 

in der Gegend paſſiert, genau zu berichten. Quartiere ſollen 

nur gegen Gewalt an kaiſerliche Völker abgegeben werden. 

20. Oktober. Merk, Eichſtetten, an Landvogt Beſold!: 

Merk hat zu Ihringen angeordnet, daß von dort aus wöchent— 

lich, ja täglich berichtet wird, wenn ſich in Breiſach etwas än— 

dern oder Truppen dahinkommen ſollten. Dafür hat er den 

hans AUdam Schweitzer beſoldet, „dieweil der Schultheiß 

hierin gar liederlich iſt“. Schweitzer hat geſtern abend ſpät 

nach Eichſtetten berichtet, daß man nichts Neues wiſſe, auch 

nicht, ob noch mehr Dölker gekommen ſeien. 

9. November. Spät abends kommen im kluftrag des 

franzöſiſchen kommandanten Le Roue zwei Breiſacher zu 

dem Obervogt Merk nach Eichſtetten, um die Erlaubnis zum 

Mahlen in verſchiedenen Mühlen zu holen, z. B. in Eichſtetten, 

Bahlingen, Köndringen, Gottenheim, Opfingen und heiters— 

heim. Merk glaubt, die Müller würden es wohl machen; 

aber er fürchtet die Kaiſerlichen in Freiburg. Die zwei Prei— 
  

Die Adreſſe des Schreibens von Obervogt Merckh an Landvogt 
Beſold lautet: Dem Srei, Hochedelgeborenen, Geſtrengen, auch Wohl— 
edlen Vogt und hochgelehrten herren Chriſtoph Friedrich Beſold von 
Steckhofen und Johann Martin Zandt, Ihrer Fürſtl. Durchlaucht zu 
Baden-Durlach hochverordneten Räten, Candvögten und Forſtmeiſter, 
auch Lanoſchreiber der Markgrafſchaft Hochberg, meinen inſonders 
großgünſtigen herren in Emmendingen. 

ſacher verſichern ihm hierauf, daß die Müller von den Srei— 

burgern nichts zu befürchten hätten; denn letztere ſeien erſt 

geſtrigen Sonntags wegen der Neutralität in Breiſach ge— 

weſen und hätten aufs neue tractiert. 

14. November. Merk an das Oberamt: Die Breiſacher 

haben heute nacht Lärm gehabt. Um 2 Uhr haben ſie ſtark 

mit Stücken und Musketen geſchoſſen. Man hat Seuer geſehen 

und gemeint, es ſei über dem Rhein in Diſchingers Müble, 

eine Stunde weit oberhalb Breiſach. 

22. November. Merk an das Oberamt: Die Ihringer 

kommen mit Sack und Pack nach Eichſtetten gefahren und 

bringen mit, daß nicht allein dasjenige Volk, das bei ihnen 

gelegen, heute früh am Tag aufgebrochen, ſondern auch das 

Cager zu Gündlingen total aufgebrochen ſei und ſich nach 

Freiburg begeben habe. Jenſeits des Rheins habe man, ver— 

mutlich ein Cager, ſtark brennen ſehen. 

22. November. Die über dem Rhein wohnenden Ceute 

von Schönau, Sundhauſen, Saaſenheim und Markolsheim 

hatten bei KUnkunft der alliierten Völker ihre beſten Sachen, 

beſonders Früchte und Schweine, nach Weisweil gebracht und 

waren dann ſelbſt in Scharen herübergezogen. Uls dann in 

ihren heimatorten die Sranzoſen eintrafen, verlangten dieſe 

ihre Rückkehr mitſamt ihrer weggebrachten Habe, widrigen— 

falls die Franzoſen ſie ſelber zurückholen würden. Dies ge— 

ſchah dann auch unter allerlei Gewalttätigkeiten. Viele dieſer 

Bewohner von Überrhein ſtarben in Weisweil, andere muß— 

ten ſpäter mit den Weisweilern nach Straßburg oder En— 

dingen fliehen. 

22. November. Der Vogt von Biſchoffingen an das 

Oberamt: Er beſchwert ſich, daß die Bürger von der Garniſon 

Burkheim täglich gequält werden, obwohl ſie auf Unfordern 

des Kommandanten den Wirt mit einer Fuhre Wein ſamt 

etlichen hühnern hingeſchickt haben. Die Soldaten verlangen 

bald dieſes, bald jenes, oder ſie gehen auf die gemeine Stube 

at- und Wirtshaus), wo ſie ſich nach ihrem Belieben be⸗ 

luſtigen; ſie gehen fort ohne zu bezahlen. 

25. November. Merk, Eichſtetten, an Beſold: Die über 

dem Bhein liegenden llliierten haben des Diſchingers! 

Mühle abgebrannt und ausgeplündert. Wie die Ihringer 

ſagen, haben ſie auf dieſer Seite das Waſſer von der Au⸗ 

mühle? genommen und abgegraben und dort 1000 Klafter 

Brennholz weggenommen. 

26. November. 1 hauptmann und 150 Mann Kaiſer⸗ 

liche kommen von Freiburg und übernachten in Oberſchaff— 

hauſen in drei Wirtshäuſern. Man gibt jedem ein Stück Brot 

und ein halbes Maß Wein. „Man hat ſonſt keine ſonderlichen 

Inſolentien erlebt.“ Am nächſten Morgen marſchieren ſie 

nach Waſenweiler und ins Lager nach Gündlingen. Am 

27. November kommt noch eine Kompagnie von Endingen 

durch Eichſtetten, Waſenweiler auch ins Kaiſerliche Lager 

Gündlingen. 
  

1Von Diſchinger heißt es einmal, als er ſich zu Freiburg aufhält: 

Der Bürgermeiſter Diſchinger von Breiſach iſt ein Spion. 

2 Die Kumühle von Breiſach lag halben Wegs vom Eckartsberg 

zum heutigen Ort Hochſtetten, etwa da, wo das Fiſcherkreuz ſtand. Es 

war ſchon im November 1672 von dem Bierſieder in Breiſach dem Ober⸗ 

vogt Merk verraten worden, daß die Franzoſen ſie täglich mit 40 Mann 

zu Pferd und Fuß bewachen ließen aus Angſt, daß ſie die Freiburger 

verbrennen. Die Franzoſen wollten die Humühle auch befeſtigen.



27. November. Dogt Michel Biehler von Ihringen an 
den Oberſchultheiß Merk in Eichſtetten: Im Lager zu Günd— 
lingen ſind 1000 Sußvölker und 500 Reiter. Sie machen dort 
Schanzen und fordern von Ihringen Hafer. In der vergan— 
genen Nacht haben die Soldaten „dem alten Jakobe Karli“ 
einen ſchönen Ochſen aus dem Stall geſtohlen. „Ich bin ſo 
jämmerlich geplagt, daß ich nicht aus noch ein weiß.“ Die 
Ihringer fürchten ſich ſehr und verlangen hilfe durch den 
Ausſchuß. 

27. November. Der Vogt Jakob Uckermann von Brog⸗ 
gingen beſchwert ſich beim Oberamt über die Einquartierung 
von kaiſerlichem Volk. Sie haben viel Wagen voll heu und 
Hafer geheiſcht und mitgenommen, ſodaß mancher nicht mehr 
genug hat, die Felder zu beſäen. Des Rittmeiſters Knechte 
haben für ihren herrn auch „ein Stück Geld“ gefordert; man 
hat ſie aber abgewieſen, ſo gut man gekonnt. Das Futter 
muß die Gemeinde ſelbſt jährlich um viel Geld kaufen. 
25 Pferde muß die Gemeinde abgeben zum Fahren und Rei⸗ 
ten bis nach Endingen. 27 Bürger werden aufgezählt, die 
Schaden erlitten haben. 

4. Dezember. Befehl von Generalmajor Schütz: Weil 
die vier Gondoliſchen, in Endingen einlogierten ompagnien 
„ſehr übel accomodiert“ ſind und daſelbſt nicht beſtehen kön— 
nen, ſoll eine Kompagnie nach Rönigſchaffhauſen verlegt 
werden. 

Als das Regiment in Bahlingen lag, wurden dort 88 Vier— 
tel hafer gebraucht, um 370 Pferde zu verpflegen. 95 Bürger 
ſind in einem Schadenverzeichnis namentlich aufgeführt. Die 
Reiter logierten auf der gemeinen Stube und verbrauchten 
auf Gemeindekoſten: 55 Pfd. Rindfleiſch, 6 Pfd. Kalbfleiſch, 
junge Geiß, Eier für 15 Batzen 2 Pfg., Butter für 2 Gulden 
7 Batzen 5 Pfg., dann Salz, Wein, Lichter uſw. 

5. Dezember. Geleitsbrief des Generalmajors Schütz 
aus dem Quartier zu hauſen: „Der Sürſtl. Braunſchweigiſche 
Rriegsrat, General-LCeutnant und Proviantmeiſter Johann 
Caſpar Roch hat einige Quantität in Haber und anderen Vic— 
tualien durch das Breisgau über Rhein nach Elſaß abzuführen. 
Alle kaiſerlichen beſtellten Wachten, Sandesbeamten und ſonſt 
männiglich werden erſucht, denſelben allerorts zu Waſſer und 
Land frei, ſicher und ungehindert durchkommen und paſſieren 
zu laſſen, ſonderlich zu Weisweil an des Rheins Überfuhr.“ 
(Das Sutter war anſcheinend für die Armee des Rurfürſten 
Friedrich Wilhelm zu Brandenburg beſtimmt, deſſen haupt— 
quartier am 5. Dezember in Colmar war.) 

7. Dezember. Philipp Jakob Daler in Sulzburg an das 
Oberamt Hochberg: Er kann die wöchentliche Umlage von 
Sulzburg (7 Gulden, 10 Batzen, 2 Pfennig) und von Ball— 
rechten (10 Gulden, 10 Batzen, 8 pfennig) nicht einziehen. 
Er kann auch von ſeinem Gehalt keinen Schreiber anſtellen. 
Er bittet um Befreiung von der Umlage für ſeine Mutter und 
ſich ſelbſt. 

16. Dezember. Schultheiß Michel Biehler von Ihringen 
an den Landvogt: Ihringen hat etliche 50 Soldaten als Salva 
Guardien, welchen man zu eſſen und zu trinken geben muß. 
Es ſollen noch 20 einquartiert werden. Nicht genug damit, 
ſollen die Ihringer auch noch heu und Hafer ins Lager Günd— 
lingen geben; außerdem ſollen noch jeden Tag 16 Mann mit 
den Soldaten auf die Wacht ziehen. 
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25. Dezember. Vogt hans Keith von Weisweil an das 
Oberamt: Geſtrigen Cags haben Baltzer Wehrlin und Jakob 
Ceuffel heu, Hafer und Geld ins Lager nach Gündlingen 
bringen wollen. Als ſie aber nach Rotweil kamen, hat man 
„allda mit Trompeten geblaſen und Trommel geſchlagen“ 
und gemeldet, daß die kaiſerlichen Völker im Uufbruch nach 
Freiburg begriffen ſeien. Huch ein Beck (Bäcker) von Rotweil 
ſei mit Wein vom Lager zurückgekommen. 

25. Dezember. Nachdem der Oberſchultheiß Johann 
Georg Merk am 4. Dezember im Alter von faſt 67 Jahren 
in Eichſtetten geſtorben iſt, macht fortan Johann driedrich 
Buß (1675 Schulmeiſter in Eichſtetten, 1679 Pfarrer in Prech— 
tal), der Schwiegerſohn des Eichſtetter Pfarrers Stark, die 
Rundſchafterberichte an das Oberamt. Am 23. Dezember 
berichtet er, daß die Kundſchafter Nachricht bringen, daß Ge— 
neral Schütz ſein hauptquartier zu Tiengen habe und die Völ— 
ker in den daſelbſt herumliegenden Dörfern Opfingen, Men⸗ 
gen und anderen Orten ſehr übel hauſen. Die Leute hätten 
in ſelbigem Revier alles hinweggeführt. 

Repartition 

derjenigen 75 Rationen, welche zur Derpflegung zweier Kompagnien 
Kaiſerlicher Völker zu pferd der Markgrafſchaft zu Hochberg in ge— 

machtem Kusteiler zugelegt worden ſind. (Wöchentlich.) 
  

  

  

        

Orte Ratio⸗ Wein Brot Sleiſch[ heuf haber 

nen ſviertel maß] Ofund [Pfund [pfund viertel Seſter 
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Ballrechten und 

Dottingen 3½ 6 ½ 61½/ö 57 245 13 

Zuſammen 75 6 Saum 1304 785 5355151 Viertel 
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1½% Maß       
Davon müſſen nach Opfingen geliefert werden 70 Rationen. Da— 

von bekommen Sulzburg, Ballrechten und Dottingen zur Verpflegung 

von einquartierten Reitern 10 Viertel und 2 Maß Wein, 105 /½ Pfund 

Brot, 65 ½ Pfund Fleiſch, 420 Pfund Heu, 2 Diertel und 3½ Seſter 

Haber.



25. Dezember. Der Vogt von Rönigſchaffhauſen be— 

ſchwert ſich beim Oberamt, weil ſeine Bürger alle Tage den 

durchziehenden Reitern und Fußgängern, welche von En⸗ 

dingen nach Burkheim und Rotweil auf Wach ziehen, Koſſe 

geben müſſen. Wenn ſie ſich wehren, nehmen die Soldaten 

die Pferde mit Gewalt. 

26. Dezember. Der Vogt von Weisweil an das Gber— 

amt: „Das Burkheimer Fährſchiff ſtehet zu Weil (Weisweil) 

neben dem Weiler (Weisweiler). Die ganze Überfahrt ge— 

ſchieht jetzt bei Weisweil.“ 

28. Dezember. Der Vogt von Weisweil an das Gber— 

amt: In der vergangenen Nacht haben 18 Mann zu Pferd 

und zu Suß in der gemeinen Stube logiert, haben Wein und 

Brot verlangt und auch erhalten. Die Partei iſt von den Weis—⸗ 

weiler Schiffsleuten wieder über den Rhein geführt worden. 

Die Schiffe waren aber noch nicht zurück, da kamen 20 Reiter 

von Niederhauſen und wollten auch übergeführt werden. Das 

Fährſchiff ſoll wieder nach Burkheim gebracht werden. 

29. Dezember. Buß, Eichſtetten an das Oberamt: ells 

geſtern gegen Abend eine Partie von den über den Rhein 

geſetzten und zurückgehenden bölkern in Eichſtetten nach En— 

dingen durchmarſchierte, wurde ein Weibsbild ungefähr ein 
paar Stunden hernach auf öffentlicher Straße bei einem Hohl— 

weg, teils auf dem Pferd ſitzend und teils hängend, tot auf— 

gefunden. Wie die Frau umgekommen und wie es ihr er— 

gangen, weiß niemand. Soviel Nachricht hat man, daß ſie 
dem Trupp hinten nachgefolgt iſt und zweifelsfrei zu den 

kaiſerlichen Völkern gehört hat. Bei ihrer Durchſuchung hat 

man gefunden, daß ſie auf einer Seite vom Schlag ganz blau 

geweſen iſt und daher vermutlich einen Streich bekommen 

hat. Man fand bei ihr nichts als einen einzigen Kreuzer. 

heute wurde ſie begraben. Das Pferd, auf dem ſie geſeſſen, 

iſt gar nichts wert; niemand will es ums Futter nehmen. 

Hus dem Ulmoſen ſind der Zimmermann für die Totenbahre 

und der Cotengräber bezahlt worden. Der neue Wein hat 

zwiſchen dem Herbſt und Martini folgendes gegolten: 

Weißer . 5 fl. und 2, 5, 4 bis 5 Batzen, 

Roter. 6½% fl., auch 6 fl. und Hoder 10 Batzen. 

31. Dezember. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Die 

kaiſerlichen Wachten bei Opfingen und aller Orten dortherum 
ſind eilends von ihren Poſten nach Freiburg aufgebrochen. 
Huch iſt die Bagage heute nacht 12 Uhr nach St. Georgen bei 
Freiburg geführt worden. Es geht die „gemeine Sage“, daß 

2000 Mann zu Suß und 1000 zu Pferd Succurs nach Breiſach 

gekommen ſeien. Die ganze Nacht hat man zu BPreiſach ſtark 

Trommel ſchlagen hören. Heute ſind zwei Kompagnien zu 

Pferd, welche in Endingen lagen, durch Bahlingen nach Eich— 
ſtetten gekommen. Der Rittmeiſter ließ hier fragen, was es 

Neues gebe. Die Kompagnie zu Fuß, die in Endingen ge— 

legen war, ſoll nach Limburg am Bhein bei Sasbach verlegt 

worden ſein. Auch die von Ihringen kommenden Ceute brin— 

gen mit, daß Dölker in Breiſach ſind. 

Ende Dezember. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: 

Nach Ausſagen des Forſtknechts hans Matthias Heudt von 

Ihringen waren die Ihringer beim Generalwachtmeiſter 

Schütz in Tiengen und entſchuldigten ſich, weil ſie allerhand 

„Eſſenſpeiſen“ nach Breiſach getragen haben. Die Raiſer— 
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lichen hätten ihnen deshalb gedroht, ihr Dorf zu verbrennen. 

Schütz beruhigte ſie damit, daß er einen ſolchen Befehl nicht 

gegeben habe. Wenn die Breiſacher ausfallen würden, ſollten 

ſie ihre Zuflucht zu den Kaiſerlichen nehmen. Sie ſollten, 

wenn ſich etwas ereigne, ein paar Loſungsſchüſſe tun und 

mit den Glocken in der Kirche ſtürmen, damit es die Wachten 

auf dem Merdinger S§eld hören könnten. Dann wollten die 

Kaiſerlichen den Ihringern ſobald als möglich zu hilfe kom— 

men. Schütz wollte ihnen 100 Mann Fußvolk zur Bewachung 

mitgeben. Aber die beiden Sorſtknechte Matthias heudt und 

hans eldam Schweitzer beſorgten, daß die Gemeinde ſie nicht 

verhalten könne, da die meiſten Bürger aus Ihringen ge— 

flohen ſeien und die Ceute Wein und Eſſen meiſt in Sicherheit 

gebracht hätten. Schütz ſchickte eine Korporalſchaft von zwölf 

Mann mit, die auf dem Berg die Wacht halten ſollte. klls 

die zwei Sorſtknechte mit dieſen ankamen, waren die Ihringer 

ſehr unzufrieden. Sie ſagten, die beiden ſollten ſie jetzt auch 

allein unterhalten. Dergangenen Freitag wurde bei der Au— 

mühle von den Franzoſen ſtark geſchoſſen. Die Ihringer be— 

kamen auch 5 Pfund Pulver und 5 Buſchel Lunten mit. 

VII. 

Kriegsereigniſſe des Jahres 1675 

Die Franzoſen machen Kaubzüge aus Breiſach. Um 10. März über— 
fallen und plündern ſie Neuenburg, Staufen und Heitersheim, im Juli 
Holzhauſen und Buchheim. Turenne geht auf einer ſchnell geſchlagenen 
Schiffbrücke bei Ottenheim (die bald darauf nach Altenheim verlegt 
wird) über den Rhein ins Lager Willſtädt, um Offenburg einzunehmen. 
Um 27. Juli, mittags 2 Uhr fällt Turenne im Gefecht bei Sasbach 
(Denkmall) 1. Bei dem Kückzug der Franzoſen über den Rhein fällt 
auch Daubrun bei Altenheim. Im Breisgau, beſonders in der Mark— 
grafſchaft hochberg, hauſen zwei kaiſerliche Kegimenter ſchlimm: Das 
Gondoliſche Regiment unter Obriſtleutnant Krieger und das kath. 
ſchwäb. Kreisregiment unter Max Joſeph Graf zu Fürſtenberg?. Seit 
Oktober haben ſie ihre Winterquartiere diesſeits des Rheins bezogen, 
während die Franzoſen jenſeits des Kheins liegen. Aber im Dezember 
ſtreifen die Franzoſen wieder durch den Breisgau bis vor die Mauern 
Freiburgs. 

1. Januar. Der Kloſtermeier Johann Erhard Bürck von 

Ober Nimburg, der von Straßburg kommt, berichtet, daß die 
ganze brandenburgiſche Urmee bereits zu Straßburg über die 
Brücke und diesſeits abwärts marſchiert ſei. In dem Wald 

bei Burkheim ſei es ganz ſchwarz von Franzoſen. Die kaiſer— 
lichen Soldaten, welche zu Crantzenau lagen, ſeien noch dort. 
Wenn es befohlen werde und wenn zu hochberg Platz ſei, 

wolle er Wein und Frucht aus dem Kloſter führen laſſen; 
er wiſſe aber nicht, ob es die Untertanen in Fron führen oder 

ob ſolches verlohnt werden müſſe. 

2. Januar. 500 franzöſiſche Soldaten kommen nach Jech— 

tingen und ſagen den Ceuten, ſie ſollen alles, was ſie feil 
haben, Kraut, Rüben, Obſt und dergleichen nach Breiſach 

bringen. Es ſoll bar bezahlt werden und geſchehe niemand 

ein CLeid. 

Curenne erhielt eine Kanonenkugel in den Unterleib. Am 
29. Kuguſt 1675 wurde ſein Leichnam von Sasbach nach St. Denis ge— 
bracht und dort feierlichſt beſtattet. 1796 wurde das erſte Denkmal er— 
richtet; ſeit 1829 befindet ſich auf dem Platz, wo Turenne getötet wurde, 
ein Obelisk der franzöſiſchen Kegierung nebſt Wärter und Wärter— 
wohnung. 

2 Maximilian Joſeph Graf zu Fürſtenberg (geb. 19. Juni 1651) 
fiel am 24. Auguſt 1676 vor Philippsburg als Oberſt eines Schwäbiſchen 
Kreisregiments.



2. Januar. Wegen des zu erwartenden franzöſiſchen 
Husfalls aus Breiſach ſind die Sulzburger in großem Schrecken. 
Der Erbprinz hat befohlen, alle Frucht und Wein, auch aus 
Müllheim und Badenweiler, nach Baſel zu überführen. 

5. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Niemand 
von Breiſach ließ ſich in Ihringen ſehen. Das geſtrige Ge⸗ 
tümmel zur Nacht in Breiſach bedeutete nichts anderes, als 
daß der Diſchinger mit ſeiner Truppe wieder nach Breiſach 
hereinmarſchierte. Zu Kotweil ſollen keine Franzoſen mehr 
ſein, aber zu Burkheim. 

5. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: vier 
Kompagnien zu Suß und Pferd lagen in der Nacht bei Eich⸗ 
ſtetten an der Brücke und marſchierten heute früh 10 Uhr 
nach Sreiburg. Der Gberſtleutnant hat den Jäger von Ihrin— 
gen und den Metzger Leonhard Keifſteck mit einem Musketier 
nach Ihringen geſchickt, um zu erkundigen, ob franzöſiſche 
Dölker „über den Weg ſind“. Nach ihrem Bericht ſahen die 
noch zu Ihringen wohnenden Ceute heute nacht zu Breiſach 
mehrere Pechpfannen brennen und hörten ſtark Trommel 
ſchlagen, auch Trompeten blaſen und eine geraume zeit et— 
was über die Rheinbrücke marſchieren. Ob aber Truppen 
hinein⸗ oder herausgezogen ſind, konnten ſie nicht erfahren. 
Es iſt zu befürchten, daß die Franzoſen bald ausfallen. Vogt 
und Bürgerſchaft bitten um Rat, ob ſie von haus weichen 
oder bleiben ſollen. Zu Waſenweiler und den Orten dort 
herum iſt kein Bürger mehr zu haus, alles hat ſich aus den 
Dörfern fortgemacht. Zu Rotweil und Burkheim ſollen über 
400 Franzoſen liegen. 

5. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Der 

Oberſtleutnant mit 200 zu Fuß und 200 zu Pferd iſt wieder 

von Freiburg an die Brücke zu Eichſtetten gekommen. Man 
hat ihnen viel Brot und Wein, auch holz geben müſſen. Sie 
liegen ſtill und ſagen nicht, was ſie vorhaben. 

4. Januar. Der Vogt von Biſchoffingen an das Ober— 

amt: Die Herrſchaft Burkheim iſt in Contribution gelegt. 
Oberbergen, Rotweil und Jechtingen müſſen nach Burkheim 
jeden Tag 100 Pfd. Fleiſch, 1 Saß Wein und 2 vbiertel Mehl 
liefern, widrigenfalls mit Brennen gedroht wurde. Von den 

Markgräfiſchen aber wurde noch nichts gefordert. Diſchinger 
führte die Reiter auch nach Biſchoffingen. Er will den Markt 
zu Breiſach wieder beleben. Es ſoll dort niemand ein Leid 
geſchehen; auch wünſcht er, daß die Leute daheim beim hof 
bleiben und nicht flüchten. 

5. Januar. Das Oberamt an Baron von Cronegg Ca— 

rolsburg: Die Franzoſen unternehmen nichts Seindliches ge— 
gen die markgräflichen Untertanen, im Gegenteil wird alles, 

was ſie im Land geholt und probeweiſe nach Breiſach ge— 

tragen haben, bar bezahlt. Die Kaiſerlichen aber ſind mit 

ihren Durchzügen, Nachtlagern, Plündereien und Räubereien 
ſehr beſchwerlich. Die Leute ſind durch ſie in Furcht und 
Slucht geſetzt. Burkheim, wo Raiſerliche lagen, iſt jetzt von 
den Franzoſen beſetzt und ſamt den umliegenden Orten in 

Rontribution geſetzt. „Sie ſind mit Pickel und hauen auf dem 

Burkheimer Schloß, um es zu demolieren.“ Wie man hört, 
ſollen die Kaiſerlichen in die Markgrafſchaft in die Winter— 
quartiere kommen. Dies ſoll durch die Neutralität abge— 
wendet werden. 

5. Januar. Der Markgraf ſchreibt, ſeine badiſchen Lande 
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hätten namentlich mit den kaiſerlichen oder alliierten Winter— 
quartieren nichts zu tun, dieſe ſeien vielmehr den Keichs— 
völkern angewieſen worden. Der Markgraf hofft auf Unter— 
ſtützung des Kaiſers und der Generäle. 

5. Januar. Fünf kurpfälziſche Reiter haben auf freier 
Straße bei Emmendingen einem hochberger Untertanen zwei 
Pferde und einen Rarabiner geraubt und nach Ettenheim ge— 
bracht. Das Oberamt verlangt Rückgabe. 

5. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Zwei 
Rompagnien, eine zu Pferd und eine zu Fuß, liegen an der 
Dreiſambrücke zu Eichſtetten und fordern mit Gewalt Brot, 
Wein, heu, Stroh, hafer und holz. Der Vogt frägt aber erſt 
beim Oberamt um Rat. Daraufhin ſind die Völker unter Zu⸗ 
rücklaſſung von 22 Mann zu Pferd und 22 zu Fuß nach Neu— 
ershauſen abmarſchiert. Generalmajor Schütz antwortet auf 
die darüber ergangene Beſchwerde des Oberamts, „daß ſie 
freilich mit meinem Befehl daſtehen, ſintemalen ich den §eind 
beobachten muß. Ich will aber nicht, daß ſelbige jemand den 
geringſten Schaden tun ſollen“. 

5. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Die 
Ihringer bringen in Breiſach wieder „Eſſenſpeiſen“ und l15 
Obſt zum Verkauf, ebenſo die Bickenſohler. Alles wird be— 
zahlt. Seit die kaiſerliche Belagerung von Breiſach aufgehoben 
iſt, hat ſich noch kein Soldat in Ihringen oder anderen Orten 
ſehen laſſen. Kuch in Endingen haben ſich noch keine Fran⸗ 
zoſen ſehen laſſen. Ddie in Neuershauſen gelegenen bölker 
ſind durch Eichſtetten nach Endingen marſchiert. 

8. Januar. Der Rommandant zu Limburg hat zwei 
Mann zum Kuskundſchaften nach Colmar geſchickt. Sie brin— 
gen eine ſchlechte „Zeitung“ zurück, nämlich daß im ganzen 
Elſaß die Franzoſen liegen und die Kaiſerlichen geſchlagen 
und in die Slucht gejagt worden ſeien. 

18. Januar. Der Bötzinger Vogt ſchickt den hans Bärcher 
und Hans Jakob Brenn zum Obervogt nach Eichſtetten mit 
der Nachricht, daß geſtrigen Sonntag um 8 Uhr abends die 
Breiſacher mit 60 Pferden ausgefallen ſeien. Sie hätten das 

Schloß des Berrn von Pfirdt zu Biengen angezündet, ferner 

zu Heitersheim ſieben Gebäude abgebrannt und Schlatt, Kro— 
zingen und noch andere öſterreichiſche Orte ausgeplündert, 

auch ungefähr 40 Stück Vieh mit nach Breiſach getrieben. Die 
Eichſtetter fürchten ſich jetzt, weil ſie glauben, daß die Srei— 
burger „dies an ein oder andern markgräflichen Orten wett— 
ſpielen“ würden. kluch in Sulzburg lebt man in großer Furcht 
und Angſt. Der Ort iſt voller geflüchteter Leute und Dieh. 
Der Vogt von Sulzburg, Philipp Jakob Daler, ſchreibt: Bei 
dieſen betrübten Zeiten kann ich das Reichs- oder Kreisgeld, 
geſchweige die Schatzung, nicht herausbringen; denn es iſt, 
ſo Gott weiß, viel Armut hier. Sehr viele haben das liebe 

Brot nicht und müſſen ihre Kinder betteln ſchicken. Die Sulz— 
burger können die kaiſerlichen Kontributionen nicht zahlen. 

19. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Die 
Breiſacher (Franzoſen) haben geſtern Nacht Waſenweiler aus— 
geplündert und über 100 Stück Vieh, außerdem den Vogt von 

Waſenweiler nach Breiſach weggeführt. Nach dem Stabhalter 
haben ſie auch geſucht; er iſt ihnen aber durchgegangen und 

hat ſich aus dem Staub gemacht. 
19. Januar. Der Dogt Hans Reith von Weisweil an das 

Oberamt: Sechs Franzoſen kamen in einem Schiff mit Axten



an, worauf der Vogt ſtürmen ließ (mit den Kirchenglocken). 

Die Franzoſen taten aber keinen Schaden. Don den Schiffs⸗ 

knechten hat man vernommen, daß die Franzoſen ausgeſandt 

ſeien, „den Rhein zu viſitieren“, ob eine kaiſerliche Partei auf 

dem Rhein ſei, da ſie vorhätten, einige Schiffe mit Wein den 

Rhein hinabzuführen. Die Schiffsknechte ſind weitergefahren. 

Die Weisweiler hoffen, daß die Kenzinger kaiſerlichen Reiter 

nichts davon erfahren. 

20. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Die 

Riegeler wollten den Franzoſen keine Rontribution zahlen. 

Deshalb ſind dieſe heute früh am Tag mit 100 Mann zu Pferd 

gekommen und haben Riegel ausgeplündert, eine große An— 

zahl Vieb fortgeführt und auch zehn häuſer und Scheunen 

abgebrannt. Die Franzoſen, die geſtern Waſenweiler und 

Gottenheim ausgeplündert haben, ſagten zu den Ihringern 

beim Durchmarſch, ſie würden es ihnen gerade ſo machen, 

wenn ſie nicht markgräflich wären. Geſtern abend zwiſchen 

7 und 9 Uhr hat man in Preiſach oft und ſtark ſchießen hören. 

20. Januar. Der Vogt von Bahlingen berichtet dem 

Oberamt über die Plünderung und Brandſchatzung Riegels. 

„Die Bahlinger haben das Seuer geſehen und die Schrei ge⸗ 

hört. Gleichbald wurden die Wächter nach Riegel geſchickt. 

Etliche Riegeler ſind nach Bahlingen geflohen. Die Riegeler 

haben nachläſſig geſtürmt.“ 

21. Januar. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: In Eich— 

ſtetten war man die ganze Nacht in großer Sorge und Angſt, 

da man zu Bötzingen brennen ſah. Man erfuhr, daß geſtern 

nacht ein franzöſiſcher Leutnant nach Oberſchaffhauſen ins 

Wirtshaus gekommen ſei. Wieviel zu Suß er bei ſich gehabt 

hat, weiß man nicht, da ſich nicht alle haben ſehen laſſen. Der 

Leutnant habe den Ceuten zugeſprochen, ſie ſollten nicht 

fliehen, es werde niemand ein Leid widerfahren, aber „das 

Neſt Schloß Crantzenau“! müſſe verbrannt werden. Die Fran— 

zoſen haben es auch gleich darauf anzünden und mitſamt der 

Scheuer total verbrennen laſſen. In demſelben habe ſich nie— 

mand außer einem kranken Buben befunden. Wer der aber 

ſei und wem er gehöre, weiß man nicht. Bevor ſie anzün— 

deten, haben die Franzoſen den Buben herausgelaſſen. Sonſt 

haben ſie niemand ein Ceid zugefügt. 

13. Februar. Rirchenbuch Eichſtetten. Der 51 Jahre 

alte Matthies Bockſtahler, Burger und Richter, welcher Don— 

nerstags den 11. nach Freiburg gefahren war, iſt von einem 

franzöſiſchen Trupp bei Neuershauſen angegriffen, geplün— 

dert und geſtoßen worden, ſodaß er bald darauf tot war. 

Februar. Die Franzoſen gehen möglichſt nachts von 

Breiſach aus, um die öſterreichiſchen Orte zu plündern und 

zu verbrennen. Bis jetzt iſt die Markgrafſchaft verſchont wor— 

den. Schütz verlangt beſonders von den bei Breiſach gele— 

genen Orten Ihringen, KRönigſchaffhauſen, Biſchoffingen und 

Bickenſohl, daß ſie ihm über alle Bewegungen der Franzoſen 

und ihre Stärke jederzeit ſchnellſtens Bericht zugehen laſſen, 

widrigenfalls er ſie gleichfalls „mit militäriſcher Execution“ 

verfolgen werde. — Candvogt Beſold und Landſchreiber Zandt 

berichten dies dem Markgrafen und beſchweren ſich, daß Ge— 
  

Das Waſſerſchloß Crantzenau bei Bötzingen, deſſen Standort in 
den ſogenannten Schloßmatten zu ſuchen iſt, war Hauptort einer Herr— 
9 die im 15. und 16. Jahrhunderts den Snewelin von Crantzenau 
gehörte. 
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neralmajor Schütz ſeine Befugniſſe überſchreite. Schütz ſoll 

es ſich wohl überlegen, bevor er ohne kaiſerlichen Spezial— 

befehl etwas wider die Markgrafſchaft vornehme. Bis jetzt 

habe ſich der Markgraf und ſeine Untertanen nicht in den 

Krieg gemiſcht, ſondern ſich unparteiiſch verhalten, auch da— 

mit die Untertanen nicht als Spione „traktiert“ würden. Huch 

der Markgraf hofft in ſeiner Untwort vom 15. §ebruar aus 

Carolsburg, daß Schütz gute Nachbarſchaft halten werde. 

Februar. Das Oberamt an den Markgrafen: Don den 

Gondoliſchen Reitern iſt bekannt geworden, daß ſie „bei Le⸗ 

bensſtrafe“ Befehl haben, keinem Franzoſen etwas zu tun 

oder aufeinander loszugehen, obwohl die Sranzoſen das Sen⸗ 

gen und Brennen der öſterreichiſchen Orte, die ſich zur Kon— 

tribution nicht bequemen wollen, nicht unterlaſſen. So haben 

ſie in der vergangenen Woche den Flecken Oberhauſen bei 

weisweil bis auf wenige Gebäude abgebrannt und zuvor ge— 

plündert. Von der bevorſtehenden Belagerung der Stadt 

Freiburg wird hier viel geredet. 

März. KAuf dem Weiler hof, nicht weit von Emmen⸗ 

dingen, ſind bei Nacht die Ceute überfallen und ausgeplün⸗ 

dert worden. Generalmajor Schütz verſpricht, die ſchuldigen 

Soldaten hängen zu laſſen. 

11. März. Die Teninger haben einige Soldaten vom 

Kaiſerl. Baron Steiningſchen Regiment verprügelt und ihnen 

unter Gewalt die Pferde wieder abgenommen, die ſie in Ce— 

ningen geraubt hatten und die Einwohnern aus dem Elſaß 

gehörten. 

20. März. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Um 6 Uhr 

früh haben zwei Reiter von Sreiburg, von denen der eine 

einen Schimmel, der andere einen Suchs geritten, die Eich⸗ 

ſtetter herrſchaftsmühle (an der Straße Eichſtetten Neuers⸗ 

hauſen, 1 kmvon E. entfernt) geplündert und dem Vogt ein 

viertel Weizen und noch etliche Seſter Moltzer auf den Pfer— 

den mit weggeführt, Neuershauſen zu. Der Vogt wäre gleich, 

nachdem es der Müller angezeigt, nachgefolgt, wenn nicht 

die Ceute, die hier Pferde beſitzen, ſchon alle im Selde ge— 

weſen wären. Der Vogt will aber doch mit dem hieſigen 

Quartiermeiſter Chriſtian Lößmann, den man vom Selde hat 

holen laſſen, nachreiten und ſich zu reiburg bei dem Rom⸗ 

mandanten beklagen und zuſehen, ob er die Täter in Erfah— 

rung bringen kann. Nach klusſage des Müllers ließen die zwei 

Beiter verlauten, dieſer Überfall werde nicht der letzte ſein. 

Der müller will deshalb nicht allein mehr in der Mühle blei⸗ 

ben, denn bei ſolcher Unſicherheit werde niemand mehr bei 

ihm mahlen laſſen. 

19./20. März. Ein Mann von Bahlingen, der aus dem 

Elſaß über den Rhein kam, berichtet, daß 50 Schiffe von Brei⸗ 

ſach nach der Sponeck gefahren ſeien. Etliche haben Schanz— 

zeug gehabt. 

20. März. Der Vogt Georg Diebold Sleck von Bahlingen 

an das Oberamt: Bei einem Überfall auf Bahlingen kam eine 

Partie von ungefähr 25 Reitern ins Dorf zum Dogt und ver⸗ 

langte Brot und Wein. Sie ſagten, ſie ſeien von Breiſach 

(alſo Franzoſen). Die Bahlinger wußten jedoch nicht, ob es 

Freunde oder Seinde waren. Sie begleiteten die Reiter auf 

die „gemeine Stube“, wo ſie ein paar Laib Brot und auch 

ein Maß Wein bekamen. Plötzlich kam von Nimburg ber viel 

kaiſerliches Fußvolk ins Dorf. Ein Bahlinger zog die Glocke,



um die Leute vom Selde heimzurufen. Als das die Franzoſen 
hörten, retirierten ſie und wollten die Slucht ergreifen. Die 
Raiſerlichen aber gaben §euer und die Franzoſen erwiderten. 
Letztere ſuchten ſchließlich die Slucht durch die Rebberge nach 
Endingen zu, mußten aber, da die Straße voll von kaiſer— 
lichem Sußvolk war, ſich gefangen geben. Auf keiner Seite 
waren Tote. Dann marſchierten die Kaiſerlichen mit den Ge— 
fangenen durchs Dorf, Nimburg zu. Sie drohten, das Dorf 
anzuſtecken, weil die Bahlinger mit der Glocke geſtürmt hatten. 

6. Upril. Das Oberamt hochberg an den Erbprinzen: 
„Der franzöſiſche Gubernator im Elſaß und Sundgau hat aus 
den Winterquartieren der Garniſon Breiſach ein corpus von 
5 4000 Mann geſammelt und iſt über die vergangenen 
Oſtertage aus Breiſach marſchiert.“ Am Montag vormittag 
iſt er durch Königſchaffhauſen auf die Lichteneck zu gezogen 
und hat Renzingen beſetzt. Die Franzoſen haben ſich um das 
Schloß Lichteneck gelegt und gleich mit zwei „Stücken“ ange— 
fangen, darauf zu ſchießen. Man glaubt, daß ſie einem ſol— 
chen Steinhaufen und einer Sturmfeſte ſchwerlich etwas tun 
können, um ſo weniger, als ihnen bereits ein Geſchütz ge— 
ſprungen und ſie nur mit einem noch „ſpielen“ können. Die 
Belagerten, etwa 100 Mann ſtark und von einem reſolvierten 
Leutnant kommandiert, wehren ſich tapfer und ſchießen ſtark 
heraus. kluch hat Generalmajor Schütz den Belagerten ver⸗ 
ſprochen, ſie zu unterſtützen. Die Werke Rötteln und Hoch— 
berg werden in Eile in ſtarken Derteidigungszuſtand geſetzt. 

11. Hpril. Das am Cage vorher mit kleinen Stücken be— 
ſchoſſene Schloß Lichteneck geht in Slammen auf und wird aus 
Mangel an Munition den Franzoſen übergeben, die alles 
plündern und zerſtören. Auch Malterdingen und hecklingen 
werden geplündert, in letzterem die Kirche mit ihrem „mira— 
kuloſen Gnadenbild der Jungfrau viehiſch geſchändet, der 
Pfarrer 2mal bis aufs Hemd geplündert“. Darnach ſind die 
Franzoſen wieder nach Breiſach zurückgegangen. 

April. Der Landſchreiber Zandt an herrn Weininger, 
Rat und Sekretär des Markgrafen: Er hält es für das beſte, 
wenn „ein reſolvierter, der Sortification und der Kriegsdefen— 
ſive wohlerfahrener Cavallier“ ſobald als möglich beordert 
und ihm das Kommando der Feſtung Hochberg allein über⸗ 
tragen werde. Der Landvogt Beſold ſei wegen ſeiner täglich 
wachſenden Ceibesſchwachheit und anderer Zufälle des ell— 
ters nicht dazu fähig. Ohne verdruß und höchſte Betrübnis 
werde ſolches zwar nicht abgehen. Zandt wollte ihn veran⸗ 
laſſen, ſich wegen ſeiner „Blödigkeiten“ nach Baſel beurlauben 
zu laſſen. Er will aber nichts davon wiſſen. Weil er ſeinen 
Leibſchaden in Herrſchaftsdienſten bekommen habe, ſoll man 
auch Geduld mit ihm haben. Die Sache hier ſteht ſehr übel, 
und die Seſtung kann eine ſtarke Attaque nicht aushalten. 
„Ich bin kein Soldat, verſtehe es auch nicht; denn ich bin nie 
dabei geweſen. Allein gibt mir's die Vernunft, daß mit un— 
ſeren Leuten, Soldaten und Kusſchuß bei jetzigem Stand un— 
ſeres handwerks und Vorrats an notwendigen Sachen — ſon— 
derlich Stücken — die Seſtung ſchwerlich würde deffendiert 
werden können. Gottes hilfe muß einmal das beſte tun, dar— 
auf ich mich allein verlaſſe“. 

Der Raiſerliche Reichsoberſt und Generaladjutant Baron 
Quirin von höhnſtedt wird als kommandant auf die Feſtung 
hochberg kommandiert. Nach einer Beſichtigung gibt er in 
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26 Punkten ſeine Derbeſſerungs- und Inſtandſetzungsvor— 
ſchläge bekannt. Un Kriegsmaterial iſt auf der Hochburg vor— 
handen: Pulver 54 Zentner, Musketenkugeln 10700 Stück, 
RKugeln zu Doppelhahnen ungefähr 800 oder 900 Stück, Lun⸗ 
ten 185 Buſcheln à 50 Klafter. Wenn täglich 200 Mann in 
Bereitſchaft und Gewehr begriffen ſind, gehen täglich 4 „Bu— 
ſcheln“ drauf; die vorhandenen Cunten würden alſo in 46 Ca— 
gen verbraucht ſein. Un Geſchütz iſt vorhanden 7 Stück für 
8Spfündige Kugeln, dazu 198 Rugeln; 4 Stück für 2pfündige 
RKugeln, dazu 75 Rugeln, 8 Stück für Ipfündige Rugeln, dazu 
150 Rugeln. Un hartem Sutter und Wein: hafer 252 Malter, 
Roggen 1905 Malter, Gerſte 1793 Malter, neuer Hafer 
295 Malter, zuſammen 4225 Malter, dazu 517 Fuder Wein. 
— klm 19. April iſt die Garniſon auf der Feſtung Hochberg 
mit Soldaten und Offizieren 78 Mann ſtark. Don Straßburg 
kommt die Unweiſung des Markgrafen an den Oberſt von 
Höhnſtedt, zur Verſtärkung der Burg bei dem Generalmajor 
Schütz 100 Mann anzufordern. Der Markgraf iſt voll Zuver— 
ſicht und Vertrauen, denn er ſchließt: „Wir verlaſſen uns auf 
ſeine bekannte Tapferkeit.“ Ein andermal macht der Mark— 
graf den Vorſchlag, die beſten Schützen der Markgrafſchaft 
auf die hochburg zu ſchicken. Man rät ihm ab, weil die alten, 
die vor dem Krieg gedient haben, nicht mehr zu gebrauchen, 
die jungen aber ein rohes, unexerziertes Volk ſeien, die noch 
wenig geſchoſſen haben. Sehr fühlbar iſt der Mangel an gu— 
ten Offizieren. Hauptſächlich führt man Klage, daß das Land 
durch die franzöſiſchen Kontributionen und durch die Be— 
drückungen der Kaiſerlichen ganz verarmt ſei und daß man 
den armen Untertanen nichts zumuten könne; ſie liefen da— 
von, wenn man ſie auf die Burg ſtelle. 

Ein gemeiner Knecht erhält als Sold im Monat 5 Gulden 
Reichswährung. Doch werden ihm für die Civree (Uniform) 
15 Kreuzer und für die Sparkaſſe 10 Kreuzer (für Medika— 

mente, Krankheiten und den Barbier) abgezogen, ſodaß ihm 

noch 4 Gulden 55 Kreuzer verbleiben. Einem Verheirateten 

(von 78 waren es 50) werden pro Tag 5 Kreuzer für 5 Pfund 

Brot und 10 Pfennig für 1 Maß Wein abgezogen, was mo— 

natlich 5 Gulden 10 Kreuzer ausmacht. Nach dieſem Abzug 
bekommt ein Verheirateter im Monat noch 1Gulden 25 Kreu— 

zer. — Ein Unverheirateter empfängt im Tag 2 Pfund Brot, 
an Geld monatlich 1 Gulden, an Wein monatlich 30 Maß, 

alles zuſammen 2 Gulden 40 Kreuzer. Demnach hatte ein 

Unverheirateter an Geld noch zu empfangen 1 Gulden 
55 Kreuzer. Von dem Kusſchuß ſind jetzt 60 Mann auf hoch— 
berg, von denen jeder täglich 2 Pfund Brot und ein halbes 
Maß Wein erhält ohne Geld. Einem handfröhner wird das 
gleiche gegeben. 

12. Hpril. Der Weisweiler Vogt an das Oberamt: Die 
Franzoſen ſind mit etlichen Schiffen und Volk aus Breiſach 
nach Weisweil gekommen und haben die großen Weisweiler 
Schiffe mitſamt den Fiſchern und Schiffsleuten nach Breiſach 

mitgenommen. Des Hans Ehret Schiff war verſteckt, wurde 

aber verraten. Als er es erfuhr, machte er ſich mit ſeinem 

Schiff davon. Als Ambros Rümeler, der mit ſeinem Schiff 
auf dem Weg von Straßburg herauf war, von dem Überfall 

hörte, fuhr er wieder zurück. Die kleinen Schiffe haben die 

Franzoſen zerſchlagen; niemand ſollte mehr von Weisweil 

hinüber oder herüber oder auf- und abfahren können. Die



Franzoſen drohten, das Dorf anzuzünden, wenn die beiden 

beſeitigten Schiffe nicht bald nach Breiſach gebracht würden. 

Beim Überfall ließen ſie ſich mit zwei Saum Wein und Brot 

befriedigen. 

15. HUpril. Das Oberamt an den Markgrafen: Es frägt 

an, ob die Regiſtratur über das Gebirge ins Württember— 

giſche oder nach Schaffhauſen oder Baſel geſchafft werden 

ſoll. Ein Beſcheid erfolgt nicht, da der Markgraf die Burg 

für ſicher hält. 

Eine Partie Kaiſerliche, die gegen Cichteneck marſchiert iſt, 

hat auf dem Rückmarſch zu Röndringen nicht allein die Herr⸗ 

ſchaftsmühle ausgeplündert, ſondern auch den Untertanen 

daſelbſt, in Waſſer und Denzlingen wie im Seindesland alles 

genommen und fortgeführt, ſie mit Schlägen übel traktiert, 

ſogar einem Einwohner durch das Rnie geſchoſſen. 

14. Mai. Vogt Georg Diebold Fleck, Bahlingen, an das 

Oberamt: Am geſtrigen Freitag um 10 Uhr vormittags haben 

drei Reiter im Bahlinger Wald zwei Schweine aus der herde 

geſchoſſen, das eine Tier aufgeladen und das andere liegen 

gelaſſen. kls man aber die Schüſſe hörte, war die ganze 

Gemeinde im Feld. Auf das Schreien des Schweinehirten 

„iſt es gleich Lärmen worden“. Die Bürger liefen in den 

wWald, trafen aber die Reiter nicht mehr an. Beim heimgehen 

ſahen ſie jedoch drei Reiter von Riegel her hinten ums Dorf 

herum reiten. Ihre Pferde waren ſchwer beladen. Ohne 

Befehl durften ſie die Bahlinger aber nicht „viſitieren oder 

antaſten“. 

16. Mai. Rirchenbuch Sulzburg. Es ſtirbt Katharina 

Meyerhöferin, eine dreiwöchige Kindbetterin, deren Mann 

Bentz hauſer von den Breiſachern „ſo elendiglich in dem 

Stockhaus tractieret worden, daß er in kurzem den Geiſt auf— 

gab“. Sein Cod hat auch den der Frau verurſacht. 

Mai. Der Vogt von Weisweil an das Oberamt: Als 

Breiſachiſche Proviantſchiffe den Khein hinunterfuhren, gaben 

40 Freiburgiſche schnapphähne „vielfältige Schuß“ darauf ab. 

Da die Schiffe aber auf elſäſſiſcher Seite fuhren, richteten die 

Schüſſe bei der Breite des Rheines nichts aus. 

25. Mai. Der Vogt von Weisweil hat zwei Männer aus— 

geſchickt, um auszukundſchaften, wo die Franzoſen eine Rhein— 

brücke anlegen. Bei ihrer Rückkehr erzählten ſie, daß ſie ſehr 

nahe an den Ort gekommen, endlich auf die Bäume geſtiegen 

ſeien und geſehen hätten, daß die Brücke nicht nur fertig, ſon— 

dern daß von dieſer Seite auch ein Trupp Reiter hinüber⸗ 

geritten ſei, von denen der vorderſte einen roten Mantel, die 

übrigen rauhe Röcke angehabt hätten. Die Brücke ſei ein gut 

Stück Wegs unterhalb Nonnenweier, das bereits von den 
Franzoſen durchſucht und beraubt worden ſei. Kuch in den 

Bauernhäuſern hätten ſie Franzoſen geſehen. 

8. Juni. Don hochberg wird geſchrieben, daß bis jetzt das 

hochberger Land zwar von den Franzoſen ziemlich unange— 

fochten geblieben, die kaiſerlichen Dölker und Schnapphähne 

den Untertanen aber faſt allerorten großen Schaden zufügen 

würden, indem ſie ihnen „das Vieh hinwegnehmen, die häu— 
ſer und Mühlen ſpolieren, Fenſter, Gfen und Türen ver— 

ſchlagen und andere Inſolentien verüben“. 

Uuf der Rückkunft von Cahr hat der Oberſt-Cieutnant von 
dem Gondol- oder Schneideriſchen Kegiment ſamt 500 Mann 

zu Fuß und zu Pferd am Tag vorher die franzöſiſchen Mar— 

15 

ketender geplündert und gefangen genommen, das Dorf 

Broggingen „rein ausgeplündert und verſchlagen, auch des 

Pfarrers nicht verſchont, desgleichen zu Mundingen zwei Paar 

Ochſen entführt“. Vom Bürgermeiſter in Emmendingen 

wurde ein Saum Wein und ein Ochs nach Freiburg gefordert 

und gedroht, falls er ihn nicht ſchicke. Die Kaiſerlichen haben 

auch ſehr ſchimpflich über den Markgrafen geredet. „Der 

Markgraf wolle Reichsgeneral ſein. Jawohl! Der Raiſer 

ſei's! Es ſolle nun fernerhin ihm und ſeinen Leuten anders 

gewartet und nicht mehr wie bisher durch die Finger geſehen 

werden.“ Darnach ſollen alſo die markgräflichen Orte und 

Leute in Zukunft noch mehr drangſaliert werden, woraus 

zu erſehen iſt, daß die bisher beim Generalmajor Schütz 

vorgebrachten Klagen gar nichts genützt, ſondern die Sache 

nur ärger gemacht haben. Jedermann beginnt zu „ver— 

laufen“. 
10. Juni. Das Oberamt an den Markgrafen: Die RKaiſer— 

lichen verfahren mit den Markgräflichen ärger als Seinde. 

Sie nehmen Dieh weg, erpreſſen Geld, traktieren die Leute, 

ſodaß niemand mehr zu hauſe bleibt, ſo zu Mundingen, 

Röndringen, Nieder-Emmendingen, wo ſie ſchon etliche tot— 

geſchoſſen haben. „Sie haben mehr als barbariſch und türkiſch 

in den Ortſchaften der Markgrafſchaft gehauſt.“ Sie ſind nicht 

nur auf Fourage und ein Stück Brot ausgegangen, ſondern 

haben auch alles VDieh, Pferde, Schweine, Geflügel, Hausrat 

und Eiſenwerk geraubt, genommen und fortgeführt, die 

Früchte, die ſie nicht mitnehmen konnten, auf die Gaſſe ge— 

ſchüttet, den Wein, den ſie nicht getrunken haben, auslaufen 

laſſen, die Fäſſer verhauen und alles verderbt, die Ceute ge— 

ſchlagen, verwundet, totgeſchoſſen und vertrieben, die Ordern 

des Generalmajors und die Salva guardiens verachtet und 

die Stadt Emmendingen mit mehreren hundert zu Pferd an— 

gefallen und bereits die Cor aufhauen wollen. Die von hoch— 

berg dahin kommandierten 60 Mann mitſamt der Bürger— 

ſchaft haben jedoch tapfer widerſtanden, ſodaß die Kaiſerlichen 

mit Verluſt abziehen mußten. 

15. Juni. Die Einwohner aller Dorfſchaften ſind mit Sack 

und Pack, mit Weib und Rind, zum Ceil nach Baſel, zum Ceil 

nach Straßburg, die meiſten gegen das Schloß Hochberg ge— 

zogen, mo ſie um dasſelbe herum „in Haufen“ ſich aufhalten. 

Es iſt niemand mehr auf dem LCand zu haus. In Denzlingen 

ſind zwei häuſer verbrannt und an vielen Orten die lieben 

Früchte auf dem Feld verritten worden. Dieſes und nächſtes 

Jahr iſt daher großer Mangel zu erwarten. Es ſcheint, als 

ſei es eine angelegte Sache, die Markgräfler „totaliter“ zu 

vernichten. 
Juni. In Bötzingen wurde Franz Rupfer mitten im Dorf, 

als er in der Mühle zwei Seſter Frucht gemahlen, ergriffen 

und gefangen, und als er ganz wehrlos entfliehen wollte, im 

Caufen leichtfertigerweiſe erſchoſſen. Als Bötzingen geplün— 

dert war, hielten ſechs oder ſieben arme Männer dort aus. 

Die konnten gegen die 50 Schnapphähne, die aus dem öſter— 

reichiſchen Wirtshaus kamen, nichts ausrichten. 

11. Juli. In Teningen ſind den Gerbern Michel Ehrler 

und hans Gebhart etwa 70 häute, teils aus der Grube und 

teils aus dem Waſſer, entwendet und an Freiburger Sattler, 

Gerber, Schuſter und Buchbinder verkauft worden. 

12. Juli. Eine franzöſiſche Partei hat wegen der rück—



ſtändigen Kontribution von Breiſach her über Teningen das 
Dorf Köndringen überfallen, hat den Vogt und 17 andere 
Perſonen, worunter der Schulmeiſter, gefangen genommen 
und eine herde Vieh, die noch von der kaiſerlichen plünderung 
übrig geblieben war, fortgetrieben. 

Juli. Nachdem die Franzoſen die öſterreichiſchen Orte 
bald alle zerſtört hatten, verlangten ſie nun auch von den 
markgräflichen Rontributionsgelder. Die Raiſerlichen da— 
gegen verboten es den Bauern, dem nachzukommen, mit dem 
Undrohen, daß ſie andernfalls ihnen zweimal ſoviel als 
den Franzoſen geben müßten. Da die Landleute aber von 
den §ranzoſen mit Sengen und Brennen bedroht und heim— 
geſucht wurden, ſo ſchickten ſie aus Furcht heimlich — gegen 
das Verbot der Raiſerlichen — Ubgeordnete mit Geld nach 
Breiſach. So geſchah es, daß ſowohl die Franzoſen als auch 
die Kaiſerlichen die Orte beraubten. Viele Orte wurden von 
den Franzoſen niedergebrannt, damit dieſe den Raiſerlichen 
nichts mehr geben konnten. 

25. Juli. Don dieſem Tage an wohnten Landvogt, Räte 
und Oberamtleute der Markgrafſchaft nicht mehr in Emmen— 
dingen, ſondern auf Schloß und §eſtung hochberg. 

Im Sommer kam unter den Garniſonstruppen der hoch— 
burg, welche aus Grünröcken! (vom Leibregiment) beſtand, 
eine kleine Meuterei vor, die aber nach ſtrenger Beſtrafung 
gleich unterdrückt wurde. Es machten einige gemeine Sol— 
daten „Anſchläge gegen die Subordination“. Sie ſchrieben 
ihren Kameraden nach Durlach, daß, wenn man ſie nicht 
ablöſe, ſie ſich ſelbſt ablöſen wollten. Ihre gegenſeitigen 
Briefe wurden aufgefangen. Man hat die Rädelsführer 
zweimal durch 100 Mann Spießruten gejagt und die übrigen 
zwei Tage nacheinander zwei Stunden lang „an den Pfahl 
geſchlagen“. 

20. Auguſt. Der Müller Martin Wahrer von Eichſtetten 
und ſein Stiefſohn Ceonhard Reifſteck ſind von Breiſach ge— 
kommen und haben gehört, daß mit 500 Mann Begleitung 
viel Geld von Colmar nach Breiſach gebracht worden ſei. 
Ebenſo ſeien 2000 Reiter und viel Fußvolk hineingekommen. 
Die Freiburger kommen täglich nach Eichſtetten, betteln 
Srucht bei den Ceuten, nehmen bisweilen auch ſelbſt aus den 
Scheunen, ohne was ſie ſonſt aus den Gärten rauben. 

50. UHuguſt. Das Oberamt an den Markgrafen: „Die 
Breiſacher (Franzoſen) haben geſtrigen Tags den 4. Termin, 
auf den 18. September zu liefern, gar ſcharf ausgeſchrieben 
mit dieſem Anhang, daß neben der angeſetzten Kontribution 

an Geld und Sourage noch jedes Dorf eine gewiſſe Anzahl 
harter Frucht (halb Weizen und halb Roggen) einſchicken ſoll, 
die ihnen an der Kontribution werde abgerechnet werden, 
und zwar der Sack voll für 3 Gulden.“ Da die Cieferung der 
Srucht und §ourage aber den Untertanen unmöglich iſt, ſchon 

wegen der Behinderung der Überführung nach Breiſach, ſo 

bittet das Oberamt um Verhaltungsbefehle. 

8. September. Es kommt ein Befehl des Markgrafen 
von Rarlsburg, daß über den Schaden, der von allen Parteien 
angerichtet worden iſt, innerhalb der nächſten 14 Tage ein 
genaues Derzeichnis eingeſchickt werden ſoll. 

Markgraf Sriedrich V. hatte ſeine Kegimenter im Dreißigjährigen 
Krieg in beſondere Farben gekleidet, wonach man ſie benannte, 3. B. 
das weiße, ſchwarze, rote und grüne Regiment uſw. 
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Schadenverzeichnis 

„Summariſcher Extrakt aller der ſpecificierten Orte und Schäden, welche 
occaſione des noch währenden Krieges Gnädigſter Herrſchaft und den 
ſämtlichen Einwohnern der Markgrafſchaft hochberg zugewachſen ſind 

und die ſie erlitten haben.“ 

  

Gulden Pfennig 

  

  

        

Ort Batzen 

Emmendingen Stadt und Stabe. 4928 9 8 

Mundingnn 2181 9 7 

Köndringenñ; 8104 6 — 

Rältttt 5550 2 9 

ſjjj 1109 7 4 

Clliſchfelden 989 12 — 

Ottoſchwanden.... 2659 14 8 

eß„ „ 6112 8 — 

Seri eee 566 1 — 

ett 6655 165 8 

Gundelfingen. .... . ... 3657 4 0 

WörſtettetßBß 4196 7 3 

eett 6663 15 9 

Nimburg und Bottingen .... 4352 8 8 

Batettt 3758 14 6 

Eit 6740 14 1 

Bötzingen und Schaffhauſen 5674 4 2 

Ihringen ohne den Gündlinger 
Hal e e ee 3610 0 
Def(lll„ 4162 5 

Rönigſchaffhauſen .. ... 2654 6 2 

Siehene 676 12 6 

Biſchoffingen 966 10 5 

Bitkeltfeyr 355 14 1 
Seee 1181 3 5 

Ballrechten und Dottingen ... 170⁴4 9 — 

Summa .. 89298 1 6 

We 510⁰0 — — 

Schatzungseinnehmerei .. ... 26771 15 — 

Schaffnerei Rimburg ..... 356 — — 

Geiſtliche berwaltung Sulzburge. 1075 55 2 

Summa .. 515053 1 2 

Ulles zuſammen 120601 Gulden 2 Batzen 8½ Pfennig in Landes—⸗ 

währung, oder 100500 Gulden 59½ Kreuzer in Reichswährungr. 

Der hofrat und Amtmann Dr. Benjamin Schneider erhält 

Auftrag, Wein- und Fruchtſturz (Inventaraufnahme) auf 
Hochberg vorzunehmen. Er macht am 12. September 1675 
den Unfang. Er gibt Bericht über die Breiſacher Kontribution: 

„Es hat der Intendant de la Grange jeder Gemeinde dieſer 
Markgrafſchaft zu Unfang dieſes Jahres ein Quantum in ge— 

druckten Billets angeſetzt, aber gar keine Proportion gehalten, 
noch die Zahl der Untertanen oder der häuſer, noch den 

Schatzungsfuß zum Fundament geſetzt, ſondern manchen ver— 
möglichen Orten wenig, manchen überviel angeſetzt und da— 

wider keine Remonſtration oder Bitten attendiert, wie man 

Wert des Geldes: 1 hochberger Gulden galt 15 Batzen, 1 Batzen 
gleich 10 Pfennig oder 4 Kreuzer. Die hochberger oder Landwährung 
war geringer als die Reichswährung. 12 Gulden Landwährung waren 
gleich 10 Gulden Reichswährung. 1 Gulden Landwährung war gleich 
12 % Schilling, 1 Gulden Reichswährung gleich 15 Schilling. 1 Pfund 
betrug 1 Gulden und 9 Batzen Landwährung.



dieſe Billets und die darin angeſetzte particulare Summe zu⸗ 

ſammenträgt. Die Zahlgelder belaufen ſich auf über 15000 

Reichstaler an barem Gelde, 665 Diertel Haber, heu und 

Stroh. Zu ſolcher Contribution haben ſich faſt 2 Drittel Orte 

dieſer Markgrafſchaft accomodiert, bis auf 15 Orte aber, darin 

300 Untertanen ſind, haben ſich bisher opponiert und nichts 

bezahlt.“ Es ſind die Orte, die gegen den Wald und hinter 

der Seſtung liegen, beſonders Sexau und andere. Es wird 

ihnen aber ſtets gedroht, und die Franzoſen haben geſtern auf 

dem Malterdinger Markt ſolche Waldbauern geſucht aber 

nicht mehr gefunden, da ſie kurz vorher entwichen ſind, „wo— 

durch denn dieſer Markt gänzlich verſchrieen worden iſt“. Don 

den willigen nun haben die meiſten ihre Contribution bezahlt, 

auch bis 7000 Rt. ſchon vorgelegt. Wenn auch viele darunter 

„ihre aſſignierten Souragerationen“ geliefert haben, ſo bleibt 

doch hiervon noch ein ziemlicher Reſt. Obgleich die Unter— 

tanen noch mehr liefern wollen, ſo kann man aber wegen der 

Unſicherheit und der abgeworfenen Brücken nicht fortkommen. 

Die Franzoſen ſchinden und tyranniſieren die Leute ganz un— 

erhört, da ſie in doppelt großem königlichem Maß verlangen 

und nur halb ſoviel als der Wert iſt anrechnen. Schneider 

hat die Vögte beſchieden und ihnen ausgerechnet, was ſie zu 

geben haben und ſchon gegeben haben. Dieſe Laſt wäre noch 

zu erdulden geweſen, wenn nicht die „Fürſtenbergiſchen er— 

ſchrecklichen Proceduren“ dazu gekommen wären. Schneider 

fand beim Nachrechnen, daß Diſchinger aus Breiſach die Orte 

jenſeits der Elz alle vor der Kontributionsanlage viſitiert und 

auf jeden Bauer 20 Reichstaler jährlich geſchlagen hatte. Die 

Orte diesſeits der Elz aber, wohin dieſer Viſitator nicht hat 

kommen können, ſind „insgemein taxiert“ worden, ſodaß 

manchem Bauer nach der Breiſacher Taxe jährlich 50—40 

Reichstaler zukamen. — La Broſſe hat am 11. September den 
Untertanen aufgetragen, die Brücken, welche die Kaiſerlichen 

abgeworfen haben, zu reparieren, oder ſie würden die Brand—⸗ 

ſchatzung zu gewärtigen haben. Einige Deputierte aus den 

Dorfſchaften haben ſich am Tag vorher in Breiſach damit ent— 

ſchuldigen wollen, daß ſie aus Furcht vor den Kaiſerlichen es 

nicht tun dürften. Ca Broſſe verlangte von jeder Gemeinde 

ein Pferd dafür, daß er ſie mit Brand dieſes Jahr verſchone. 

Schon viele Gemeinden haben „ſolch erzwungenes und ab— 

gedrohtes Preſent ihm getan“. — Diſchinger wird ſonſt nicht 

gelobt, aber doch noch „recommendiert, daß er die Untertanen 

höre und bisweilen raiſonablement tractiere“. Die Zahl der 

geflüchteten Ceute iſt ſehr groß. Un der Schatzung ſind dieſes 

Jahr noch nicht 1000 Gulden insgeſamt an Frucht, Wein und 
Geld eingegangen, weil der Einzieher 1. die Leute nicht der 

Gebühr nach erinnert hat, 2. zur Zeit des Herbſtes und der 

Ernte nicht aufgepaßt hat, 5. Frucht und Wein nicht hat an— 

nehmen wollen. Die RKriegsgelder ſind bis auf etwa 1000 

Gulden eingegangen, und davon iſt die Garniſon auf der 

Hochburg bezahlt worden. Schneider weiß nicht, wie er nach 

Rötteln kommen ſoll, da auf dem Gebirge hoher Schnee 

liegt und dasſelbe nicht gut zu paſſieren iſt; der gerade Weg 

iſt voll Schnapphähne und Franzoſen. Dor kurzem haben ſie 

zwei Baſeler Wagen, die nach Straßburg beſtimmt waren, 

weggeführt, ſechs andere, auch Kaufwagen, liegen noch zu 

Emmendingen und wollen ſich nicht weiter wagen „bis zur 
kUnlangung der convoye“. 

62. Jahrlauf II 

Die Franzoſen haben gefordert für 1675: 

  

Geld haber heu Stroh 

15099 21650 21650 21650 

Hieran iſt bezahlt 7473 15420 10270% 7726 

Reſtiert noch.. 7626 8250 11379½ 13954 
Reichstaler 

woran aber abzuziehen iſt, was Sulzburg, Ballrechten, Dot— 

tingen, Nimburg, Waſſer und Weiler hof, die nicht erſchienen 
ſind, bezahlt haben würden. Sodann haben nicht contributio— 
niert Sexau, Freiamt und Ottoſchwanden. 

24. September. In einem Befehl weiſt der Markgraf 

die Beamten von hochberg an, nach Möglichkeit alles was er— 
träglich iſt, gegen bare Zahlung oder Quittung von den Offi— 
zieren, zu liefern. Maximilian Franz Graf zu Fürſtenberg 

ſoll 800 Mann ſtark in Denzlingen und umliegenden Orten 
Quartier nehmen, um die franzöſiſchen Excurſionen aus Brei— 

ſach zu verhindern. Die öſterreichiſchen Orte können kein heu 

und Stroh mehr liefern, weil ſie mit den vier Gondoliſchen 

Rompagnien genug haben, hochberg (und Badenweiler) ſol— 
len jetzt täglich für jeden Reiter 8 Pfund Heu und wöchentlich 

4 Buſchel Stroh liefern. Hochberg will aber nichts ohne Be— 
zahlung liefern; zudem bietet §ürſtenberg zu niedrige Preiſe. 
Die Fürſtenbergiſchen Landleute auf dem Schwarzwald ver— 
kaufen meiſt ihre Sachen an die „§ürkäufer“ in Hornberg, die 

damit zu Straßburg ihren Wucher ſuchen. Ein Rommiſſar 

ſoll das Futter in den markgräflichen Dörfern ankaufen. We— 
gen dieſer Sache iſt am Mittwoch, den 29. Oktober, in der 
Krone in Freiburg eine Konferenz zwiſchen Generalmajor 
Schütz, Landvogt Beſold (Hochberg) und Frhr. von Merkelbach 

Gadenweiler). 

28. September. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: In 
der Nacht um 11 Uhr ungefähr iſt die Eichſtetter Herrſchafts— 
mühle durch zehn Reiter, welche die Pferde nicht zur Mühle 
gebracht, ſondern wie zu vermuten, oberhalb in einem Buſch 

haben ſtehen laſſen, total ausgeplündert worden. Dem Mül— 
ler iſt alles, was er an Kleidern gehabt hat, vom Leib weg— 

genommen worden. Ddem Martin Männer, der in dieſer 

Nacht durch ſein Geſinde Hanf gepläut hat, ſind etwa 100 Bo— 
ſen hanf, „gepläuet und ungepläuet, ſamt 6 Leulachen, dar— 

innen der hanf eingemacht geweſen“, auch alles Roßgeſchirr 

und noch anderes genommen worden. Ebenſo haben ſie dem 
Müller 3 Viertel Moltzer, dem Claus höfflin 1 Mutt Frucht, 

dem Claus Enderlin 1 Mutt Mehl, ferner dem Georg Groß 
1 viertel Mehl ſamt den Säcken, dem beſagten Müller noch 
ungefähr 5 Gulden Pläuerlohn, die er vorige Woche verdient 

hat, und einige „Ruchenſpeis“, Brot, Erbſen und dergleichen 

genommen. Die Reiter haben nicht allein den Müller, ſon— 

dern auch die andern ſo lange bei den Urmen gehalten, bjs 
die übrigen die Sachen eingepackt und fortgebracht hatten. 
Obwohl die Überfallenen darauf ins Dorf hineingelaufen 
ſind und es angezeigt haben, ſo ſind die Täter doch fortge— 

weſen, bis man hinausgekommen iſt. Man weiß nicht, woher 

ſie ſind, zu vermuten aber iſt's, daß es Freiburger ſind; denn 

ſie ſind gegen Neuershauſen zu marſchiert. Der Müller hat 

noch angegeben, daß ſie ihn in der Stube hinter der Tür ge— 
halten, und ſo oft der Schein vom Licht gegen die Tür ge— 
kommen ſei, die Tür zugehalten hätten, damit er nichts ſehen 
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konnte. Er glaubt, daß einer darunter geweſen ſein müſſe, 
welchen er gekannt habe. Sie haben ihn nicht zum Cicht ge— 
laſſen, damit er nicht einige ins Geſicht habe faſſen und er— 
kennen können. 

27. Oktober. Wie ſchlimm es in jenen Zeitläuften her— 
ging, als um die Dörfer herum noch die Wölfe hauſten und 
jeden Hugenblick ein Überfall durch die Franzoſen oder die 
Kaiſerlichen zu gewärtigen war, zeigen die Rirchenbücher. 
Am 27. Oktober ſtarb in Emmendingen Jakob Bockſtahler von 
Eichſtetten, 48 Jahre alt, der auf ſeinem hof von einem Wolf 
gebiſſen wurde. Am 14. November wieder wurde Chriſchona 
Nothſtein, des Chomas Eſelgroth geweſene Frau, 30 Jahre 
alt, zur Erde beſtattet, die ebenfalls von einem Wolf verletzt 
worden war. 

Ende Oktober. klus dem Stall im Rloſter Nimburg 
wurden zwei Pferde mit Zuggeſchirr geſtohlen, aber nach 
einigen Tagen wiedergebracht. 

16. November. Das Kath. Schwäb. Kreis-Regiment zu 

Pferd unter §ürſtenberg hat Gewalttaten in der Markgraf— 
ſchaft verübt, worauf der Markgraf nach ergangenen kUnzeigen 
aus Pforzheim dagegen proteſtiert. „Er werde der Kaiſer— 
lichen Majeſtät, ebenſo den geſamten Kurfürſten und Ständen 
alles haarklein klagen und ſeine gegen uns und die unſrigen 
ſo ſtetigſt ausſchüttende Verbitterung repräſentieren, zumal 
er ſolche uns und unſern Untertanen von ihm erwieſenen 
Schimpf und Schaden ſowohl durch uns ſelbſt als unſere Nach— 
kommen an ihm und den Seinigen revanchieren laſſen werde.“ 

19. November. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Am 
geſtrigen Donnerstag iſt in Eichſtetten wieder „großer Tu— 
mult und Lärmen“ entſtanden, ſowohl wegen der Franzoſen, 
welche durchmarſchiert ſind und zwei Scheunen in Neuers— 
hauſen verbrannt haben, als auch wegen der Sreiburger, 

welche ſich ſehr unnütz gemacht und gedroht haben, den §lecken 
auszuplündern und zu verbrennen. Der Burger hans Gentſch 

von Eichſtetten war in der Nacht, als die Franzoſen durch— 

marſchiert ſind, mit andern Bürgern auf der Wacht. Er wurde 
mit Gewalt von der Wacht weggenommen, damit er den 
Franzoſen den Weg zeigen ſollte. Das wurde den §reiburgern 
verraten und dieſe holten ihn und ſchleppten ihn Freiburg zu. 

Unterwegs, als ſie zu der brennenden Scheuer in Neuers— 
hauſen kamen, haben ſie gedroht, ihn ins Feuer zu werfen 

und zu verbrennen. Er mußte ihnen verſprechen, bis mor— 

genden Samstag 1½ Saum Wein zu liefern, widrigenfalls 
ihm haus und hof angezündet werde. Dem Dogt von Eich— 
ſtetten haben die Kaiſerlichen anbefohlen, Tag und Nacht zwei 
Reiter „auf der Streu zu halten“, und ſofern man von den 

Franzoſen das geringſte innewerde, einen nach Freiburg und 

den andern nach Denzlingen zu ſchicken. 

20. November. Max Franz Graf zu Fürſtenberg (ſeit 
12. November mit drei Kompagnien zu Denzlingen und Gun— 
delfingen) beklagt ſich in einem Brief an den Markgrafen über 
das ſo hitzige Schreiben, und daß er alle Vorwürfe nicht ver— 
dient habe. Er ſtehe und handle unter dem Kommando des 
Generalmajors Schütz, und dem Dorgeſetzten müſſe er ge— 
horchen. Die Pferde könnten nicht von der Luft leben. Er 

glaube nicht, daß ſich der Markgraf mit Recht beſchweren 
könne, da die Majeſtät, Kurfürſten und Stände gegen die an— 
dere Partei auch ein Ohr hätten. „Wollen aber Eure Durch— 
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laucht unverſchuldeter Dinge gegen mich oder die meinigen 
ſich rächen und revanchiren, ſo muß ich es dem lieben Gott 
befehlen, was weiters zu tun iſt und wie ich Schutz finde, da 
dieſes außer meinem Commando iſt, das Eure Durchlaucht 
noch über mich haben können oder zu haben vermeinen. Im 
übrigen muß ein Verſtoß in der Canzlei geſchehen ſein, indem 
Ihre Raiſerliche Majeſtät ſelber mich des Prädikats Wohlge— 
boren ſchon längſt befreit hat. Wollten Euere Durchlaucht 
aber alſo contentieren, werde ich von etlichen hundert Jahren 
her den alten Styl gegen das Fürſtliche haus von den mei— 
nigen auch aufſuchen laſſen. Sonſt außer dieſem verbleibe ich 
unverändert Eurer Durchlaucht gehorſamſter Diener. Max 
Franz Graf zu Fürſtenberg.“ 

21. November. Rirchenbuch Rönigſchaffhauſen. Ein 
17 Wochen zuvor zu Müttersholz über dem Rhein geborenes 
Mädchen, welches nach ſeiner Geburt wegen der franzöſiſchen 
Völker und der allgemeinen Flucht in großer Gefahr war, iſt 
von ſeiner Großmutter getauft und Urſula geheißen worden. 
Es iſt in die Kirche zu Rönigſchaffhauſen gebracht und durch 
das gemeine Gebet Gott dem herrn vorgetragen worden. 
Seine Eltern hießen Melchior Chriſten, Burger von Mütters— 
holz, und Juliane geb. Keller. Die Zeugen der heiligen Se— 
genshandlung waren hans Kaſpar Meyuer und hans Glentſch, 

beide ledige Söhne und Unna Marie, des Adam henningers 
ſeel. hinterbliebene Wittib. 

25. November. Das Oberamt an den Markgrafen: Die 
Sürſtenberger mit drei Kompagnien liegen ſchon zwölf Tage 

in Denzlingen; auch in dem ganz ruinierten Gundelfingen 
ſtehen ſie. Die Einwohner können dieſe Laſt nicht mehr tragen 
und haben ſich verlaufen. Die Fürſtenbergiſchen Truppen 

haben an Gebäuden und Scheunen großen Schaden getan. 
Täglich ſind ſie in die markgräflichen Ortſchaften ausgeritten, 
haben fouragiert, Vieh geraubt und die Ceute, die ſie auf den 
Straßen getroffen, ausgeraubt und geplündert. Dem Pfarrer 

zu Gundelfingen, welcher allein noch „bei haus“ geblieben 
war, haben ſie den ganzen heuſtock weggeführt; auch haben 
ſie das VDieh aus den Ställen nehmen wollen. Daneben haben 
ſie gedroht, vor ihrem Abzug alle markgräflichen Dörfer aus— 
zuplündern. 

25. November. Das OGberamt an den Markgrafen: 

Schwäbiſche Kreisvölker Fürſtenbergiſchen Kegiments haben 
das Dorf Eichſtetten überfallen und darin alle Früchte, Vic— 
tualien und Mobilien weggenommen und die Leute noch 
dazu übel „tractiert“. Dabei ſind weder Amt⸗, Pfarr- noch 

Schulhaus verſchont geblieben. Das gleiche iſt auch allen an— 

dern markgräflichen Orten angedroht und bereits Nimburg 
und Bottingen auch geſchehen. Beſonders aber haben ſie dem 
Pfarrer daſelbſt, Caſpar Albeck, alles genommen, ihm ſogar 
mit dem Meſſer das hemd vom Leib weggeſchnitten und die 

Schuhe von den Füßen gezogen. So zwangen ſie ihn, davon— 

zugehen und die Meldung an das Oberamt abzugeben. Noch 

ärger haben ſie es zu Vörſtetten gemacht. Dort haben ſie die 
Salva guardiae übel geſchlagen und geſtoßen, im ganzen Ort 
die „Türen aufgewaltigt“, die Früchte oben zu den Taglöchern 

auf die Gaſſen hinabgeworfen, die Heuſtöcke geleert, die 

Schweine erſchoſſen und ins Quartier nach Gundelfingen ent— 
führt. In Gundelfingen brennen ſie ein haus und eine 
Scheuer nach der andern ab. Dem Pfarrer haben ſie eine neu—



erbaute Scheuer eingeriſſen und verbrannt. Der Mutwillen 

dieſer Ceute iſt ſo groß, daß nichts mehr vor ihnen ſicher iſt. 

Rein Pflug kann mehr ins Seld gebracht werden. Unſtatt daß 

dieſe Völker das Land vor allen feindlichen Anläufen be— 

ſchützen, ſo ſind ſie der rechte Seind, der dem Land größeren 

Schaden zufügt als die Franzoſen bisher getan haben. 

27. November. Pfarrer Caſpar Albeck in Nimburg an 

das Oberamt: Mit betrübtem Mut und zitternder Feder ſoll 

ich demſelben in ſchuldiger Obſervanz vorſtellen, welcher— 

geſtalt ich durch die jüngſthin verlaufene, mehr als gewalt— 

ſame zweimalige Plünderung dermaßen betreten und aus— 

geſchälet worden bin. Nach Beraubung all meiner notwen— 

digen Kleidung, Leinwand, etlicher Bücher, ſchriftlicher und 

brieflicher hochangelegener Sachen ſind mir endlich gar die 

Schuhe von den Füßen und die Zehrung aus dem hemd mit 

dem Meſſer von dem bloßen Leib hinweg geſchnitten und ge— 

riſſen worden. Deswegen habe ich aller Mittel bloß in elen— 

dem Weg und Wetter von Bottingen bis nach Nimburg laufen 

und über ein paar zugeworfener Bauernſchuh neben einem 

mitgeteilten Stücklein Brot froh ſein müſſen, nicht ohne Er— 

barmnis und vergoſſener Tränen vieler auch ſonſt harter Her— 

zen. Der Pfarrer iſt hierauf nach Straßburg geflüchtet. 

Bei dem Überfall auf Nimburg rettete auch ein treuer 

herrſchaftlicher Schaffner zehn dort ſtehende Zugpferde des 

Markgrafen, indem er mit ihnen auf die Sirnitz bei Baden— 

weiler floh. Sein eigenes Dieh büßte er dabei ein. 

27. November. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Zwi— 

ſchen 10 und 11 Uhr vormittags iſt durch ungefähr 500 Mann 

zu Pferd das Dorf Eichſtetten bis auf wenige häuſer im 

Oberdorf rein ausgeplündert worden. Was es für völker 

ſind, weiß man nicht. Der Dogt kennt etliche, daß ſie von 
Freiburg ſind und glaubt, es ſeien Maxiſche (Fürſtenbergiſche) 

und Freiburgiſche untereinander. Der Vogt und die ganze 

Gemeinde läßt das Oberamt um Rat erſuchen, wie man ſich 
zu verhalten habe, weil nach ihrer Drohung zu beſorgen iſt, 

daß ſie wieder und noch viel ſtärker kommen werden. Wehren 

können ſich die Eichſtetter nicht, weil nicht nur kein Gewehr 

im Flecken iſt, ſondern die Ungreifer auch gar ſtark kommen. 

Von Dieh haben ſie nichts genommen, außer Schweinen, 

welche ſie gemetzget und tot auf die Pferde geladen haben. 

Weil man keine hilfe geſchickt hat, iſt die Bürgerſchaft ent— 

ſchloſſen, davon zu gehen und den Flecken leerſtehen zu laſſen. 

Das Pfarrhaus, Schulhaus und die Kirche ſind auch ſpoliert 

und ausgeplündert worden. 

29. November. Bei dem Überfall auf Eichſtetten ſtießen 

die Fürſtenberger die Drohung aus, daß ſie es auch den Bah— 

lingern ſo machen wollten, was ihnen der Eichſtetter Vogt 

durch einen Boten zu wiſſen gab. Der Bahlinger Dogt 
Georg Diebold Sleck berichtet dem Oberamt, daß die Bah— 

linger auf Befehl des Oberamts die Brücke etwas abgehoben 

und im Dorf, ſo gut als es ging, die Straße mit Wagen ver— 
ſtellt haben. Aber wegen der Brücke und der Derſtellung iſt 

ihnen nicht recht wohl und ſie bitten um Derhaltungsanwei— 

ſungen. Die Anweiſung des Oberamts vom 50. November 

lautet kurz: Gute Wacht halten, keine kaiſerliche Partei ein— 

laſſen! Wenn ſie Gewalt brauchen, ſollen ſie (die Bahlinger) 

mit Gleichem begegnen und abtreiben, indeſſen aber das 

Beſte an Frucht und Wein in Sicherheit bringen. 
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Auch Bürgermeiſter und Rat der öſterreichiſchen Stadt 

Endingen beklagen ſich, daß niemand, bei Tag und Nacht vor 

den Freiburger Reitern und Schnapphähnen mehr ſicher ſei, 

auch nicht die Mühlen, welche „ſonſt abſonderlich ſicher ſein 

ſollten“. Auch dringen ſie nachts ſogar in die Ställe und rau— 

ben das Vieh. Die Stadt will mit dem Oberamt hochberg 

gemeinſchaftliche Zache machen und eine Klage beim Raiſer 

anbringen, weil ſie dann mehr ausrichten. 

30. November. die nächſt Freiburg gelegenen Dörfer 

ſind ganz verödet und ausgeſogen, daher die Leute ſich an 

den meiſten Orten ganz verlaufen haben. 

Schadenverzeichnis 

„Summariſcher Extract des durch die Schwäbiſchen zu Denzlingen und 

Gundelfingen gelegenen Kreisvölker in der Markgrafſchaft Hochberg 

verurſachten Schadens anno 1675.“ 
  

Pfennig Gulden Batzen 

  

  
      

Orte 

Rönigſchaffhauſen...... 105 U 6 

Hcltesdine tsess 502 8 7 

Wddle 107 — — 

Bahlingen 172 8 8 

Cichſtetten. 2075 90 5 
i ecene 2176 10 1 

Börſtettenm st 574 12 — 

Gunsefe ee 1716 5 5 

Nimburg und Bottingen .... 2l 8 5 

Der Stab Nieder-Emmendingen. 526 2 — 

Summa .. 9732 12 6 

30. November. Fürſtenberg und Schütz behaupten im— 

mer, es geſchehe alles wider ihr Wiſſen und Willen. Das 

Oberamt fordert deshalb einen neuen Kommandanten für 

Freiburg, vorher würden die Inſolentien doch nicht aufhören. 

2. Dezember. Der Graf zu Fürſtenberg bittet den Kaiſer— 
lichen Generalleutnant Graf von Montecuccoli, ihn mitſamt 

ſeinem Regiment zu übernehmen, denn die Schwäbiſchen 

Kreisſtände wollten ihm ferner keine Zahlung mehr leiſten. 

Es wäre ihm eine ſonderbare Gnade, und er bliebe dafür 

Seiner Exzellenz zeitlebens obligiert, da ſonſt das Regiment 

auseinandergehe. Fürſtenberg ſchreibt am 25. Dezember an 
den Kreistag in Ulm, der im November und Dezember tagt 

und wegen der Befreiung der geſamten baden-durlachiſchen 

Lande von den Winterquartieren berät, „daß die armen not— 

leidenden Reiter in Ermangelung der Notdurft und wenig 

Zulaſſung des Beutens bei ſo ſchweren beſtändigen Dienſten 

allbereits anfangen durchzugehen. Die hochberger machen 

aus einer Mucken einen Elefanten, der Schaden ſei nicht ſo 

ſchlimm.“ 
Dezember. Der CTeninger Reitſchmied Michel Rick iſt in 

Buchholz bis aufs hemd ausgezogen und nach Freiburg ins 

Stockhaus geſetzt worden. 

In nimburg haben die Fürſtenberger das Gefängnis mit 

Gewalt erbrochen und „einen böſen Buben“ laufen laſſen. 

7. Dezember. Der Landvogt Beſold an den Erbprinzen: 

Die Franzoſen haben Freiamt, Ottoſchwanden, Dentzlingen, 

Gundelfingen, vörſtetten und Waldkirch geplündert, weil ſie 
nicht contributionieren wollten. Jetzt haben ſie wieder „etwas



Importantes“ gegen das Gebirge vor. Weil die Franzoſen 
einen Anſchlag auf die Täler und wälder vorhaben, quar⸗ 
tieren ſich die Kaiſerlichen gegen alle Verträge im Prechtal 
ein, da es des Reiches Wohlfahrt erfordere. Generalmajor 
Schütz hat die hecklinger, Kenzinger und Riegeler, ſowie die 
Bahlinger, Eichſtetter und andere Brücken auf der Dreiſam 
abwerfen laſſen. Seit die Schwäbiſchen Kreisvölker in das 
Rirchzartener Tal bei Freiburg gelegt ſind, kommen „keine 
Klagen mehr, als daß ſie ſchon zuvor ganz ruiniert geweſen 
ſind“. Auf Hochberg ſoll an die Beſatzung kein Wein mehr 
ausgegeben, ſondern Bier gebraut und an die Soldaten ver— 
kauft werden!. Das Bier kommt aber ſo teuer als der neue 
Wein. 

9. Dezember. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Hans 
Georg Eſelgroth von Eichſtetten hat drei gleichlautende Brief⸗ 
lein aus Breiſach mitgebracht, eines für Eichſtetten, eines für 
Bahlingen, eines für Riegel, welche aber, weil ſie in fran— 
zöſiſcher Sprache geſchrieben ſind, niemand verſtehen kann. 
Diſchinger und der Intendant (De la Grange) haben es aber 
dem Eſelgroth anbefohlen, daß die Brücken wieder aufge— 
richtet werden ſollen. Dagegen beſtehen aber in Eichſtetten 
noch Bedenken; denn wird die Brücke durch die Bürgerſchaft 
gemacht und gedeckt, ſo haben die Eichſtetter von den Frei— 
burgiſchen die nochmalige Plünderung zu erwarten; wird ſie 
nicht gemacht, dann von den Franzoſen. „Wir ſitzen ſehr übel 
und alſo zwiſchen Tür und Angel.“ 

9. Dezember. Dem Bahlinger Vogt iſt es angſt und 
bang, wie er ſich wegen der kaiſerlichen als auch der Brei— 
ſacher Kontribution verhalten ſoll. Un dieſem Tage geht er 
jedoch mit einigen Bahlinger Bürgern nach Breiſach zum 

Oberſtleutnant La Broſſe, der ſie ſchon längſt hat kommen 
heißen, um weitere Gefahr zu vermeiden. 

16. Dezember. Die Bahlinger wollen ihre Brücke wie— 
der belegen, da dieſes nicht des Feindes, ſondern ihr eigener 

Schaden iſt. Sie haben deswegen ſeither nicht einen einzigen 
Saum Wein verkauft, auch keinen Karch holz aus dem Wald 
holen können. Sie können auch die ſchuldige Steuer an die 
Herrſchaft nicht zahlen, da kein anderer Ort ſo eingeſperrt iſt; 

denn zu Eichſtetten und Riegel ſind die Brücken noch zu ge— 

brauchen. 

17. Dezember. Das Oberamt an Schütz: „Jüngſt war 
ein Einfall und Plünderung der Franzoſen in Malterdingen. 
Die öſterreichiſchen Untertanen haben ſich von den mark— 
gräfiſchen abgetan und halten nicht mehr mit ihnen Wacht. 
Sie haben bei Ottoſchwanden ſich mit den Franzoſen um 

2400 Gulden verglichen, damit dieſe freien Paß und repas 
über den Wald haben.“ Es wird die Beſetzung der Päſſe bei 

Renzingen, Bleichheim, Schweighauſertal und Heimbach ver— 
langt. Schütz fordert die Freiämter auf, ihre wälder zu ver— 

hauen und zu bewachen und keinen Franzoſen mehr über den 

Paß zu laſſen oder ihnen Unterſchlupf zu gewähren. 
Dezember. Kirchenbuch Malterdingen. Das alte Kir— 

chenbuch iſt von den „kirchenräuberiſchen Soldaten“ anno 1675 
aus der Kirche geraubt worden, und man weiß nicht, wohin 

es gebracht worden iſt. Kirchenbuch Sulzburg: Die Geſtor— 
benen ſind meiſtenteils an der Potetſch, der ungariſchen Krank— 

Unſcheinend deshalb, weil am 19. Oktober von Kroneck berichtet 
hatte, daß der Kkommandant Wein außer Landes verkaufte. 
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heit oder dem hitzigen Sieber geſtorben. Sulzburg iſt ganz 
voll von geflüchteten Leuten geweſen. 

Um 26. Dezember beſchwert ſich Schütz über einen Hoch— 
berger Untertanen vom Weilerhof bei Denzlingen, der jede 
Woche 2—5 Mal Rundſchaft nach Breiſach bringe und auch 
der andern Partei heimlich Unterſchlupf in ſeinem Hof ge⸗ 
währe. Dieſer wird arretiert und nach reiburg gebracht. 

VIII. 

Kriegsereigniſſe des Jahres 1676 

Die Sranzoſen machen von Breiſach aus wieder Raubüberfälle auf 
Orte im Breisgau. Im Februar verbrennen ſie fünf Ortſchaften bei 
Sreiburg. Für den gefallenen Turenne kommt der Herzog de Cuxem⸗ 
bourg, für Daubrun kommt Montelas. Für Montecuccoli wird der 
Herzog Karl V. von Cothringen kaiſerlicher Oberbefehlshaber. Anfang 
Huẽguſt geht Luxembourg bei Burkheim über den Rhein, um den ba— 
diſchen Markgrafen von der Belagerung Philippsburgs abzulenken. Die 
Seſtung Philippsburg fällt am 12. September in die hände der Kaiſer— 
lichen. Luxembourg wird von den kaiſerlichen Generälen Caprara und 
Schulz in ſein verſchanztes Lager bei Weisweil zurückgedrängt. Als am 
28. September noch der junge Lothringen von Ettenheim heranrückt, 
ziehen ſich die Franzoſen unter dem Schutz der Breiſacher Kanonen aufs 
linke Rheinufer zurück. Die Winterquartiere der Kaiſerlichen ſind im 
Breisgau, die der Franzoſen im Elſaß. 

Januar. Beſold an Schütz: 50 Mann Kaiſerliche, die vor 

zwei Tagen zu Endingen ausgezogen ſind, haben von den 
Bahlingern Trunk und Brot verlangt und auch bekommen. 

Dazu haben ſie ihnen aber noch ſechs fette Schweine aus dem 
Stall genommen. Die vornehmſten Orte der Markgrafſchaft 
liegen jenſeits der Dreiſam. Bis jetzt habe der Franzoſe dieſen 

Orten und Menſchen nichts zuleid getan. Man ſolle jetzt erſt 

zuſehen, wann die Franzoſen kommen, wie ſie ſich gegen den 

Landmann benehmen. Erſt wenn die Franzoſen Gewalt ge— 
gen die Markgräflichen verüben, wäre es Zeit, daß die Kaiſer- 
lichen die letzteren beſchützen. 

5. Februar. Kaiſerliches Schreiben an den herzog von 

Lothringen: Der Paß nach Breiſach ſoll geſperrt werden, 

damit die Markgräflichen ihre Früchte auf keinerlei Weiſe 

mehr nach Breiſach bringen können. 

Dafür ordnen die Franzoſen an, „daß niemand von allen 
den Orten, ſo in franzöſiſcher Kontribution ſtehen, nach Frei— 

burg weder handeln noch wandeln ſoll von Stund an, ſo lang 
und ſo viel, bis der herr kommandant in Freiburg auch wie— 
der freien handel und Wandel, desgleichen die ungehinderte 
Lieferung der geforderten Rontribution nach Breiſach ge— 

ſtatte. So denn, daß kein Ort die franzöſiſche Partei verraten 

ſolle, wo ſie durchgehe, und zwar dieſes alles bei Bedrohung 
der Gefangenſchaft und ſchärfſter militäriſcher Execution.“ 

15. Februar. Kuf ein Schreiben der Römiſch Kaiſerlich 

Gſterreichiſchen Geheim- und Deputiertenräte (Dorderöſter— 

reichiſche Regierung) in Innsbruck, wonach die Markgraf— 
ſchaft Baden-Durlach zur Verpflegung und Fourage der Kreis— 
reiter anzuhalten iſt, antwortet der Markgraf: „Als Diener 

eines unmittelbaren Standes des Römiſchen Keiches iſt der 
Markgraf der Gſterreichiſchen Regierung nicht unterworfen, 
hat auch keine Order noch Befehl anzunehmen. Wir möchten 

alleweg lieber ſehen, daß dieſe Lande alſo beſchützt und be— 

deckt werden, daß wir von den Franzoſen und ihrer Kontri— 

bution befreit bleiben mögen.“ 
15. Februar: Das Oberamt an den Erbprinzen: Um ver—⸗



gangenen Sonntag vormittag kamen der franzöſiſche Gouver— 

neur im Elſaß und Sund gau Joſeph Baron de Montclas und 

der Oberſt Ca Broſſe mit ungefähr 2000 Mann zu Pferd und 

Fuß nach Teningen und teilten ſich dort in zwei Haufen. Der 

erſte und größere unter Montclas, ſollte auf Buchholz, der 

andere, unter Ca Broſſe, bei dem Kloſter Tennenbach vorbei 

in das Gebirge, beſonders aber durch das Brettental in das 

Kaiſerliche Tal Sigelau vorrücken. Beide hatten ſich verab⸗ 

redet, daß La Broſſe nach verrichteter Plünderung und Ein⸗ 

äſcherung etlicher höfe in Brettental, Keppenbach, Sexau, 

Kollmarsreute zu Montclas nach Buchholz ſtoßen ſollte, um 

alsdann „geſamter hand“ Waldkirch anzugreifen, zu plün⸗ 

dern und ſamt dem ganzen Cal niederzubrennen. La Broſſe 

hat das ausgeführt und ſeinen Rückmarſch über Buchholz, 

Schloß hochberg und durch Sexau nehmen wollen. Über der 

Kommandant der Feſtung Hochberg hat dieſen Marſch ge— 

wehrt, indem er „mit Stücken — jedoch ohne Effect — hat 

unter ſie ſpielen laſſen“, ſodaß Ca Broſſe von einer Rugel 

beinahe getötet worden wäre. Er mußte umkehren und einen 

andern Weg ſuchen, ſodaß er erſt nachts um 10 Uhr nach Buch— 

holz kam. Mittlerweile, ſobald Nachricht von dem Unmarſch 

der Franzoſen und ihrem Dorhaben eingetroffen war, hat 

man nach Waldkirch und Freiburg zu General-Wachtmeiſter 

Schulz geſchickt, damit die Waldkircher in Defenſion gingen. 

Nachts um 12 Uhr kam Schulz mit 300 Pferden und den 

Schwäbiſchen Kreisvölkern von Freiburg und etlichen Kom— 

pagnien vom Steiniſchen Regiment zu Suß in Waldkirch an. 
Dieſe ſind mit Gewalt in das Dorf Buchholz eingefallen, ha— 

ben die hauptwacht niedergemacht, Montelas und Ca Proſſe 

ſamt 40 Franzoſen im Wirtshaus gefangen genommen und 

jene mit nach Gengenbach, dieſe aber nach Freiburg ge— 

führt. In dem Treffen ſelbſt ſollen über 500 Franzoſen, und 

„zwar vornehme Ceut“ tot geblieben ſein, wobei die Kaiſer— 

lichen etwas weniger, doch mehr durch ſich ſelbſt als durch die 

Franzoſen, eingebüßt haben. Gen. Wachtmeiſter Schulz hat 

nach vollbrachtem Werk zu den Keitern geſagt, er ſollte ſie 

zwar loben, könnte es aber darum nicht, weil ſie ihre Pflicht 

ſo gar nicht getan, noch bei ihm gehalten hätten, andernfalls 

er die Franzoſen total geſchlagen hätte; denn er habe ſie ſo 

vorteilhaft gehabt, als er es je wünſchen konnte. Nach dieſem 

gelungenen Überfall hoffte man, daß die Franzoſen ſo bald 

nicht wieder Gedanken auf den Schwarzwald bekommen. 

(Montelas und La Broſſe wurden bei einer Partie Piquet überraſcht 
und überwältigt. Sie kamen am 9. März nach Nürnberg, von da mit 
andern Gefangenen nach Wien, wurden aber ſchon am 15. April gegen 
deutſche Gefangene wieder ausgewechſelt. La Broſſe, den man auch 
den Melac des Oberlandes nennen kann, trat ſofort ſein Kommando 
in Breiſach wieder an, und der Breisgau hat ſeine ſchwere hand noch 
manchmal hart zu fühlen bekommen. Als er wieder einmal einen Streif— 
zug aus Breiſach unternahm, wurde er am 25. Juni 1677 bei Ober—⸗ 
Ehnheim totgeſchoſſen.) 

22. FHebruar. Schreiben des Kaiſers aus Wien: Die ge— 
ſamten markgräflich-badiſchen Lande ſollen auf das möglichſte 

verſchont bleiben. Die öſterreichiſche hofkanzlei hat an den 

Rommandanten zu Freiburg oder wo es ſonſt nötig iſt, die 

weiteren Anweiſungen zu geben, damit ein ſolches gehorſamſt 

beachtet werde. 

29. Februar. Entweder ſoll die Markgrafſchaft Hoch— 

berg die im Waldkircher Tal liegende Gondoliſche Reiterei 

verſorgen, oder ſie ſoll das ganze Fürſtenbergiſche Kegiment 
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(bei Ettenheim ſtehend) in Emmendingen übernachten und 

verpflegen laſſen. An dieſem CTage berichtet das Oberamt 

dem Markgrafen, daß am vorhergegangenen Tage mit der 

Lieferung angefangen worden iſt. Oberſtleutnant Krieger 

verlangt folgende Cieferung nach Waldkirch: 

afer 500 Portionen täglich — 200 Diertel wöchentlich, 

Heu täglich 50 Zentner —240 Zentner wöchentlich, 

Stroh 900 Bund wöchentlich. 

Es ſoll immer für eine Woche vorausgeliefert werden. 

Rittmeiſter Schlußky verlangt aus Münchweier von den 

markgräflichen Dörfern folgendes: 500 Portionen, für alle 

CTag 2 Pfund Sleiſch, 2 Pfund Brot, 1 Maß Wein, 10 Pfund 

heu, wöchentlich 5 Seſter hafer, 5Bund Stroh und monatlich 

1 Caler Service. 

Nach einer andern Kufſtellung ſollen zur Verpflegung der Kreis⸗ 

und Keichsvölker geben: 

Bahlingen 20 Gänſe, 2 Wagen heu, 1½ Malter Frucht. 

Teningen .... 22 Gänſe, 22 hühner, 5 Malter Haber, 4 Wa⸗ 
gen heu, je 1½ Malter Weizen und Roggen. 

Eichſtetten. . .. 22 Gänſe, 20 hühner, 5 Wagen heu. 

Denzlingen ... 12 Gänſe, 20 Malter Haber, 2 Wagen heu, 

5 Malter Roggen. 
vörſtetten. ... 10 Gänſe, 2 Wagen heu. 

Nimburg .. .. 20 hühner, 22 Pfd. Schmalz, 2 Wagen heu, 

2% Malter halbweizen. 

Köndringen ... 22 hühner, 4 Wagen heu, je 1½ Malter Wei— 

zen und Roggen. 

Weisweil .... Fiſche, außerdem Hans hügelin 6 Malter Wei— 

zen, Bechtold Blum 4 Malter Roggen. 

Mundingen ... 25 Pfd. Schmalz, 40 Malter haber. 
Emmendingen .. 65 Pfd. Butter, 2 Wagen heu. 
Seä 10 Malter haber, 2 Wagen heu. 
Steiamt 20 Malter Haber. 

Ottoſchwanden . . 6 Malter Haber. 
Rönigſchaffhauſen. 2 Wagen heu, 4 Fuder Wein, Srucht den Reſt. 
Gundelfingen .. 1 Wagen heu. 
Rollmarsreute.. 2 Wagen Heu. 

1. März. Rirchenbuch Sulzburg: Es ſtarb ein 55jähriger 

Mann, von Geburt ein Schweizer. Er ſchanzte zu Breiſach 

und dabei fiel ein ſchweres Holz auf ihn. 

2. März. Die kaiſerlichen Räte von Innsbruck an Schütz: 

„Wenn die Durlachiſchen Untertanen keinen Beitrag liefern, 

ſo ſollen die Soldaten mit Beiſeitſetzung allen Reſpekts alſo— 

bald durch gebührende und mit Discretion vorzunehmende 

militäriſche Execution anhalten.“ 

5. März. Der Markgraf verlangt, daß wenn eine kaiſer— 

liche Order erlaube, Sourage in der Markgrafſchaft hochberg 

zu erheben, der Kaiſer dieſe dem Markgrafen als einem un— 

mittelbaren Stand und Fürſten des Reiches ſelbſt ſchicke. Ein 

Befehl der Innsbruckiſchen Regierung oder des General— 

majors Schütz werde nicht befolgt. 
5. März. Das Oberamt an Schütz: „Dem Schulmeiſter 

und Balbierer Philipp Camotte in Sexau ſind Schnapphähne, 

die den herrn Candgrafen zu §ürſtenberg begleitet haben, ins 

Haus gefallen und haben all ſein Geflügel erſchoſſen, die Frau 
mit Stößen ſehr übel tractiert und auch ſein Balbier- und 

Bindzeug hinweggenommen. 

11. märz. Das Oberamt an den Markgrafen: Die Für— 
ſtenbergiſchen Kreisvölker haben wieder einen Beitrag an 
Lebensmitteln und Fourage verlangt; es iſt ihnen aber nicht 
„willfahrt“ worden. Darum ſind ſie an dieſem Morgen „mit 

vollen haufen“ in die Dörfer Mundingen, Röndringen und



Malterdingen eingefallen. Ungefähr 100 Stück Rindvieh und 
auch Pferde haben ſie mitgenommen. Mundingen meldet 
617 Gulden Schaden. 

15. März. Der Markgraf an die Beamten zu hochberg: 
Nach einem Rreisbeſchluß hat jeder Stand ſeine Truppen 
ſelbſt zu unterhalten und zu verpflegen, ſie ſtehen, wo ſie 
wollen. Wenn fremde bölker kommen, ſoll man ſie nach 
Möglichkeit mit Obdach und benötigter §ourage an heu ver— 
ſorgen. Ulles ſoll aber nur gegen Bezahlung oder eine Be— 
ſcheinigung ausgegeben werden, um es ſpäter mit dem Kreis 
„deſto füglicher“ verrechnen zu können. 

14. März. Das Oberamt an den Markgrafen: Der KHus— 

ſchuß im Land iſt aufgeboten. Das Regiment Sürſtenberg hat 
jüngſt auch noch Broggingen und Brettental geplündert. Zu 
Ceningen, Nimburg, Bahlingen und Weisweil haben ſie das 
gleiche verſucht. Da aber das Vieh und anderes zum TCeil 
nach Emmendingen gebracht worden war und die Bahlinger 

ſich „zur Defenſion gerüſtet und geſtellet“ hatten, ſo mußten 

ſie leer abziehen, jedoch nicht ohne Bedrohung ſchwerer Exe— 
kution. 

14. März. Befehl des Markgrafen an den Komman— 

danten der §eſtung hochberg Johann Ernſt von helmſtatt: 

Er ſoll ſich wegen der Einbrüche der Fürſtenberger bereit— 
halten und der Gewalt mit Gewalt begegnen. Er ſoll auch 
dem Oberamt auf KUnfordern Mannſchaften zur Verfügung 

ſtellen. Auch nach Lahr ergeht der Befehl, dem §ürſtenberger 
nichts auszuliefern, ſondern ihn mit Zuziehung des Landes— 
ausſchuſſes abzutreiben. Von Lahr war ein hilferuf gekom— 
men, daß der größte Teil der Leute dem Bettel nachgehe und 

zwei Stadtbürger, welche viele kleine Kinder hinterlaſſen, 
„ebenmäßig hungers geſtorben“ ſeien. 

Im Jahre 1676 iſt ein neuer kommandant auf der Feſtung 

hochberg, der Oberſtwachtmeiſter Johann Ernſt von helm— 
ſtatt. Er macht den Markgrafen auf Mängel aufmerkſam und 

verlangt Erweiterung der Befeſtigungsanlagen. Darauf wird 
mit dem Bau begonnen, zu welchen Urbeiten die Untertanen 
umfaſſende Fronden leiſten müſſen. Ein Reichsofftzier von 

Cöwenſtein hält Viſitation über die Garniſon- und Verwal— 
tungsgegenſtände ab. Im Frühjahr beſteht die Garniſon aus 
193 Mann: 

1. Garniſon⸗RKompagnie unter Leutnant Matthias Undres und Ser— 
geant Friedrich Vaiſſeau =74 Mann, 

2. Die holſtein-Gotthorbiſche Kompagnie als Keichskontingent, Ca— 
pitän von Weeckh, 1 Leutnant und 1 Fähnrich, zuſammen 68 Mann, 

3 115 Husſchuß von 4 Korporalſchaften aus den einzelnen Orten 
der Markgrafſchaft, zuſammen 51 Mann. Der Kusſchuß be— 
ſteht aus 

J. Rorporalſchaft: Von Malterdingen 5 Mann, Rönigſchaffhauſen 
und Biſchoffingen 9 Mann, zuſammen 12 Mann, 

2. Rorporalſchaft: Ihringen 5 Mann, Ceiſelheim 1 Mann, Te— 
ningen 7 Mann, Denzlingen 2 Mann, Mundingen 1 Mann, 
zuſammen 14 Mann, 

5. Korporalſchaft: Weisweil 5 Mann, Bahlingen 4 Mann, Eich— 
ſtetten 4Mann, Gundelfingen 1 Mann, zuſammen 12 Mann. 

4. Rorporalſchaft: Bötzingen 5 Mann, Lörſtetten 1Mann, Könd—⸗ 
ringen 5 Mann, Nimburg 2 Mann, Broggingen und Cutſch— 
felden 4 Mann, zuſammen 15 Mann. 

Durch die abgehaltene Diſitation kommen viele Übelſtände 

und Mißſtände auf der Burg zum Vorſchein. Über den neuen 
Rommandanten werden auch gleich anfangs viele Klagen 
laut. Man beſchuldigt ihn großer härte. Einige Soldaten bren— 
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nen nach der Schweiz durch. Wenn die hochbergiſchen Flücht— 
linge nach ihren auf der Burg in Gewahrſam befindlichen 
Habſeligkeiten ſehen wollen, wird ihnen dafür eine Gebühr 
verlangt. Als der geiſtliche Uerwalter der Markgrafſchaft, 
heinrich Wilhelm Mahler, in einige Zimmer der hochburg 
geht, um nach ſeinem geflüchteten Eigentum zu ſehen, läßt 
ihn der kommandant beim Kustritt aus der Burg „arretieren 
und ausviſitieren“. Der Kommandant bekommt deshalb vom 
Markgrafen einen Verweis, und als die Klagen nicht auf— 
hören, wird er abgeſetzt. Un ſeine Stelle wird wieder der 
frühere kommandant Quirin von höhnſtedt eingeſetzt. 

17. März. Das Oberamt an den Markgrafen: Das Land 
iſt nunmehr ganz ausgeſogen und weder Fourage noch Brot 
mehr für die Untertanen darin. Die Franzoſen treiben ſehr 
ſtark auf die Kontribution. 

21. März. Der Rittmeiſter Schlußkyh in Münchweier an 
den Stabhalter zu Broggingen: Letzterer ſoll ſich befleißigen, 
6 Fuder heu, 200 Seſter Hafer, 6 Zentner Brot und ſoviel 
Sleiſch, als die Markgrafſchaft hochberg zur Verpflegung des 

Regiments abzuführen ſchuldig iſt, auf klbſchlag zu liefern. 
Den Untertanen ſoll ihr Dieh baldigſt freigelaſſen werden. 

„Wenn das Umt zu hochberg mit der ſchuldigen Verpflegung 

länger ausbleiben und keine Unſtalt machen will, ſo wird der— 
gleichen Execution mehr zu gewärtigen ſein“. Der Stabhalter 
ſoll es den andern Ortſchaften ſagen, damit ſie am nächſten 
Tag nach Ettenheim kommen und ſich wegen ihrer Schuldig— 
keit mit dem Regiment beſprechen, „ſonſt wirds übel her— 

gehen“. 

5. April. Hus der Anklageſchrift des baden-durlachiſchen 

Markgrafen an die Kreisverſammlung Ulm gegen Fürſten— 
berg, überreicht durch ſeinen beim Kreiskonvent bevollmäch— 
tigten Ubgeſandten Dr. Benjamin Schneider: „Er hat ver— 

ſchiedene Dörfer und §lecken ausgeplündert, die Straßen un— 

brauchbar gemacht und nichts unterlaſſen, was zum völligen 
Ruin des Landes geführt hat, den Reſpekt gegen den Landes— 
herrn ausgetilgt, in die Markgrafſchaft eingefallen, Quartier 
genommen, Derpflegung und Fourage erhoben.“ Der Mark— 
graf erhebt das Recht, ihn vor ein Kriegsgericht zu zitieren. 
Er verlangt ſeine Abſetzung und Wiedergutmachung der Schä— 
den. Die Regierung des Markgrafen Ludwig von Baden— 
Baden hat eine Übſchrift von der Beſchwerde erhalten und 
verſpricht, die Forderungen „beſtermaßen zu ſekundieren“. 

16. April. Buß, Eichſtetten, an das Oberamt: Um geſt— 
rigen Samstag ſind Chriſtian Lößmanns, des hieſigen Quar— 
tiermeiſters und Leutnants Ehefrau, und Magdalena, des ver— 
ſtorbenen Schulmeiſters hans Georg Junghans hinterlaſſene 
Wittwe, nach Breiſach gegangen, um dort Geſchäfte zu ver— 
richten. Beim Wiederheimgehen ſind ſie von drei Schnapp— 
hähnen, zu denen nachgehends noch ungefähr 50 Mann srei— 
burgiſche kamen, angegriffen und nicht allein aller bei ſich 
habenden Sachen beraubt, ſondern auch mit Stößen und 

Schlägen ziemlich tractiert worden. Außerdem wurden ſie 

zur Zahlung von 6½ Reichstalern Löſegeld, das man ihnen 
von Eichſtetten zur Mühle ſchicken mußte, angehalten unter 
der Bedrohung, daß man ſonſt dem Lößmann das Dieh auf 
dem §eld oder zu haus im Stall nehmen wollte. Wenn ſolche 
Überfälle ungeahndet blieben, ſei kein Menſch mehr auf der 
Straße ſicher, und dieſe Geſellen würden es künftig bei an—



dern ebenſo „practicieren“. Der Vogt verlangt vom Ober— 

amt Rat und Beſcheid, ob man den Schnapphähnen in ſolchen 

Sällen „ranzion zu geben ſchuldig wäre“, oder wie man ſich 

zu verhalten hätte. 

26. Upril. Das Oberamt an Schütz: Sür den bisher zu 

Müllheim geweſenen Schulbedienten Paul Gebhard, der vom 

Markgrafen zum Pfarrer von Biſchoffingen promoviert wor— 

den iſt, wird um Husfertigung eines Paſſierſcheines gebeten, 

damit er mit ſeinen Mobilien unangefochten paſſieren kann. 

Mai. In Weisweil iſt Frucht, in Nimburg ein Ochs ge— 

ſtohlen worden. dem Vogt von Oberwinden iſt von der 

weide ein Pferd geſtohlen worden. Die Schnapphähne haben 

es in Endingen auf den Markt gebracht. Einem Michel Blu— 

menbach von Malterdingen iſt ein Wagen verbrannt worden. 

In Biſchoffingen haben herumziehende Schnapphähne zwei 

Stiere und eine Kuh von der herde weggenommen. Im Dorf 

haben ſie Brot und Wein verlangt. Don einem Dorf zum 

andern iſt nichts mehr ſicher. 

12. Mai. Das Oberamt an den Vogt von Weisweil: Die 

Schiffsleute ſollen ihre Schiffe mit Holz beladen und nach 

Straßburg in Perwahrung führen. 

25. Mai. Die Stadt Waldkirch beklagt ſich, daß jeden Tag 

Tal- und Landleute geplündert werden. uf einem Blatt 

ſteht mit großen Buchſtaben folgender hilferuf: „Kommt und 

helfet uns bald von Nöten, inſonderheit wegen ſolch trüb— 

ſeliger Kriegszeiten.“ 

15. Juni. Der herzog von Lothringen gibt am 15. Juni 

aus ſeinem Seldlager Cron-Weißenburg einen Schutzbrief für 

die Stadt Emmendingen. Sie ſoll von Plünderung, RKaub 
oder „gewalttätigen ſtrafmäßigen Inſolentien“ gäntlich ver— 

ſchont werden. 

29. Juni. Der Dogt Martin Rappolt von Lörſtetten be— 

richtet, daß die Gemeinde 26 Zentner Heu nach Eichſtetten 

bringe und bittet, daß es die Eichſtetter nach Breiſach führen. 

6. Juli. Der Vogt von Weisweil an das Oberamt: In 

Schlettſtadt iſt es bei hoher Strafe verboten worden, ſich in 

den Breisgau zu begeben, damit niemand erfahren ſoll, wie 

ſtark die Franzoſen bei Schlettſtadt ſind. 
14. Kuguſt. Der Vogt hans Reith von Weisweil an das 

Oberamt: Etwa 100 Kroaten haben in Weisweil Fourage 

empfangen und ſind ſehr grob mit den Leuten verfahren. 

Dieſe haben nicht genug heranbringen können. Die Kroaten 

haben hafer, Gerſte und andere Frucht mit ſich hinweggeführt, 

auch den Zehnten von dem gedroſchenen Hafer. Der Prieſter 

zu Oberhauſen hat die Kroaten durch Schnapphähne nach 

Weisweil gewieſen mit der „Dertröſtung, der Vogt des Weis— 

weiler Sleckens ſei ein franzöſiſcher Schelm, das Dorf ſei wohl— 

häbig, da könnten ſie gute Ladung bekommen“. Die Weis— 

weiler erhielten auch Bericht, daß nochmals 200 Rroaten 

kommen würden. Über dem Rhein haben die Franzoſen 

alles rein ausgeplündert und „iſt gar nimmer drüben zu 

bleiben“. 

21J. KHuguſt. Das Oberamt an Schütz: Um geſtrigen Sonn— 

tag ſind in Denzlingen ein Offizier von der Garniſon Freiburg 

mit „vielen zu Pferd und zu Fuß, auch Wägen und Kärch ein— 

gefallen, haben häuſer und Käſten gewalttätigerweis aufge— 

ſchlagen, die gedreſchten Früchte ſämtlich hinweggenommen, 

die ungedreſchten aber ausgeklopft und auch davon geführt“. 
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27. Huguſt. Kirchenbuch Sulzburg: Es ſtirbt Kudolf Um— 

mann von Gallenweiler in der Flucht zu Sulzburg. 

9. September. Das Oberamt Hochberg an den Mark— 

grafen: Die Franzoſen haben einige tauſend Mann ſtark das 

Städtlein Emmendingen und andere dabei gelegene Dorf— 

ſchaften am vergangenen Mittwoch früh überfallen, die noch 

gefundenen Früchte ausgedroſchen und neben der Sourage, 

die ſie teils zerſtreuten, weggeführt. In den häuſern haben 

ſie alle Türen und übrigen Sachen zerſchlagen, die eiſernen 

Ofen genommen, alles elend zugerichtet und zuletzt noch 

Nieder-Emmendingen halb in Brand geſteckt. Man hat dies 

den im Waldkircher Tal ſtehenden kaiſerlichen Truppen gleich 

kundgetan. Dieſe ſind alsbald herbeigeeilt und haben (beſon— 

ders die Kroaten) die in Emmendingen angetroffenen Fran— 

zoſen niedergehauen und etliche gefangen genommen, ſodaß 
ſie innerhalb weniger Stunden eine ſchöne Beute von Pferden 

am Oberamt vorbeiführen konnten. Baron de Mercy hat bei 

heimbach angegriffen und auch eine „herrliche Beute neben 

vielen Gefangenen davon gebracht“. (Verluſte der Franzoſen 

500 Mann und 56 Gefangene.) Laut Gemeinderechnung von 

Emmendingen waren kurz vorher — am 2. September — die 

Rirchenglocken von Emmendingen nach der hochburg gebracht 

worden. Um 15. Hpril 1679 ſind ſie wieder von der hochburg 

abgeholt und zu Emmendingen aufgehängt worden. 

16. September. Der Markgraf, der wegen einer „un— 

vermuteten und harten Unpäßlichkeit nicht in die oberen 

Lande“ kommen kann, erhält von dem herzog von Lothringen 

die Verſicherung, daß er die Markgrafſchaft Hochberg be— 

ſchützen will. 
September. Kirchenbuch Sulzburg: Um dieſe Zeit, nach 

der Eroberung Philippsburgs, iſt die ganze kaiſerliche Armee, 

um „refraichir Quartier zu nehmen“, in das badiſche Land 

gekommen und hat alles ausgeplündert. Das Städtlein Sulz— 

burg iſt ſicher geblieben, da es vom Herzog von Lothringen 

eine Salva guardiae, außerdem vom Markgraf Karl Guſtav, 

dazumal Oberſter über ein Kegiment zu Suß, noch 55 Mus— 

ketiere in Garniſon bekommen hatte. In dieſer Zeit ſind in 

Sulzburg 18 Soldaten begraben worden. 

10. Oktober. Das Oberamt an den Markgrafen: Nach—⸗ 

dem die kaiſerliche Ürmee zeitweiſe das hochberger Land ver— 
laſſen hat, kommt ein Teil der Untertanen wieder „herbei— 

geſchlichen“, um ihren noch übriggebliebenen Herbſt ſo gut 

als möglich einzubringen und aufzuheben. Es fehlt aber an 
Geſchirr, Fäſſern und Fuhren. Man hat ſich deswegen der 

Freiburgiſchen Garniſon und Bürgerſchaft bedient, desglei— 

chen der Waldkircher und der Waldbauern. Dieſe haben nicht 
nur um die hälfte geleſen und den Wein an beſagte Orte ge— 

führt, ſondern auch ihren Teil um 2½ und höchſtens 5 Gulden 

abgekauft, daß alſo der arme Landmann gar wenig davon 

erhält. — Das eigene Gewächs des Markgrafen zu Nimburg 

und deſſen Zehnt- und Trottwein zu Bahlingen, Eichſtetten 

und andern Orten hat man mittelſt einer beſtändig gehaltenen 

Salva guardiae zu Pferd und durch einige im ganzen Land 
zuſammengeſuchte Suhren eingebracht, „und iſt man noch im 

Werk begriffen, daß es doch wohl ein merkliches betragen 

mag“. Sobald aber der Landmann mit ſeinem herbſt fertig 

iſt und etwas eingeſät haben wird, wird er ſich wieder in die 

Schweiz, nach Schwaben oder Straßburg in Sicherheit begeben



und dort auf Beſſerung warten. Denn hier fehlen alle Nah— 
rungsmittel und die häuſer ſind dermaßen ruiniert, daß man 
nicht darin überwintern kann. Jedoch hofft das Oberamt, 
daß die Emmendinger, Röndringer, Teninger, Malterdinger, 
Sexauer, Freiamter und Ottoſchwander, allerdings nur die 

ärmſten, zu haus bleiben werden. Es ſteht aber zu befürch— 
ten, daß dieſe endlich auch davon ziehen. Die Urmee ſteht 
zwiſchen Krozingen und Buggingen im Lager. „Sie tut das 
ganze Land verheeren, auszehren und plündern.“ 

14. November. Das Oberamt an den Markgrafen: Die 
kaiſerliche Armee hat ihr hauptquartier in Emmendingen; 
außerdem hat ſie Mundingen, Landeck, Köndringen und Mal— 
terdingen beſetzt und übel gehauſt. „Was die Franzoſen in 

vier Wochen und die Kaiſerlichen in ſieben Tagen noch übrig 
gelaſſen, haben ſie arg zerſtört, haben häuſer und Scheunen 

eingeäſchert, dieſelben umgeriſſen, ebenſo etliche hundert 
fruchtbare Obſtbäume, auch alles Schreinwerk und Holzge— 
ſchirr, der Zäune ganz zu ſchweigen; ſchlimmer als der Feind 
ſelber haben ſie gehauſt.“ Das Kloſter Nimburg war bis da— 
hin noch erhalten. Von ihm hat Schütz einen Beitrag an rau— 

hem Futter zur Unterhaltung der zu Freiburg liegenden Of— 
fiziere und der ſeither dazu gekommenen Dragoner verlangt. 
Trotzdem die kaiſerliche und franzöſiſche Armee ſchon alles 
ausgeſucht haben, will das Oberamt alle Orte viſitieren laſ— 

ſen und was noch da iſt, lieber dem Schütz als dem §eind zu— 

kommen laſſen. Im Kloſter Nimburg befindet ſich noch heu, 
das in den Meierhof nach der hochburg überführt werden ſoll. 

Die Seſtung Hochberg ſoll für den Winter mit Brennholz und 
Baumaterial verſorgt werden. Täglich ziehen einige Unter— 
tanen, welche an der hochburg liegen und wegen der einfal— 
lenden Kälte mit ihrem Vieh und ihren Rindern nicht bleiben 
können, wieder heim. Es ſind aber nur die Unvermöglichen, 
die keine Mittel haben, in der Fremde ſich aufzuhalten. Die 
andern „ſitzen noch in ihren Aſylis“ und werden kaum vor 

beendigtem Krieg wieder heimkehren. Es wird befürchtet, 
daß noch viele flüchten oder dem Bettel nachgehen werden. 
Cäglich ſterben einige noch junge, ſtarke Ceute, teils an der 
bitzigen Krankheit, teils vor hunger, ſodaß das Elend des 
hochberger Landes groß iſt, „dem aber der getreue Gott mit 

dem edeln Frieden, ehedem alles gar zu Grunde gehe, gnädig 
und barmherzig begegnen wolle“. 

Oktober. Viele hochberger Untertanen liegen um die 
Hochburg, z. C. auch in Windenreute. Sie müſſen an den Be—⸗ 

feſtigungswerken ſchaffen. Dort im Vorhof der Seſtung, unter 

freiem himmel werden auch Taufen und Eheſchließungen ab— 
gehalten. Die Geſtorbenen werden z. C. in Emmendingen 
begraben. Am 21. Oktober ſtirbt auf der hochburg auch der 

Bahlinger Pfarrer Friedrich Bircklin „in der §lucht“. Sein 

Grabſtein ſteht am Eingang zur Sakriſtei in der Kirche zu 
Bahlingen. 

Rirchenbuch Emmendingen: Der Nachrichter Heidenreich 
von Teningen ſtarb im Schloß zu Emmendingen, wohin er 
wegen der unſicheren Zeit geflohen war. 

Rirchenbuch Weisweil: Im November iſt eine Frau ge— 

ſtorben und einige Tage tot daheim gelegen, weil „wegen 
der im Dorf herumſchwebenden Räuber“ niemand zu ihr 
gehen konnte. 

18. Dezember. Der Markgraf an Beſold: Die Franzoſen 
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verlangen eine neue Kontribution. Den Vorſchlag des Ge— 
neral-⸗Wachtmeiſters Schütz, daß den baden-⸗durlachiſchen Un— 
tertanen erlaubt werden ſoll, „ſich zu den Parteien zu ſchla— 
gen, oder auch für ſich ſelbſt im Notfall den Seind offenſive 
oder defenſive zu verfolgen“, hält der Markgraf für gefährlich 
und willigt darum nicht ein. Auch kann er dem Oberamt in 
der „jüngſt gemeldeten Reſolution in der Contributions— 
Materi zu des Lands- und der Untertanen möglichſten Kon— 
ſervation und Errettung weiters nicht an hand gehen, ſon— 
dern läßt es dabei bewenden“. — Nach ſchriftlichen Berichten 
der Freiherrn von Cronegg und von Merkelbach an den Mark— 
grafen laden die Franzoſen die bögte wegen der Rontribution 
zuſammen vor, um aber dann mit jedem Vogt „a part zu 

traktieren“. Bei dieſen Abmachungen ſollen ſich letztere eifrig 

bemühen, daß in den Derträgen die Angabe aufgenommen 
wird, daß kein Ort und Flecken für den andern ſtehen darf, 

ſondern daß „jeder die Gefahr eigener Saumſeligkeit zu er— 

warten haben ſoll, welchen Falls dann jeder Dogt das ihm 

zugelegte Contingent aufzubringen ſich eifrigſt bemühe, auch 
auf dieſe Weiſe diejenigen, die ihre Schuldigkeiten entrichten, 
nicht für die Saumſeligen, und, welche weit entſeſſen oder 

denen nicht wohl beizukommen iſt und die militäriſche Exe⸗ 

cution nicht ſo bald zu erfahren haben, ſtehen dürfen“. Über 
den Erfolg hat das Oberamt wieder zu berichten. 

19. Dezember. Beſold an Schütz: Die Franzoſen ver— 

langen wieder eine unmögliche Kaution und drohen ſogar 
mit der Exekution. Schütz verſpricht mit ſeiner Reiterei hilfe, 
wenn die Gſterreicher und Badener gemeinſam zur Gegen— 

wehr ſchreiten. Die Franzoſen werden in den Dörfern nicht 
mehr viel finden. 

Im Jahre 1676 ſind den Franzoſen nach Breiſach gezahlt 

worden 35700 Reichstaler, im Jahre 1675 40740 Reichs— 

taler. 

Schadenverzeichniſſe vom Jahr 1676 

(Durch die Franzoſen angerichtet, abgeſchätzt im Januar 1677) 

Bahlingen 

„Bahlinger Derzeichnis über dasjenige, was in dieſem 1676. Jahr 
die Königliche Ürmada in Frankreich, weilen ſie dieſer Zeit hier dies 
Orts des Rheins geſtanden, an Kirche, Pfarrhaus, Schul, gemeine häu— 
ſer, auch ſowohl bürgerliche häuſer, Scheunen und Gebäuen verwüſtet 
und verderbt haben, iſt geſchätzt treulich und ungefähr Rirche 50 fl 
in dem neuen Pfarrhaus 60 fl., Schulhaus 20 fl., auf der gemeinen 
Stube und Badhaus ſamt dem Spital 54 fl.“ Dann folgt ein nament— 
liches Derzeichnis von 115 Bürgern mit der Angabe ihres perſönlichen 
Schadens, meiſt an haus und Scheune. Der Schaden für Bahlingen er— 
gibt zuſammen 900 fl. 12 Batzen. 

Eichſtetten 

Von franzöſiſcher Urmee haben herr Capitän Merckhen ſeel, ge⸗ 
weſten Oberſchultheißen zu Eichſtetten nachgelaſſene Frau Wittib und 
Erben anno 1676 an Gebäu und anderem Schaden gelitten für 250 fl.“ 
Unterſchrift: Merckhiſche ſämtliche Erben. 

(Das Schadenverzeichnis der Bürger iſt nicht vorhanden.) 

Ceiſelheim 
Zuſammen 113 fl. 
Namentliches Verzeichnis von 20 Bürgern. 
Die Kirch hat Schaden gelitten wegen Ubbrechung der Stühl 55 fl., 

das gemeine haus ſamt dem Gaſtſtall 62 fl. uſw. 

Rönigſchaffhauſen 
Zuſammen 353s fl. 
Namentliches Verzeichnis von 59 Bürgern, meiſt ſind ihnen Böden, 

Fenſter, Trüren, Läden, Schloß und Band abgebrochen, Trotten ver— 
nichtet worden. Gemeindeſchmiede 20 fl. im Schulhaus 45 fl., Ge—



meindehaus 108 fl. In der Kirch iſt alles Eingebaute, alle Stühl, die 

Kanzel ausgebrochen und verbrannt, braucht zu reparieren 100 fR 

die Uhr iſt weggeführt 60 fl. 

Biſchoffingen 

Zuſammen 3476 fl. 

Ramentliches Verzeichnis von 26 Bürgern. 

Die Kirche 200 fl., der gemeine Gaſtſtall abgebrannt und die ge⸗ 

meine Stube zuſ. 500 fl. Das Pfarrhaus ſamt des Pfarrers Sachen 160fl. 

Teningen 

Zuſammen 4105 fl. 

Namentliches Verzeichnis von 64 geſchädigten Einwohnern. Pfarr⸗ 

haus 60 fl., Schulhaus 20 fl., Zehntſcheuer 50 fl. Gemeine Stube 80 fl. 

Ober-Rimburg und Bottingen 

Zuſammen z5oas fl. 

Namentliches Verzeichnis von 48 geſchädigten Einwohnern. Die 

gemeine Glocke iſt weggeführt. 

Broggingen 

Zuſammen 450fl. 

Namentliches Verzeichnis von 22 geſchädigten Einwohnern. Die 

Kirch hat daſelbſt verloren ihre Altar⸗, Grab- und RKanzeltücher, item 

der kUlmoſenſtock geöffnet und die Cüren aufgeſprengt 40 fl., Pfarrhof 

inwendig Verſchlagen der Gfen und Abbrechung der Schlöſſer 22 fl. 

Tutſchfelden 

Zuſammen 655 fl. 
Ramentliches Derzeichnis von 11 geſchädigten Einwohnern. 

Weisweil 

Zuſammen 11956fl. 

Rirche, Kelch und Gerätſchaften 90 fl., Uhrwerk und 1 kleines Glöck— 

lein 260 fl. an dem Gemeinen Rathaus 154 fl., 100 Stück Vieh verloren 

1200 fl., 200 Stück Schwein 800 fl. uſw. 

Ottoſchwanden 

Zuſammen 55 fl. 
1. an der Kirch und Pfarrhaus, eingeſchlagenes Dachwerk 16 fl., 

2. Andreas Blum der Vogt und Beſitzer des §reihofs 10 fl. 5. Hans 

Rölblin 9 fl. 
Malterdingen 

Zuſammen 1000 fl. 

Ramentliches Verzeichnis von 47 geſchädigten Einwohnern. Ge⸗ 

meindegut und 1 Glock. 

Bickenſohl 

Zuſammen 1745 fl. 
Ramentliches Derzeichnis von 21 geſchädigten Einwohnern. Kirche 

und Pfarrhaus zerſtört je 200 fl. 

Emmendingen 

Zuſammen 52296 Pfund oder 16148 fl. 

Namentliches Derzeichnis von 47 geſchädigten Einwohnern. Kirche 

152 fl., Pfarrhaus 110 fl., Diakonathaus 55 fl., Schulhaus 24 fl. An 

dem Rathaus, Zoll- und Badhaus, Metzig, Stockbrunnen und Tor an 

Senſtern, Türen, Schlöſſern, Reſſel, metallenen Röhren, Eiſen- und 

Schreinwerk 500 fl., in der herberge zur Krone 550 fl., in der herberge 

zum Cöwen 200 fl., in der Herberge zum (dler 88 fl., dem Burger—⸗ 

meiſter 88 fl., Heinrich Wilh. Mahler geiſtl. Verwalter 465 fl., bis dahin 

ient 6064 fl 

Gen iin Steo 500 „ 

im Landſchreibereihaus˖ssnnsss 1510⁰ „ 

Aiüt Wazee ee 25 „ 

Sadſcheftss 1091 „ 

Niederemmendingen (12 Nameñ))) 075˙„ 

Waffer (8 Ne 1145 „ 

Kollmarsreute (5 Namen-))jꝛ 500 „ 

Franz Rueffer Chirurgauiununhh 150 „ 

fieiſter ee 50⁰ „ 

mit oben zuſammen .. 16 148 fl. 

Mundingen. 
Zuſammen 980 fl. 
Ramentliches Verzeichnis von 15 geſchädigten Einwohnern. Ge— 

meinhaus und Scheune 110 fl. 

Über den Schaden von Sulzburg iſt ein 84 Seiten ſtarkes Verzeich— 
nis vorhanden, ebenſo von Ballrechten und Dottingen 58 Seiten. 

3 

Kriegsereigniſſe des Jahres 1677 

Gleich zu Unfang findet in Regensburg eine große Reichsverſamm⸗ 

lung ſtatt, wobei die lebhaften Klagen des Schwäbiſchen Kreiſes wegen 

der andauernden Winterquartiere zur Sprache kommen. Ebenſo wird 

ein Schutz gegen die immer mehr zunehmenden Verheerungen der Sran⸗ 

zoſen verlangt. Uim 51. Januar ſtirbt Markgraf Sriedrich VI. von Baden⸗ 

Durlach. Sein Sohn Sriedrich Magnus wird ſein Nachfolger. — Mont⸗ 

clas und Crequi plündern und brennen wieder in den Orten im Breis⸗ 

gau. Die RKaiſerlichen unter dem herzog von Sachſen-Eiſenach gehen 

bei Straßburg über den Rhein und drängen Montclas bis Belfort zurück 

(26. Juni bis 7. September). Als dieſer durch Crequi Verſtärkung er⸗ 

hält, gehen die Kaiſerlichen bei hüningen auf das rechte Rheinufer zu⸗ 

rück, ziehen rechtsrheiniſch nach Rehl, wo ſie ſich mit dem herzog von 

Lothringen vereinigen. Linksrheiniſch bei Breiſach vereinigen ſich Cre⸗ 

qui und Montclas, täuſchen die Kaiferlichen, indem ſie ſich ſcheinbar 

in die Winterquartiere verteilen. Daraufhin begeben ſich die Kaiſer⸗ 

lichen in ihre Winterquartiere und entblößen den Breisgau und Srei⸗ 

burg. Schnell ſammeln ſich die Sranzoſen und erſcheinen plötzlich vor 

Freiburg, das ſich ihnen am 16. November ergibt. Unter Zurücklaſſung 

einer Beſatzung zieht ſich die franzöſiſche Armee wieder nach Breiſach 

zurück. 

Januar 1677. Im Waldkircher Tal ſollen folgende 

Päſſe mit Wachten beſetzt werden: 

1. Die Wacht in der Enge beim Steinenbrückle, 

2. bei der Galgenbrücke, 

5. das Haſeneckle, 

4. auf dem Geſcheid, 

5. Bildſtein. 

9. April. Dem Bablinger Bürger hans Frey werden 

17 Seſter Rernen, die er mit großer Gefahr von Dillingen 

her brachte, bei Waldkirch abgenommen. 

Im Srühjahr 1677 ſind nur 150 Mann auf der Hochburg. 

40 ſind meineidig geworden und ausgeriſſen, iſt geſtorben 

und I iſt durch den Strang vom Leben zum Code gerichtet 

worden. 2 Ausreißer ſind wieder eingefangen worden und 

ſollen argebuſiert!, d. h. erſchoſſen werden. Es ſind Matthias 

Roſer von Sexau und Nikolaus Brucker von Malterdingen. 

weil ſie aber Candeskinder ſind, werden ſie vom Markgrafen 

zu Gefängnis begnadigt. Im Mai ſind auf der hochburg wie— 

der zuſammen 196 Röpfe. 

April und Mai 1677. An RKontributionsgeldern an die 

Franzoſen haben müſſen liefern?: 

  

  

Orte 6. April 1. Mai 

iiee 122 fl. 78 fl. 

eiee 2 4255 

ee 209⁵ 80 „ 

lz 8255 I „ 

Rönigſchaffhauſen 1 1555 

itinestst 2 45 „ 

inens 25„ 25 

ie e 0 50 „ 

  

Die Musketiere führten entweder die lange Hakenbüchſe oder 

Arkebuſe, welche ſo lang war (2 m), daß man ſie beim Schießen auf 

einen Gabelſtock auflegen mußte, oder ſie führten das kurze handrohr 

(ohne Gabelſtoch). 

2 Eine franzöſiſche klufforderung zur Zahlung von Kontributions⸗ 

geldern lautet: Les habitants d'Ottoschwanden sont aduertis, que'ils 

nenouyent incessament la Contribution ils yY seront, contraints par 

toutes les rigueurs de la guerre. Fait à Fribourg le 17. Januar 1678. 

géez. Barbes.



  

  

Orte 6. Hpril 1. Mai 

Giüe 40 „ 
ee 109 „ 90955 
Süllzburg 56 „ 55 „ 
WIibttttt 7⁰ 92 „ 
Rakteste ¹5 „ I0 

90 „ ⁰⁰ 
Röbſtette 40 39 „ 
CATeffz — 65 

ie — 5 
Stab Nieder-Emmendingen ..... — 8 
Biſchefffe — 2„ 
eũlf — 40 „ 
eeef — 40 „ 
Eieett — 00     

AUm 20. Huguſt erhält die Stadt Sulzburg einen Schutz—⸗ 
brief von Joh. Georg, herzog zu Sachſen, gegeben im Lager 
Großhüningen. 

50. Huguſt. Das Oberamt an den Markgrafen Friedrich 
Magnus: Das Oberamt erhält von Freiburg die Nachricht, 
daß die bisher im Sundgau geſtandene alliierte Armee „auf 
angelangten franzöſiſchen Succurs von 6000 Mann gezwun— 
gen worden ſei, ihren Poſten zu quittieren, diesſeits Rhein 
zu gehen und die Schiffbrücke abzuwerfen“. Ein großer Ceil 
von der Kavallerie ſei bereits zu Freiburg angekommen, der 
übrige Teil und die ganze Infanterie folge nach. Ob ſie dort 
ſtehen bleiben oder ſich wo anders hinbegeben werde, ſei nicht 
bekannt. Dieſe Nachricht wurde in allen Ortſchaften bekannt⸗ 
gemacht und ernſtlich anbefohlen, das Vieh uſw. in Sicherheit 
nach der Hochburg oder in andere verſchloſſene Orte zu brin⸗ 
gen. Wenn die Kaiſerlichen lange da ſtehen bleiben, iſt es 
mit dem herbſt wieder nichts, und auch das Feld kann nicht 
bebaut werden. Das wäre wieder ein großer Schaden für die 
ruinierte Markgrafſchaft. 

In ſeiner Untwort weiſt der Markgraf die Ceute an, „ſol⸗ 
cher göttlichen Schickung in Geduld ſtill zu halten und der 
Göttlichen Allmacht alle hilf anvorderſt zu befehlen“. 

2. September. Rirchenbuch Sulzburg: Da die Dorf— 
ſchaften wegen ſchändlicher Abmarſchierung der Eiſenachiſchen 
Armee von der Schiffbruckzu hüningen meiſtenteils hier in der 
Slucht ſitzen, haben Hochzeit gehalten uſw., und am 16. Sep⸗ 
tember: Um dieſe Zeit iſt die Eiſenachiſche Urmee aus hü— 
ningen abmarſchiert, daher alles hierum allhier in der 
Slucht ſaß. Um 4. September ſchreibt der markgräfliche Be— 
amte Kißling aus Sulzburg, daß die kaiſerliche Urmee an 
dieſem Tage von Staufen aufgebrochen ſei und nach Sulz— 
burg gehe. 

5. September. Die Stadt Emmendingen erhält einen 
Schutzbrief des Römiſch Kaiſerlichen Seldmarſchalleutnants 
und Gberſten Johann Georg herzog von Sachſen aus dem 
Hauptquartier Oberhauſen: „Es werde dem Hauptmann Jo— 
hann Caſpar von Dalheim hiermit Order erteilt, ſich nach 
Empfangung dieſes zu erheben und nach Emmendingen zu 
begeben, ſelbiges nach Möglichkeit vor allen Inſolentien zu 
ſalvaguardieren und keineswegs zu fouragieren geſtatten, 
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auch die herren Beamten von hochberg morgenden Tages 
entweder anher oder Langendenzlingen zu uns zu ſenden, 
damit wir wegen unſerm Marſch ferner Abred mit ſelbigen 
nehmen mögen.“ 

29. Oktober. Kirchenbuch Röndringen: Den 29. Oktober 
1677 um 4 Uhr nachmittags ſtarb michel Möſinger von 
Landeck. Weil er wegen großer Kriegsgefahr nicht auf den 
Gottesacker nach Köndringen gebracht werden konnte, iſt 
er am 51. Oktober in ſeinem Garten zu Landeck begraben 
worden. 

Rirchenbuch Eichſtetten: Den 20. Trinitatis haben die Eich⸗ 
ſtetter fliehen und entlaufen müſſen, da Freiburg belagert 
worden iſt. 

9. November. Um Dienstag morgen den 9. November 
erſcheint der franzöſiſche Marſchall Crequi mit einer Urmee 
ſo plötzlich vor Freiburg, daß mit knapper Not noch ein Trom— 
peter herausgekommen iſt, um den Überfall zu berichten. Am 
Dienstag, den 16. November, ſchon trifft die Sreiburger wie 
ein Blitz aus heiterm himmel die Kunde von der Übergabe. 
Am 17. November findet der Einzug der ranzoſen ſtatt. Sie 
finden reiche Beute, die Vorräte des ganzen Breisgaus: 
50000 Malter Korn und 55000 Fuder Wein. Franzöſiſcher 
Rommandant von Freiburg wird Marquis de Boufflers; der 
Intendant heißt De la Grange. Die Hauptmacht der Fran— 
zoſen marſchiert über Breiſach wieder in die Winterquartiere 
ins Elſaß. Die Kaiſerlichen liegen in beträchtlicher Stärke bei 
Offenburg, wagen aber keinen Entſatz. Der Herzog von Loth— 
ringen will Schütz hängen laſſen. Er wird gefangen nach 
Wien gebracht, um ihm den Prozeß zu machen. Weil die Be— 
weiſe für einen Verrat nicht lückenlos beigebracht werden 
können, wird er entlaſſen. 

November und Dezember. Bald nach den Einnahme 
Freiburgs durch die Franzoſen ſchickt Crequi einen Trommel— 
ſchläger von Freiburg aus gegen die hochburg, um zur Neu— 
tralität aufzufordern. 

26. Dezember. Rammerrat Chriſtian Kißling von der 
hochburg an den Markgrafen: Der franzöſiſche Kommandant 
Boufflers in Sreiburg hat die Beamten der §eſtung hochberg 
nun zum drittenmal zur Übergabe aufgefordert, oder er wolle 
das ganze Land in Aſche legen. „Wir haben Gottlob noch 
keine Furcht, ſondern vielmehr hoffnung, die Garniſon werde 

ſich halten wie ehrlichen Ceuten zuſtehet.“ 

29. Dezember. Rammerrat Chriſtian Rißling an den 
Markgrafen: Boufflers mit 500 Franzoſen zu Pferd hat die— 
ſen Morgen die Feſtung und deren Situation ringsherum re— 
kognosziert. Vor dem Tagwerden machten darauf die Fran— 
zoſen, von ſtarkem Nebel begünſtigt, einen Überfall auf den 
Meierhof und die Mühle. Als man von der Burg mit etwa 
20 Ranonenſchüſſen auf ſie feuerte, zogen ſie ſich ſchnell wie— 

der zurück, nachdem ſie vorher an beiden Orten Seuer gelegt 

und mehrere Ceute aufgegriffen und mit ſich fortgeſchleppt 

hatten. Im Meierhof wurde das Feuer wieder gelöſcht, aber 
die Mühle war abgebrannt. Nach dieſem Dorfall wird der 

Meierhof nachts immer von einem Rorporal und 15 Soldaten 
bewacht!. 

Der Meierhof iſt ſeit 1846 Landw. Ackerbauſchule.
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Kriegsereigniſſe des Jahres 1678 in der 

Markgrafſchaft Hochberg 

Der herzog von Lothringen will mit 40000 Mann Freiburg zurück—⸗ 

erobern. Er geht bei Straßburg über den Rhein, linksrheiniſch bis vor 

Breiſach, um die Franzoſen von Freiburg abzuhalten. Währenddeſſen 

ſoll Feldzeugmeiſter hermann von Baden Freiburg belagern. Die 

Straßen im Breisgau werden durch 2000 Bauern inſtandgeſetzt. Crequi 

weicht aber aus und nimmt eine feſte Stellung zwiſchen Breiſach und 

Schlettſtadt ein, bis er Verſtärkungen erhält. Dann marſchiert er über 

den Rhein gegen hermann von Baden. Schnell geht der herzog von 

Lothringen auch über den Rhein und vereinigt ſich mit hermann von 

Baden bei Endingen, worauf ſich die feindlichen Heere zu beiden Seiten 

der Elz gegenüberſtehen. ells die Kaiſerlichen zum Ungriff übergehen, 

zieht ſich Crequi auf die höhen von Denzlingen zurück. Crequi iſt im 

Dorteil; denn er hat die gutverſorgte (etzt franzöſiſche) Feſtung Frei⸗ 

burg im Rücken, während die Kaiſerlichen auf den gänzlich ausgeſogenen 

Breisgau angewieſen ſind. Mitte Juni müſſen die Kaiſerlichen auf die 

Rückeroberung Freiburgs verzichten. Der herzog von Lothringen zieht 

über den Schwarzwald nach Offenburg. Crequi bricht am 21. Juli von 

Munzingen, Mengen und Gpfingen auf, iſt am 22. Juli in Renzingen, 

Herbolzheim, am 25. Juli an der Kinzig. Er belagert Straßburg. Her⸗ 

mann von Baden rettet es aber. Gegen Ende 1678 ſind die Kaiſerlichen 

in Winterquartieren im Rinzigtal, im Schwäbiſchen und §ränkiſchen 

Kreis und Böhmen, die Franzoſen im Elſaß. Kuf dem Schwarzwald 

werden die päſſe (Hohler Graben) befeſtigt, um das weitere Vordringen 

der Franzoſen zu verhindern. Über die franzöſiſchen Beſatzungen von 

Freiburg und Breiſach machen häufig Streifzüge und beunruhigen die 

kaiſerlichen Cruppen in ihren Winterquartieren. Bei der Bevölkerung 

rauben und plündern ſie planmäßig alles. 

Sebruar. Die Sranzoſen überfallen von Endingen aus 

Bahlingen und Eichſtetten, plündern und rauben dort unter 

dem Vorwand, rückſtändige Kontributionen einzutreiben. 

16. Mai. (Theatrum Europaeum.) Die Rittmeiſter 

heißler und Gregor überfallen zwiſchen Emmendingen und 

Cangendenzlingen eine franzöſiſche Partei von 50 Pferden, 

100 Dragonern und 100 Musketieren, unter dem franzöſiſchen 

Brigadier und Gberſt Silveſter. Ddie Musketiere haben ſich 

in einen RKirchhof retiriert und die Reiter im Stich gelaſſen; 

ungefähr 150 blieben auf dem Platze. 2 Oberſtwachtmeiſter, 

5 andere Offiziere nebſt 30 Gemeinen ſind gefangen und 

mit reicher Beute eingebracht worden. Bei dieſer Aktion hat 

Oberſt Silveſter einen Schuß durch die Uchſel bekommen 

und ſich kaum noch retten können. Kluf kaiſerlicher Seite 

ſind 2 Kornett und 1 Kroat „gequetſcht“ worden und 53 tot 

geblieben. 

20. Mai. Kirchenbuch Röndringen: Um 20. Mai 1678, 

auf den Pfingſtmontag, hat der Pfarrer bei dem Meierhof 

zu hochberg „in der §lucht“ unter freiem himmel kopuliert. 

25. Mai. Nach einem Verzeichnis vom 25. Mai ſind 440 

geflüchtete Feute auf der hochburg, beſonders im Meierhof. 

Die Ceute ſind von Nieder-Emmendingen, Vollmarsreute, 

Windenreute, Waſſer, Maleck, Zeismatt, Teningen, Könd— 

ringen, Sexau, Reute, Denzlingen, Nimburg und von den 

Freiämtern. der Kommandant Höhnſtett hätte die Flücht— 

linge am liebſten fortgewieſen; aber der Markgraf hatte ihnen 

dieſen Hufenthalt geſtattet. 

27. Mai. (Theatrum Europaeum.) Die kaiſerliche r— 

mee ging oberhalb Renzingen über die Elz und kam nun täg— 

lich dem Feind näher. Die Dorwacht bezog an der Dreiſam 

in Eichſtetten, eine Stunde vom Seind, Poſten. Die Kavallerie 
vereinigte ſich bei Riegel mit der Infanterie, und beide ſetzten 
ihren Marſch über Emmendingen fort, bis ſie eine halbe 

Stunde vom Feind weg ſtanden, welcher auf einer höhe bei 
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Cangen-Denzlingen den Wald hinunter lag. Kuf einen Lo— 

ſungsſchuß von der Hochburg ſtießen die im Schwarzwald ge— 

ſtandenen drei Regimenter Lothringiſche und Fränkiſche Dra— 

goner zu ihnen, die Infanterie und RKavallerie aber verblieb 

in ihren Stellungen. Am 8. Juni machte der Berzog von Loth— 

ringen perſönlich mit 1000 Pferden einen Rekognoſzierungs—⸗ 

ritt gegen das franzöſiſche Cager, bei welcher Gelegenheit die 

vortruppen unter dem Rittmeiſter Kauntz eine feindliche 

Partei antrafen. Etliche davon wurden niedergemacht und 

die übrigen bis an ihr Lager gejagt; auch wurden mehrere 

Gefangene zurückgebracht. Dagegen haben die Franzoſen 

eine ſtarke Partei über den Rhein geſetzt, welche viele Mar— 

ketenderwagen und einige Poſtreiter, die zwiſchen Straßburg 

und der kaiſerlichen Urmee verkehrten, wegnahm. Darnach 

haben die Kaiſerlichen das franzöſiſche ager umzogen und 

bei Buchheim 6wiſchen Sreiburg und Breiſach) Stellung be— 

zogen. Obwohl ſie befürchteten, daß ihnen die Franzoſen den 

Paß über die Elz wehren würden, ſo haben ſie es doch nicht ge— 

tan, ſondern ſich gegenüber auf dem Munzinger Berg auf— 

geſtellt, von wo dann die Freiwilligen „zum Scharmützen“ 

kamen, wobei auf kaiſerlicher Seite der Kittmeiſter Printz tot 

geblieben und der Baron Serrier verwundet worden iſt. 

15. Juni. (Theatrum Europaeum.) Hm 15. Juni unter⸗ 

nahm General Graf von Starhemberg mit vier Bataillonen 

CTrautmannsdorfiſchen Dragonern und etlichen Lothringiſchen 

Regimentern zu Pferd einen Ungriff gegen die höhe bei 

Cangen⸗Denzlingen, welche der Seind verſchanzt hatte. Ihnen 

war bis Mitternacht die Armee gefolgt, und als dieſe bei der 

Kirche, welche von 100 Sranzoſen beſetzt war, angelangt war, 

kam der Seind in Schlachtordnung angezogen. dieſer hatte 

etliche Sschwadronen zu Pferde und Dragoner vorgeſchickt, um 

die Beſatzung in der Kirche zu verſtärken; dieſe aber ſind von 

den kaiſerlichen Dragonern und einem Graniſchen Bataillon 

zurückgetrieben worden. Uls man den Kirchhof angriff, ent— 

kamen 2 Kapitäne nebſt 30 Gemeinen ohne Gewehr über die 

Mauer, die andern wurden niedergemacht und ein Ceil ge— 

fangen genommen. kuf kaiſerlicher Seite ſind 4 Mann ver— 

wundet und etliche Musketiere erſchoſſen worden. Der §eind 

hat ſeine Toten, ſoviel er konnte, mitgenommen. Man hatte 

angenommen, daß es zu einer Hauptaktion kommen würde 

und hat „mit Stücken zu ſpielen angefangen“. Doch der Mar⸗ 

ſchall von Crequi hat ſich ſo ſchnell er konnte nach dem Wald 

gezogen. Am andern Tag haben die Kaiſerlichen ſein Lager 

rekognoſziert und erfahren, daß er eine Stunde vor Tag gegen 

Freiburg abgezogen iſt. Bei dem kaiſerlichen Abmarſch von 

Buchheim hat der Seind „mit 17 Schwadronen in ihre Urriere— 

garde einfallen wollen, iſt aber mit hinterlaſſung etlicher 

Toten zurückgetrieben worden.“ 

24. Juni. Kammerrat Rißling an Frhr. von Cronegg: 

Um 4 Uhr nachmittags war auf der Hochburg ein ſchreckliches 

wetter, bei dem es „unverſehens und bei hellem himmel“ in 

die hofküferei eingeſchlagen hat. Dier Musketiere wurden 

getroffen, ſodaß ſie für tot lagen. Zwei Kinder wurden ge— 

brannt und dem einen davon die haare vom Ropf weg— 

geſengt, das Uhrwerk gelähmt und viele Köhren und Büchſen 

in kleine Stücke zerſchmettert. Der Streich iſt faſt in alle Ge— 

mächer des Hauſes, auch durch alle Böden und Gewölbe bis 

in die Keller hinabgegangen. Den vier Musketieren gab man



Medikamente und ließ ihnen zu Üder. Gut war es, daß der 
Streich nicht gezündet hat. „Gott hat dieſen Ort auch gnädig— 
lich angeſehen, daß er nicht auch in die Zeugkammer und zur 
Pulverkammer gedrungen iſt. Es ſoll an dieſem Johannitag 
vorm Jahr ein dergleichen unvermutet Wetter geweſen ſein, 
da es die Schildwache auf dem Blockhauſe niedergeſchlagen 
hat.“ 

27. Juni. Dem Burger Martin Rhuzinger von Mun— 
dingen wurde unfern der Feſtung hochberg ein Pferd ge— 
nommen und nach Haslach verkauft. 

7. Juli. Kirchenbuch Röndringen: Den 7. Juli ſtarb 
hans (?) und ward den 8. ohne Leichenpredigt in der Eile 
begraben, denn es war der Franzoſen halber große Gefahr. 

8. und 9. Juli. Crequi bezieht ſein Lager unterhalb Em— 
mendingen und am Schlingenberg wieder. 

16. September. Aus einem Bericht des Markgrafen 
Sriedrich Magnus an die Reichsverſammlung zu Regensburg: 
Die landesverderbliche Kriegsunruhe habe ſich gleich anfangs 
ſeinem unſchuldigen Fürſtentum und Lande genähert und 
dauere noch immer fort. Durch ſolche „Kriegsflamme“ ſeien 
nicht allein viele Schlöſſer, Städte und herrliche Flecken nieder— 
gebrannt, ſondern auch die armen Untertanen ihrer ziemlich 

gehabten Nahrung beraubt, die vorrätig gehabten Fahrniſſe 
an Dieh, Früchten und Wein und anderem gäntzlich verzehrt 

worden. Ebenſo ſei ſeinem Land durch die ganz unchriſtlichen 
Bedrohungen, Exekutionen und Rontributionen eine große 
Schuldenlaſt auf den Hals gewachſen. Diele ſeien durch viel— 
fältig vom §eind gelegten Brand um ihre habe gekommen; 
Tauſende ſeien aus dem Land verjagt, mithin dasſelbe in 
gänzliche Deſolation und Ruin geſetzt worden. Der oberfläch— 
lich berechnete Schaden würde ſich auf etliche Millionen be— 
laufen. 

10. Oktober. Dem Anton Mutſchler von Broggingen 
wurde, als er Frucht in eine Mühle führte, von einem 

Schnapphahn aus dem Gerolsecker Cal, welcher ſich unberech— 
tigterweiſe für einen Soldaten ausgab, auf den Matten bei 

Köndringen ein Pferd geraubt. Der „Kerl“ wurde ſamt 
Pferd durch eine Partie Kroaten nach Lahr mitgenommen. 

Dem Joſeph LCeonhard und hans Lapp (anſcheinend von 

Broggingen) ſind von einer kaiſerlichen Partei vier Pferde 
ausgeſpannt und weggenommen worden. 

Der herbſt (die Weinernte) iſt durch Truppen der Burk— 
heimer Garniſon allen Orten am Kaiſerſtuhl weggenommen 
worden. 

Ende 1678. Rirchenbuch Eichſtetten: „Im währenden 
Kriegsweſen und nach Einäſcherung und Brand dieſes Flek— 
kens ſind allhier begraben worden“ zwei Bürger, davon iſt 
der eine, Chriſtian Lößmann, von einem welſchen Soldaten 
in die Bruſt geſchoſſen worden. (Cößmann hatte ſich nach dem 
Dreißigjährigen Krieg in Eichſtetten niedergelaſſen und mit 
einer Bürgerstochter verheiratet. Er ſtammte von Stralſund.) 

Die Franzoſen liegen unter Montelas in Endingen und 
fordern von den umliegenden Dörfern Rontributionen. 

Die Markgrafſchaft muß 58 Mann mit Axten und Beilen 

nach St. Georgen ſchicken. — Schreiben des Candvogts Beſold 
an den Markgrafen: Die franzöſiſche Armee unter dem her— 
zog von Luxembourg iſt im Auguſt 1678 bei Sasbach über 
den Rhein gegangen, hat etliche Wochen in der Markgraf— 
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ſchaft kampiert und hat, obwohl man in der Rontribution 
ſtand, doch „die ganze Ernte, den Wein an Stöcken und in 
Summa alles, was nur zu finden war, ruiniert und hinweg⸗ 
genommen“. Das ärgſte aber, was der Markgrafſchaft „den 
völligen Herzſtoß“ gegeben hat, iſt, daß „teils vornehmſte 
Slecken“, wie Bahlingen, Eichſtetten, Bötzingen neben Mun— 
dingen, Tutſchfelden, Nieder-Emmendingen, Waſſer (außer 
Sexau) mit Brand elend zugerichtet worden ſind. Andere 
aber ſind teils mit Brand, meiſtens aber mit Verheerung und 
Niederreißung der Gebäude, wie z. B. Denzlingen, Gundel— 
fingen, Vörſtetten, Bottingen und Rollmarsreute und andere 
Orte, dermaßen gänzlich ruiniert, daß die Untertanen, wenn 
ſie ſich ſchon wieder zu haus einfinden würden, keinen Unter— 
ſchlupf mehr haben könnten. Nicht nur aus dieſen Gründen, 
ſondern auch aus Mangel an Brot müßten ſie ſich wieder „ins 
bittere Exilium“ begeben. Die geſamten Untertanen der 
Markgrafſchaft gehen von haus fort. 

XI. 

Die franzöſiſchen Kontributionen und Schäden 

Gleich zu Unfang des Jahres 1679 läßt der franzöſiſche 

Intendant De la Grange wegen rückſtändiger Kontributionen 
die beiden Bürgermeiſter von Emmendingen durch eine kom— 
mandierte Partei unvermuteter Dinge gefangen nehmen und 

ins Stockhaus zu Breiſach werfen. Trotz aller Bitten will er 
ſie auch nicht vorher freilaſſen, als bis die rückſtändigen 2000 
Reichstaler Kontribution bezahlt ſind. 

Hm 15. §ebruar 1679 ruft der Landvogt Beſold die Vögte 
und Stabhalter nach Emmendingen und berät mit ihnen die 

Hlufbringung des Geldes, um die Bürgermeiſter zu befreien. 
Der eine erlebt jedoch den Tag der Freiheit nicht mehr, er 
ſtirbt in ſeinem Gefängnis in Breiſach. — KRirchenbuch Em— 
mendingen: Am 16. Februar iſt Albrecht Dorn, Bürgermeiſter 

zu Emmendingen, begraben worden, nachdem er im Stock— 
haus zu Breiſach geſtorben war. Er war im Jahre 1678 mit 
dem andern Bürgermeiſter Johann Büttner und zwei Bürger— 
ſöhnen von Teningen und Köndringen durch eine franzöſiſche 

Partei dorthin gebracht worden, um die reſtliche Kontribution 
zu erpreſſen. Von Breiſach iſt er mit Erlaubnis des fran— 

zöſiſchen Intendanten nach Emmendingen gebracht worden. 

Er wurde 72 Jahr 10 Tag alt. 

Folgende Männer erhalten Vollmacht, das Geld beim 
Handelsmann Ochs in Baſel aufzunehmen: Johann Erhard 
Bürck, Fürſtlich Markgräflicher Schaffner zu Nimburg, Undreas 
Blum, Vogt zu Ottoſchwanden, und Hans Leonhard, Stab— 
halter zu Rönigſchaffhauſen. 

Johannes Kudolf Burckhardͤt, Ratsherr, und Johann 

Georg Ochs, beide vornehme Handelsleute in Baſel, ſtellen 
das Geld zur Derfügung, wenn alle Bürgermeiſter und 

Stabhalter der Markgrafſchaft Hochberg ſich für die Rück— 

zahlung verbürgen. Die letzteren unterſchreiben folgenden 
Vertrag: „Die unterzeichneten Vögte und Stabhalter ge— 
loben und verſprechen im Namen der ſämtlichen Unter— 
tanen dieſer Fürſtlichen Markgrafſchaft, daß die Geldgeber 
innerhalb Jahresfriſt nicht allein um ſolches Kapital ſamt dem 
davon gefallenen Intereſſe wiederum mit großem Dank be— 

friedigt und deretwegen durchaus ſchadlos gehalten werden,



ſondern daß auch dieſer Schuldigkeit halber kein ander Privat, 

Pretenſion, Sorderung, Schuld oder Beſchwerde, ſo wir oder 

die unſrigen zu halten hätten, vorgezogen, ſondern vor allen 

andern abgeſtattet werden ſolle. Wir obligieren uns hiermit 

einer für den andern, ſetzen auch darauf all unſere hab und 

Güter, Liegendes, §ahrendes, Geſucht und Ungeſuchtes, 

nichts ausgenommen, zu Gegenbürgen, Selbſtzahlern und 

Unterpfand hiermit ſo lange, bis gedachte Herren Darleiher, 

ihre Erben oder rechtmäßigen Inhaber dieſes Briefs um Zins, 

hauptſumme uſw. rechtmäßig befriedigt und bezahlt ſein 

werden. 

5. März 1679. Unterſchriften: Beſold, Johann Jakob 

Heintzmann“ uſw. 

Am 16. Kuguſt 1679 ſind 12 Gemeinden mit zuſammen 

759 Gulden Rontribution im Rückſtand, am meiſten Nimburg, 

Eichſtetten und Röndringen. 

Am 1. September 1679 ſind 10 Gemeinden mit zuſammen 

502 Gulden im Rückſtand, am meiſten Nimburg, Eichſtetten 

und Röndringen. 

Am 6. Oktober 1679 iſt der Kontributionsrückſtand von 

9 Gemeinden = 567 Gulden, am meiſten Nimburg und Eich— 

ſtetten. 

Am 4. Dezember 1679 geht der Schatzungseinnehmer Joh. 

Erhard Cinck von hochberg mit vielen (09) Urkunden zum 

Intendant De la Grange nach Breiſach, am 5. und 6. aber— 

mals mit 59 Urkunden. 

Ende 1679 und Januar 1680 müſſen nach Breiſach gezahlt 

werden von der Markgrafſchaft hochberg 11666 Gulden 

Reichswährung (Rötteln 15556 fl., Badenweiler 7777 ½ fl., 

Cahr 4500 fl., zuſammen 59500 fl. Reichswährung). 

Die erſte Kontribution wird feſtgeſetzt auf den Chriſt— 

monat 1679, die zweite auf den 1. Januar 1680, die dritte 

auf 1. Februar 1680 uſw. kUln dieſen Terminen müſſen jedes— 

mal zahlen: 

OberNimburg und Bottingen 690 Bürger 580 Gulden 

Gundelfingen 26 „ 26 
tinge.. 94 1 565ů 
ee 48 5 I˙„ 
Sfeöffrätei „ „ 62 5 2 
Wr ˙ „5 
iHd 235 „ 46 „ 
Köndringen 8 2 
Stab Nieder-Emmendingen .... 61 1 433 
BUEN 101 5 888 
Bötzingen und Schaffhauſen 107 5 2 
EAe R 88 5 2 

Die Soldaten, welche die rückſtändigen Rontributionen 
eintreiben, ziehen von Ort zu Ort und verbleiben ſo lange, 
bis die Kontribution auf Heller und Pfennig erlegt iſt. 

Um 27. November 1681 muß Markgraf Friedrich Magnus 
beim Kaiſer die Bewilligung einer ſich auf acht Jahre er— 

ſtreckenden Zahlungsfriſt (Rescriptum moratorium) bean— 
tragen. Im Jahre 1690 werden aber wieder Rontributions— 

zahlungen erwähnt, und zwar von Köndringen und Landeck 

68 Bürger mit 775 Gulden. 1698 werden auch wieder Zah— 

lungen an den Bankier Ochs erwähnt. 

Schadenverzeichniſſe 
a) ein deutſch geſchriebenes 

Die diesſeits des Kaiſerſtuhls gelegenen §lecken Bahlingen, Eich— 
ſtetten, inſonderheit Bahlingen, ſind mitſamt den Säſſern Wein ver— 
brannt. 
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Tutſchfelden liegt ganz in ÜUſche, 9 häuſer, 8 Scheunen. 

vörſtetten. Namentliches Verzeichnis von 11 geſchädigten Ein— 

wohnern. 7 Gebäude ſind verbrannt, 5 abgebrochen. 

Sexau. Namentliches Derzeichnis von 10 geſchädigten Einwoh— 

nern. 12 Gebäude zerſtört. 

Denzlingen. Namentliches Vverzeichnis von 59 geſchädigten Ein— 

wohnern. 55 Gebäude durch Brand, 29 durch Ubreißen zerſtört. Schul⸗ 

haus, Pfarrhaus, Zehntſcheuer und Zehnttrotten abgebrannt. 

Ober-Nimburg und Bottingen. Namentliches Verzeichnis von 

3 geſchädigten Einwohnern. Das gemeine Glöcklein und die Uhr ſind 

fort, andere häuſer ſind ruiniert. 

mundingen. 15 Namen. häuſer und Scheunen abgebrannt. 

Stab Nieder-Emmendingen. 10 Gebäude abgebrannt; das 

Dorf iſt durch Brand und beſchehenes Niederreißen gänzlich ruiniert. 

In Eichſtetten ſind auf 150 Gebäu abgebrannt worden, alſo daß 

mehr als 30 oder 40 nicht mehr ſtehen. 

In Teningen ſind zwar nur 1 Haus und 2 Scheunen abgebrannt 

worden, ſonſt aber iſt ſelbiger Ort, indem verſchiedene Gebäu nieder— 

gefallen, ſehr ruiniert. 

Desgleichen ſind zu Köndringen 2 häuſer und 2 Scheunen ver⸗ 

brannt worden; im übrigen ſind aber verſchiedene Gebäu niedergefallen. 

Kollmarsreute, Windenreute und Maleck ſind übel zuge— 

richtet. 
In Mundingen liegen 20 häuſer in Aſche. 

Broggingen iſt ebenmäßig ruiniert. 

In Nimburg ſind 2 häuſer und 4 Scheunen abgebrannt; die üb— 

rigen Gebäude ſind übel zugerichtet. 

In Bahlingen ſind bei 160 häuſer allda in Aſche gelegt, mehr als 

40 ſtehen nimmer. 
In Bötzingen iſt die markgräfiſche Seite gänzlich mit Brand 

ruiniert. (AKuch das 1671 neu erbaute kath. Pfarrhaus iſt durch die 

Franzoſen bald wieder faſt ſamt dem Dorfe verbrannt worden.) 

In einem Berain der Markgrafſchaft hochberg (bom Jahr 1681) 

heißt es von dem Dorf Waſſer: Das Dörflein iſt im jüngſt verwichenen 

Krieg ganz auf den Boden abgebrannt. Das Uckerfeld von etwa 50 Ju— 

chart iſt vor dem Krieg ziemlich wohl im Bau geweſen. Ehe die Leute 

aber wieder Mittel bekommen, häuſer zu bauen, werde der Wieder⸗ 

anbau ſchwer fallen. 

b) Ein franzöſiſch geſchriebenes Schadenverzeichnis (hier 

überſetzt) 

Vverzeichnis und Abſchätzung der Schäden, welche den Kirchen, häuſern 

Scheunen und andern öffentlichen oder privaten Gebäuden in Städten 

und Dörfern der herrſchaft Hochberg durch die franzöſiſche Ürmee zu⸗ 

gefügt wurden, während ſie im Breisgau geweſen war. 

Emmendingen, in der Stadt und den 5 dazuge— 

hörigen Dörfern Nieder-Emmendingen, Waſſer, 

Collmarsreute (mehrere häuſer und Scheunen) 12790 Pfund 
IPDi 

32506 „ 
MOClüüũüů 0⁰ο 

Röndringen (2 hgäuſer und 5 Scheunen verbrannt, 

Atüee 10600 „ 

Malterdingen iſt genommen und zerſtört für. 2000 

Broggingen und Tutſchfelden... 4000 „ 

GtochWendennn: - „ 

SC( 1200 „ 

TCeningen Q häuſer verbrannt und andere ruiniert) 9000 „ 

Rimburg und Bottingendndnnnnsn 11896 „ 

B0de 9000 „ 

E 9500 „ 

Bötzingen (die hälfte des Dorfes iſt verbrannt, an— 

dere Gebäude ſind gebrandſchatzt) ...... 350000 „ 

SE5 8ffſfſleRnin „ 

Ihringen (iſt faſt ganz ruiniert worden) . ... 20000 

Bickenſohl (ſind die Gebäude ganz verheert).. 5490 

Biſchoffingen (mehrere häuſer ſind verbrannt 
250⁰ „ 
600 „ 

iteie 2000 „ 

Rönigſchaffhauſen (2 häuſer ſind verbrannt). 1600 , 

andere ſind verheert fütyr⸗ ͤõrõr!! öe 

Weisweil und harder (5 häuſer und 5 Scheunen 

ffüntd, 0 BB 4600 „ 

andere Gebäude ſind ruiniett. .. 1400˙ 

166452 Pfund.



Aufgeſtellt am 15. Januar 1677 von Johann Martin Zandt, Rat 
Seiner Durchlaucht des Markgrafen von Baden-Durlach in der Herr⸗ 
ſchaft Hochberg. 

Um 50. Huguſt wurde den §ranzoſen ein Derzeichnis des von ihnen 
angerichteten Schadens nach Breiſach geſchickt. 

ν 

Der Friede von Nimwegen 

Am 10. Auguſt 1678 ſchloß §rankreich Frieden mit hol— 
land, am 17. September mit Spanien. Der Raiſer ſträubte 
ſich, die ſchmählichen, während der Derhandlungen aber noch 
höher geſchraubten Bedingungen zu unterzeichnen. Der ba— 
diſche Markgraf hatte Johann Chriſt. heilbronner als Bevoll— 
mächtigten nach Nimwegen geſchickt, um wegen der erlittenen 
Kriegsdrangſale eine Schadloshaltung der Markgrafſchaft zu 
erlangen. Der Kaiſer konnte den Krieg nicht mehr fortſetzen; 
denn er war ohne Verbündete, und die kaiſerlichen Soldaten 
begannen ſich zu verlaufen. Mit ſchwerem herzen unter— 
ſchrieb er am 5. §ebruar 1679, abends 9 Uhr den Friedens— 
vertrag von Nimwegen. Doll Scham und Jorn mußte jetzt 
auch der Große Rurfürſt das Friedensdiktat von St. Germain 

en Laue anerkennen. Jornig ſoll er hierbei ausgerufen ha— 
ben: Möge dereinſt aus unſeren Gebeinen ein „Rächer er— 
ſtehen!“ 

Don dem Dertrag zwiſchen Frankreich und dem Deutſchen 
Reich intereſſieren hier die folgenden Beſtimmungen: 

Urtikel 5: Der Deutſche Kaiſer übergibt an Frankreich die 

Stadt und das Schloß Freiburg ſamt den Orten Lehen, Betzen— 
hauſen und Rirchzarten. 

Artikel 6: Die Truppen des Rönigs von §rankreich ſollen 
ungehindert von Breiſach bis Freiburg durch das Gebiet des 
Raiſers oder Deutſchen Reiches paſſieren können. 

Urtikel 7: Der zur Freiburger Beſatzung nötige Kriegs— 
vorrat iſt von allem Zoll frei. 

Urtikel 10: Es ſoll den Bürgern von Freiburg oder ſonſt 

daſelbſt Anſäßigen erlaubt ſein, innerhalb Jahresfriſt die 
Stadt zu verlaſſen. 

Artikel 11: Der Rönig von Frankreich wird ſich willfährig 
zeigen, einen Vergleich zur Zurückgabe von Freiburg einzu— 

gehen, wenn ihm annehmbare Bedingungen geſtellt werden. 
(reiburg wurde erſt am 11. Juli 1698 zurückgegeben.) 

Den Friedensbedingungen gemäß mußte die kaiſerliche 
und Reichsbeſatzung die Feſtung hochberg verlaſſen. Nur die 

badiſche Harniſonskompagnie — 195 Mann — durfte bleiben. 
Dieſe Feſtung war aber den Franzoſen noch ein Dorn im 

Huge. Sie drängten energiſch auf Niederlegung ihrer Be— 

feſtigungswerke, die im November 1681 begonnen und am 

15. Oktober 1684 durch einen Brand im Inneren noch unter— 

ſtützt wurde. Im Januar und Februar 1689 erfolgte ſodann 
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auf direkten Befehl aus Verſailles die Sprengung und voll— 
ſtändige Zerſtörung der Hochburg durch die Franzoſen. Seit— 
dem liegt die ehemals ſo ſtolze und gefürchtete Burgfeſte in 
Trümmer. 

Der Friede von Nimwegen war für Kaiſer und Reich 
ſchmachvoll und drückend, für Ludwig XIV. und Frankreich 
vorteilhaft. Er brachte die politiſche und militäriſche Über— 
legenheit Frankreichs über die andern Staaten und ſteigerte 
ſeine Macht und ſein Anſehen in der Welt. Sein wirtſchaft⸗ 
liches Ceben und ſeine kulturelle Betätigung blühten auf, 
während durch Srankreichs Willen und Schuld bei uns alles 
wieder im Elend lag. Don jener Zeit an begann in dem ge⸗ 
ſchwächten Deutſchland die Nachahmung franzöſiſcher Mode 
und Sitte ſowie die Bevorzugung der franzöſiſchen Sprache 
und Citeratur. 

Zu Breiſach war jetzt auch noch Freiburg in die hände der 
Franzoſen gekommen, ſodaß die unter- und oberländiſchen 
badiſchen Markgrafſchaften nicht nur durch öſterreichiſches, 
ſondern auch noch durch franzöſiſches Gebiet voneinander ge⸗ 
trennt wurden. Zudem legten die Franzoſen unbekümmert 
Befeſtigungen und Schanzen im Gebiet des badiſchen Mark— 
grafen an. Dadurch war die Markgrafſchaft Hochberg noch 
mehr als früher den Franzoſen auf Gnade und Ungnade aus— 
geliefert und zum Schauplatz ihrer Verheerungen bei Kriegs— 
zeiten ſchon vorbeſtimmt. Lange Jahre mußten ihre Unter— 
tanen zur Unterhaltung der feindlichen Beſatzungen die ſtärk— 

ſten Cieferungen und Kontributionen leiſten, weshalb dieſe, 

und beſonders die Kaiſerſtuhldörfer, im Jahre 1682 als die 
ärmſten galten, weit und breit. Trotzdem waren die arnten 

Menſchen noch froh, daß ſie wieder für ein paar Jahre ſagen 

konnten: Es iſt Friede im Land. Und ſo iſt auch der Eintrag 
im Emmendinger Kirchenbuch zu verſtehen: Den 4. Mai 1679 

ward wegen des im Römiſchen Reich wieder aufgerichteten 
Friedens auf Fürſtliche Derordnung ein ſolennes Dank und 
Freudenfeſt gehalten. 

Was die Steine der Ruine hochburg aus jener Vergangen— 
heit von ihrem ganzen Glück und Unglück reden möchten, das 
hat ein unbekannter Dichter uns Nachfahren zur Mahnung 
in einem Vers alſo ausgeſprochen: 

Der hachberg war den herren fein 

Zu aller Zeit ein feſter Stein. 

Doch als die Deutſchen uneins waren, 
Da hat er großes Leid erfahren. 
Durch welſche Hand mit Falſch und' Liſt 
Er jämmerlich verderbet iſt. 
Gut Freund, treu Cieb, ſcharf Kling, 
Das ſind drei löblich Ding. — 

ach einer Inſchrift auf der Hochburg.)



Erläuterung fremder Wörter und Kusdrücke 

Accomodiert 
a part tractieren 
Urmaturen 
Urrieregarde 
aſſigniert 
attendiert 
Cognition 
comportieren 
Contereſcarpe 
Convoue 
Deſolation 
Gerten 
Gubernator 
inhibieren 
Inſolentien 

Le ulach 
mirakulos 
moleſtieren 
Moltzer 

Notifikation 
Ombrage 
Palliſaden 
Pretenſion 
raiſonnablement tractieren 
Ranzion 
refraichir Quartier 
Re pas 
Ruptur 
Salva guardia 

— beſchaffen, verſehen, bereit erklärt 
— mit jedem für ſich verhandeln 
— Rüſtungen 
— Nachhut 
— angewieſen 
— zugelaſſen 
— Urteil, Bedingung, Übſtrafung 

vertragen 

Schützengraben, Befeſtigungsgraben 
Begleitung 
Verzweiflung 
Weidenzweige 
Befehlshaber 
unterſagen 
Beläſtigungen 
Wollteppich 
wundertätig 
beläſtigen 
Entlohnung für das Mahlen in Form 

eines Teils der betr. Körnerfrucht 
— ein Anſinnen, Begehren ſtellen 
— Nachteil 
— Hinderniſſe 
— Behauptung 
— verſtändig behandeln 

FCöſegeld 
—Erholungsquartier 
— freie Rückkehr 
—Gewaltanwendung 
—Schutzwache 
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ſpolieren — plündern, berauben 

Stücke Kanonen 
Sukkurs — hilfe, Verſtärkung 
Zeitung — Racſtricht. 

verzeichnis der Archivalien und Citeratur 

Akten des General-Landesarchivs Karlsruhe — Markgrafſchaft Hoch— 

berg Kriegsſachen Sasz. 285—511, außerdem vom Großh. Haus⸗ 

und Staatsarchiv Akten über die Markgrafen Friedrich VI. und 

Friedrich Magnus. 

Rirchenbücher von elf Gemeinden. 

herbſt, Chriſt. Phil., Ddie Burg Hachberg im Breisgau. 

Ludwig, K., Die Diözeſe hochberg zur Zeit Rarl Sriedrichs. 

Zeitſchriſt für Geſchichte vom Oberrhein. Aus Bd. XVN. §.: Krieger, 

Die kirchlichen Verhältniſſe in der Markgrafſchaft Hochberg in der 

zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Aus Bd. XXXII N. §.: Maurer, Der Zuſtand der Markgraf— 

ſchaft hochberg am Ende des Dreißigjährigen Krieges. 

Dammert, Freiburg in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Theéatrum Europaeum. 

Schuſter, Eduard, Die Burgen und Schlöſſer Badens. 

Sachs, Geſchichte der Markgrafſchaft Baden-Durlach. 

§. von Weech, Badiſche Geſchichte. 
J. B. Rolb, Lexikon von dem Großherzogtum Baden. 

§. hefele, Ein politiſches Pasquill aus dem Jahre 1671. Im kldreß— 

buch der Stadt §reiburg 1927/28. 

Zeitſchrift Schauinsland, Jahrgang 1900: Staufen während des Hol— 

ländiſchen Krieges 1672—79. Don Rudolf hugard. 

Badiſcher Militär⸗Almanach. 
handbuch der deutſchen Geſchichte von Bruno Gebhard. 

  

  

  
  

Ruine hochburg 
(Aufnahme von Hermann Fuß, Freiburg-Cittenweiler.) 

5¹



Die italieniſche Gemeinde Greſſoney am 
Monte Roſa und ihre Beziehungen zum Breisgau 

Von Karl Martin 

enn man von deutſchen Sprachinſeln in Italien 

hört, denkt man zunächſt an die Sette Comuni 

(Sieben Gemeinden) in der Provinz Vicenza 
und an die Tredici Comuni (Dreizehn Gemein⸗ 

den) in der Provinz Derona. Diel weniger bekannt iſt, daß 

auch in Piemont, ſüdlich und öſtlich vom Monte Roſa, zahl— 

reiche Siedlungen mit deutſchſprechenden Einwohnern be— 

ſtanden!. Das Deutſchtum erſtreckte ſich dort in früheren Zei— 

ten bis weit in die italieniſche Ebene hinab, iſt aber heute auf 
das obere LCustal mit Greſſoney und Iſſime, auf das obere 
Seſiagebiet mit kllagna, Kima und Rimella und auf das obere 

Unzatal mit Macugnaga beſchränkt. Im Jahre 1885 ſchätzte 
man die deutſchſprechende Bevölkerung dieſer Orte noch auf 

5147, im Jahre 1913 nur noch auf 5855 Seelen. Davon ent— 

fiel etwas über die hälfte auf das Tal der Cus, die am Monte 

Roſa entſpringt und nach mehrſtündigem ſüdlichen Lauf bei 

Pont Saint Martin in die vom Mont Blanc und von Koſta 
herkommende Dora Baltea mündet. Die in der oberſten Tal— 

ſtufe der Lus liegenden beiden Dörfer Greſ— 

  

ſoney⸗St. Jean und Greſſoneu-la-Trinits, die jetzt eine einzige 
politiſche Gemeinde bilden, ſind mit ungefähr 1050 deutſch— 
ſprechenden Einwohnern bei einer Geſamtzahl von etwa 
1200 Seelen ſprachlich faſt ganz deutſch, in dem ſüdlicher 
gelegenen Iſſime, dem Hauptort des Cales, hält die deutſch—⸗ 
ſprechende Bevölkerung mit etwa 900 Seelen der romaniſchen 
Bevölkerung ungefähr die Wage.! 

Die Frage nach der herkunft dieſer Deutſchen darf heute 
als geklärt gelten. Es iſt zwar anzunehmen, daß ſich in Pie— 
mont wie auch in andern Teilen Oberitaliens germaniſche 
Reſte aus der Völkerwanderungszeit, Zimbern, Goten und 

Langobarden, längere Zeit erhalten haben, aber ſie wurden 
im Cauf der Zeit von der romaniſchen Bevölkerung bis auf 

geringe Reſte aufgeſogen. Was heute in den obern Talſtufen 

Die Einwohnerzahlen nach Schindele a. a. O. S. 123 und nach 
Bohnenberger a. a. O. S. 4A—7. In Übereinſtimmung damit ſchätzt auch 
„Der Große Herder“ die deutſchſprechende Bevölkerung im Custal auf 
etwa 1900 Seelen (Grtikel Greſſoney). 

  

Un Schriften über dieſe Siedlungen ſtanden 
mir zur Verfügung: 

Albert Schott, Die deutſchen Colonien in Piemont. 
Stuttgart u. Tübingen 1842. 

Abbé P. E. Duc, Histoire des Eglises Paroissiales 
de Gressoney S. Jean Raptiste et de Gressoney 
T. Ste Prinité. Aoste 1866. 

Julius Studer, Walliſer und Walſer. Zürich 1886. 
Ludwig Neumann, Die deutſchen Gemeinden in 

Piemont. Freiburg i. Br. 1891. 
Stephan Schindele, Reſte deutſchen Volkstums ſüd— 

lich der Alpen. Röln 1904. 
Rarl Bohnenberger, Ddie Mundart der deutſchen 

Walliſer im heimattal und in den Hußenorten. 
Frauenfeld 1915. 

Wilhelm Reinhardt, Die letzten Reſte deutſcher 
Sprachinſeln ſüdlich des Monte Roſa. „Gelbe 
Hefte“, München 1928, S. 165ff. 

Die in dieſen Schriften enthaltenen Mittei— 
lungen konnte ich aus den Hufzeichnungen meines 
verſtorbenen Freundes Valentino Curta in Greſſo— 
ney und durch eigene Nachforſchungen und Beob— 
achtungen, die ich dort in vier §erienaufenthalten 
machte, ergänzen. 

Zu meinen Nachforſchungen im Breisgau be— 
nützte ich außer den erwähnten Schriften mit ihren 
reichhaltigen Literaturangaben die Urkunden und 
Ukten des Freiburger Stadtarchivs, ein Protokoll— 
buch der Freiburger Handelskammer, die Rats— 
protokolle in Elzach, die Kirchenbücher zahlreicher 
Pfarrämter und manche private Mitteilungen. 
Es ſei mir geſtattet, auch an dieſer Stelle allen, 
die mich unterſtützt haben, beſonders Herrn Urchiv— 
direltor Dr. Hefele, herrn Profeſſor Dr. Schaub 
und Fräulein Emilie Curta in Freiburg ſowie den 
Geiſtlichen, die mir Einſicht in ihre Kirchenbücher 
gewährten, für ihr freundliches Entgegenkommen Sdsa 
meinen verbindlichſten Dank auszuſprechen. 
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Leider war es mir vorerſt nicht möglich, auch 
die Urkunden und Akten des Generallandesarchivs 
und verſchiedener Gemeinden beizuziehen. 
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Rarte für die walliſiſchen Siedlungen ſüdlich und öſtlich vom Monte Roſa



an deutſchſprechender Bevölkerung noch erhalten iſt, weiſt 

durch Sprache und Sitte, durch Unlage der Siedlungen und 

durch Bauart der häuſer, Ställe und Speicher, durch Ahnlich— 

keit mancher Flur- und Perſonennamen und auch durch ur— 

kundliche Nachrichten nach dem obern Wallis. Die Walliſer 

ſelbſt aber ſind, wie die Mundartenforſchung nachgewieſen 

und die Geſchichtsforſchung beſtätigt hat, echte Alemannen, 

alſo Stammesgenoſſen von uns!. 

wer Gelegenheit hat, in ihre heimat, das Wallis, zu 

reiſen, zermatt zu beſuchen und von da mit der elektriſchen 

Zahnradbahn nach der Endſtation Gornergrat zu fahren, wird 

einen tiefen, faſt erſchütternden Eindruck von der wunder— 

baren Husſicht erhalten, die man von dieſer hohen Warte aus 

genießt. Da liegt die unvergleichliche Pracht der rieſigen, über 

4000 Meter hohen Schneeberge der Penniniſchen Ulpen vor 

uns mit dem Monte Roſa in der Mitte. Dieſe in der Sonne 

glitzernde Schnee- und Eiswand, die auch die Grenze zwiſchen 

der Schweiz und Italien bildet, erſcheint unüberſteigbar. Über 

die nur 3522 mhohe Einſenkung des Theodulpaſſes (Matter— 

joch) zwiſchen Monte Roſa und Matterhorn bot ſchon in den 

früheſten Zeiten den Bewohnern des Rhonetals, den Walli— 

ſern, die Möglichkeit, auch an die Südſeite, an die italieniſche 

Seite, dieſer Bergkette zu gelangen. 
Dieſen Theodulpaß benutzten wahrſcheinlich auch die Walli— 

ſer, die in der zweiten hälfte des 12. und am Unfang des 

13. Jahrhunderts, zunächſt vielleicht nur für die Sommer— 

monate zur Ausnützung der Sommerweide und der Jagd, 

nach der Südſeite des Gebirges wanderten. Ullmählich ent— 

ſtanden dort feſte Siedlungen. Zuerſt wohl im Tale von Huas 

die Dörfer St. Jacques (S. Giacomo) und Ruas. Beide ſind 

heute völlig romaniſiert, aber ein Bezirk bei Hiyas hieß noch 

1842 le canton des Allemands, und für St. Jacques findet 

ſich noch heute die Bezeichnung le village des Allemands; es 

hat ſich auch eine größere Zahl deutſcher Wörter und Flur— 

namen im Munde der franzöſiſch redenden Bevölkerung als 

Fremdwörter erhaltens. Ein anderer Zug von Walliſern 

wandte ſich nach Überſchreitung des Theodulpaſſes nach links 

dem öſtlich vom Huastal liegenden Custale zu, ſtieß bis Iſſime 

vor, wo eine romaniſche Bevölkerung Halt gebot, und ſetzte 

ſich in Iſſime neben den Romanen feſt. Dieſe Unſiedlung 

beſteht noch heute, während der in der Nähe liegende Weiler 

Gaby zwar noch Erinnerungen an die Deutſchen bewahrt, 

aber keine deutſchſprechenden Einwohner mehr hat. 

Dermutlich einige Jahrzehnte ſpäter kam ein neuer Schub 

von Huswanderern aus dem Walliss. Sie ließen ſich im obern 

Lustal nieder in einer Gegend, die wahrſcheinlich wegen der 
reichlich mit Kreſſen bewachſenen Huen längs der Lus Greſ— 

ſoney (mundartlich: Gräſcheney), d. b. Kreſſen-klu (mund— 

artlich: Greſchen eye) genannt wurde. Der Name des Ortes 

findet ſich erſtmals in lateiniſcher Sorm im Jahre 1211 als 
Grassonetum (beſſer: Gressonetum), in deutſcher Form im 

Jahre 1218 als Greſſonei“. 

Bohnenberger S. 57—45, beſonders S. 58 AUnm. 1, und S. 45 

§25. — Schindele a. a. O. S. 126ff. 
Bohnenberger S. 8f. und S. 14 mit Anm. 2. 

Seit und Aufeinanderfolge der Wanderungen gebe ich aufgrund 
0 Entwicklung der Mundarten nach Bohnenberger S. 27f., beſonders 

29ʃ 

Urkunde des Raiſers Friedrich II. von 1211 aus Mailand: „in loco 

62. Jahrlauf 55⁵ 

Der erſte urkundlichbelegte Einwohnerbegegnet 

uns im Jahre 1242 in der perſon des Alamanus 

de Gressoneyzder Name Alamanus iſt kennzeichnend 

für die herkunftt. 
In der Mitte des 15. Jahrhunderts entſtanden dann 

die deutſchen Gemeinden in Alagna, Rima, Rimella und 

bald darauf in Macugnaga. 
Es läßt ſich nicht nachweiſen, ob dieſe Wanderungen aus 

eigenem Antrieb erfolgten oder auf Deranlaſſung mächtiger 
Lehensherrn im Wallis, z. B. der Abte von St. Maurice und 
der Biſchöfe von Sitten. Dieſe Kirchenfürſten hatten nicht nur 
im Rhonetal, ſondern auch ſüdlich von der Gebirgskette Be— 

ſitzungen und wollten möglicherweiſe dieſe entlegenen Län— 

dereien durch Anſiedler aus dem Wallis, die mit den klima— 
tiſchen und wirtſchaftlichen Verhältniſſen vertraut waren, 

nutzbar machen. Tatſache iſt jedenfalls, daß der herr Jacobus 

de Porta S. Ursi in Hoſta in einer Urkunde vom Januar 1218 

unter den Gütern, die er vom Biſchof von Sitten zu Lehen 

hatte, auch Greſſoney erwähnt?. Außer ihm erwarben auch 
die herren von Challant in Greſſoney Lehen, die ihnen die 
Abte von St. Maurice verliehen. Die Barone von Vallaiſe 

waren ſchon 1211 vom deutſchen Kaiſer Friedrich II. mit Ge— 
bieten bei Iſſime und Greſſoney belehnt worden, eine Be— 

lehnung, die am 15. Dezember 1510 in Novara von Raiſer 

heinrich VII. von Luxemburg und im März 1418 in Kon— 
ſtanz während des Ronzils von Raiſer Sigismund beſtätigt 

wurdes. 
Politiſch gehörte Greſſoney zum Herzogtum Koſta, das 

ſpäter im herzogtum Savoyen aufging; kirchlich unterſtand 

es dem Bistum Koſta. Die Sprache der Verwaltung, der Ge— 

richte und der Kirche war franzöſiſch, die Sprache der Bevöl— 
kerung im ganzen Augstal, d. h. Hoſtatal, war eine franko— 

provenzaliſche Mundart; das Italieniſche begann erſt ſüdlich 
von Iſſime und im Seſiatale, öſtlich vom Greſſoneuytal. Trotz 

dieſer politiſchen und kirchlichen Zugehörigkeit zu einem ro— 
maniſchen Lande hielten die Einwanderer an ihren Sitten 
und an ihrer deutſchen Sprache, der Mundart, die im obern 

Wallis geſprochen wurde und als hoch- oder höchſtalemanniſch 

bezeichnet wird, mit der größten Zähigkeit feſt, umſo mehr, 

als ein ſtändiger Verkehr mit der alten heimat, dem Wallis, 
unterhalten wurde. Der frühzeitige Zuzug einiger §amilien 
aus der Fremde (Ungarn, Polen, Tirol) änderte an der 

Eigenart der Bevölkerung nichts. 
Wollen wir den Greſſoneyern einen Beſuch machen, ſo 

werden wir heutzutage nicht mehr den mühſamen Weg über 
die Gletſcher einſchlagen, ſondern über Bern durch den Cötſch— 
tal- und Simplontunnel nach Chivaſſo bei Turin fahren und 
dann auf der nach Hoſta führenden Bahn nach Pont St. Mar— 

tin. Von dort führt uns ein bequemer Kraftwagen auf einer 
Kunſtſtraße nach Greſſoney-St. Jean (1585 m) und 6 km 

weiter nach Greſſoney⸗la-Trinité (1627 m). Dort hört die 
Fahrſtraße auf, und die Saumpfade beginnen. Es iſt ein lieb— 

de Issima et Grassoneti“ bei Louis Christillin, La Vallée du Lys, Aoste 
1897, S. 125f. — Urkunde von 1218: „usque in summitatem montium 
scilicet Gressonei et Verdobi“ im Hrchiv f. Schweiz. Geſch. III, S. 159. 

Due cge οο 2 Kum 
2 RBohnenberger S. 28. 
Dieſe RKaiſerurkunden bei Christillin, La Vallée du Lys, Notes: 

S. Ll zwiſchen S. 125 u. 126.



liches Alpental, in dem die beiden dörfer mit ihren zahlreichen 
Weilern eingebettet ſind, grüne Matten mit mächtigen Fels⸗ 
blöcken, die von den Lawinen ins Cal geriſſen oder von den 
Gletſchern in alter Zeit hier abgeſetzt wurden; an den Ab— 
hängen zu beiden Seiten §ichten- und Lärchenwälder, gele⸗ 
gentlich auch einige ſteinige halden oder ein ſchäumender 
Waſſerfall, auf den einzelnen Calſtufen freundliche häuſer, 
braune Holzbauten mit Scheunen und ſtelzbeinige Stadel, wie 
ſie auch im obern Wallis vorkommen, ſeit neuerer Zeit auch 
ſteinerne Villen italieniſcher Familien, die in der würzigen, 
kühleren Gebirgsluft den Sommer zubringen. 

Es war gewigß eine ſchwere Arbeit, bis die fleißige hand 
der erſten deutſchen Unſiedler dieſe einſt ſo unwirtlichen Ge— 
genden in ſtetem Kampf mit den Gefahren der rauhen Ge— 
birgsnatur und den wilden Tieren der Rultur gewonnen 
hatte. Neben der Jagd auf Gemſen und Steinböcke, auf Ha⸗ 
ſen, Murmeltiere und Schneehühner war Alpenwirtſchaft und 
Diehzucht das Beherrſchende; aber auch Gold-, Silber- und 
RKupferminen wurden ausgebeutet, und der an manchen Stel— 
len vorkommende Lavetz-oder Copfſtein, ein grünlicher Chlorit— 
ſchiefer, wurde, wie auch geeignete hölzer, zu Töpfen und 
Gefäßen verarbeitet. Aber trotz Jagd, Alpenwirtſchaft und 
Heimarbeit konnte das Land, wie andere Gebirgsgegenden 
auch, nur einen Teil der Bewohner ernähren. Viele Greſſo— 
neyer waren genötigt, in der Fremde ihr Brot zu ſuchen. Sie 
zogen als Rrämer über die hohen Berge zurück in die deutſche 
Schweiz und nach Süddeutſchland, wanderten hauſierend, die 
Kretze mit Woll- und Seidenwaren und andern Dingen auf 
dem Rücken, von Ort zu Ort, ließen ſich, wenn ſie Erfolg 
hatten, bald da bald dort nieder und gründeten Geſchäfte, 
meiſtens Geſchäfte für Kleiderſtoffe, Wolle und Seide und für 
Kolonialwaren. Die Cätigkeit dieſer händler machte allent⸗ 
halben einen ſolchen Eindruck, daß das Greſſoneu- oder Cus⸗ 
tal ſchon im Jahre 1548 Krämertal genannt wurde!. 

Wir müſſen uns dieſe wandernden Greſſoneuer oder, wie 
ſie auch genannt wurden, Kriſteneier vorſtellen wie die 
Schwarzwälder Hauſierer, die ihre Glas- und holzwaren, 
Uhren und Muſikwerke durch die ganze Welt trugen und im 
Auslande, z. B. in England, blühende Geſchäfte gründeten. 
Auch ſie wanderten aus, weil der kärgliche Boden der Heimat 
der ſich vermehrenden Volkszahl nicht genug Nahrung bot. 

Sreilich, es ging den Greſſoneyern, wie es den hauſierern 
auch heute noch zu gehen pflegt: man ſah ſie nicht gern. Be— 
ſonders die Zünfte der handwerker und Raufleute waren 
über dieſe Konkurrenz empört. Schon im Jahre 1505 be— 
klagten ſich die Kürſchner in Luzern, daß Krämer, auch Grit— 
ſcheneier und andere die Felle des Wildes aufkauften und 
dadurch dem Rürſchnerhandwerk großen Schaden zufügten. 
Im Jahre 1512 wird verlangt, daß fremde Raufleute, die 
hereinkommen wollten, beſonders die Griſcheneyer, zurück⸗ 

Joh. Stumpf, Gemeiner Eydgenoſſenſchaft Stetten Beſchreybung 
1548 hat eine Karte des Wallis mit dem „Nremertal“, ogl. Bohnen⸗ 
berger S. 4Anm. — kluch in Seb. Münſters Cosmographei, Baſel 1550, 
zum dritten mal gemeret, Seite CCCXCl, wird das Kremerthal in dem 
Rapitel „Von den namhafftigen ſtetten des lands Wallis“ erwähnt: 
„Von Diſper zenden kompt man über den Saſerberg / und an eim an⸗ 
dern ort über den Matterberg in etlich Meylendiſche flecken Vitem in 
dz Kremerthal dem graven von Zaland zugehörig“ (mit Zaland iſt 
Challant gemeint). 
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gewieſen werden!; und im Jahre 1551 beantragten die Bür— 
ger der Stadt Bern, daß Amter nur beſetzt werden von ſol⸗ 
chen, die in der Landſchaft oder in der Stadt Bern geboren 
ſind, nicht aber von Schwaben und Griſtheneiern?. Aber ge— 
rade ſolche Beſchwerden beweiſen, daß die Greſſoneyer in 
manchen Kreiſen großen Einfluß gewannen und hohes Un— 
ſehen genoſſen. 

Dank der Cüchtigkeit, der Gewandtheit und Sparſamkeit 
dieſer Krämer entſtanden im Lauf der Zeit blühende Greſſo— 
neuer Kaufhäuſer in Zürich, Winterthur, Weinfelden, Bi— 
ſchofszell, Goſſau, St. Gallen, Cichtenſteig, Frauenfeld und 
Luzern. Desgleichen in Süddeutſchland: Konſtanz, Kempten, 
Wangen, Ravensburg, Lindau, Hugsburg. In letzterer Stadt 
gründete die Greſſoneyer Familie Beck oder Peccoz ausge— 
dehnte Fabrikanlagen, die eine derartige Bedeutung erlang⸗ 
ten, daß die Familie Beck vom Rönig von Bauern 1840 in 
den erblichen Üdelſtand erhoben wurde. Von den Nieder— 
laſſungen in Baden, beſonders im Breisgau, wird ſpäter aus— 
führlich geſprochen werden. Nur auf eines muß jetzt ſchon hin— 
gewieſen werden: die große Zahl von Greſſoneyer Nieder— 
laſſungen in der Schweiz und in Süddeutſchland iſt ein zwin— 
gender Beweis für die erſtaunliche Expanſionskraft, die den 
Greſſoneyern innewohnte; dies klusdehnungsvermögeniſt um— 
ſo wunderbarer, wenn manbedenkt, daß die beiden dörfer Greſ— 

ſoney zuſammen nie mehr als 1200 1500 Einwohner hatten. 
Neben dieſem echt germaniſchen Drang in die Ferne er— 

ſtarb die Sehnſucht nach der heimat niemals. Die meiſten 
ſuchten während der kurzen Sommermonate ihr Heim auf, 
wo Srau und Rinder auf ſie warteten, und im Alter ergriff 
auch diejenigen, die in der Fremde ſeßhaft geworden waren, 
oft das heimweh, das ſie Ellends nennen. Sie zogen ſich, 
wenn ſie nicht mit deutſchen Frauen verheiratet waren, vom 
Geſchäft zurück, übergaben ihren Söhnen oder jungen Der— 

wandten, die ſie herangezogen hatten, ihre blühenden Han— 
delshäuſer und kehrten zurück in ihr heimatliches Gebirge, um 
dort den Reſt ihres Lebens zu verbringen und im Boden der 

Heimat begraben zu werden. 
Pfarrer Julius Studer ſagt in ſeiner Schrift über die Wal— 

liſer und Walſer S. 11f.) mit hoher Begeiſterung: „Es iſt 
ein kräftiger, geſunder, ſchöner, fleißiger, einfacher und zu— 
friedener, dabei ſorglos fröhlicher und herzguter, gaſtfreund— 
licher und ſittenreiner Menſchenſchlag, der uns in dieſen meiſt 
blonden, deutſchen Gebirgsleuten entgegentritt. Italieniſche 
Offiziere müſſen unumwunden bekennen, daß, während es 

im kropfreichen Aoſtatale ganze Dörfer gebe, aus denen jahre— 
lang kein militärfähiger Burſche zu bekommen ſei, aus den 
höheren deutſchen Seitentälern, zumal aus dem Custal, ſchöne 
und intelligente Mannſchaft erſcheine, deren Ceibestüchtigkeit 
und Unſtelligkeit in den Kaſernen und auf den Übungsplätzen 
ſehr geſchätzt werde.“ Die Leute haben Sinn für §reiheit und 
Hufklärung und jene ſelbſtbewußte Würde, „welche das Be— 
wußtſein eigener Cüchtigkeit und des Wohlſtands verleiht. 

Dazu geſellt ſich jene glückliche, angenehme Miſchung der Be— 
weglichkeit ihrer ſüdlichen Nachbarn (der Romanen) mit der 
Bedächtigkeit ihrer nordiſchen Stammesgenoſſen (der Ale— 
mannen)“. 

Schweiz. Idiotikon, Frauenfeld 1881ff. II. S. 815. 
CLudwig Neumann a. a. O. S. 25. — Rarl Schott S. 94.



Für die Weſensart der Greſſoneyer iſt ihr Verhältnis zu 

Kirche und Schule beſonders aufſchlußreich. Kirchlich gehörte 

und gehört heute noch Greſſoney zur Diözeſe Aoſta, deren 

Sprache franzöſiſch iſt. Solange Greſſonen keinen eigenen 

Geiſtlichen hatte, vollzog der Pfarrer des ſüdlich von Greſſonen 

liegenden Iſſime die religiöſen handlungen. Da dieſer manch— 

mal kein Deutſch konnte, gab es erhebliche Unzuträglichkeiten. 

Im Jahre 1412 beklagten ſich die Greſſoneuer bei einer Rir— 

chenviſitation, daß der Pfarrer kein Deutſch verſtehe und daß 

deshalb nur zwei Frauen an Oſtern gebeichtet hätten. Wir 

erfahren nicht, wieweit Übhilfe geſchaffen wurde. Aber 

1½% Jahrhunderte ſpäter, am 19. Auguſt 1567, klagten 51 Ver— 

treter der Gemeinde dem Biſchof Ferragatta aus Hoſta, daß 
ſie oft keinen Geiſtlichen hätten und daß, wenn einer von 
Iſſime komme, er kein Deutſch verſtehe, ſie hätten mehrere 

Monate lang ihre Toten ohne einen Geiſtlichen begraben 
müſſen, und wenn Beichte gehört wurde, habe man einen 
Dolmetſcher gebraucht, was gegen jede Dernunft und jedes 

Recht ſeit. Eine Beſſerung ergab ſich jedoch erſt, als Greſſoney 
von der Kirche von Iſſime unabhängig wurde und eigene 
Pfarrer bekam, denn nun ſtudierten oft Söhne der eigenen 
Gemeinde, deren Mutterſprache Deutſch war, Cheologie. 
Grundſätzlich blieb aber das Franzöſiſche die Sprache der 

Kirche. Noch vor 4—5 Jahren waren Predigt, Chriſtenlehre 

und Beichte zum Urger vieler Greſſoneyer franzöſiſch; heute 
wird dem Einfluß des Faſchismus entſprechend italieniſch ge— 

predigt. 
Die Greſſoneyer waren immer religiös geſinnt. Zahl— 

reiche fromme Stiftungen wurden gemacht, außer den beiden 
Kirchen wurden viele Kapellen errichtet, und von 1575 bis 

1840 ſtudierten ungefähr 86 Greſſoneyer Theologie, von de— 

nen mehrere zu höheren geiſtlichen Würden emporſtiegen; 

86 Geiſtliche im Laufe von nicht ganz drei Jahrhunderten, 
alſo alle drei Jahre ein Geiſtlicher aus einer Gemeinde von 

nur 1200—1500 Einwohnern, iſt viel!? Die meiſten ſtudier— 
ten in Hoſta, mehrere in Deutſchland, einige an unſerer Uni— 

verſität in Freiburg. 
Manche Geiſtliche machten Dermächtniſſe für die Schulen, 

wie die Greſſoneyer überhaupt den Schulen beſondere Sorg— 
falt angedeihen ließen. Selten wurde im Custale ein Ceſta— 
ment gemacht, in dem nicht der deutſchen Schulen gedacht 

wurde. Der Unterricht fand nur im Winter ſtatt und erſtreckte 

ſich auch oft auf das Leſen alter Manuſkripte, denn die Schü— 

ler ſollten fähig ſein, ohne fremde Hilfe die Familienpapiere, 
Teſtamente, Prozeßakten, Kauf-, Pacht- und Lehensverträge 

zu entziffern, die meiſt in franzöſiſcher Sprache geſchrieben 
waren. Gelegentlich wurde auch Latein unterrichtet. 

Huch die Erwachſenen blieben nicht ohne geiſtige Nah— 
rung. In der der Familie Curta gehörenden Wirtſchaft 

„Gambrinus“ wurden mir Schiller und Goethe, Rant und 

Schopenhauer, Geſchichtswerke von Ranke, deutſche Zeit— 

ſchriften, auch eine ganze Keihe Kalender „Lahrer Hinkender 
Bote“ vorgelegt, und in manch anderer Familie ſind ſchöne 

Bibliotheken deutſcher, franzöſiſcher und italieniſcher Werke 

vorhanden. 

Dieſe Cektüre der Gebildeten und der Beſuch der deutſchen 

Schule, verbunden mit den Reiſen nach Deutſchland, hatten 

Due 5§. Sofe Due 8. 139ff 

zur Folge, daß neben der deutſchen Walliſer Mundart, die 
im täglichen Verkehr geſprochen wurde, auch die hochdeutſche 
Schriftſprache bekannt war. AUm deutſchen wurde mit der 

größten Zähigkeit feſtgehalten. Dies beweiſen außer dem 
Streben nach deutſchſprechenden Geiſtlichen eine Reihe deut— 
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ſcher Inſchriften an häuſern, an und bei den Kirchen und auf 

den Friedhöfen. Es war mir immer eine große Freude, die 
Vverblüffung zu beobachten, mit der gebildete Italiener, die 

den Sommerurlaub in Greſſoney zubrachten, vor dieſen Grä— 

bern ſtanden. Sie fanden zwei deutſche Kirchhöfe mitten im 

italieniſchen Gebiet. 
Eine kräftige Förderung des Deutſchtums erlebten die 

Greſſoneyer durch die hochverehrte Königin Margherita, die 

Witwe des im Jahre 1900 von einem Knarchiſten erſchoſſenen 
Rönigs humbert I. Sie brachte die ssmmermonate meiſtens 

in Greſſoney-St. Jean zu und wohnte in der ſchönen Dilla 

des Barons von Beck, bis ſie ſich in der Nähe ein prächtiges 
Schloß, das Caſtel Savoia, erbauen ließ. Um Schickſal der 

deutſchen Gemeinde nahm ſie lebhaften Unteil. Auf ihren 

Spaziergängen und KHusflügen pflegte ſie die Cracht der Greſ— 

ſoneyerinnen zu tragen: roten Kock mit goldgeſtickter Borte, 

ſchwarzes Samtmieder mit Goldſtickerei, ſchwarze Schürze mit 
geſticktem Kande und ein rotes, in beſonderer Art geſchlun— 
genes Kopftuch, bei feierlichen Unläſſen eine goldgeſtickte 

Haube. Die Tracht mit dem roten Ropftuch wird nicht nur 
an Sonntagen getragen, ſondern auch an Werktagen, und es 
iſt ein ſchönes Bild, wenn auf den grünen Matten die roten 

Röcke der arbeitenden Frauen aufleuchten. 

Manche Sitten und Gebräuche muten uns ſeltſam an. So 
wurde das Einkommen des Geiſtlichen im Jahre 1660 vom 

Biſchof Ballù aus Hoſta auf 1000 Pfund Räſe und 500 Laib 

Brot, jeder zu 6 Pfund, feſtgeſetzt; ſämtliche Käſe mußten 
jeweils im September, ſämtliche Brote jeweils im Dezember 

unentgeltlich ins Pfarrhaus gebracht werden!. Überhaupt 
wurde das Brot bis weit ins 19. Jahrhundert hinein jährlich nur 

einmal gebacken. Es wurde deshalb ſteinhart und mußte mit 

einem beſondern Werkzeug, dem Brothacker, zerſchlagen und 

in Suppe oder Milch gekocht werden, um genießbar zu ſein. 

Seltſam erſcheint uns auch, daß bis in die allerneueſte 
Zeit nicht nur die armen, ſondern auch die erſten und reich— 
ſten Familien im Winter ihre Wohnung in den Stall ver— 

legten und dort auf der einen Seite ihren Urbeiten nach— 

gingen, aßen und Beſuche empfingen, während auf der an— 

dern Seite, nur durch eine meterhohe Holzſchranke getrennt, 

die Kühe ſtanden. Da die Ställe hell und geräumig ſind, 
empfinden die Leute den Aufenthalt in ihnen behaglich und 

traulich, wenn draußen die Winterſtürme brauſen oder, in 

Greſſoneyer Mundart, „wenn's usna recht goxot on ſchnut.“ 

Nur mit Zagen ſahen die Leute dem Winter entgegen, 
denn gar manchmal hat eine Lawine ein Haus zugedeckt und 

die Bewohner darin begraben. Im Jahre 1706 riß ſo gar eine 

furchtbare Lawine den über Greſſoney-St. Jean liegenden 

Weiler Ober⸗Alpenzu den ſteilen Berg herab, wobei 20 Per— 
ſonen und ſämtliches Vieh getötet wurden. Wir begreifen 
daher die Stimmung, in welcher der als Erzprieſter im Jahre 
1806 verſtorbene Pfarrer Joannes Jacobus Squinobal von 

Greſſoneu-la-Trinité das folgende Diſtichon dichtete: 

i duc 8. 26f.



Grassatur hiems tribus anni partibus audax, 

Nascitur haud aestas, flora benigna perit. 

Frei überſetzt: 

hart und vermeſſen wütet der Winter drei viertel des Jahres, 
Und kein Sommer erwacht, freundliches Blüh'n geht zu Hrund. 

Noch vieles wäre zu berichten über hungersnöte, Über— 
ſchwemmungen, Peſtjahre und über die Gefahren, denen die 
Greſſoneyer bei der damaligen Unſicherheit auf ihren Wan— 

derungen ausgeſetzt waren. Über das Mitgeteilte genügt, um 
zu beweiſen, daß wir es bei den Greſſoneyern mit ſtamm— 
verwandten Alemannen zu tun haben, die ihre Urſprünglich— 
keit, ihre Tatkraft, ihren Wirklichkeitsſinn, ihre Achtung vor 
der Religion der Däter und vor den altüberlieferten Sitten 
und bei aller UAnhänglichkeit an das haus Savoyen die Freude 
an ihrem deutſchen Volkstum zäh bewahrt haben. Waren 
ſie in der §erne, ſo verloren ſie die Sehnſucht nach den hei— 
miſchen Bergen niemals; 

Wettbewerb erboſten eingeſeſſenen zünftigen Krämer in der 
Schweiz und in Deutſchland. 

Im ſtädtiſchen Archiv der Stadt Schwyz iſt eine Eingabe 
der dortigen Krämer und handelsleute an die Boten der eid— 
genöſſiſchen Orte aus dem Jahre 1516. Darin heißt es von 
den fremden Krämern: „Etlich ſind, die im Land umfahrent 
und huſierent mit ihrem Kram von Dorff zu Dorff, von hoff 
zu hoff, von hus zu hus, auch durch Berg und Cal. Da iſt 
kein hus ſicher, ſie durchſtapfend und durchſtreiffend es mit 
ihren Knechten und Knaben, deren etlicher drey oder vier 
hat. Dieſelben bruchent auch den Bettel und ligent uff den 
armen, frommen Lüten uf dem Land und verzerent keinen 

pfennig an kein Wirt.“ Die einheimiſchen Handelsleute ſchlu— 
gen vor, dieſe Sremden mit Weib und Rind bei ihnen ſeßhaft 

zu machen, damit ſie die gleichen Pflichten und Abgaben hät— 
ten wie ſie, und von jedem zu verlangen, daß er „Brieff und 

Siegel von ſeiner heimat bringe, das er ein byderman ſug“. 

  zahlreiche Vermächtniſſe, 

die ſie von Deutſchland aus 
für ihre heimat machten, 

ſind ein Beweis dafür. 

Im Spätſommer hol— 

ten die wetterharten Män— 

ner ihre Kretze hervor, be— 

fühlten die Polſterung an 

der Hußenſeite der KRück⸗ 
wand und an den ledernen 
Tragriemen und ſahen den 

Verſchluß des Geheim— 
faches nach, in dem das 

Geld aufbewahrt wurde. 
Wenn ſie dann die Kretze 

auf den Rücken hingen und 

von Frau und Kindern auf 

faſt ein ganzes Jahr Ab⸗ 
ſchied nahmen, um mit 

ihren Genoſſen die Wan— 
derſchaft durch die Schweiz 

und durch Süddeutſchland anzutreten, unterſchieden ſie ſich 
kaum von den zahlloſen Hauſierern, die aus dem Denezia— 

niſchen, dem Mailändiſchen und aus Savoyen Jahr für Jahr 

auszogen, um ihr Glück zu machen. Ulle zuſammen wurden 

Italiener oder welſche Krämer oder verallgemeinernd auch 
Savoyarden genannt. Auch der Name Augstaler kommt 
oft vor; er bezieht ſich auf Ceute, die wie die Greſſoneyer 

aus dem Koſtatal oder Augstal und aus den Seitentälern 
ſtammten. Wollte man dieſe Handelsleute nach den Waren 

bezeichnen, die ſie mit ſich führten, ſo ſprach man von Seiden— 
krämern und Cuchkrämern, von Kriſtall-, Stein- und Silber— 
krämern, von Gewürz⸗, Safran⸗ Wurzel- und Pulverkrämern; 

wenn ſie Galanteriewaren hatten, nannte man ſie Cabulett— 

krämer und Aventürer oder Ofentürer, boten ſie aber Urz— 

neien an, ſo hießen ſie Theriakskrämer und Quackſalber. 
Jedoch auch Namen wie Buckelkrämer, weil ſie ihre Waren 
auf dem Rücken trugen, Stöhrer, Stümpler, Landsvaga— 
bunden finden ſich in den Beſchwerdeſchriften der über dieſen 

56 

  
Fot, Curta Thedy — Ediz. X. Diena Torino 

Greſſoney-St. Jean (1585 m) mit Blick auf den Monte Roſa 

Aber die Tagſatzung in Zürich lehnte am 15. Januar 1517 
die gewünſchte einheitliche Kegelung dieſer Angelegenheit 

ab1. So ging es auch an andern Orten, auch bei uns im 
Breisgau. Die Fremden brachten aus dem Ausland immer 

wieder neue Muſter, ſie hatten ein ſcharfes Auge für die 

Wünſche und Bedürfniſſe ihrer Kundſchaft und wußten neue 
Bedürfniſſe zu wecken. Deshalb glaubten die Landleute und 
auch die Bürger in den Städten ſich bei den Fremden beſſer 

und billiger bedient als bei den einheimiſchen Handelsleuten, 

und die ſtaatlichen und ſtädtiſchen Behörden ſchätzten die Ein— 
nahmen, die ſie von den Zöllen der Fremden erhielten, und 

erblickten in dieſem Wettbewerb manchmal eine willkommene 
Möglichkeit, die Preiſe der einheimiſchen Kaufleute nieder— 
zudrücken. Denn ſchon im Jahre 1584 erhob das ſogenannte 
Krämermandat des Erzherzogs Ferdinand den Dorwurf, 
„daß ſich die inländiſchen burgers- und handelsleut allerley 

1 J. B. Kälin, Alte Klagen gegen fremde Hauſierer und Krämer, 
in Mitteilungen d. hiſt. Vereins d. Kant. Schwyz 1885 Heft 4, S. 69.



vortels, übermeſſigen gewynns und aigennüzigkeit gebrau— 

chen und ſuechen und in iren kaufmannswaaren von tag zu 

tag auffſteigen, alſo daß man von inen umb einen leiden— 

lichen gebürlichen pfenning nichts bekommen ſolle mügen“!. 

Immerhin erreichten die hartnäckigen KUngriffe der einge⸗ 

ſeſſenen handelsleute manche Einſchränkungen des fremden 

Handels. hatten die ausländiſchen Hauſierer urſprünglich 

volle Freizügigkeit in Stadt und Land, ſo wurde ihnen zu— 

nächſt das freie hauſieren nur noch auf dem Cande geſtattet. 

In den Städten, auch in §reiburg, durften ſie nur an den 

Wochenmärkten, an den vier Fronfaſtenmärkten und an den 

beiden Jahrmärkten feilhalten. Schließlich wurden ihnen auch 
die Wochen- und Fronfaſtenmärkte verſchloſſen, und es blie— 

ben ihnen in Freiburg nur die beiden Jahrmärkte in der 

Faſtenzeit und an Martini; dazu kam vom Jahre 1571 an 

ein dritter Jahrmarkt an Pfingſten. Undere Orte folgten die— 

ſem Beiſpiel. Auf die ÜUbertretung der Vorſchriften wurden 

ſtrenge Strafen geſetzt, es konnte ſogar auf Einziehung ſämt— 

licher Waren erkannt werden. Mit der Überwachung des 

fremden handels wurden die einheimiſchen Kaufleute be— 

traut?. 
Uber die geſchmeidigen Kusländer wußten ſich zu helfen. 

Manche umgingen oder übertraten geradezu die Verord— 

nungen, offenbar mit Erfolg. Sonſt wäre es nicht nötig ge— 

weſen, faſt 500 Jahre hindurch in kurzen Zwiſchenräumen 

die Verbote immer wieder in Erinnerung zu bringen. Ge⸗ 

legentliche Übertretungen ſcheinen nicht zu ſchwer geahndet 

worden zu ſein. So wurden am 6. Juni 1671 zwei Krämer 

nur mit je 5 Batzen dafür gebüßt, „daß ſye ohn erlaubtnuß 

gehuſiert außerhalb (der Stadt) in dene Clöſteren“s. 

Undere Krämer benützten den glücklichen Umſtand, daß 
im 14. und 15. Jahrhundert zahlreiche kleinere und größere 

Orte das Recht zur Übhaltung von Jahrmärkten erhalten 

hatten. Sie hauſierten nun nicht mehr von haus zu haus 

und von Dorf zu Dorf, ſondern von Jahrmarkt zu Jahrmarkt 

und ergänzten ihre Vorräte immer wieder aus Warennieder— 

lagen, die ſie an den verſchiedenſten Orten, meiſtens in Wirts— 

häuſern, errichteten. Da dieſe händler gewöhnlich nicht für 

ſich allein arbeiteten, ſondern mit Söhnen, Brüdern und an— 

dern Verwandten eine kleine Handelsgenoſſenſchaft bildeten 

und in dieſer echt altgermaniſchen FSorm des Sippenverbandes 

ihr Geſchäft betrieben, konnten ſie einander unterſtützen, 

wenn ſie in Derlegenheit waren. Sie konnten dadurch auch 

eine größere Kuswahl bieten und den verſchiedenartigſten 

Bedürfniſſen entſprechen, denn der Inhalt mehrerer Kretzen 

zuſammengenommen bildete, wenn man ſo ſagen darf, ein 

kleines Kaufhaus, in dem faſt alles zu haben war. AUls der 

Brotneid der ſtets auf einander eiferſüchtigen Zünfte dazu 

führte, daß die Krämer nur Seidenſtoffe, Ceinentuch und 
Zwilch, aber keine Wollwaren, die Tuchleute dagegen nur 

Birkenmaier, Die fremden Krämer zu Freiburg i. Br. und Zürich, 
in d. Zeitſchr. d. Geſ. f. Bef. d. Geſch.-, Ultertums- u. Dolkskunde v. 
Freiburg 1915, Band 29, S. 102f. Anm. 5. 

Hartfelder, Die alten Zunftordnungen d. Stadt Freiburg, Gum— 
naſiumsprogramm 1879 S. 45. — Birkenmaier, Die fremden Krämer 

etc. 1915 S. 98f. — Raiſer, Die Handelskammer f. d. Kreis Freiburg 
i. Br. und ihre Vorgänger 1950 S. öff. 

Städt. Archiv Freiburg. Rechnungen IIIa: Pfundzollregiſter 
1670—1676, anno 1671, Junius 6. 
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wollſtoffe und Barchent, aber keine Seiden- und Ceinen— 
waren feilhaben durften!, konnte die Handelsgenoſſenſchaft 
der Fremden auseinander treten: die einen hielten ihre Sei— 
denwaren bei den Krämern feil, die andern legten ihre Woll— 

ſtoffe bei den Tuchern aus, und nach dem Markt floß das ge— 

trennt erlöſte Geld in die gemeinſame Kaſſe. 

Wieder andere machten ſich an verſchiedenen Orten, 

meiſtens in kleineren Städten, wo der eingeſeſſene Handels— 
ſtand keinen zu großen Einfluß hatte, ſeßhaft, erwarben mit 
mehr oder minder großen Schwierigkeiten das Bürgerrecht 

oder die Mitgliedſchaft einer Zunft und betrieben dann ein 
handwerk oder eine Wirtſchaft, oder ſie eröffneten, was mei— 
ſtens geſchah, ein Warengeſchäft und verbanden damit ge— 

wöhnlich den regelmäßigen Beſuch der Jahrmärkte rings im 
Lande. Dank ihrem Wirklichkeitsſinn ſuchten ſie Unſchluß an 
die vornehmen und reichen Familien. Wenn ſie deutſche 
Frauen heirateten, waren ſie vorſichtig in ihrer Wahl und 
nahmen zu Trauzeugen und zu Caufpaten ihrer Kinder an— 

geſehene Bürger, Zunftmeiſter, Ratsherrn und Bürger— 
meiſter?; mancher heiratete eine Witwe mit einem Geſchäft 

und machte ſich dadurch ſelbſtändig und unabhängig. Die 

verſchiedenen Stufen dieſes Werdeganges vom nomaden— 

haften hauſierer und Landfahrer bis zum ſeßhaften und 
wohlhabenden Kaufherrn wiederholten ſich faſt 400 Jahre 

lang immer wieder aufs neue. 

Huch die Greſſoneyer machten dieſe Wandlungen mit und 

waren dabei beſonders erfolgreich. Denn außer Franzöſiſch 

und Italieniſch, den Sprachen ihrer Heimat, ſprachen ſie auch 
ihre deutſche Mundart, die bei uns leicht verſtanden wird. 

Da ſie katholiſch waren, wurden ſie in den katholiſchen vorder— 
öſterreichiſchen Landen mit weniger Mißtrauen betrachtet als 

andere, aus den reformierten Gegenden am Genfer See ſtam— 
mende Savoyarden, für die manchmal beſondere Vorſchriften 
erlaſſen wurdens. Schmiegſam, wie ſie waren, fanden ſich 

die Greſſoneyer überall in die neuen Verhältniſſe hinein. 

Heirateten ſie deutſche Frauen, ſo blieben ſie in unſerm Lande 
und wuchſen mit ihren Nachkommen in unſer Dolk hinein, 
hatten ſie aber ihre Frauen in Greſſoney, ſo machten ſie faſt 

jedes Jahr in den Sommermonaten eine Reiſe dahin und 
kehrten im Alter zum Urger der deutſchen handelsleute mit 
ihrem erworbenen Vermögen in ihre heimat zurück, wenn 
ſie nicht, wie der Freiburger handelsſtand am 24. November 

1785 etwas ſchadenfroh an den wohllöblichen Stadtrat ſchrieb, 

bei uns „von Ungefähr und aus Überraſchung des Todes“ 
ihr Grab fanden“. 

Die früheſten Nachrichten über die Tätigkeit der Greſſo— 

neyer Handelsleute in unſerer Gegend erhalten wir in den 

Birkenmaier, Die Krämer in Freiburg i. Br. und Zürich, Diſſer— 
tation 1915 S. 75ff. 

2 Huf dieſe Taufpaten-Politik der eingewanderten Savoyarden hat 
ſchon Prof. E. Krebs: Alte Freiburger Bürgersfamilien S. 14 hinge— 
wieſen. 

Birkenmaier, Die fremden Krämer etc. S. 106flu. S. 108 Anm. 1. 

St. Urch. Frbg. Bürgerannahmen: Nino 1784, Eingabe v. 24. Nov. 
1785 S. 7. Die Empörung der einheimiſchen Kaufleute über die Weg— 
führung des erworbenen Dermögens ins Kusland iſt begreiflich, wenn 
man bedenkt, daß ſie in den Grundſätzen des Merkantilismus aufge— 
wachſen waren und demnach das Glück und den Wohlſtand eines Lan— 
des in einem möglichſt großen Geldvorrat erblickten.



im Sreiburger Stadtarchiv aufbewahrten Stellgeld- und Zoll— 
regiſtern des Freiburger Kaufhauſes. Dies ſind namentliche 
Berzeichniſſe der Krämer, die an den Jahrmärkten nach Vor— 
ſchrift ihre Waren ins Kaufhaus bringen und dort den Pfund— 
zoll und das Standgeld für den Platz, an dem ſie ihre Waren 
auslegen, entrichten. Sie gehen mit einigen durch Seuchen 
und kriegeriſche Ereigniſſe verurſachten Lücken von 1547 bis 
1658 und finden in einem Pfundzollregiſter, das die Jahre 
1670 bis 1676 umfaßt, ihre Fortſetzung. Nach einer ſchmerz— 
lichen Cücke von faſt 100 Jahren bringen Frachtbücher für 
1765 1772 und 1776 1788, ferner ein Wagbuch für 1785, 
ſowie Rarrenzolls, Wagenzoll- und Pfundzollbücher für die 
Jahre 1788 bis 1795 weitere wichtige Nachrichten. 

Leider nennen die früheſten Verzeichniſſe manchmal nur 
den Vornamen der händler, 3. B. Dannyiel von Greſchenen 
(Saſtenmarkt 1556), Anthoni von Greſcheney (Martinimarkt 
1557) und Jacob von Griſſeney (Saſtenmarkt 1550). Manch— 
mal erhalten wir zwar Vor- und Familiennamen, aber die 
Herkunft iſt nicht angegeben oder ſtatt des Ortes ſteht das 
Gebiet, in dem der Ort liegt, z. B. Hugstal oder Saphou 
(Savoyen), ſtatt Greſſoney. Dazu kommt eine ungeheure 
Gleichgültigkeit hinſichtlich der Sorm und der Schreibung der 
Samiliennamen, die ſich noch Jahrhunderte hindurch ſogar 
durch die Kirchenbücher und Urkunden hinzieht. Für den 
Namen CThedy 3. B. finden ſich in Greſſoneyer Urkunden, die 
doch von Notaren abgefaßt waren, die Formen Theudun und 
Theudin, Thedin und Theudy, wobei das eu vielleicht fran— 
zöſiſche Schreibung des deutſchen Umlauts ö iſt; in unſern Stell— 
geldliſten leſen wir Dödin, Dödi, Döde, Dödel, Dönde, Dondel, 
Donde, Dedi, Dedin, Dede, Dedei, Dediot, Dedioth, Dedit; 

in einem §all, wo Konzept und Reinſchrift erhalten iſt, leſen 
wir im Konzept Dediot, in der Reinſchrift dagegen Dedi 
Eaſtenmarkt 1575). KHuch die Dornamen bieten Schwierig— 
keiten. Oft haben Großvater, Vater und Sohn den gleichen 
Vornamen und von zwei Brüdern kann der eine Joſeph An— 
ton, der andere Anton Joſeph heißen, ſo daß es oft ſchwer 

iſt, die einzelnen Perſonen voneinander zu unterſcheiden. 
Manchmal hat eine Perſon 2—5 Dornamen, benützt aber 

ſcheinbar wahllos bald nur den einen, bald nur den andern, 
ſo daß der Eindruck entſtehen kann, daß es ſich nicht um ein— 

unddieſelbe, ſondern um 2—ö verſchiedene Perſonen handle. 
Es iſt nur natürlich, daß bei dieſer Unſicherheit in der Namen— 
gebung manche Schlußfolgerungen nur einen hohen Grad von 
Wahrſcheinlichkeit erreichen und die wünſchenswerte unbe— 

dingte Sicherheit vermiſſen laſſen. Trotzdem iſt die Erhaltung 
dieſer Standgeldverzeichniſſe von höchſtem Wert, weil ſie in 

eine Zeit zurückreichen, in der Kirchenbücher, Ratsprotokolle, 
Bürgerannahmen u. oͤgl. in den meiſten Gemeinden fehlen. 

Huch in ſpäterer Zeit ſind die Nachrichten über die Greſſo— 
neyer Handelsleute noch recht dürftig. Um ihren Geſtalten 
feſtere Umriſſe zu geben, lohnt es ſich daher, ſie nicht für ſich 
allein, von ihren Familien oder Sippen losgelöſt, zu betrach— 
ten, ſondern im Sinn der Sippenforſchung auch auf ihre Üb— 
ſtammung, ihre Derwandten und Ahnen einen Blick zu wer— 

fen! und, ſoweit möglich, auch ihre Bedeutung für die nach— 

Die Ungaben über die Dorfahren der Greſſoneyer Handelsleute 
habe ich faſt ausſchließlich dem erwähnten Büchlein des Ubbé Duc über 
die Greſſoneyer Pfarrkirchen entnommen S. 120—-127 u. S. 139—156. 
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folgenden Geſchlechter ins Auge zu faſſen. Es wird ſich zei⸗ 
gen, daß es ſich faſt immer um gehobene Familien handelt. 

Mit der hauptſtadt des Breisgaus hatten unter allen 
Greſſoneyer §amilien die Curta oder, wie einige Zweige 
dieſer Sippe ſchreiben, die Curtaz die engſten Beziehungen. 

  

  

X. Squindo, Gressoney 

Stadel (Scheune), auf „Stelzbeinen“ ruhend, eine Beſonderheit für 

das obere Custal und das obere Wallis. Die Stelzbeine (Säulen⸗ 

ſtümpfe mit einer flachen Steinplatte) haben die Geſtalt eines Pilzes. 

Die Curta ſind ſchon 1445 in Greſſoney belegt. Zu ihnen 

gehören 2 Burgvögte, 6 Notare und wenigſtens 14 Geiſtliche, 
die von 1614 bis 1864 nachzuweiſen ſind und ſich öfters durch 
religiöſe Stiftungen verdient machten. Einige Mitglieder der 

Sippe haben ſich als Kunſtmaler einen Namen erworben. So 

3. B. Joſeph Unton Chriſtoph Curtaz (1754- 1794). Er 

machte 1770 ſeine Studien an der Malerakademie in Augs— 

burg, nachher in Beſangon und malte zahlreiche religiöſe Bil— 
der. Sein Sohn Joſeph Unton Curtaz (1782—1820) bildete 
ſich ebenfalls in lugsburg und dann in Ravensburg aus und 

verlegte ſich auf das Malen von Kreuzwegbildern und von 

Porträts. Sein Sohn Franz Curtaz erwarb ſeine Vorbildung 

in Darallo und Curin, einige ſeiner Porträtbilder finden ſich 
auch in Deutſchland. Auf einem künſtleriſch angelegten 
Stammbaum ſeiner weitverzweigten Familie, den er 1860 
aufſtellte, wird ſchon 1608 ein Maler Johann Baptiſta Curtaz 
genannt, und auch unter den Abkömmlingen in Deutſchland 
finden ſich ein Uhrenſchildmaler, ein Lithograph, ein Runſt— 
maler und andere künſtleriſch veranlagte Perſonen!. 

1 Rünſtleriſche Deranlagung zeigt ſich auch bei andern Greſſoneyern. 
Der älteſte Sohn des 1820 in St. Georgen bei Freiburg verſtorbenen 
Handelsmannes Joh. Joſ. Sebaſtian Thumiger aus Greſſoney Seite 
46), der auch Sebaſtian hieß, wollte Maler werden und ſtudierte 
deshalb in München, und ſchon im 15. und 16. Jahrhundert werden 
Steinmetzen aus Greſſoney erwähnt. Sie waren in Baſel und in 
reiburg (Schweiz) tätig, und unter ihnen befand ſich am 25. No— 

vember 1556 ein Hhans Gyrtin aus Griſcheney, Bürger in Baſel; 
vielleicht gehörte er dem Greſſoneyer Geſchlecht Curta an. Dgl. 
Rudolf Riggenbach, Ulrich Ruffiner von Prismell und die Bauten der 
Schinerzeit im Wallis. Brig 1954. Seite VII und XV. Da ſich 
vielleicht auch in Deutſchland Spuren der Cätigkeit dieſer Steinmetzen



Der erſte Curta, der uns in Deutſchland begegnet, iſt hans 

Gurte. Er iſt ſchon vor 1501 Mitglied der Kaufmannszunft 

zum Falkenberg in Sreiburg, leider iſt ſeine herkunft nicht 

angegeben!. Dagegen beginnt in unſern Standgeldbüchern 

mit dem Jahre 1556 die Reihe der mit Sicherheit aus Greſſo— 

ney ſtammenden Curta, die auf den Jahrmärkten in Frei⸗ 

burg handel trieben. Trotz der Lücken in dieſen Büchern iſt 

der Name Curta in verſchiedenen Formen zwiſchen 1556 und 

1658 ungefähr 89mal eingetragen. Bald iſt es ein Jacob 

Gurte von Greſſnei (1550), bald ein Adam Gürt von Gre— 

ſcheney (1561), bald Adam Girte der jung (1560), bald kldam 

Gurtt der alt (1566), bald Adam Gurte Jacobs ſon (1567), 

bald Adam Gürte, Johannes ſon (1568) uſw. Für die Jahre 

1615- 1651 führt das Derzeichnis der Schuhmacherzunft zum 

goldenen Bären einen Caſpar Curta als Mitglied, leider auch 

wieder ohne Angabe der herkunft?. Dagegen ſtammt mit 

Sicherheit aus Greſſoney der Pfarrer Peter Curtaz, der von 

1614 an in Greſſonen amtierte, trotz der Gefahren des 30 

jährigen Krieges im Jahre 1658 nach Freiburg kam und da— 
ſelbſt im gleichen Jahre vielleicht bei Eroberung der Stadt 

durch Bernhard von Weimar oder infolge einer Kriegsſeuche 

ums Leben kams. Die beiden in den Zunftverzeichniſſen er— 
wähnten hans Gurte und Caſpar Curta waren vielleicht in 
Freiburg anſäſſig, während die andern vermutlich von Jahr— 

markt zu Jahrmarkt zogen; wir erfahren höchſtens die höhe 

des von ihnen bezahlten Zolls und Standgeldes, ihre perſön— 

lichen Erlebniſſe ſind unbekannt. Dies ändert ſich gegen Ende 

des 17. Jahrhunderts. 

Im Jahre 1695 iſt ein Johann Joſeph Gürth und am 

3. Huguſt 1695 ein Johann Joſeph Curta im Caufbuch in 
Krozingen als Taufpate eingetragen; vielleicht handelt es ſich 

beidemale um die gleiche Perſönlichkeit. Schon einige Jahre 

vorher treffen wir in Krozingen einen Knaufmann Johann 

Peter Curta, der laut einem im Freiburger Stadtarchiv auf— 

bewahrten, in lateiniſcher Sprache abgefaßten Leumunds— 

zeugnis ein Sohn des verſtorbenen Gerichtſchreibers Joannes 

Curta und der Joanna Schinobal in Greſſonen und Bruder 

von drei Greſſoneyer Geiſtlichen wars. Wir treffen ihn zu— 
erſt als Ehemann einer Citſchgi in Krozingen, dann heiratet 

er im Jahre 1698 die Cochter des Zunftmeiſters und Sattlers 

Johann Braun in Freiburgs, erwirbt daſelbſt mit Genehmi— 

finden, ſeien hier ihre Mamen nach der erwähnten Schrift von Kiggen— 
bach angegeben: Ulrich Bütſchin, Steinmetz aus der Griſchoney (1568 
Mai 5), Antonius Brechtz de Grissiney lathomus (1471 Oktober 18), 
Jakob Burnier genannt „Jacki der Griſcheneyer“ (1497 Sept. 17), 
ſein Bruder Ulrich Burnier (geſt. vor 29. Nov. 1548) und Hans 
Ruffiner „der ſteinhower uß Griſchoney“, der am 12. Okt. 1520 in 
Freiburg (Schweiz) Bürger wird. 

St. Urch. Frbg. Zunftverzeichniſſe P. XXIII. 2, Blatt 50 Rück— 
ſeite. Die Schreibung des Namens mit G ſtatt mit C darf nicht auf— 
fallen. Bekanntlich klingen franzöſiſche und italieniſche c, p, t den ale— 
manniſchen Ohren wie g, b, d. Daher Gurda und Gourda neben Curta, 
Bero neben Perro, Dedi neben Thedy. Der Name Curta wird in Greſ— 
ſoney oft franzöſiſch ausgeſprochen, daher bei uns die Formen: Gürte, 
Gyrte, Girte, Gürth u. ogl. 
1 St. Urch. Srbg. P. XXIII. 2, Blatt 18 Rückſeite u. Blatt 50 Rück— 
eite. 

Duc S. 141: „Petrus Petri Curtaz, curé de Gressoney S. J. B., 
1614-16358, F à Fribourg en Brisgau l'an 1658.“ 

St. Urch. Frbg. Urkunden XIIR: Peter Curta 1698. Im Der— 
zeichnis der Zunft zum Falkenberg P. XXIII. 2, Blatt 46 iſt Peter 
Curta ſchon im Jahr 1684 eingetragen, aber wieder durchgeſtrichen. 

Freiburger Münſterpfarrei, Ehebuch am 50. Sept. 1698, und Kro— 
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gung der vorderöſterreichiſchen Regierung gegen den Ein— 

ſpruch der ganzen Freiburger Handelſchaft das Bürger- und 

Zunftrecht! und eröffnet ein Tuchgeſchäft. Im Jahre 1707 

vermählt er ſich zum drittenmal mit der Tochter des Zunft— 

meiſters Johann Georg Feng; Trauzeuge war der Zunft— 

meiſter Johann Caſpar Brenzingers. Die Ratsprotokolle der 

folgenden Jahre entwerfen kein ganz günſtiges Bild von ihm. 
Im Jahre 1711 begann ein unerquicklicher Prozeß wegen des 
Unterhalts ſeiner Schwiegermutter aus zweiter Ehe, Unna 

Maria Braun geb. Rellers. Nebenher ging wegen eines 
Güterkaufs in Greſſoney und wegen Warenlieferungen ein 
Doppelprozeß mit Johann Jakob Collofrath in Ettenheim 
als Vertreter der Erben eines im Jahre 1702 in Ettenheim 
verſtorbenen Jakob Perro aus Greſſoney ſowie mit einem 

dieſer Erben namens Johann Perro, der bei Curta Laden— 
diener geweſen war und jetzt als Fourier in dem während 
des ſpaniſchen Erbfolgekrieges in Freiburg liegenden Regi— 
ment von Jaxtheimb diente“. Ein halb komiſches Zwiſchen— 
ſpiel bildete ein dritter Prozeß: die Klage des Kronenwirts 

Jacob hofmann gegen Curta wegen Bezahlung der Zehr— 
koſten, die anläßlich von Vergleichsverhandlungen in der 
Perroſchen Sache entſtanden warens. Im erſten Prozeß 

wurde am 25. Dezember 171u ein Urteil gefällt, aber Peter 

Curta war damit nicht zufrieden und appellierte an die 
Vorderöſterreichiſche Regierung und Rammer; ob er Erfolg 

hatte, iſt unbekannt. In dem Doppelprozeß mit den 

Perroſchen Erben und mit dem Sourier Johann Perro 
wurde am 8. Juli 1712 ein Urteil gefällt, wonach Peter 
Curta den Perroſchen Erben den Kaufpreis für die Güter 

in Greſſoney bezahlen, dem Fourier Johann Perro jedoch 

das von dieſem erhaltene Gut zurückgeben ſollte. kls Peter 
Curta auch gegen dieſes Urteil appellierte, beſtätigte die 
Dorderöſterreichiſche Kegierung und Kammer am 14. März 
1717 das Urteil erſter Inſtanz. Die hohen Prozeßkoſten und 

wahrſcheinlich auch die Nachwirkungen des den Handel ſchwer 
ſchädigenden ſpaniſchen Erbfolgekrieges verurſachten, daß 
Curta noch im gleichen Jahr 1717 bei einer Verſchuldung 

von 5145 fl zahlungsunfähig wurde. Es gelang zwar, das 
von der zweiten und von der dritten Frau Curtas beige— 

zingen, Ehebuch am 15. Okt. 1698. — St. Arch. Frbg. Ukten: Heirats⸗ 
ſachen, Curta Joh. Peter 1698 Heiratsabrede, 1705 Nachtrag. — Akten: 
Erbſchaften, Braun Johann 1705 Inventar. 

1 St. AUrch. Frbg. Ratsprotokolle 1600 S. 678, 685, 685. — Mal⸗ 
doner Repertorium III S. 602. 

2 Ehebuch der Freiburger Münſterpfarrei. Die sponsalia (Derlöb⸗ 
nis) fanden am 7. Juli 1707 ſtatt, die nuptiae (Heirat) am 17. Juli 1707. 
Die Bemerkung, es ſei die vierte bermählung des Bräutigams, würde, 
wenn ſie richtig iſt, vorausſetzen, daß Peter Curta zwiſchen 1698, wo 
er laut Ehebuch der Dompfarrei ſeine zweite Ehe einging, und 1707 
nochmals geheiratet habe und vor 1707 wieder Witwer geworden ſei. 
Es liegt aber doch wohl bei der Bemerkung, er habe 1707 ſeine vierte 
Ehe geſchloſſen, ein Derſehen vor. 

St. Urch. Frbg. Ratsprotokolle 1711 am 20. April, 27. April, 
29. April, 4. Sept., 18. Sept., 18. Dez., 25. Dez. (Endtſcheidts Urthel 

e ei Jan 15 Jat, 18 Jant 11, Kpril, 1716 am 

10. Juli und im Aktenbündel „Schuldſachen 1711—1715“ ein Faſz. 
Peter Curta 1712. 

St. Urch. Frbg. Ratsprotokolle 1712 am 29. Jan., 14. März, 
15. März, 17. Juni, 20. Juni, 4. Juli, 8. Juli (Sententia S. 401), 

15. Juli, 29. Aug.; 1715 ͤ am 15. März und Üktenbündel „Schuldſachen 
R 

5 St. Arch. Frbg. Ratsprotokolle 1712 am 12. Sept., 16. Dez.; 
1715 am 5. Febr.



brachte Heiratsgut aus der Ronkursmaſſe auszuſcheiden und 
damit das Cuchgeſchäft aufrecht zu halten. Über das Ver— 
langen des Souriers Johann Perro, auch ſeine Sorderung 
als bevorrechtigt zu behandeln, führte zu einem neuen 
Rechtsſtreit, deſſen klusgang unbekannt iſt. Nur ſo viel iſt 
ſicher, daß die Streitigkeiten im Jahre 1724 noch nicht bei— 
gelegt waren. Crotz dieſer etwas bewegten Schickſale ſcheint 
das Unſehen der Familie nicht gelitten zu haben, denn als 
Caufpaten für die zehn Kinder aus dritter Ehe ſind in den 
Caufbüchern der Freiburger Dompfarrei Ratsherrn und 
Bürgermeiſter eingetragen und der berühmte Stadtſchreiber 
Franz §erdinand Meyer, der 1715 Freiburg vor der Plünde— 
rung durch die Franzoſen rettete und dafür als Meuyer von 
Fahnenberg in den ÜAdelſtand erhoben wurde. 

Peter Curta ſtarb 1757. Sein Sohn Joannes Michael 
Curta führte das Geſchäft weiter, wurde 1749 in die Zunft 
zum FSalkenberg aufgenommen, heiratete am 27. Dezember 
1750 die Maria Franziska Euphemia Wilhelm, ſtarb aber 
ſchon am 11. Dezember 1762 im Alter von 44 Jahren. Ein 
Jahr darauf, am 8. Februar 1765, ſtarb ſeine Mutter, Maria 
Unna §eng, an einem Schlaganfall, ſpäter ſein Bruder Franz 
Mathias Curta, der Kaplan in KRirchhofen geweſen war, am 
9. März 1790 ſeine letzte unverheiratete Schweſter Maria 

Clara Curta, die der Tucherzunft zum Rosbaum angehörte 
und ihr Dermögen den Armen vermachte, und zwölf Jahre 
darauf, im Jahre 1802 am 17. Juli, auch ſeine Witwe Fran— 
ziska geb. Wilhelm, die das Geſchäft mit Catkraft weiter—⸗ 
geführt hatte. Von ihren Kindern hinterließ nur eine Toch— 
ter, Maria Unna Curta, Nachkommen. Sie war mit dem Frei— 
herrlich von Falkenſteinſchen Umtmann Wannot oder Va— 

notti verheiratet geweſen und hatte ſechs Söhne und eine 
Tochter; in ihnen lebte das Curtaſche Blut weiter!. 

So war dieſer Zweig der Curtaſchen Sippe, der ungefähr 
um 1680 in Krozingen begonnen hatte, im Mannesſtamm 
erloſchen. Aber ſchon war eine neue Welle aufgetaucht. Im 
Jahr 1742 war ein Johann Baptiſt Curtaz aus Greſſoney an 
der §reiburger Univerſität immatrikuliert, laut einem Fuhr— 
mannsbuch im Sreiburger Stadtarchiv erhielt ein Joſeph 
Curta in Frieſenheim am 5. November 1769 eine Waren— 
lieferung, und in den Jahren 1790 bis 1793 bezahlte ein Pe— 
ter Curta im Freiburger Kaufhaus zehnmal, ein Baptiſt Curta 
einmal Pfundzoll. Es gelang mir jedoch nicht feſtzuſtellen, 
an welchem Orte dieſer Peter und dieſer Baptiſt Curta ihr 
Geſchäft betrieben. 

Es gelang mir auch nicht nachzuweiſen, daß ein Johann 
Joſeph Curta, der mit einer 1784 verſtorbenen Anna Maria 
Sigelin verheiratet geweſen war und 1785 in Oberweier bei 

Lahr mit Cuitgarde Langenbacherin eine zweite Che einging 
und zu deſſen noch lebenden Nachkommen der Gberjuſtizrat 

Landolin Curtaz in Mannheim und ſeine beiden Vettern, der 

Handelsſchulrat Ernſt Curtaz in Stuttgart und der Chemiker 
Karl Curtaz in Frankfurt a. M. gehören, aus Greſſoney 
ſtammt?. Doch halte ich auch bei dieſer Samilie die herkunft 

St. Urch. Frbg. Ukten: Erbſchaften. Curta Peter 1717 Inventar; 
Curta Maria Unna geb. Feng 1765 Inventar u. Übteilung; Curta 
Clara 1790/1 ein Faſzikel; Curta Franziska geb. Wilhelm 1802, ein 
Saſz.; Banotti Joſeph 1789, 1794, 1798—1835, 1800. 

Mitteilung des herrn Oberjuſtizrats Landolin Curtaz in Mann⸗ 
heim. 
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aus Greſſoney für höchſt wahrſcheinlich. Denn auch dieſe §a— 
milie zeigt in ihrem Namen den uns aus Greſſonen bekann— 
ten Wechſel von Curta und Curtaz. Der in Oberweier ein— 
gewanderte Johann Joſeph ſchreibt ſich noch Curda, Courta 
und Kurda ohnez, ſeine beiden Söhne oder ihre Nachkommen 
führten die Schreibung mit z ein. Außerdem iſt auf dem ſchon 
erwähnten, im Jahre 1860 aufgeſtellten Stammbaum der 
Samilie Curta ein Johann Joſeph und ein Joſeph Curta ein— 
getragen, die beide in die zweite hälfte des 18. Jahrhunderts 
fallen, neben Joſeph Curta ſteht das Wort „ausgewandert“. 
Bei der Nähe von Frieſenheim und Oberweier iſt nicht aus⸗ 
geſchloſſen, daß Johann Joſeph Curta, der 1785 in Oberweier 
eine zweite Ehe einging, derſelbe iſt wie Joſeph Curta, der 
am 5. November 1769, wie oben erwähnt, in Frieſenheim 
Waren erhielt. 

In Oberweier lebt noch eine Familie Franz Curtaz und 
in herbolzheim eine Samilie Dalentin Kurda. Erſtere ſtammt 
vermutlich von dem 1785 in Oberweier auftretenden Johann 
Joſeph Curta ab und hat wohl auch Verwandte in Ober— 
ſchopfheim. Die Herbolzheimer Familie Dalentin Rurda 
dagegen hat ihren Urſprung in Hindenburg in Oberſchleſien. 

Einzelheiten konnte ich leider noch nicht in Erfahrung 
bringen!. 

Faſt gleichzeitig mit dem eben erwähnten Johann Joſeph 
Curta in Oberweier erſcheint in hüfingen ein Johann Franz 
Dalentin Curta, wahrſcheinlich ein Bruder des Kunſtmalers 
Joſeph Unton Curtaz. Er kaufte in hüfingen am 25. Januar 
1788 einen hausanteil (den andern Teil hatte der hutmacher 
Karl Ribola) und heiratete am 22. Juni 1789 die Roſina 

Burkhart. Sie gebar ihm elf Kinder, von denen entſprechend 
der Kinderſterblichkeit früherer Zeiten fünf in ganz jugend— 
lichem Alter ſtarben. Auch ihren Mann verlor ſie bald unter 
grauſigen Umſtänden, von denen alte LCeute noch ſprechen. 

In den Kriegswirren des Jahres 1805 betrat ein öſterreichi— 
ſcher Soldat den Laden Curtas, verlangte Tabak und wollte 

eine größere Banknote gewechſelt haben. Curta war dazu 

nicht imſtande und wollte den Tabak ſchenken. Über der auf— 
gebrachte verwilderte Soldat ſtieß ihn vor den Hugen von 

Bei der aus Gberſchleſien ſtammenden Familie in Herbolzheim 
fällt der Vorname Balentin auf, denn dieſer borname begegnet uns 
bei der Greſſoneyer Sippe Curta öfters. Sollte ein Zweig dieſes 
walliſiſch-greſſoneyſchen Geſchlechtes ſich in Schleſien niedergelaſſen 
haben? Dieſe Frage liegt nahe, da mehrere oberitalieniſche Künſtler: 
Maler, Bildhauer und Grchitekten im 16. und 17. Jahrhundert ſich, 
von Fürſten berufen, in Polen und Böhmen betätigten. Es waren 
nicht nur die Ceſſiner Caſtelli in Krakau, Warſchau und Lemberg 
und die drei Brüder Ronco in Krakau (ſ. Hiſtor.Biogr. Lexikon der 
Schweiz unter Caſtelli und Ronco), ſondern auch der 1609 in Prag 
verſtorbene Kammermaler des Kaiſers Rudolf II., Joſeph Heinz, 
deſſen Vater aus der mehrfach erwähnten deutſchſprechenden walliſiſchen 
Siedlung Alagna im Seſiatale ſtammte (ogl. Riggenbach a. a. O.). 
Es wäre aber auch noch umgekehrt zu unterſuchen, ob nicht die Curta 
im Wallis und in Greſſoney auf das vornehme böhmiſche Adelsge— 
ſchlecht Curtaz zurückzuführen ſind. Dies Geſchlecht iſt ſchon im 15. 
Jahrhundert in Böhmen und Niederöſterreich und im 16. Jahrhundert 
in der Grafſchaft Glatz belegt, und Joachim Friedrich von Curtaz 
legte 1596 ſeinen Adel ab und ſiedelte nach der Provinz Schleſien 
über. Wie die polniſche Familie Citſchgi oder Lisco nach Greſſoney 
verzog (Seite 52) und die ungariſche Familie Bathiany ſich in Greſ— 
ſoney anſäſſig machte (Seite 48), ſo könnte ſich auch ein Zweig der 
böhmiſch⸗ſchleſiſchen Familie Curtaz in Greſſoney niedergelaſſen haben. 
Hus dem Familienwappen laſſen ſich keine Schlüſſe ziehen. (Mit⸗ 
teilungen des Herrn Oberjuſtizrat Curtaz Mannheim).



Frau und RKindern mit dem Schwerte nieder. In der Sried— 

hofkapelle in hüfingen iſt ein ſchönes Grabdenkmal. Es trägt 

die Inſchrift: 

Durchbohrt von eines Mörders hiebe 

Blieb Curta noch ein Muſter von Geduld 

Und ſterbend ſprach er voll der Liebe 

vergebet meinem Mörder ſeine Schuld. 

Dieſes Denkmal der Ciebe weihet ihrem Gatten 

valentin Curta Handelsmann ſeine betrübte 

Wittwe mit VIII unerzogenen Rindern. 

Gebohren zu der hl. Dreifaltigkeit in Greſſonen 

Starb den IV. October 1805 im 55. Jahre ſeines Lebens. 

Sieben Wochen nach der Mordtat ſchenkte Frau Curta 

nochmals einem Cöchterchen das Leben. 

Es iſt in bevölkerungspolitiſcher Hinſicht ſehr belehrend 

und erweckt vom allgemein menſchlichen Standpunkt aus leb— 

haftes Intereſſe, das Schickſal der Nachkommen dieſes Ehe⸗ 

paares zu verfolgen. 

Der älteſte Sohn, Johann Jacob Curta (1791 1869), war 

RKaufmann und Poſtexpeditor in hüfingen. Sein Sohn Ümi⸗ 

lian Curta (1850 1913) war Poſtmeiſter in Triberg und 

Dinglingen und ſtarb als Rechnungsrat a. D. in Sreiburg. 

Seine beiden Töchter Emilie Curta und Emma Schichtel geb. 

Curta ſind noch am Leben. 

Der zweite Sohn des Ermordeten, Johann Franz Dalen— 

tin Curta (1794—1834), war Wachsfabrikant in hüfingen. 

Er hatte aus erſter Ehe drei Cöchter, deren Nachkommen noch 

leben, und aus zweiter Ehe mehrere Kinder, darunter einen 

1865 verſtorbenen Maler. Beſondere Teilnahme beanſprucht 

die jüngſte Cochter aus erſter Ehe, namens Berta. Sie hei⸗ 

ratete mit 18 Jahren den Seifenſieder Elias Siedle in Surt— 

wangen, bekam 19 Rinder, wurde mit 40 Jahren Witwe, 

führte aber die Erziehung ihrer vielen Kinder mit großer 

Tapferkeit und voll Gottvertrauen zum guten Ende. Don 

ihren Nachkommen leben noch 5 Söhne, darunter ein Runſt— 

maler, und 2 Cöchter, 50 Enkel und 22 Urenkel. 

Ein dritter Sohn des Ermordeten ſtarb unverheiratet in 

jungen Jahren. Der vierte Sohn, Franz Joſeph Curta (1801 

1861), war Sprachlehrer in Donaueſchingen. Er ſoll 1848 

am Gefecht bei Kandern teilgenommen und die von den 
hüfinger Frauen geſtickte Fahne gerettet haben, indem er 

beim Rückzug das Tuch von der Stange löſte und um ſeinen 

Leib ſchlang. Don ſeinen drei Söhnen ſtarb einer in Umerika, 

ein zweiter erwarb eine Buchdruckerei und Cithographen— 

anſtalt in Thun (Schweiz), der dritte, Conrad Curta (1840 — 
1917), war ſtellbertretender Standesbeamter in Mannheim, 

ſein einziger Nachkomme, hugo ellfred, iſt Apotheker in Berlin 

und hat zwei Kinder, die den Namen Curta in Deutſchland 

weiterführen werden. Don den vier Töchtern des Franz Jo— 
ſeph Curta ſtarb die eine als Kloſterfrau in Frankreich, eine 

andere heirate einen franzöſiſchen Militärmuſikmeiſter, eine 

dritte den herrn de Malliard, deſſen Sohn noch in Südfrank— 

reich lebt, und eine vierte den Grafen de Mauraige, von dem 

ſie mehrere noch jetzt in Frankreich lebende Kinder bekam. 

Eine Tochter des Ermordeten, KRatharina, heiratete den 

Wachszieher Hippach, ihre Tochter Katharina Hippach hei— 
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ratete in die Samilie Grieshaber in Surtwangen, wurde §rau 

Fabrikant und Frau Bürgermeiſterin und ſchenkte mehreren 

Kindern das Leben, von denen wiederum Rinder vorhanden 

ſind!. 

wie dürftig wirkt eine derartige Aufzählung, aber welche 

Fülle von Glück und Unglück, von Sreud und Leid, von Hoff— 

nungen und Enttäuſchungen ſteht zwiſchen den Zeilen! 

Wie die Curta gehörten auch die Caſtell zu den ange— 

ſehenſten Einwohnern Greſſoneus. Schon 1528 wird ein aus 

Greſſonen ſtammender Geiſtlicher Jacobus Caſtell in Hoſta 

erwähnt. Im Jahre 1567 gehörte ein Jacques Caſtell zu den 

vornehmen Greſſoneyern, die vom Biſchof Ferragatta aus 

Koſta die Anſtellung eines deutſchſprechenden Geiſtlichen er⸗ 

baten, und in den Jahren 1715 bis 1814 werden fünf aus 

Greſſoney ſtammende Geiſtliche und ein Notar namens Ca⸗ 

ſtell genannt. 

Im Breisgau findet ſich der Name Andreas und Johannes 

Caſtell (auch Gaſtell) neunmal in den Jahren 1582 bis 1614 

im Taufbuch von St. Johann in §reiburg, leider iſt weder 

Beruf noch herkunft angegeben. In den Jahren 1655 bis 1658 

werden in den Standgeldbüchern des Freiburger Stadtarchivs 

ein Peter Caſtell und ein Jakob Caſtell und im Pfundzoll— 

regiſter 1671 ein Sebaſtian Caſtell als regelmäßige Beſucher 

der Freiburger Jahrmärkte angeführt, leider auch ohne 

Angabe der Herkunft. Aber urkundlich belegt iſt ein aus 

Greſſoney ſtammender Peter Caſtell, der in der Mitte des 

17. Jahrhunderts eine Anna Maria Janzin aus Olten in 

der Schweiz heiratete, nach herbolzheim und dann nach 

Ringsheim zog und an letzterem Ort 1661 als Wirt ſtarb. 

Er hinterließ zwei Söhne und zwei Cöchter. Dieſe Kinder 

hatten ein wechſelvolles Schickſal. 

Der älteſte Sohn Johannes Caſtell ſcheint in Enſisheim 

im Elſaß und in Staufen im Breisgau geweſen zu ſein. Er 

heiratete eine Schleſierin Eliſabeth Glarin, ließ in Staufen 

am 4. Juli 1679 ein Cöchterchen Johanna Bonaventura tau— 

fen und zog dann nach §reiburg. Dort wurde er Stadtdiener 

oder, wie man auch ſagte, herrendiener oder Stadtknecht, ge⸗ 

hörte aber gleichzeitig von 1691 bis 16904 auch der Schneider⸗ 

zunft zum Scheppele ans und ſtarb am 12. Mai 1694. Ein 

Sohn von ihm, Serdinand Caſtell, war Seldwaubel im Osna⸗ 

bruggſchen Infanterie Regiment, das in den erſten Jahren 

des ſpaniſchen Erbfolgekrieges in Freiburg lag und von 1706 

an zur Beſatzung der Feſtung Mantua gehörte. Er ließ 1708 

den Stadtrat in Freiburg um ein Zeugnis bitten, daß ſein 

Vater, obwohl er Stadtdiener geweſen, ebenſo ehrlich ge⸗ 

halten worden ſei wie ein anderer Zünftiger“. 

Der zweite Sohn des Peter Caſtell, namens Nikolaus, war 

in herbolzheim und hielt ſich auch vorübergehend in Staufen 

1Einträge in den Kirchenbüchern in hüfingen und Mitteilungen 

von Fräulein Emilie Curta und herrn Studienrat Emil Wehrle in Frei⸗ 

burg und von herrn Apotheker Alfred Curta in Berlin. 

2 St. Arch. Frbg. AUkten: Erbſchaften. Caſtel Peter 1685, 1686/7, 

1687. 

5 St. Urch. Frbg. Derzeichnis der Zunft zum Scheppele P. XXIII. 2, 

Blatt 9 Rückſeite. Aus den AUkten Criminalia, Nachtrag Nr. 1487a, er⸗ 

gibt ſich, daß Peter Caſtell mit dem Prokurator David Haudirin 1691 

einen leidenſchaftlichen Wirtshausſtreit hatte, der zu einer Verhandlung 

vor dem Thurn-Ambt wegen Beleidigung führte. Der Ausgang iſt 

unbekannt. 
St. Arch. Frbg. Ratsprotokoll vom 16. Hpril 1708.



auf. Er hatte eine Tochter Hnna Maria, die am 18. Dezember 
1696 im Alter von 16 Jahren wahrſcheinlich bei einem Beſuch 
ihrer Verwandten in §reiburg unvorſichtiger Weiſe von einem 
Gewehrſchuß getroffen wurde und ſtarb; „improvide sclopeto 
tacta obiit“, ſagt das Totenbuch der Freiburger Dompfarrei. 

Die ältere Cochter des Peter Caſtell ſtarb jung, die jüngſte 
Cochter Maria Magdalena Caſtell heiratete 1684 den Frei⸗ 
burger Schuhmacher und Zünftigen Michael Nägelin und 
wurde die Mutter dreier Söhne, von denen der mittlere Theo⸗ 
logie ſtudierte, aber ſchon am 2. Januar 1725 als sacerdos 
in Freiburg ſtarb. 

Soweit die Caſtell im 16. und 17. Jahrhundert. 
Im 18. Jahrhundert entfalteten ſie eine rege Handels— 

tätigkeit in unſerm Lande. In den Hufzeichnungen des herrn 
Dalentino Curta in Greſſoney fand ich die Bemerkung, daß 
im Jahre 1785 die beiden Brüder Joſeph Anton Beck und 
Johann Valentin Beck mit Joſeph und Jacob Caſtell aus 
dem Weiler Alpenzu, Joſeph Caſtell von der Ecken und Ja⸗ 
cob Caſtell vom Weiler Noverſch die Handelskompagnie Ca- 
ſtell gründeten, um ſechs Winter und vier Sommer hindurch 
in Deutſchland zu handeln. Solche erweiterte Familien⸗ und 
Sippengenoſſenſchaften gab es aber ſelbſtverſtändlich ſchon 
vorher. In der Tat ſind Gebrüder Caſtelle und Comp. aus 
dem Augstal im Freiburger Kaufhaus ſchon von 1781 bis 
einſchließlich 1784 mehrmals belegt, und vom Jahre 1788 
bis 1795 erſcheinen ſie ſogar durchſchnittlich 50mal im Jahr. 
Kuch einzelne Träger des Namens Caſtell erſcheinen zwiſchen 
1781 und 1793 öfters im Freiburger Kaufhaus, ſo ein Franz, 
ein Jakob, ein Baptiſte, ein Joſeph, ein Johannes, ohne daß 
feſtzuſtellen wäre, an welchen Orten ſie ihre Niederlaſſungen 
hatten. Nur gelegentlich erfahren wir Näheres. So läßt ſchon 
am 4. Sebruar 1751M ein Joſeph Caſtell in Buchheim bei hug— 
ſtetten ein Kind taufen, 1750 bis 1765 bringt in Buchheim 
eine mit Mathias Sutor vermählte Dorothea Caſtell mehrere 
RKinder zur Welt, und am 50. November 1761 ſtirbt in Buch⸗ 
heim ein iudex (Richter) §ranziskus Caſtell, 67 Jahre alt. 
Am 20. Sebruar 1768 erhält ein Sebaſtian Caſtell in Dottnau 
(Codtnau) eine Warenlieferung. In den Jahren 1780 bis 
1790 war ein Spezereihändler Franz Caſtell und ein David 
Caſtell in Ronſtanz. Es iſt nicht ganz ſicher, ob dieſe Caſtell 
aus Greſſoney ſtammten, aber am 1. Februar 1794 ſtirbt in 
Offenburg laut dortigem Totenbuch der Ehemann Joſeph 
Caſtell, 57 Jahre alt, Bürger von Greſſoney in Sardinien, 
und am 2. Oktober 1707 verzeichnet das Cotenbuch in Riegel 
den Cod eines Jakob Caſtell aus Greſſoney, herzogtum Koſta, 
der im kllter von 21 Jahren bei der Eichſtetter Mühle einem 
Steckfluß erlag. Auch wiſſenſchaftliches Streben war vor— 
handen. Im Jahr 1776 war ein Johann Jakob Caſtell aus 
Greſſoney an der Univerſität Freiburg immatrikuliert!. 

Riegel bildet auch den Ausgangspunkt für einen Zweig 
der Familie Caſtell, der im 19. Jahrhundert in Elzach und 
ſpäter in Offenburg blühende Geſchäftshäuſer gründete. Im 
Jahre 1774 heirateten in Greſſoney Johann Jakob Caſtell 
und Maria Johanna Thumiger. Zwei Söhne aus dieſer Ehe, 
Johann Joſeph Caſtell und Johann Anton Caſtell, treffen 
    

Dieſe und die ſpäteren Mitteilungen über Greſſoneyer Studenten 
an der Univerſität §reiburg verdanke ich dem herrn Profeſſor Dr. Schaub, 
der die Univerſitätsmatrikel des herrn Profeſſors Dr. h. Mauer fortſetzt. 
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wir am kUnfang des 19. Jahrhunderts als Schutzbürger und 
Handelsleute in Riegel. Von da aus erfuhren ſie wohl, daß 
ſich in Elzach eine gute Gelegenheit zu einer Handelsnieder— 
laſſung biete. 

Schon 1802 war in Elzach der ledige handelsmann Jo⸗ 
hann Dalentin Marty aus Greſſoney im Uugſtlande gegen 
Bezahlung eines Einkaufsgeldes von 80 fl. und von 3 l. 
15 Kreuzer für einen Seuereimer zum Bürger angenommen 
worden, nachdem er ein Vermögen von über 5000 fl. nach— 
gewieſen, durch Zeugniſſe aus Greſſoney dargetan hatte, daß 
er „von guter Conduite“ ſei und aus dem dortigen Unter— 
tanenverband entlaſſen werde. Gleichzeitig erhielt er die Ge— 
nehmigung zur Ehe mit der ledigen Maria Unna Rapp aus 
der bekannten Elzacher Bürgermeiſtersfamilie und wurde da— 
durch Eigentümer des Rappſchen Hauſes „zur hirſchen— 
herberge“. Das Ehepaar hatte jedoch auf dem Geſchäfte kein 
Glück (die von Napoleon erzwungene, den Handel lähmende 
Kontinentalſperre mag dazu beigetragen haben) und wan— 
derte ſpäter mit ſeinen Kindern und der Familie des Schwa— 
gers Johann Nepomuk Rapp aus nach Umerika, wo ſie in 
Cincinnati eine Bierbrauerei gründeten!. 

luch dieſer Johann Valentin Marty hatte zwei hervor⸗ 
ragende Geiſtliche in ſeiner Sippe, freilich auch einen Mörder. 
Denn am Cage nach der Gründung der ſchon erwähnten 
handelskompagnie Caſtell 1785 erſchoß Joſeph Martu ge— 
nannt Rollé den auch zur handelskompagnie gehörenden 
Johann Anton Valle von der §lue und verſchwand für 
immer aus der Hheimat. 

Nach dem Zuſammenbruch des Martuſchen Geſchäftes 
hatte der Schwager Johann Nepomuk Rapp das Rappſche 
haus für 2760 fl. übernommen. Es war „mit dem Krämer— 
recht verſehen“. Wohl aus dieſem Grunde kaufte „Johann 
Unton Caſtel von Greſſoney in piemont, dermal Schutz— 
genoſſe in Riegel' am 5. Dezember 1815 das haus ſamt 
Scheune und Garten für 4200 fl. nebſt 2 Louisdor Crinkgeld. 
Sein Untrag, ihn und ſeine Familie in Elzach als Bürger auf— 
zunehmen, wurde vom Großherzogl. Amt nicht genehmigt, 
„indem derſelbe von ſeinem heimatſtaat nicht nur nicht ent— 

laſſen, ſondern deſſen fernere Unterthanspflichtigkeit noch vor— 

behalten iſt“2. So wurde er vorerſt nur als Schutzbürger auf— 
genommen, erwarb aber ſpäter doch, wie auch ſein Bruder 
Johann Joſeph Caſtell, das Bürgerrecht in Elzach. Von die— 

ſem Bruder unterſtützt, entwickelte er ſein Geſchäft bald zu 
großer Blüte. Beſondere Wichtigkeit wurde der Leinen— 
weberei beigemeſſen. Den heimiſchen Leinenwebern wurden 
Reiſten geliefert, die ſie für die Firma Gebr. Caſtell zu Leinen— 
tuch verarbeiteten. Zu dem Handel mit Leinwand kam der 

Handel mit Wolle, Samt und Seide, hauben und Mützen, 

Poſamentier- und Galanteriewaren aller Urt. Auch Lebens— 
mittel und verſchiedene gewerbliche Produkte wurden feil— 
gehalten. In den Jahren 1814 bis 1850, alſo zu einer Zeit, 

in der es in unſerm Lande noch keine Eiſenbahnen gab, be— 
ſtanden Geſchäftsverbindungen mit wenigſtens 42 badiſchen 
  

1 Ratsprotokolle in Elzach: 1801 Nr. 141, 1802 Nr. 158 u. 146. 
Raufbrief vom 9. Sept. 1801, Heiratsbrief vom 5. Mai 1802. Kauf⸗ 
verträge vom 5. Mai 1808 und vom 20. Hug. 1810, S. 101 u. 111. 

Raufverträge in Elzach vom 5. Dez. 1815 und 11. Jan. 1814, 
S. 224 u. 244.



Firmen, 31 deutſchen, außerbadiſchen Sirmen, 21 Orten in 

der Schweiz und mehreren Städten in Italien und Srankreich. 

Briefe in deutſcher, franzöſiſcher und italieniſcher Sprache 

gingen von dem ſcheinbar abgelegenen Elzach bis Elberfeld 

und Barmen im Norden, Turin und Mailand im Süden, 

Amiens im Weſten und München im Oſten!. Gfters erſetzten 

Geſchäftsreiſen zu Geſchäftsfreunden und nach Jahrmärkten, 

beſonders nach der Frankfurter Meſſe, den brieflichen Ver— 

kehr, öfters war auch eine Reiſe in die heimat nach Greſſonen 

notwendig, weil dort §amilienangehörige lebten und ein an— 

ſehnlicher Hrundbeſitz die Anweſenheit der Eigentümer wün— 
ſchenswert machte. Uuch die Sehnſucht nach den heimatlichen 

Bergen lockte oft zu der ermüdenden und nicht immer gefahr— 

loſen zehntägigen Reiſe. 
Als die beiden Brüder in Elzach ein ſicheres Heim ge— 

funden hatten, ließen ſie ihre Frauen aus Greſſoney nach— 

kommen. Die Frau des Johann Joſeph Caſtell war Unna 

Maria Rial, ſie ſtarb jedoch ſchon am 22. Oktober 1818 in 

Elzach, 50 Jahre alt, ohne Rinder zu hinterlaſſen. Auch eine 

zweite Ehe mit Maria Unna Trenkle aus Elzach blieb kinder— 

los. Johann Joſeph Caſtell ſelbſt ſtarb 72 Jahre alt am 15. Fe— 

bruar 1855 in Elzach, ſeine zweite Frau überlebte ihn um 

zehn Jahre und ſtarb am 50. November 1865 in Offenburg. 

Die Frau des Johann Unton Caſtell war Johanna Lettry. 

Sie unternahm, dem Rufe ihres Mannes gehorſam, mit einem 

zwei⸗ und einem einjährigen Rinde die beſchwerliche Reiſe 

über die Ulpen. In Elzach gebar ſie noch ſieben Kinder. Als 
ihr Ehemann Johann Unton alt geworden war und die Zu— 

kunft ſeiner Kinder geſichert ſchien, packte ihn die Sehnſucht 

nach der heimat. Er verließ ſeine Familie und zog ſich nach 

Greſſoney zurück, wo er nach einer Reihe von Jahren im 

Ulter von 79 Jahren ſtarb. Seine §rau beachtete ſeine wieder— 

holten Einladungen, auch nach Greſſoney zurückzukehren, 

nicht. Ihrem mütterlichen Empfinden folgend, blieb ſie 

bei ihren Kindern in Elzach und ſtarb dort im Ulter von 

75 Jahren am 10. November 1865. KAuf dem Friedhof ſteht 

noch ihr Grabſtein mit der Inſchrift: Johanna Caſtell, geb. 

Lettry, geboren zu Greſſoney St. Jean, Novers, Rönigreich 

Italien. 

Mit den drei Söhnen des in Greſſoney verſtorbenen Jo— 

hann Unton Caſtell beginnt die zweite deutſche Generation. 

Die beiden älteſten, Johann Jakob und Johann Unton, hatten 

ihre kaufmänniſche Lehre in Genf gemacht, der jüngſte, Jo— 
ſeph Johann, in Morges am Genfer See, ſo daß alle drei 

neben dem Deutſchen und Italieniſchen auch das Franzöſiſche 

beherrſchten. Für den älteſten wurde 1855 in Offenburg ein 

Haus gekauft und ein Warengeſchäft eingerichtet. Im Alter 
zog er ſich ins Privatleben zurück, lebte längere Zeit in Frei— 

burg i. Br., und ſtarb daſelbſt 75 Jahre alt am 6. Oktober 

1887. Auf dem Freiburger Friedhof ſteht ſein Grabmal mit 
der eindrucksvollen weißen Marmorſtatue ſeines Namens— 

patrons, des Pilgerapoſtels Jakobus des Alteren, mit Pilger— 

ſtab, Pilgertaſche, Pilgerflaſche und dem breitkrempigen, auf 
dem Kücken hängenden pPilgerhut. 

Sein Bruder Johann Anton mußte das Gaſthaus zum 

Aus zwei Geſchäftsbüchern der Firma Gebr. Caſtell, im Beſitz 
des Herrn Fabrikanten §ritz Gusler in Elzach, dem ich mehrere wert— 
volle Mitteilungen verdanke. 
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hirſchen in Zell a. h. übernehmen und trat ſpäter in das 

Geſchäft ſeines älteren Bruders in Offenburg ein. Er ſtarb 

auf einer Reiſe in Baden-Baden an einem Schlaganfall erſt 

64 Jahre alt am 18. Juli 1878. 
Der jüngſte Bruder Joſeph blieb in Elzach, führte dort 

das elterliche Geſchäft weiter und richtete im Jahre 1867 in 
der Nähe der Rirche eine mechaniſche Leinenweberei ein. 

Später übergab er das Geſchäft einem Sohne namens Diktor 

und zog nach Offenburg, wo er am 17. Huguſt 1914 als 90“ 

jähriger ſtarb. Das Warengeſchäft in Elzach wurde nach dem 

Tode des Sohnes Diktor aufgelöſt, die mechaniſche Leinen— 
weberei, für die 1886 ein neues Gebäude errichtet worden 
war, ging 1801 in den Alleinbeſitz der ſeitherigen Teilhaber 

namens Gusler über. 

Die Kinder der genannten drei Brüder Caſtell bilden die 

dritte Generation dieſer Familie in Deutſchland. Von ihren 

weiblichen Nachkommen ſtarb Cuiſe Caſtell, die Tochter des 

älteſten Bruders, unverheiratet in Freiburg am 8. Auguſt 

1950, mehrere Stiftungen für die St. Johanneskirche in Frei— 

burg erinnern an ſie. Don den drei Töchtern des zweiten 

Bruders leben zahlreiche Kinder, Enkel und Urenkel in Deutſch— 
land und in Amerika. Eine Tochter des jüngſten Bruders 

ſtarb unverheiratet in Elzach. Don den Söhnen der drei Brü— 
der erreichten nur zwei ein höheres Ulter, der Sohn des äl— 
teſten und ein Sohn des jüngſten, beide hießen Joſeph. Der 

ältere, der Sohn des in Freiburg verſtorbenen Johann Jakob, 

erlernte das Bankfach in Turin, war dann als Bankbeamter 

in Turin, Nizza und Neuyork, gründete hierauf mit ſeinem 
gleichnamigen Vetter ein Bankgeſchäft in Offenburg, trat 
ſpäter aus dieſem Geſchäfte aus, lebte längere Zeit als Privat— 

mann in Freiburg und ſtarb am 27. Januar 1914 61jährig 
in Rom, ohne Rinder zu hinterlaſſen. Sein Vetter Joſeph 

Caſtell, der als Bankbeamter in Paris tätig geweſen war, 
führte das gemeinſam gegründete Bankgeſchäft allein weiter 

und verkaufte es ſchließlich an die Deutſche Bank und Dis— 

kontogeſellſchaft. Er lebt noch 77jährig in Offenburg. 
Seine vier Kinder, zwei Söhne und zwei Cöchter, bilden 

die vierte Generation, ein Enkel iſt Träger der fünften Ge— 
neration und wird den Namen Caſtell weiterführen. 

Eine andere Familie Caſtell hatte ihren Sitz in Konſtanz. 
Ihre Abſtammung aus Greſſoney iſt noch nicht bewieſen, aber 

höchſt wahrſcheinlich; denn ihr Begründer kam aus dem Augs— 
tal nach Konſtanz. Da ſie mit dem Breisgau mancherlei Be— 

ziehungen hatte, möge ſie hier kurz erwähnt werden. Sie 
beginnt mit dem Einbürgerungsantrag im ſtädtiſchen Urchiv 

in Konſtanz: „1709. 9. Xbris iſt hans Jakob Caſtell aus dem 

Hugsthal gebürtig ſolchermaßen umb die gebühr in bürgerlich 

Schutz genohmen worden, wan er anlob, daß ſich ſein ver— 

mögen auf 1000 fl. extendire und ſolche deckucto aere alieno 

poſſedire.“ Sein Sohn Johann Peter Caſtell (1718—1805) 

war Blechner und Kupferſchmied in Konſtanz, deſſen Sohn 

Franz Joſeph Alouſi Caſtell (1770—-1814) war Goldarbeiter 

und Untiquar in Konſtanz, von zwei ihn überlebenden Söhnen 

war der älteſte, Simbert Joſeph Caſtell (1790- 1855) Pfarrer 

in Bübhl (Baden) und dann Domkapitular in Freiburg i. Br. 

und der jüngere, Dr. med. Konrad Caſtell, praktiſcher Urzt 
in Gailingen; mit ihm ſtarb am 1. Juni 1881 der Mannes— 

ſtamm aus. Die weibliche Linie hat Nachkommen in der



Schweiz, in Konſtanz, Radolfzell, Waldshut, BadenBaden, 
Schriesheim, Mannheim, Röln und Berlin!. 

In den beiden Geſchäftsbüchern der Gebr. Caſtell in El— 
zach? ſtehen im Jahre 1814 geſchäftliche Mitteilungen an die 
Kaufleute J. C. Boretta und Montering in Freiburg und 
in den Jahren 1814 bis 1819 Mitteilungen an die Gebrüder 
Thumiger in Freiburg, welche die Vettern der Gebrüder 
Caſtell waren und an deren Stelle im Jahre 1820 das Ge— 
ſchäft von Thumiger-Montering tritt. Alle dieſe han— 
delsleute ſtammen aus Greſſoney. 

Ein Borettaz iſt ſchon in einer Greſſoneyer Urkunde vom 
5. Mai 14583 erwähnt. Im 17. und 18. Jahrhundert ſind 
zwei Notare und drei Geiſtliche namens Boretta nachweisbar, 
zwei davon waren Doktoren der Theologie und Domherrn 
in Hoſta. Ein Zweig der Familie ließ ſich in kloſta nieder, 
ein anderer Zweig beſaß am Unfang des 19. Jahrhunderts 
ein blühendes Geſchäft in Ravensburg. 

In Freiburg lebte, wie oben erwähnt, ein J. C. Boretta 

im Jahre 1814, Einzelheiten über ihn ſind jedoch nicht feſt— 

zuſtellen. Erſt in den Jahren 1816 und 1821 ſpielte ein Chri— 

ſtoph Boretta in Freiburg eine gewiſſe Rolle. Aus einem 
Guldenbürger-Unnahmegeſuch im §reiburger Stadtarchiv und 

aus den Ratsprotokollen 1816 Nr. 27 und 172, 1819 Nr. 2607 

und 1821 Nr. 508, 315, 588 und 707 erſehen wir, daß ein 

Chriſtoph Boretta aus Koſta ſeit ungefähr 1802 auf Jahr— 

und Krämermärkten hauſierhandel trieb und zeitweilig in 

Freiburger Wirtshäuſern wohnte. Zur wirkſamen Beitreibung 

ſeiner Rückſtände hatte er 1802 von ſeiten des Stadtamtes in 

Freiburg eine ſchriftliche Empfehlung erbeten und erhalten. 

Mit dieſem Aktenſtück ſuchte er 14 Jahre ſpäter, im Jahre 

1816, nachzuweiſen, daß er einen 14jährigen Wohnſitz in Frei— 
burg habe und demnach das Schutzbürgerrecht in Freiburg 
beanſpruchen dürfe. Der Freiburger handelſtand, vom Stadt— 

rat um eine klußerung gebeten, erklärte, daß ein Hufenthalt 
in Wirtshäuſern keinen Wohnſitz bedeute, und beantragte die 

„Übſchaffung“ dieſes „herumziehenden und völlig Landes— 
fremden Krämers“. Uls Chriſtoph Boretta im Jahre 1821 
ſein Geſuch wiederholte, ſtellte ſich der handelſtand wieder 

auf den gleichen Standpunkt und beantragte ſeine gänzliche 
Ubweiſung. Das Großh. Stadtamt, das die endͤgültige Ent— 
ſcheidung hatte, hob in ſeiner Antwort am 22. März 1821 
hervor, man habe mit Befremden und Mißfallen erſehen, daß 

Chriſtoph Boretta ſich herausgenommen habe, die erwähnte 
Empfehlung zum Beweis dafür zu benützen, daß er das 

Schutzbürgerrecht geſetzlich erſeſſen habe, er ſei nie anders als 
ein Fremder angeſehen worden, und da man bei dieſem Un— 
laß ſogar erſehen habe, daß er in Freiburg eine Warennieder— 
lage unterhalte, ſo ſei „der Polizei aufgetragen, ſie ſogleich 

zu verſiegeln und nicht anders als zu deren Weiterbringung 

itteilung der herren: Oberpoſtrat Chriſtian Lehmann in Ron⸗ 
ſtanz und Steuerinſpektor hans Cſchummjein Mannheim. Beide herren 
ſind mit dieſem Zweig der Caſtell verwandt. 

2 Dgl. S. 45, Anm. 1. 
Dieſe Urkunde vom 5. Mai 1458 befindet ſich nach Mitteilung 

des 7 Herrn Dalentino Curta im Gemeindearchiv in Greſſoney. Sie 
zählt eine Unzahl von Greſſoneyern auf, darunter einen Borettaz, einen 
Menabrea, einen Perroz und einen Ronco. Dieſen Namen begegnen 
wir ſpäter unter den handelsleuten im Breisgau. 
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oder zur Auslage auf dem Marktplatz zur Meſſezeit wieder 
zu öffnen. kluch ein fernerer klufenthalt dahier wird dem— 
ſelben nicht anders mehr geſtattet werden als gegen Bei— 
bringung eines heimat-Scheins oder neuen Paſſes von Seiten 
ſeiner Landes- und Orts-Obrigkeit“. Chriſtoph Boretta 
ſcheint ſich gefügt zu haben, es war wenigſtens nichts wei⸗ 
teres über ihn feſtzuſtellen. Dagegen ergibt ſich aus dem 
Ratsprotokoll des Jahres 1821 Nr. 515, daß Boretta ſchon 
vor der Entſcheidung des Stadtamts gemeinſam mit einem 
Handelsmann Zumſtein den Stadtrat um Belaſſung ihrer 
Niederlagen im Sreiburger Kaufhaus bat. Wir erſehen dar— 
aus, daß damals auch ein handelsmann aus der bekannten 
Greſſoneyer Samilie Zumſtein in Freiburg tätig war. 

Die Familie Zumſtein nennt ſich auch in franzöſiſcher 
Sprache Delapierre und in lateiniſchen Urkunden de Lapide 
oder de Petra und iſt in Greſſoney ſchon 1445 durch einen 
herzoglichen Notar belegt; 1567 war ein Untoine de Petra 
unter den Bittſtellern um einen deutſchen Geiſtlichen. Nach— 
her werden noch vier Notare und ſieben Geiſtliche dieſes Na— 
mens erwähnt. In den Standgeldbüchern des Freiburger 
Kaufhauſes habe ich die Namen Ulrich Zumſtein (1540), 
Udam Zumſtein (1565), Hans Zumſtein (1605 1605) und 
Johann oder Jean Delapier (1654) mehrmals angetroffen, 
im Jahre 1776 wurde ein Johann Joſeph de Lapide aus 
Greſſoney⸗la-Trinité an der Univerſität Freiburg immatri— 
kuliert, und in den Pfundzoll-, Karrenzoll- und Waggeld— 
büchern des Kaufhauſes ſtoßen wir zwiſchen 1767 und 1794 
bald auf die Firma Gebr. Zumſtein oder Gebr. Zumſtein 
& Cie. oder Franz Zumſtein & Cie., bald auf den Namen 
Zumſtein in Derbindung mit andern Greſſoneyern, wie Gebr. 
Thumiger oder Badiani oder VDalentin Curta, bald haben wir 
es mit einem einzelnen handelsmann zu tun, z. B. mit Sranz 
oder Joſeph oder Peter oder Daniel Zumſtein. Der Aufent— 
haltsort wird nur ſelten angegeben. Einmal findet ſich Gebr. 
Zumſtein in Stockach!, einmal Daniel Zumſtein von Kro— 

zingen, mehrmals Daniel Zumſtein von Buchheim. Letzterer 

beſaß in Buchheim das Bürgerrecht. Er war am 22. Mai 1766 
Taufpate bei dem Sohn des Greſſoneyer handelsmanns Jo— 
hann Jakob Thedy in Herdern und verlor, wie das Coten— 
buch der Gemeinde hugſtetten mitteilt, am 20. April 1772 in 

Buchheim ſeine Frau Maria Heſſin durch den CTod. 
Im Caufbuch in Breiſach (fol. 54) iſt ein Soldat Joannes 

Jacobus Zuemſtein eingetragen, dem ſeine Genoſſin Magda— 
lena Reichin ex thoro illegitimo Zwillinge ſchenkte; am 
21. Januar 1701 wird ein Mädchen auf den Namen Unna 
Maria und am 26. Januar 1701 ein zweites Mädchen auf 

den Namen Eliſabetha getauft. Die Herkunft iſt nicht an— 
gegeben. Schon 15 Jahre vorher, am 25. November 1688, 

hatte in Breiſach eine Anna Zumſtein, Cochter des aus Harten 
(vielleicht hartheim, Amt Staufen) ſtammenden Jean Jac— 
ques Zumſtein und der Maria Glaſerin einen Gascogner 
namens Pierre Manant geheiratet (Ehebuch fol. 447). 

In Freiburg läßt ſich der Kufenthalt von Handelsleuten 
namens Zumſtein ſeit 1815 nachweiſen. Im Adreß-Ralender 
dieſes Jahres ſteht ein Joſeph Anton Zumſtein, Krämer, 
Haus 508, heute Münſterplatz 5 (Haus Rapferer). Laut den 
  

St. Arch. Frbg. Kaufmänniſche Geſchäftsbücher, Brief Ropierbuch 
Nr. 5 für 1790—1791, fol. 450. Eintrag vom 10. Jan. 1791.



Ratsprotokollen von 1815 Nr. 174, 261, 1408 und 1462 wen— 

det ſich ein handelsmann Zumſtein in Derbindung mit den 

italieniſchen Kaufleuten Antonioli an den Stadtrat wegen 

eines Schuldſcheins von 2300 fl., und Joſeph Anton Zum— 

ſtein bittet im gleichen Jahre den Stadtrat um Ausnahme 

von einer neuerdings erlaſſenen Zollverordnung; der Handel— 

ſtand hatte ſich darüber zu äußern, das Ergebnis läßt ſich 

aber nicht mehr feſtſtellen. Es läßt ſich auch nicht mehr nach—⸗ 

weiſen, ob dieſer Joſeph Anton Zumſtein derſelbe war, der 

im Jahre 1821, wie oben erwähnt, mit Chriſtoph Boretta 

zuſammenarbeitete. Dagegen erhalten wir ſchöne Huskunft 

über zwei Brüder namens Daniel Anſelm Zumſtein und Jo— 

ſeph Zumſtein. 

Eine kurze Notiz im Freiburger Ratsprotokoll des Jahres 

1825 Nr. 682 über die Verfeilung (d. h. den Derkauf) von 

87 Ppfund Baumwollwaren der Gebr. Zumſtein in Mun⸗ 

zingen wegen Zolldefraudation führte mich in das Pfarrhaus 

in Munzingen, wo ich einem Unniverſarienbuch der Pfarr— 

gemeinde folgendes entnehmen konnte: „Daniel Unſelm 

Zumſtein von Greſſoney in der Provinz kloſta im Rönigreich 

Sardinien, ein handelsmann, ſey unterm 5. Februar 1825 

hier als Bürger angenommen und dieſe Unnahme vom Gr. 

Candamt Sreiburg am 15. Sebr. 1825 beſtätigt worden mit 

dem, daß er die Entlaſſungsurkunde ſeiner bisherigen Obrig— 

keit zu Greſſoney beizubringen, in die Gemeindekaſſe hier 

500 fl. Aufnahmsgeld zu zahlen und der Gemeinde einen Re— 

vers auszuſtellen habe für ſich und ſeine Nachkommen, daß 

er folgende Waaren nur im handel halten wolle, wenn ſie 

von keinem Bürger zu Munzingen gehalten werden, als: 

Zucker, Kaffee, alle Arten von Gewürz, Bänder, Rauch- und 

Schnupftabak, Nägel, Zunder, Feuerſtein, Schwefelhölzer, 

Faßbrand, Seide und Faden.“ Kußer dieſer Übſchrift der 

Bürgerannahme enthält das Unniverſarienbuch noch folgende 

Mitteilungen: „Daniel Zumſtein, geboren den 2. April 1797 

zu Greſſoneu-la-Trinité in Piemont, war lediger Bürger und 

Kaufmann dahier, und ſtarb an der Lungenentzündung den 

25. Oktober 1827 (Cotenbuch I. Seite 285 Nr. 1.). Er und 

ſein Bruder Joſeph hatten ſich hier in der Krone ein Lokal 

zu einem Kaufladen gemietet. Sie handelten mit Ellenwaren 

und Seidenzeugen, und zwar in ziemlich großem Maßſtab 

und mit gutem verdienſte. Beide waren ſehr rechtſchaffene 

und beliebte junge Männer. Sie wollten ſich ein eigenes 

neues Hhaus bauen an der Landſtraße gegenüber der Krone 

und der Rirche und hatten ſchon viel Baumaterial dazu her— 

beigeſchafft. Aber der ausſichtsloſe (wohl verſchrieben ſtatt 

rückſichtsloſe) Tod zerſtörte die Ausführung. Der untröſtliche 

Bruder Joſeph verkaufte die Baumaterialien und zog von 

hier fort. Er ſetzte ſeinem Bruder Daniel Anſelm, da wo er 

auf dem Kirchhofe hart an der Südſeite der Sakriſtei begraben 

liegt, einen Denkſtein, welcher bei den neuen Anlagen etwas 

ſüdweſtlich davon gerückt und aufgerichtet wurde.“ Rußer— 

dem ſtiftete der Bruder Joſeph im Jahre 1850 zur Leſung 

einer jährlichen Seelenmeſſe 306 fl. 

Auch die in den Geſchäftsbüchern der Gebrüder Caſtell in 

Elzach erwähnten Thumiger gehören einer bekannten 

Greſſoneyer Familie an. Sie zählen zwei Geiſtliche und einen 

Notar zu ihren Dorfahren, ſind aber im Breisgauer Handel 

erſt ſeit ungefähr 1780 nachweisbar. Ein Sebaſtian Domiger 
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(auch Domicher) iſt in den Freiburger Kaufhausbüchern zwi— 

ſchen 1780 und 1784 achtmal, die Gebrüder Thumiger (auch 

Thomiger und Domiger) zwiſchen 1784 und 1795 gegen 

hundertmal und ein Jakob Domiger in den Jahren 1789 und 

1701 zweimal verzeichnet. Sie hatten ihre Warenniederlage 

außerhalb von Freiburg, ſuchten aber in Freiburg ſeßhaft zu 

werden. Dies führte zu einem erbitterten Kampfe mit dem 

Freiburger handelſtand, der um die Wende des 18./19. Jahr⸗ 

hunderts unter dem Wettbewerb von hauſierern aller Art 

beſonders ſchwer zu leiden hatte. Ein Protokollbuch der Frei— 

burger handelskammer für die Jahre 1780 bis 1810 gewährt 

uns einen guten Einblick. Im Entwurf einer Eingabe an den 

Kaiſer wegen der Hauſiererplage hebt der handelſtand im 

Jahre 1798 hervor, daß infolge der napoleoniſchen Kriege 

alle Waren verteuert und die Kaufkraft der Ceute geſchwächt 

ſei, daß franzöſiſche Emigranten den Markt mit Waren über⸗ 

ſchwemmen und daß ein Schwarm von hauſierern und 

Schleichhändlern teils truppweiſe teils einzeln Städte und 

Dörfer durchkreuzen: Augſtthäler, Italiener, Savoyarden, 

Elſäßer und Schweizer, die aus andern Staaten und Territo⸗ 

rien vertrieben werden, fügen dem handel in den kaiſerlichen 

vorlanden großen Schaden zu. Unter dieſen Umſtänden 

ſuchte der handelſtand in Freiburg das Aufkommen neuer 

Firmen zu verhindern, den KAufenthalt fremder Krämer zu 

unterbinden und auch den hauſierhandel auf dem Lande zu 

beſeitigen. 

In dieſe Kampfſtimmung hinein platzte ein Geſuch des 

aus dem Mailändiſchen ſtammenden handelsmanns Comaita 

in Freiburg an das hohe Candespräſidium, das von dieſem 

dem Stadtrat und durch den Stadtrat am 9. März 1798 dem 

Handelſtand zur Berichterſtattung vorgelegt wurde. Comaita 

bat darin um Bewilligung, daß die Ehefrau ſeines handlungs—⸗ 

miniſters Jakob Thumiger aus dem Kugſtthale ungeſtört in 

ſeiner Behauſung wohnen dürfe. In dieſem ſcheinbar harm— 

loſen Geſuch vermutete der Handelſtand einen heimtückiſchen 

Kniff. Einſt hatte Comaita ſich mit dem handelsmann An⸗ 

tonioli aſſoziert und dadurch das Bürgerrecht erworben, dann 

hatten beide ſich getrennt, ſo daß zum Schaden der ein— 

heimiſchen Kaufleute ſtatt einer FSirma nun zwei Sirmen be— 

ſtanden. Jetzt vermutete der handelſtand, Thumiger wolle 

vorerſt ſeine „Ehekonſortin“ zu ſich nehmen und dann ſich 

mit Comaita aſſozieren, um nach und nach mit ſeiner Samilie 

ſeßhaft zu werden und nach einigen Jahren auf Erteilung 

des Bürgerrechts zu dringen. Die ungewohnte Bezeichnung 

Thumigers als „Handlungsminiſter“ des Comaita, „ein Citel 

von ganz beſonderer Qualität für einen Krämer, der die 

Candmärkte beſucht“, verſtärkte das Mißtrauen des Handel— 

ſtandes; er glaubte, Comaita wolle ſein Verhältnis zu Thu— 

miger durch dieſe Benennung verſchleiern, da man nicht wiſſe, 

„ob Thumiger Commis, Factor, Handlungsbedienter, Pro— 

viſor oder Gehilf ſeun ſoll“. Der handelſtand bat daher den 

Magiſtrat der Stadt Freiburg, bei dem hohen Landespräſi— 

dium dahin anzutragen, daß Comaita mit ſeiner Bitte ein 

für allemal abgewieſen und zugleich bedroht werden möchte, 

daß Thumiger von Freiburg abgeſchafft werden würde, wenn 

er dem anſäßigen handelſtand irgendwie nachteilig ſei. Der 

Handelſtand legte dieſe „Dernehmlaſſung“ am 16. März vor 

und ſammelte gegen Thumiger weitere Klagepunkte. Am



29. Mai überſandte er dem Stadtrat eine zweite Eingabe. 
Darin heißt es: „Jakob Thumigger iſt aus dem hauße der 
Gebrüder Chumigger und Zumſtein, die eine nicht unbe⸗ 
deutende Handlung treiben, er iſt das Haupt, der Vorſteher 
dieſer Geſellſchaft; mehr braucht es nicht, um ſein Mini⸗ 
ſterium bei Comaita zu entlarven und ſeine übel verſteckten 
Abſichten zu entdecken. . . Nun dieſer Thumigger, nachdem 
ihm ſein erſter Verſuch mißlang, macht itzt den Haußierer 
durch Stadt und Land. . . .Der Handelſtand bittet daher, ... 
den Jakob Thumigger als einen haußierer und einen dem 
hießigen handelſtande in verſchiedener Rückſicht gefährlichen 
Mann von hier abzuſchaffen“. Auf eine Erklärung Comaitas, 
es ſei ihm nicht bekannt, daß Jakob Chumiger der Vorſteher 
der Thumigerſchen auswärtigen handlung ſei, legte der han⸗ 
delſtand mit einer dritten Eingabe eine Quittung in Urſchrift 
vor, wonach Thumiger im Namen der Geſellſchaft Zumſtein 
quittierte; damit ſei bewieſen, daß er mit Zumſtein wirklich 
in einer handlungsgeſellſchaft ſtehe und aller Wahrſcheinlich— 
keit nach Vorſteher ſei. Die Bitte, den Thumiger ſofort von 
hier wegzuſchaffen, wurde wiederholt. Als dieſer Bitte nicht 
entſprochen wurde, erhob der handelſtand am 50. Juni 1799 
eine vierte und letzte Vorſtellung, in der es u. a. heißt: 
„Wirklich hat Jakob Thumiger, von Augstall im Piemonteſi⸗ 
ſchen gebürtig, ſein Miniſterium bei Comaita aufgegeben, 
aber nicht ſeine Abſicht, in Geſellſchaft Zumſtein und Ge— 
brüder Thuninger hier ſich niederzulaſſen und Handlung zu 
treiben. In dieſer UÜbſicht hält er ſich ſeit der Zeit im hießigen 
Wirthshauße zum Engel als Schleichhändler auf. Unter⸗ 
zeichnete bitten ... dießen Schleichhändler Chumiger nebſt 
ſeiner handlungsgeſellſchaft von hier ohne weiteres abzu⸗ 
ſchaffen. . . .“ 

Wieweit dieſe wiederholten Eingaben des Handelſtandes 
bei dem Stadtrat, der ſich offenbar nicht drängen ließ, Erfolg 
hatten, iſt nicht mit Sicherheit nachzuweiſen. Indeſſen ergibt 
ſich aus den Ratsprotokollen, daß der Stadtrat nicht nur zwi— 
ſchen 1797 und 1800 wegen des Kufenthalts des Jakob Thu⸗ 
miger aus Greſſoney im KAugſtthal in Anſpruch genommen 
wurde, ſondern auch noch zwiſchen 1800 und 1804 mit ihm 
„wegen Eingriffen in die handlung dahier und wegen ſeinem 
Waarenlager im Raufhaus“ zu tun hatte (Regiſter über die 
Akten in Polit. et Gcon. 1797 1800 und 18001804). 

Im Jahre 1815 ſteht ein „Jakob Thuminger, Krämer, 
Haus 3559“ im Freiburger Adreß-Ralender; ob es derſelbe 
Handelsmann iſt, der 1798 und 1799 die Empörung des Han— 
delſtandes erregte, iſt nicht feſtzuſtellen; es iſt aber leicht mög⸗ 
lich, denn das haus 559 iſt das Gaſthaus zum Engel (Engel— 
ſtraße 5), in dem der obengenannte „Schleichhändler“ Thu— 
miger 1799 wohnte. In den Jahren 1814 bis 1819 werden, 
wie erwähnt, Gebrüder Thumiger in Freiburg (ohne Vor— 
namen) in den Geſchäftsbüchern der Gebr. Caſtell in Elzach 
mehrmals verzeichnet, 1817 nennen dieſe Geſchäftsbücher 
einen Joſeph Thumiger in Freiburg, und 1819 wird laut 
Ratsprotokoll 18190 Nr. 1702 ein handelsmann Thumiger 
(eider auch ohne Vornamen), der ſich um das Bürgerrecht 
in Freiburg bewarb, mit ſeinem Geſuche abgewieſen. Am 
16. Huguſt 1820 berichten die Gebr. Caſtell in Elzach den 
Gebr. Colsmann in Langenberg bei Elberfeld von den „Gebr. 
Thumiger in Freiburg, unſern Dettern, dieſes alte haus hat 
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ſich mit Abſterben derſelben unter anderer ragion (d. i. Sirma) 
verändert, deshalb . . . ſoll die Ware an die nunmehr 9. Thu— 
miger Montering in §reiburg“ geſandt werden. Weiteres 
war über dieſe Handelsleute in Freiburg nicht zu finden. 

Schon einige Jahre vorher hat ſich aber eine andere Firma 
Thumiger⸗Montering in St. Georgen bei Freiburg auf— 
getan. Das Familienbuch der Pfarrgemeinde St. Georgen 
erwähnt Seite 451 und 488 einen Johann Joſeph Sebaſtian 
Thumiger, der am 50. März 1790 in Greſſoney als Sohn des 
Sebaſtian Thumiger und der Maria Anna Lateltin geboren 
war und ſich 1817 in St. Georgen als Bürger und Handels⸗ 
mann niederließ. Dieſer Joh. Joſ. Seb. Thumiger gründete 
in St. Georgen eine Rommanditgeſellſchaft. Mitglieder wa— 
ren: Nikolaus Montering, Joſ. Anton Mehr,, Joſeph 
Caſtell, Unton Caſtell und Joſeph Zumſtein, ſämtlich 
aus Greſſoney. klls in den folgenden Jahren einige Mit⸗ 
glieder austraten und der Leiter der Firma J. J. Seb. Thu⸗ 
miger am 8. März 18209 in St. Georgen ſtarb, führten Joſeph 
Caſtell und Nikolaus Montering das Geſchäft weiter, bis Nik. 
Montering am 50. Mai 1855 das ganze Geſchäft um den 
Preis von 14384 fl. kaufte. Dafür erhielt er nicht nur alle 
Waren, ſondern auch „alle gemeinſchaftliche Sahrniſſe ſowohl 
in St. Georgen als Baſel, wie auch alle übliche Rechte als 
Marktplätze, Stände etc., die bisher die Geſellſchaft anzu— 
ſprechen hatte“. Dieſe Stelle des Kaufvertrags iſt wichtig, 
denn ſie beweiſt, daß noch ein Zweiggeſchäft in Baſel beſtand 
und daß die Greſſoneyer Handelsleute, auch wenn ſie ſeßhaft 
geworden waren, immer noch die Jahrmärkte in andern Or— 
ten beſuchten und dort ihre Stände aufſchlugen. Nun bewarb 
ſich Nikolaus Montering auch um das Bürgerrecht und er— 
hielt es am 12. Juli 1855, „nachdem er von der hohen Re— 
gierung des Oberrheinkreiſes das Indigenat erlangte“. Die 
Einkaufsgebühr betrug 156 fl., dazu 12 fl. für den Gutleut— 
fonds und 5 fl. für den Schulfonds. Der letzte Mitinhaber der 
Sirma, Johann Joſeph Caſtell, kehrte nach dem Verkauf nach 
Greſſoney zurück. Er war mit Creſzentia Mehr verheiratet 
und ſtarb 1868 in Greſſoney. Den letzten Reſt der Kauf— 

händler namens Mehr (auch Möhr, Moehr, Meer, Merhr, Mere 
geſchrieben) werden in den Freiburger Kaufhausbüchern öfters er— 
wähnt. Nach einem Standgeldbuch beſuchte ein Martin Mehr den 
Martinimarkt 1654. Laut dem Pfundzollbuch der Jahre 1670—1676 
waren ein Johannes, ein Franz und ein Simon Mehr auf den Jahr⸗ 
märkten von 1671 bis 1674 vertreten; der erſtgenannte, Johannes 
Mehr, hatte in Neuenburg ſeinen Wohnſitz, er verzollte Tabak und er⸗ 
hielt in den Zollregiſtern im Gegenſatz zu den meiſten deutſchen händ— 
lern mehrmals den Citel „Berr“. Ein Franz Mehr bezahlte 1788 und 
1789 mehrmals Pfundzoll. Es kann jedoch nicht nachgewieſen werden, 
daß dieſe händler aus Greſſoney ſtammten. Ebenſowenig läßt ſich 
Greſſoneyer ÜUbſtammung nachweiſen bei den Familien Mehr in Brei⸗ 
ſach, die im dortigen Ehebuch am 9. Jan. 1674 und am 5. Juni 1674, 
und im Taufbuch von 1665 bis 1714 ſiebenmal eingetragen ſind, ein— 
mal (am 1. Nov. 1680 fol. 675) mit der italieniſierten Ramensform 
Möro! Kuch die Rirchenbücher von Neuenburg, wo als erſter ein Jo— 
hannes Möhr, wahrſcheinlich der obenerwähnte, in den Freiburger Zoll— 
regiſtern von 1671 bis 1674 vertretene „Herr“ Johannes Mehr, am 
16. Sebr. 1668 als Taufpate erſcheint und am 21. Sept. 1671 einen 
Sohn Joannes Carolus Mehr taufen läßt, geben weder Herkunft noch 
Beruf an; wir dürfen jedoch annehmen, daß die Familie Mehr ſehr 
angeſehen war, denn zwei Mitglieder der Familie haben in den Neuen— 
burger Kirchenbüchern den damals in dieſen Büchern äußerſt ſelten ge— 
gebenen Titel„Dominus“. Dagegen iſt feſtgeſtellt, daß ein Greſſonexer 
Handelsmann namens Mehr am knfang des 19. Jahrhunderts mit der 
Kretze auf dem Rücken nach Ravensburg kam und dort in der Bachſtraße 
ein großes Geſchäft gründete, das „der welſche Laden“ genannt wurde.



ſumme für das Geſchäft in St. Georgen bezahlte Nikolaus 

Montering am 1. November 1870 an die Witwe Creſzentia 

Caſtell, die einen Neffen Felix Röal in Daduz hatte und einen 

zweiten Neffen Johann Unton Mehr in Cichtenſteig bei St. 

Gallen. 

Mit Greſſoney unterhielt Nikolaus Montering lebhafte 

Beziehungen. Er hatte dort nicht nur ſeine Derwandten (ſie 

ſchreiben ſich dort Monterin), ſondern auch zahlreiche Ciegen— 

ſchaften, die verpachtet werden mußten, zum Ceil auch ver—⸗ 

kauft wurden. Was er nicht perſönlich erledigen konnte, 

wurde ſchriftlich geordnet. Es war ein ſtändiges hin und Her 

von Briefen, Abrechnungen und Geldſendungen für Zinſen 

und für allmähliche AUbzahlung des Kaufpreiſes für das Ge— 

ſchäft, aber auch für Waren, die Nik. Montering von Deutſch— 

land aus nach Greſſoney lieferte. Er beteiligte ſich an dem 

damals recht ſchwunghaften handel mit Kälbermägen, deren 

Cab zur Bereitung des Käſes gebraucht wurde, ſandte Ci— 

chorie nach Greſſoney und von 1855 bis 1860 jeweils im 

Spätjahr deutſche Kalender, und zwar den bei Wagner in 
Freiburg gedruckten Kalender „Der Freiburger Bote“. Man 

kann ſich leicht vorſtellen, wie ſehr dieſe mit Abbildungen aus—⸗ 

geſtatteten Kalender mit ihren Erzählungen, ihren Rat— 

ſchlägen für haus und Landwirtſchaft, ihren Geſundheits— 

rezepten und ihren Verzeichniſſen empfehlenswerter Bücher 

in Greſſoney zur Erhaltung der deutſchen Sprache und zur 

Renntnis deutſchen Weſens beitrugen. Wie beliebt ſie waren, 

zeigt die ſteigende Zahl der Sendungen: 5 Dutzend 1855, 

8 Dutzend 1854, ein kleiner Rückſchlag 7 Dutzend 1855, 

9Dutzend 1856. 

Nikolaus Montering war am 6. Mai 1806 als Sohn des 

Peter Monterin und der Maria Dictoria Dinzenz geboren. 

AUls er das Geſchäft übernahm, war er 29 Jahre alt und noch 

unverheiratet. Drei Jahre darauf heiratete er am 25. Oktober 

1858 die Thereſia Neidinger von Villingen. Sie gebar ihm 

vier Kinder. Ein Sohn ſtarb ohne Nachkommen. Eine Coch— 

ter, Wilhelmine, heiratete einen Namensvetter, den Kauf— 

mann Guſtav Monterin aus Greſſoney, der in Staufen ein 

Geſchäft gegründet hatte; aber ihre Kinder ſtarben unver— 

heiratet. Eine andere Tochter, Cuiſe Montering, heiratete 

nach hagenau im Elſaß, wo noch Nachkommen am Leben ſind. 

Die jüngſte Tochter, Thereſia Montering, heiratete den Kauf— 

mann Sebaſtian Ott in St. Georgen. Sie wurde die Mutter 

der drei Schweſtern Ott-Montering, die noch heute das Ge— 

ſchäft weiterführen!. Dieſe Schweſtern hatten einen Bruder, 

deſſen Nachkommen noch in Berlin leben. Damit iſt auch bei 
dieſer Greſſoneyer Familie das blutmäßige Weiterleben in 

Deutſchland gewährleiſtet. Nikolaus Montering ſtarb am 

6. April 1876 in Staufen, wo er ſich vorübergehend bei ſeiner 

verheirateten Tochter aufhielt, wurde aber in St. Georgen 

begraben. Er erreichte ein Alter von 70 Jahren, ſeine Frau 

war ihm ſchon 20 Jahre vorher im Ulter von 59 Jahren ent— 

riſſen worden. 

KUuẽch Nikolaus Montering ſtammte aus einer ſehr bekann— 

ten Greſſoneyer Familie. Zu ſeinen Ahnen gehören drei Geiſt— 

liche, darunter ein Provinzial des Franziskanerordens; ein 

Die Schweſtern Ott-Montering in St. Georgen beſitzen den Kauf— 
vertrag, die Einbürgerungsurkunde und zwei Geſchäftsbücher ihres 
Großvaters. 
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vorfahr, der auch Nikolaus hieß, hat am Ende des 18. Jahr— 
hunderts bei uns Handel getrieben und in den Jahren 1788 

bis 1793 im Freiburger Kaufhaus viermal Pfundzoll bezahlt. 

Ein Verwandter iſt der noch lebende Profeſſor Monterin an 
der Univerſität Turin; er iſt Direktor der meteorologiſchen 
Stationen am Monte Roſa und Derfaſſer mehrerer natur— 

wiſſenſchaftlicher Werke. 

Begeben wir uns von St. Georgen nach dem Marktflecken 
Riegel, das uns als Aufenthaltsort von Mitgliedern der Fa— 

milie Caſtell ſchon bekannt iſt, ſo treffen wir in den dortigen 
Kirchenbüchern zunächſt das Krämergeſchlecht der Netſcher 
(auch Noetcher und Netzer) aus Greſſoney von 1704 bis ins 

19. Jahrhundert hinein. Stammvater dieſes Riegeler Ge— 
ſchlechtes iſt der handelsmann Nikolaus Netſcher aus Trascho- 
naille in Valle augusta, Sohn des dort verſtorbenen Bürgers 

Nikolaus Netſcher!. Er heiratete in Riegel am 2. Mai 1704 
die Bürgerstochter Huna Maria Boſchin. Der Stamm wurde 
fortgeſetzt durch die Ehen des ledigen Nikolaus Netzer mit 

Juliana Weſtermayerin am 9. bezw. 22. November 1734, des 
ledigen Joſeph Noetſcher mit Lucardis Rinklerin am 27. Sep⸗ 

tember 1756, des Franz Georg Netſcher mit Maria Anna 
Hauerſteigerin (bzw. Hauerſperger) am 2. Juni 1786 und ſei— 

nes Bruders Joſeph Netſcher zuerſt mit Franziska Benz am 
14. Juli 1788 und dann mit Maria Anna Wahl am 20. §e⸗ 
bruar 1792. 

Mit Franz Georg und ſeinem Bruder Joſeph Netſcher ſtarb 

der Mannesſtamm, der in Riegel ſo kräftig begonnen hatte, 
aus. Der CTräger der erſten Riegeler Generation, Nikolaus 
Netſcher, hatte acht Kinder, ſein gleichnamiger Sohn hatte 

ſieben und deſſen Sohn Joſeph hatte wenigſtens fünf Kinder. 
Aber in der vierten Generation übte die Krankheit ihre ver—⸗ 

heerenden Wirkungen aus. Franz Georg ſtarb 38jährig an 
der Huszehrung, ſeine drei Kinder ſtarben in den erſten zwei 
Lebensjahren. Sein Bruder Joſeph erreichte zwar wahr— 

ſcheinlich ein Alter von 78 Jahren, aber ſeine erſte Frau Fran⸗ 
ziska Benz ſtarb mit 29 Jahren, ihre älteſte Tochter Maria 

Unna mit 22 Jahren an der Kuszehrung, und ein jüngeres 
Mädchen Franziska lebte nur einige Monate. Die zweite 

Frau, Maria Anna Wahl, ſtarb mit 59 Jahren; ihr einziges 
Kind Franz Joſeph ſtarb ſchon im Jahr ſeiner Geburt. 

Die Familie Netſcher iſt in Greſſoney ſchon in einer Ur— 
kunde vom 15. September 15772 erwähnt, im 17. und 18. 
Jahrhundert brachte ſie zwei Geiſtliche hervor, und ein Mit— 
glied der Familie erbaute das prächtige Hotel Miravalle zwi— 
ſchen Greſſoney-St. Jean und Greſſoney⸗la-Trinité. Bei uns 
in Freiburg hat ein Chriſte Nötſcher ſchon im Jahre 1572 auf 

1 Dem Schreiber dieſes Eintrags im KRirchenbuch wurde offenbar 
die mundartliche Form Gräſchonay vorgeſprochen; er glaubte, ein an— 
lautendes T ſtatt des anlautenden G zu hören, ein hörfehler, der oft 
vorkommt. 

2 Christillin, La Vallée du Lys S. 29f. und S. XIX Gwiſchen 
S. 124 u. 125). Dieſe Urkunde vom 15. Sept. 1577 nennt auch ſchon 
außer einem J. de Netscher einen Jacques de Pecco und einen hans 
Pecco GBeck), mehrere Ronco und einen Derra. Dieſe Namen finden 
ſich auch wieder unter den handelsleuten im Breisgau. Chriſtillin iſt 
bei Angabe von Zahlen ſehr unzuverläſſig. Er gibt als Datum dieſer 
Urkunde bald den 8. Okt., bald den 8. Sept., bald den 15. Sept. 1577 
an. Der Übbé Duc, der dieſe Urkunde S. 20 auch erwähnt, verlegt ſie 
auf den 15. Sept.



dem Martinimarkt und im Jahre 1574 auf dem Pfingſtmarkte 
Standgeld bezahlt, ſeine Herkunft iſt jedoch im Standgeld— 
regiſter nicht angegeben. 

Uls der Riegeler Zweig der Familie Netſcher dem Er— 
löſchen im Mannesſtamm entgegengeht, erſcheint die Greſſo— 
neyer Samilie Battiani in Riegel. Auch dieſe Familie hat 
eine bedeutſame Vergangenheit. Sie ſtammt aus Ungarn und 

war urſprünglich von Adel. Ein Zweig der Familie ließ ſich 
zuerſt in Biella in Oberitalien, dann in Greſſonen nieder und 

ſtiftete 1525 den Platz, auf dem jetzt die kirche von Greſſoneu— 

St. Jean ſteht. Unter den Vorfahren ſind im 16. Jahrhundert 
zwei Sekretäre des Biſchofs von Hoſta, im 17. Jahrhundert 
zwei Notare und zwei Doktoren der Rechte, und im 18. Jahr— 
hundert ein Geiſtlicher, der Domherr wurde. 

Ob eine vagabunda, alſo wohl eine Hauſiererin, Eliſa— 
betha Badianin, die am 25. März 1748 in Riegel mit allen 
Sakramenten verſehen fromm im Herrn verſtarb, zu dieſer 

Samilie gehört, muß dahingeſtellt bleiben. Auch eine Martha 
Badiana ex Kentzingen, die laut dem Taufbuch in Herbolz— 
heim ſchon am 9. Oktober 1667 dort Taufpatin war, kann 
nicht ohne weiteres als Mitglied dieſer Familie angeſprochen 
werden. Mit Sicherheit gehört aber zur Greſſoneyer §amilie 
Johann Peter Badiani, der 1785 die Catharina Domiger 
(Thumiger) heiratete. Beide ſtammen aus Greſſoney, ſind 
Handelsleute und Bürger in Riegel und bekommen dort von 
1784 an ſechs Kinder, bei denen Joſeph Netſcher Taufpate 

war. Der älteſte Sohn Johann Peter führte wohl nach dem 
am 14. März 1805 erfolgten Code ſeines Vaters das Geſchäft 

weiter und heiratete am 18. Juli 1825 die Agathe Caſper. 
Seine Mutter Catharina Domiger ſtarb erſt 1856. Ein Der⸗ 

wandter von ihr, vielleicht ein Bruder, Johann Jakob Thu— 
miger, von Greſſoney gebürtig, Ehemann der in Greſſoney 
wohnhaften Unna Maria Zumſtein, war ſchon am 28. Ok— 

tober 1819, 58 Jahre alt, in Riegel geſtorben. 
Der oben erwähnte Begründer der Riegeler Firma Ba— 

diani, Johann Peter Badiani, war ſchon mehrere Jahre vor 

ſeiner heirat in Riegel tätig. Er bekundet in einem Zeugnis 
vom 4. Juli 1785, daß „Balentin Badiani, des Ehrſamen Ja— 

kob Badiani Bürger zu Gräſcheney in dem Fürſtenthum Pie— 

mont Ehelicher Sohn“, im Jahre 1779 zu ihm in die Lehre 
eintrat, drei Jahre als Lehrjunge aushielt und dann zwei 
Jahre bis 1785 als Handlungsbedienter bei ihm in Dienſten 
blieb. 

Dieſer Valentin, genauer Johann Valentin Battiany, 

Sohn des Johann Jakob Battiany und der Maria Unna Me— 

nebrea, gründete mit ſeinem Bruder Jakob Battiany und 

den drei Greſſoneyern Joſeph und Valentin Beck und Un— 
ton Zimmermann eine Handelsgeſellſchaft in Freiburg. 
Er trat aber 1795 aus dieſer Geſellſchaft aus, heiratete in 
Offenburg am 23. September 17953 die Schweſter des Prä— 

monſtratenſerpaters und Profeſſors Simon Bierling vom 
Kloſter Ullerheiligen und eröffnete in Offenburg ein Geſchäft, 
das noch heute beſteht. Er ſtarb 1845 in Offenburg. Sein 
Sohn war Joſeph Unton Battiany 1797- 1865, ſein Enkel 
Franz Battiany 1854—1881; ſein Urenkel Joſeph Battiany 
lebt noch als Privatmann 75jährig in Offenburg. Sein ein— 
ziger Sohn hans Georg Battiany, der die fünfte Generation 
in Offenburg vertreten hätte, iſt im Weltkrieg gefallen, aber 
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Nachkommen aus der weiblichen Cinie ſind in größerer Zahl 
vorhanden!. 

Nun erhebt ſich die Frage, ob auch die beiden Familien 
Bathiany in heitersheim, die des Kaufmanns Ludwig Ba— 
thiany und die des Kreuzwirts Karl Bathiany, aus Greſſoney 
ſtammen. Beide Familien können lückenlos auf den Meßner 
Bartholomäus Bathiany zurückgeführt werden, der ſich am 
28. Januar 1725 mit Anna Maria Fünfgeld verheiratete. 
Leider iſt nicht angegeben, woher er ſtammt. Ich halte jedoch 
die Zugehörigkeit der heitersheimer Bathiany zur Greſſo— 
neuer Sippe für höchſt wahrſcheinlich, da ich im Stadtarchiv 
Freiburg in einem kaufmänniſchen Geſchäftsbuch (Brief Ro— 
pierbuch Nr. 5 für 1790—1791 fol. 176) die Notiz fand: 
„Haitersheim, H. Battiani an der Straß, d. 5. May 1790. 
Beiliegend überſchicke Euch den aus Turin erhaltenen Cauf— 
ſchein, von denen andern Schriften iſt aber nichts vorhanden 
geweſen.“ Turin war damals die hauptſtadt des Königreichs 

Sardinien, die dortigen Behörden waren für Greſſoney zu— 
ſtändig. 

In Heitersheim lebte außerdem im 19. Jahrhundert ein 

Gaſtwirt Peter Joſeph Badiani. Er war am 1. Auguſt 1796 
in Solothurn geboren, verheiratete ſich am 23. Juli 1818 in 

heitersheim mit Anna Barbara Mayer von Seefelden und 
ſtarb mit Hinterlaſſung mehrerer Kinder am 11. Dezember 

1850. Solothurn könnte für dieſen Badiani eine Zwiſchen— 
ſtation zwiſchen Greſſoney und heitersheim geweſen ſein, es 

läßt ſich aber nichts hierüber nachweiſen. 
Näher an Greſſoney rückt die Familie Scheyli heran, die 

auch heute in Heitersheim noch vertreten iſt. Der Stamm— 
vater iſt „der alte öwenwirt“ Johann Scheuli aus dem Tal 

Hoſta, er hat am 15. Hpril 1668 zum erſtenmal und im Ja— 

nuar 1682 zum zweitenmal geheiratet und iſt am 21. April 
1688 geſtorben. Ein Peter Scheyli, wahrſcheinlich der Bruder 
des vorhergehenden, hat im Februar 1677 geheiratet und iſt 

am 14. März 1715 geſtorben. In Greſſonen war unter denen, 
die im Jahre 1567 einen deutſchſprechenden Geiſtlichen haben 
wollten, ein Jacques Chalyn, wofür ein Greſſoneyer „Schä— 
lin“ ſchrieb. Im Leumundszeugnis des Peter Curta vom 
Jahre 16982 wird ein Publicus Procurator et Sindicus Chri— 
ſtophorus Cheillio in Greſſoney erwähnt, und am 28. Januar 
1786 ſtiftete ein Johann Chriſtoph Cheillio in Greſſoney 
1000 Civres für eine Kapelles. In Freiburg erſcheinen von 
1670 bis 1674 als Bezahler von Pfundzoll auf den Jahr— 

märkten nicht nur Johann und Peter, ſondern auch Chriſten 

und Jakob Chaeli (auch Chaeilj, Chaelj, Schaeilj, Schaeuli 
und Schayli geſchrieben). Als gegen Ende 1674 der ver— 
heerende holländiſche Krieg ſich in die Gegend Freiburgs zog, 

als die Franzoſen von Breiſach aus Kaubzüge unternahmen, 
Staufen und heitersheim, Holzhauſen und Buchheim über— 

fielen und die Zahl der die Freiburger Jahrmärkte beſuchen— 

den händler von 106 und 85 auf 7 und 11 Perſonen herab— 

ſank, blieben die Scheyli aus und mit ihnen viele andere. 
Mit dieſen Angaben iſt noch nicht bewieſen, daß die Heiters— 
heimer Scheyli aus Greſſoney ſtammen, aber die Tatſache, 

mHherr Joſeph Battiany in Offenburg beſitzt mehrere Urkunden, 
auf denen die obigen Angaben beruhen. 

2 Dgl. S. 39, Anm. 4. 
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daß ſie Augstäler ſind, daß der Name ſich in Greſſoner findet 

und daß der Name nur ſelten vorkommt, macht ihre Abſtam— 

mung aus Greſſoney wahrſcheinlich. 

Mit Sicherheit läßt ſich dagegen die Familie Rnobel, die 

im 18. Jahrhundert in heitersheim lebte, auf Greſſoney zu— 

rückführen. Die Greſſoneyer Familie ſpaltete ſich in zwei 

Zweige, von denen der eine ſich Knobal, der andere Squi— 

nobal oder Schinobal nannte. Die Squinobal haben unter 

ihren UAhnen zwiſchen 1665 und 1806 drei Geiſtliche, von de— 

nen zwei Erzprieſter waren und einer ſich ſchriftſtelleriſch be— 

tätigte. Es iſt auch möglich, daß die beiden Johann und Ja— 

kob Schinabol, die im Jahre 1567 unter den Bittſtellern um 

einen deutſchſprechenden Pfarrer angeführt ſind, zur Sippe 

Schinobal gehören. Daß die Mutter des Johann Peter Curta 

in Freiburg eine Joanna Schinobal war, wurde ſchon S. 59 

erwähnt. 

Die heitersheimer Samilie Knobel beginnt mit Johann 

Peter Knobel, der am 29. Januar 1725 die Maria Urſula 

Sitterlin heiratete und von ihr elf Kinder bekam. Er war 

Kaufmann und ſtarb am 16. Oktober 1750. Sein Sohn Franz 

Joſeph Knobel war Müller, Dogt und Zoller und hatte eben— 

falls elf kinder. Eines davon war der Kaufmann Alois Rno— 

bel (1763- 1804), der in den Jahren 1781 bis 1795 in den 

Freiburger Kaufhausbüchern als Bezieher von Waren oft ge— 

nannt iſt. Nachkommen mit dem Namen Knobel ſind in hei— 

tersheim nicht mehr vorhanden. die letzte Knobel zog nach 

Baſel und ſoll dort vor einigen Jahren geſtorben ſein. Be— 

deutſam iſt aber eine Stelle in dem Büchlein des klbbs Duc 

über die Pfarrkirchen in Greſſoney. Er ſchreibt dort Seite 109: 

Gewiſſe Wohltäter in Deutſchland, die nicht bekannt ſein 

wollen, haben am 28. Mai 1772 in heitersheim für die Er— 

richtung der 15 Stationen unſeres herrn J(eſu) C.(hriſti) ein 

vermächtnis gemacht mit der Verpflichtung, jährlich zwei 

hl. Meſſen zu leſen und unter die Armen eine beſtimmte 

Summe zu verteilen. Wir gehen wohl nicht fehl mit der Un— 

nahme, daß die Knobel dieſe Stiftung gemacht haben oder 
wenigſtens an ihr beteiligt ſind. Nebenbei ſei erwähnt, daß 

ein Joſeph Knobel, Bürger zu Heitersheim und Freih. von 

Reinachiſcher Schaffner in Munzingen, laut dem Unniver— 

ſarienbuch in Munzingen Seite 31 für ſich und ſeine Ehefrau 

Anna Katharina Jürndorfer ums Jahr 1717 zu einer ſtillen 

Meſſe 20 Gulden ſtiftete. Er iſt in den Heitersheimer Kirchen— 

büchern nicht zu finden; über ſeine Zugehörigkeit zu den 
Greſſoneyer Knobel kann daher nichts ausgeſagt werden. 

Uuch über die herkunft eines Georg Knobell und eines Jo— 

hann Knobell, die ſchon 100 Jahre vorher in Breiſach ſich ver— 

ehelichten, iſt nichts bekannt BBreiſacher Ehebuch am 16.Hpril 

1617 und am 5. November 1623 fol. 54). 

Eine förmliche Kolonie von Savoyarden befand ſich in 

Staufen. Ein Johann und ein Nikolaus Caſtell wurden ſchon 

erwähnt, desgleichen der aus Greſſoney ſtammende Kauf— 

mann Guſtav Monterin, der eine Wilhelmine Montering aus 
St. Georgen zur Frau hatte. Auf die Familien hugard, Carr 
und Nino brauche ich hier nicht einzugehen, denn ſie ſtammten 
zwar aus Savoyen, aber beſtimmt nicht aus Greſſoney. Auch 

bei Mauritius Martin und ſeiner Ehefrau Salame Schauma, 
die 1684 in Staufen einen Sohn Johannes taufen ließen und 
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im Taufbuch Sabaudienses (Savoyer) genannt werden, liegt 

wahrſcheinlich keine Übſtammung aus Greſſonen vor. Da— 

gegen ſtammen die Familien Menebrea, Werra, Rial 

und Veltin wahrſcheinlich aus Greſſoney, denn ſie werden 

als Augstaler bezeichnet, und in Greſſonen gab und gibt es 

zum Ceil noch heute Dertreter dieſer Namen. 

Die Menebrea (auch: Mannebrey, Menabrey, Menen— 

brey, Manebre, Menebre, Menibre, Menibri, Mönebre, 

Menebrä u. dgl.) haben in ihrer Uhnenreihe ſchon in der 

mehrfach erwähnten Urkunde vom 5. Mai 14581 einen Per— 

treter. Im Jahre 1567 war der Bürgermeiſter Peter Mema— 

briaz mit dabei, als ein deutſchſprechender Geiſtlicher ver— 

langt wurde, und im 17. Jahrhundert lebten zwei Geiſtliche 

dieſes Namens. In F§reiburg ſind die Menebrea als Beſucher 

der Jahrmärkte von 1556 bis 1590 ungefähr 66 mal und in 

den Jahren 1602 bis 1624 etwa 35 mal belegt, öfters werden 

ſie als Tuchleute bezeichnet. In den Jahren 1671 bis 1674 

treffen wir ſie im Freiburger Kaufhaus 10 mal, im Jahr 1788 

zweimal als Bezahler von Pfundzoll für Seife, leider immer 

ohne Ungabe der Herkunft. In den Rirchenbüchern in Stau— 

fen ſind die Menebrea vom Jahre 1683 bis ins 19. Jahr— 

hundert hinein fortlaufend vertreten; die Einträge beginnen 

mit dem unerwarteten Tode der Anna Maria Wetterin, der 

Ehefrau des Jakob Menibri, am 21. Dezember 1685, und ein 

Eintrag im Ehebuch vom 5. Februar 1709 weiſt endlich auf 

die herkunft der Familie hin; er beſagt, daß ein junger 

Ehemann Johann Jakob Menebre, der ſich mit Anna 

Maria Trommenſchlager aus Breiſach vermählte, aus dem 

Augstal ſtamme. Auch in Breiſach werden wir noch auf den 

Namen Menebrea ſtoßen. Hier ſoll nur nebenbei erwähnt 

ſein, daß auch in Kirchzarten eine Familie Menebre vom 

Jahre 1749 an bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts belegt 

iſt. Sie beginnt mit den Eheleuten Franziskus Menebre und 

Unna Maria Brunoin, die 1749, 1752 und 1755 Kinder tau— 

fen laſſen. Ein Sohn aus dieſer Ehe, Johann Georg Mene— 

bre, iſt im Beſitz des Bürgerrechts und heiratet am 18. Ok— 

tober 1774 die Maria Undrißin aus Wittental und am 11. Juni 

1781 die Maria Langin aus Rirchzarten. Aus erſter Ehe 

ſtammt der Nachtwächter Undreas Menebre 1775 - 1855 und 

der Küfer Nepomuk Menebre f 1845, aus zweiter Ehe Jo— 

hann Georg Menebre 1785—1855, der Bürger, Taglöhner 

und zuletzt Bettler war und unverheiratet ſtarb; zwei Nichten 

von ihm hatten mehrere uneheliche Kinder. „Lebensläufe in 
aufſteigender und abſteigender Linie!“ Die Derehelichung 

des Stammvaters Franziskus, der 1756 ſtarb, iſt im Ehebuch 

in Kirchzarten nicht eingetragen. Es fehlt daher jeder Hin— 

weis auf ſeine Herkunft, doch legen die Seltenheit des aus— 

ländiſchen Familiennamens und die Übereinſtimmung der 

Vornamen Johann Georg und Franz mit den Vornamen der 

Menebre in Staufen die Vermutung nahe, daß auch die Kirch— 

zartener Familie aus dem Augstal ſtammt und mit der Stau— 

fener Familie irgendwie zuſammenhängt. 

Die Werra ſind ſchon in der erwähnten Urkunde vom 

8. September 1577 genannt und haben 1567 einen Ühnen 

Undré Werraz unter den öfters erwähnten Bittſtellern um 
einen Geiſtlichen. In den Freiburger Standgeldbüchern wird 
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ein hans Werr von Greſcheney auf dem Faſtenmarkt 1565 
und ein Udam Werr von Greſchenei auf dem Faſtenmarkt 
1567 erwähnt. Ein Hugstaler namens Johann Werra, in 
Staufen wohnhaft, bezog 1756 und 1757 Waren von dem 
Raufmann Moriz Montfort in Riegel laut deſſen Geſchäfts— 
buch im Freiburger Stadtarchiv, und in den Sreiburger Kauf— 
hausbüchern iſt Sranz Antoni Werra in Staufen zwiſchen 1768 

und 1785, wo er am 21. Mai im Alter von 66 Jahren an 
einem Schlagfluß ſtarb, 25 mal, ſeine Witwe in den Jahren 

1785 bis 1791 etwa 6 mal vertreten. Die Reihe der Werra 

in den Kirchenbüchern Staufens beginnt am 24. November 
1708 mit der Vermählung des Johann Jakob Werra ex 
Augst al mit Hnna Catharina Rnoblocherin aus Staufen und 
geht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Auf dem Friedhof 
in Staufen hatten ſie ein Familiengrab. 

Die Rialoder Real, vielleicht auch Royal, zu deren Vor— 
fahren ein Erzprieſter Joannes Antonius Rial 1716—1790 
gehört, zahlen von 1655 bis 1658 auf den Freiburger Jahr— 
märkten ſiebenmal Standgeld. Das Zunftbuch des Stadt— 
archivs nennt 1652 einen hans Jakob Riol als Mitglied der 

Zunft zum Falkenberg (P. XXIII. 2, Blatt 61). In Stau— 
fen iſt ein Johann Jakob Riall am 5. §ebruar 1709 Zeuge 
bei der Trauung des Johann Jakob Menebre, und ein Jo— 

hann Jakob Royal oriundus ex Augstal heiratet im Jahre 
1720 die Franziska Scheibingerin und im Jahre 1743 in zwei— 
ter Ehe die Maria Barbara herzogin; er bekommt mehrere 
RKinder und ſtirbt am 1. April 1762. Sechs Jahre vorher, am 
9. Februar 1756, war ein Sabaudus (Savoyer) Joſeph Un— 

tonius Rea in Staufen geſtorben. Es wurde ſchon Seite 43 
erwähnt, daß die am 22. Oktober 1818 verſtorbene Frau des 

Johann Joſeph Caſtell in Elzach eine geborene Anna Maria 
Rial aus Greſſoney war, ein anderer Zweig der Familie Rial 
aus Greſſoney hatte ſich in Wangen im Allgäu ſeßhaft ge— 
macht. 

Der Name Deltin oder auch Weltin findet ſich im 17. und 
18. Jahrhundert in den Rirchenbüchern verſchiedener Ge— 

meinden ziemlich häufig, es iſt jedoch ausgeſchloſſen, daß es 

ſich dabei immer um Mitglieder der gleichen Sippe handelt. 
Beachtlich ſcheint mir nur der Eintrag vom 12. Januar 1750 
im Ehebuch in Staufen, wonach der ledige Johann Stephan 

Veltin, ehelicher Sohn des Joannes Petrus Veltin aus Hugs- 
tal, ſich mit knna Catharina Knoblerin, der Witwe des Jo— 
hann Jakob Werra, verheiratet. 

Die Stadt Staufen unterhielt lebhafte Beziehungen zur 
Stadt Breiſach, und öfters fanden Ehen zwiſchen Unge— 

hörigen der beiden Städte ſtatt. Da Breiſach von jeher einen 

ſtarken handel hatte und ſeit dem 17. Jahrhundert mit zahl— 
reichen Truppen belegt war, hoffte ich, mehrere Greſſoneyer 

Familien dort nachweiſen zu können. Es fanden ſich auch in 
den Kirchenbüchern ziemlich viele Namen, die mit Namen aus 
Greſſoney übereinſtimmen, wie Laurent, Lerch, Mehr, Perot 

und Peroz, Schelin (Chaillion), Valle, Veltin und Zuemſtein, 
aber es fehlen alle Anhaltspunkte zur Beſtimmung der Her⸗ 

kunft aus Greſſoney. Nur in einem Falle iſt die Übſtammung 
aus Greſſoney ganz ſicher. Am 24. Mai 1610 heiratete Wil— 
helm Ronckh auß dem KHugstal in graſchoney die 
Margareth Nieflerin aus Breiſach, die zwiſchen 1611 und 1629 
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fünf Kinder zur Welt brachte. Näheres konnte ich über den 
Breiſacher Aufenthalt dieſes Ronckh nicht feſtſtellen, der 30W 
jährige Krieg hat wohl alle Spuren verwiſcht. Ronckh gehört 
zur Sippe der Ronco in Greſſoney, die ſchon in der Urkunde 
vom 15. September 15771 belegt und auch unter den Bitt— 
ſtellern um einen deutſchſprechenden Geiſtlichen am 19. Au— 
guſt 1567 durch Jacques de Ronco, notaire, und durch Fran— 
vois Ronc vertreten iſt. Sehr wahrſcheinlich iſt auch die Greſ— 
ſoneyer Übſtammung bei einem Jaͤkob Mamebreth auß 
dem Hugstall, der unter dem 20. Oktober 1608 im Ehebuch 
in Breiſach eingetragen iſt. Denn aus den Caufeinträgen ſei— 
ner Kinder in den folgenden Jahren ergibt ſich, daß Mame— 
breth ein hör- oder Schreibfehler für Manebre iſt, ein Name, 
der uns von Staufen her bekannt iſt. 

Don Ettenheim wurde ſchon Seite 59 geſprochen. Dort 
ſoll nach dem Büchlein des Abbé Duc über die Pfarrkirchen 
in Greſſonen (Seite 150) ein Menebrea, der auch Perro ge— 

nannt wurde und Geiſtlicher war, im Jahre 1702 geſtorben 
ſein: „Menebrea soit Perro, qui a bäti la maison Zerflu en 

1672, fcuré à Ettenheim dans le grandduché de Bade P'an 

1702.“ In der Cat leſen wir im Totenbuch von Ettenheim, 
daß dort am 20. Mai 1702 der honoratus et denotus vir et 

civis Ettenheimensis Dominus Jacobus Perro in frommer 

Weiſe (pie) verſchieden ſei. Mit der Angabe, dieſer Perro 
ſei in Ettenheim curé (Stadtpfarrer) geweſen, befindet ſich 

der Übbé Duc im Irrtum. Er hielt zwei Brüder Namens 

Johannes Perro und Johann Jakob Perro für einund— 
dieſelbe Perſon. Hus den Akten des Freiburger Stadtarchivs 
über die Prozeſſe des Peter Curta im Aktenbündel „Schuld— 

ſachen 1711—1715“ ergibt ſich, daß Johannes Perro Geiſt— 
licher im Augstal war, während ſein Bruder Johann Jakob 
Perro ſich in Ettenheim niederließ, das Bürgerrecht erwarb, 

die Unna Maria Henningerin heiratete und von 1785 an 
ſieben Kinder taufen ließ, bei denen der Umtsſchultheiß 
Melchior Sartori Pate war. Ein am 30. September 1790 

geborener Sohn erhielt den Namen Johannes und iſt der 

Seite 390 erwähnte Fourier Johann Perro. Der Geiſtliche 
Johannes Perro im Kugstal war kränklich und ſetzte vor 
ſeinem Tode dieſen Sohn ſeines Bruders Jakob Perro zum 
Erben ſeiner Liegenſchaften ein. Der junge Johann Perro 

begab ſich von Ettenheim nach Greſſoney und trat dort ſein 
Erbe an, kehrte aber nach ſechs Jahren nach Ettenheim zu— 
rück. Als ſein Vater 1702 ſtarb, erbte dieſer Sohn zu den 

von ſeinem geiſtlichen Oheim ererbten Ciegenſchaften auch 
noch wie ſeine Geſchwiſter einen Teil der von ſeinem Dater 

herrührenden Güter in Greſſoney. Seine verwitwete Mutter 

Anna Maria Henningerin heiratete bald nach dem Tode 
ihres Ehemannes den Ettenheimer Bürger Johann Jakob 

Collofrath. Die Ettenheimer Familie Perro war mit dem 
erwähnten Peter Curta in Freiburg verwandt. Letzterer 
veranlaßte die Erben des 7 Johann Jakob Perro, ihm die 

in Greſſoney liegenden Güter Perros zu verkaufen und 

überredete auch den jungen Johann Perro, der bei ihm 
eine kaufmänniſche Lehre durchmachte, ihm die von deſſen 

geiſtlichem Oheim ererbten Güter abzutreten. Die Perroſchen 
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Erben in Ettenheim hatten ihre Güter in Greſſonen nie 

geſehen und verkauften ſie, ohne ihren Wert zu kennen. 

Sie hielten ſich deshalb bald für übervorteilt und ſtrengten 

gegen Peter Curta einen Prozeß an. Huch der junge Johann 

perro, der im Vertrauen auf die Unterſtützung Curtas nach 

Beendigung ſeiner Lehre ein eigenes Geſchäft gegründet 

hatte, ſich aber von Curta im Stich gelaſſen wähnte, ſchloß 

ſich der Klage an. So entſtand ein Doppelprozeß, von dem 

Seite 39 berichtet wurde. Der junge Johann Perro trat, 

da er mit der Kaufmannſchaft kein Glück hatte, in den 

Kriegsdienſt und wurde in dem Infanterieregiment des 

Generals Jaxtheim Sourier. Der General nahm ſich ſeines 

Furiers wegen ſeiner Forderung an Curta beim Stadtrat 

in Freiburg tatkräftig an, aber trotz des günſtigen Urteils 

vom 8. Juli 1712 erhielt Johann Perro ſeine Güter nicht 

zurück, weil Curta gegen das Urteil appellierte. Nach dem 

ſpaniſchen Erbfolgekrieg nahm Johann Perro von neuem 

Kriegsdienſte bei den venezianiſchen Truppen, machte mit 

ihnen einen Türkenkrieg mit, wurde aber von den Türken 

gefangen und erſt nach dreijähriger harter Gefangenſchaft 

freigelaſſen 1. Nach Hauſe zurückgekehrt erfuhr er, daß die 

Prozeßkoſten inzwiſchen auf 1000 fl geſtiegen ſeien und daß 

ſeine Derwandten dieſe Zumme aus ſeinem Dermögen be— 

zahlt hatten. Es nützte ihm nichts, daß am 14. März 1717 

das Urteil zweiter Inſtanz wieder für ihn günſtig war und 

Curta zur Bezahlung von 1502 fl verurteilt wurde. Denn 

nun wurde Curta zahlungsunfähig, und Perro war in Ge— 

fahr, alles zu verlieren. Er machte daher in einer neuen 

Klage geltend, daß ſeine ſeit acht Jahren beſtehende For— 

derung an Curta als bevorrechtigt zu betrachten ſei und 

nahm als Fourier wieder Dienſte bei dem Kommandanten 

von klltbreiſach, dem Generalfeldzeugmeiſter Baron d'Arnan. 

Es berührt uns ſehr wohltuend, daß dieſer hohe Offizier 

wie einſt der General Jaxtheim ſich um die Sorgen ſeines 

Unterofftziers lebhaft kümmerte und ſich in einem beſon— 

deren Brief an die Dorderöſterreichiſche Kegierung für ihn 

einſetzte in Anſehung, „daß dieſer Menſch Einige Jahre beym 

Chriſtenfeindt gefangen geſeſſen, mithin daß ſeinige höchſt 

nöthig (habe)“. Er fügt wohlwollend hinzu: „Ein ſolches 

zu demerieren, iſt mir Jede occasion praetios“. Es läßt 

ſich nicht mehr nachweiſen, ob die Unſprüche des Fouriers 

befriedigt wurden. Wir erſehen aus den Prozeßakten nur 

noch, daß Peter Curta das Gut, das Johann Perro von 

ſeinem geiſtlichen Oheim geerbt hatte, ſchon vor Jahren an 
Johann Citſchgi aus Krozingen abgetreten hatte und daß 

letzterer wie auch ein hans Jakob Caſtell aus Greſſoney 

im Mai 1724 vor dem Stadtrat in Freiburg wegen der 

Perroſchen Güter in Greſſoney erſchienen. Es iſt jedoch 

nicht nachzuweiſen, was ſie erreichten. Auch die weiteren 

Schickſale des Fouriers Johann Perro ſind unbekannt. 
    

In den Kriegen mit SFrankreich war das Schickſal der Kriegs— 
gefangenen verhältnismäßig erträglich, denn Kaiſer Leopold I. und 
Rönig Ludwig XIV. hatten ſich 1692 durch einen Dertrag über Be— 
handlung, Verpflegung und Auswechſlung der Gefangenen geeinigt. 
Dagegen war das Los der Gefangenen in den Türkenkriegen höchſt 
traurig. Was den Türken in die hände fiel, wurde niedergemacht 
oder als Sklave verkauft oder als Kuderknecht auf den Galeeren ver— 
wendet. Deshalb gaben die deutſchen Soldaten den die Waffen 
ſtreckenden Türken kein „Quartier“. Ogl. Feldzüge des Prinzen 
Eugen von Savoyen 1, 424f. 
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Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts, alſo ziemlich 

gleichzeitig mit Johann Jakob Perro in Ettenheim, tauchen 

auch Perro PPero und Bero) in Riegel auf. Ein Johann 

Bero, Sohn des Franz Bero und der Margareta heinmännin, 

vermählt ſich dort 1686 mit Catharina Döblerin, und nach 

dem Caufbuch der Freiburger Münſterpfarrei läßt ein in 

Riegel geborener Sebaſtianus Perro vom Jahre 1682 an 

mehrere Rinder taufen, die ſich bis ins 19. Jahrhundert 

hinein in Freiburg fortpflanzten. Die Verſuchung liegt nahe, 

alle dieſe ziemlich gleichzeitig in Ettenheim, Riegel und 

Freiburg auftauchenden Perro von Greſſoney abzuleiten. 

Indeſſen muß in Betracht gezogen werden, daß ein Breiſacher 

Bürger namens Maturin Pero, der ſich am 16. Juni 1692 

in Breiſach verehelichte, aus Ungers in Frankreich ſtammte 

(Ehebuch fol. 495). In Greſſoney werden die Perro erſt— 

mals in der ſchon mehrmals erwähnten Urkunde vom 

5. Mai 1458 genannt!. 
Aus den Prozeßakten des Peter Curta ergibt ſich für die 

Beziehungen zwiſchen Ettenheim und Greſſonen noch fol— 

gendes: Der oben erwähnte hans Jakob Caſtell war der 
Sohn des Franz Caſtell aus Greſſoney. Er war mit Chriſtina 

Perro, der Schweſter der beiden Brüder Johannes Perro 

und Johann Jakob Perro, verheiratet und befand ſich am 
18. Januar 1704 in Ettenheim, wo die Perroſchen Erben 

ihn bevollmächtigten, ihre Güter in Greſſonen zu verwalten. 

Von beſonderer Bedeutung iſt die Erwähnung des Se— 

baſtian Guffermann in einem Aktenſtück vom 25. Mai 

1712. Er iſt damals 58 Jahre alter Bürger und Handels— 

mann in Ettenheim und wird in dem Prozeß Collofrath— 

Perro gegen Curta eidlich vernommen. Die Samilie Guffer— 

mann iſt jetzt in Greſſoney ausgeſtorben, wird aber im Jahre 

1842 von Rarl Schott Seite 215) noch in der Schreibung 

Gofermann angeführt. Ein Franz Guffermann, einmal 

mit dem Zuſatz „von Greſcheneny“, iſt in den Freiburger 

Standgeldbüchern in den Jahren 1551—1572 etwa zwanzig—⸗ 

mal und in den Jahren 1595 —-1597 viermal eingetragen, 

darunter zweimal als Tucher. Ein Dinzenz Guffermann 

ſteht von 1557 1566 ſechsmal in der Liſte, einmal mit dem 

Zuſatz „von KHugstal“, ein Petter Guffermann beſuchte den 

Martinimarkt 1596. 

Uuch die Greſſoneyer Familie Thedy iſt in den Srei— 

burger Kaufhausbüchern häufig vertreten. Kuf die verſchie— 
denen Spielarten des Namens Thedy wurde ſchon Seite 38 
hingewieſen. Der Name kann von dem Namen des Walliſer 

Lieblingsheiligen Theodul abgeleitet ſein, wie ja viele Fa— 
miliennamen von lateiniſchen oder griechiſchen Dornamen 
ſtammen (Theodul — Gottesknecht), wahrſcheinlicher aber 

geht der Name Thedy auf germaniſches theuda (gotiſch 

thiuda, ahd. diet Volk) und die Derkleinerungsform 
theudila zurück, woraus ſich nicht nur die auf deutſchem Ge— 

biet öfters vorkommenden einſtämmigen Roſeformen mit y 

oder i wie Thedy, Thedi, Thede, Tette, Deddi, Dede, Dode 
und Doden, ſondern auch die Formen mitel wie Dedel und 
Dodel erklären (Ugl. die Namenbücher von Socin, Seite 182, 
Unmerkung, und von heintze-Cascorbi, Seite 258f.). 

1 Dgl. S. 44, Anm. 5.



Im 17. und 18. Jahrhundert gab es in Greſſoney vier 
Notare, einen hohen richterlichen Beamten und fünf Geiſt— 
liche namens Thedu, und drei Thedy aus Greſſoneu, ein Ja— 
kob, ein Johann und ein Johann Peter, waren 1670, 1672 
und 1675 an der Freiburger Univerſität immatrikuliert. Im 

Freiburger Handel ſind die Theödy von 1570 bis 1657 unter 
verſchiedenen Namensformen als Bezahler von Standgeld 
belegt und werden im RKaufhaus in den Jahren 1768 bis 1793 
als Bezieher von Waren oft genannt. Bald handelt es ſich 
um Handelskompagnien, wie Gebrüder Thedy oder Marx 

Thedy & Cie., bald ſind es einzelne, wie Franz Anthoni oder 
Joſeph oder Johann oder Jakob oder Peter oder Sebaſtian 
oder Auguſtin Thedy. Der Aufenthaltsort iſt meiſtens unbe— 

kannt, denn manche hatten keinen feſten Wohnſitz, ſondern 

hauſierten von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Erfreulicherweiſe 
läßt ſich dies in einem §alle nachweiſen. Ein Johannes Ja- 
cob Thedy mercator oriundus ex Augstal und Anna Maria 
Gigerin ließen in der Pfarrei herdern am 22. Mai 1766 einen 
Sohn auf den Namen Johann Jakob taufen, wobei Daniel 
Zumſtein aus Buchheim und Franziska Hornin aus Freiburg 
Paten waren. Das Rind ſtarb ſehr bald nachher. Das Ehe— 

paar wird in den Rirchenbüchern in herdern nicht mehr ge— 

nannt, aber neun Jahre ſpäter treffen wir es wieder in 
Mengen, wo die Frau kluna Maria Gigerin am 16. Mai 1775, 

abends 9 Uhr durch eine Geburt überraſcht wurde. Das Rind 
wurde am folgenden Tag von dem dortigen evangeliſchen 
Geiſtlichen in Unweſenheit von vier Zeugen auf den Namen 

Johann Georg getauft, die Taufe wurde jedoch am 2. Juni 
in Munzingen von dem dortigen katholiſchen Geiſtlichen wie— 
derholt. Aus dem diesbezüglichen Eintrag im Taufbuch in 

Munzingen erfahren wir Namen, Beruf und herkunft des 
Vaters und der Mutter; es heißt: Joannes Georgius, filius 
Jacobi Thedi, artis suàe Nundinatoris Pedemontan, ex 

Augstahl et matris Annae Gigerin (Sohn des Jakob Chedi, 
ſeinem Berufe nach piemonteſiſcher händler oder, wie der 

entſprechende Taufbucheintrag in Mengen lautet „durch— 

reiſender Krämer“ aus dem Augstal). Auch dieſes Kind 
ſtarb ſchon am 21. März 1779 in Munzingen, wo es viel— 
leicht während der Wanderfahrten ſeiner Eltern in Pflege 

gegeben war. Von einem Unton Dödi iſt feſtgeſtellt, daß er 

aus Wehr ſtammte und am 7. Huguſt 1764 in Merdingen die 
am 6. Januar 1744 geborene AUpollonia Gretzmaier heiratete 
(Merdinger Familienbuch J fol. 5534, und Ehebuch am 
7. Huguſt 1764). 

Über zwei Kaufleute namens Thedu, die ſich bei uns ſeß— 

haft machten, erfahren wir Genaueres. Es ſind die Söhne 
der Eheleute Johann Jakob Thedy und der Maria Thumiger 
in Greſſoney. Der eine, Kaufmann Kuguſtin Thedy, war 
am 29. November 1762 in Greſſoney geboren. Er heiratete, 
wie mir Herr Stadtpfarrer Brunner in Hauſach i. K. ent⸗ 
gegenkommender Weiſe mitteilte, am 6. März 1788 in hau— 

ſach zum erſtenmal und am 28. Oktober 1819 zum zweitenmal 

und hinterließ bei ſeinem Tode am 9. September 1826 meh— 
rere Kinder. Sein Bruder Joſeph Anton Thedu, „der welſch 
Untoni“, geboren bzw. getauft mit einem Zwillingsbruder 
Johann Joſeph am 5. Juni 1760, handelte laut freundlicher 

Mitteilung des Herrn Stadtpfarrers Dr. Feurſtein in Donau— 
eſchingen (EAlkten des fürſtlichen Archivs, Faſzikel: Handel— 
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ſachen) ſeit 1779 in den fürſtlich fürſtenbergiſchen Landen und 
hatte ſeine Warenniederlage jederzeit im Gaſthaus zum hir— 
ſchen. Am 8. Auguſt 1795 verlieh ihm die fürſtl. hofkammer 
auf ſeine Bitte gegen eine Anerkennungsgebühr von l 
50 kr. das Recht der handelsniederlaſſung, um dem unerträg— 
lichen „Wucher durch die Mehrheit der Kaufleute“ durch dieſe 
Ronkurrenz zu ſteuern. Er hatte ein haus gekauft und bar 
bezahlt und eröffnete nun einen Tuchladen darin. Von ſeinen 
Nachkommen leben noch der Privatmann Otto Thedy und 
der Hofbauer Wilhelm Chedu in Donaueſchingen!. 

Ob auch die wahrſcheinlich aus Polenſtammenden Citſch gi, 
die bei uns ſo ſehr verbreitet ſind, auf dem Umweg über 
Greſſonen zu uns kamen, muß vorerſt unentſchieden bleiben. 

In Greſſonen gibt es ein Geſchlecht Citſchgi, das ſich auch 
Cisco und Liscoz nennt. Es hat mehrere Geiſtliche unter ſei— 
nen Vorfahren und hat ſich in neuerer Zeit um das hotel— 
weſen und um Einrichtung von kutoverbindungen ſehr ver— 

dient gemacht. Mitglieder dieſes Greſſoneyer Geſchlechts 
waren nachweisbar in Freiburg. Ein Student Johann Lizgi 
an der Egg aus dem Kugstal ſtudierte in Freiburg im Jahre 

1698; an der Egg iſt ein Weiler von Greſſoney. Und der 

Bürgermeiſter Johann Nepomuk Litſchgi von Greſſoney 

ſchickte 1809 ſein Töchterchen Leonora Creſzentia nach Frei— 
burg, damit ſie das Schriftdeutſche erlerne. Sie wohnte bei 

Srau Barbara Montfort, die mit den Krozinger Citſchgi ver— 

wandt war, ſtarb aber im gleichen Jahre am Tuphus?. 

Im Breisgau treffen wir die Litſchgi im 17. und 18. Jahr— 
hundert nicht nur in Freiburg, ſondern auch in Ghlinsweiler 
und Pfaffenweiler, in Endingen und Riegel, in Krozingen und 

Staufen, in heitersheim und Neuenburg, in Munzingen und 
Hochdorf. Ein Zweig der Litſchgi in Krozingen wurde 1765 

von Maria Chereſia in den ÜUdelsſtand erhoben. Dank einem 
alten knniverſarienbuch in Pfaffenweiler konnte ich die Breis— 

gauer Citſchgi bis ins Jahr 1610 zurückverfolgen. Wir kämen 
ſogar bis zum Jahr 1610 zurück, wenn meine Vermutung ſich 
bewahrheiten ſollte, daß das ſteinerne Kruzifix am Eingang 
von Ghlinsweiler mit der Jahreszahl 1610 und den Buch— 
ſtaben J. L. von einem Johann oder Jakob Litſchgi geſtiftet 
iſt. Fraglich bleibt auf alle Fälle, ob alle dieſe Familien 
Litſchgi zur ſelben Sippe gehörens. 

Die Freiburger Standgeldbücher nennen noch mehrere 

Ein Zweig der Greſſoneyer Familie Thedy ließ ſich in der zwei— 
ten hälfte des 18. Jahrhunderts in Wangen (Allgäu) nieder, wo die 
Greſſoneyer Familie Linty ſchon ſeßhaft war. Ein Abkömmling des 
Ullgäuer Zweigs der Thedy iſt Herr Dipl.-Landwirt Fritz Thedy in Wei— 
mar, deſſen im Weltkrieg verſtorbener Bruder Dr. Armin Thedy in 
einer ſehr gründlich abgefaßten Familiengeſchichte auch die Abſtammung 
aus Greſſoney ſorgfältig erforſcht hat. 

2 Cotenbuch der Pfarrei St. Martin in Freiburg am 25. Juli 1809. 
Ein Nachlaßverzeichnis iſt im St. Urch. Frbg. Ükten: Erbſchaften. 
Litſchgi Eleonore von Greſſoney 1809, 1 Faſzikel. 

Der Vollſtändigkeit wegen ſei hier beigefügt: Im Jahre 1747 
wurde eine Barbara Citzſchin aus Schleſien wegen eines Diebſtahls in 
Freiburg vom Thurn-Umbt zu 20 wohlangemeſſenen Farrenwadel— 
ſtreichen und Husweiſung aus der Stadt verurteilt (St. Arch. AUkten 
Criminalia). Schon im Jahre 1496 unterſchrieb der Münſterkaplan 
Joß Cütſchin im Freiburger Kaufhaus einen Schuldſchein (St. Arch. 
Sbe 85%60 

Die Ahnlichkeit der Namen und die Herkunft aus Schleſien genügt 
jedoch nicht zu einer Schlußfolgerung.



Greſſoneyer und mehrere klugstaler mit Greſſoneyer Namen, 

aber es iſt nicht möglich, über dieſe Handelsleute Einzel⸗ 

heiten zu erfahren. So werden Raufleute namens Cindte 

(Cinde und Cinte) von 1547 bis 1564 ungefähr 60 mal ge⸗ 

nannt und ſechsmal wird als Heimatort klugstal beigefügt. 

Möglicherweiſe handelt es ſich hier um Ungehörige der Greſ— 

ſoneyer Sippe Cintu, von der ein Zweig im 18. Jahrhundert 

ſich in Wangen (Allgäu) ſeßhaft machte. Auch ein Michel 

Meder wird mehrmals genannt, im Jahre 1556 mit der 

Beifügung „von Greſcheney“, und einige Male finden ſich 

in derſelben Zeit die Greſſoneyer Namen Baſtian und 

Bernhard Biner „uß Hugstal“ und Üdam Bieler Guler 

und Bueler) ſowie Deltin Byler, letztere ohne Ungabe der 

Herkunft. 

Ebenſo hatten die Nachforſchungen nach der Tätigkeit der 

Greſſoneyer Familien Beck Peccoz) und Zimmermann 

im Breisgau nur wenig Erfolg, da dieſe Namen ſich in 

Deutſchland zu häufig finden. Die Familie Beck Peccoz) 

wurde Seite 34 genannt. Zwei Brüder Joſeph Anton Beck 

und Johann Dalentin Beck gehörten 1785 zur Handels—⸗ 

kompagnie Caſtell (Seite 42) und ſind wahrſcheinlich die 

gleichen handelsleute wie die beiden Seite 48 genannten 

Joſeph und Valentin Beck, die ums Jahr 1790 mit den 

beiden Brüdern Battiany und mit Anton Zimmermann in 

Freiburg eine handelsgeſellſchaft bildeten. Ein Markus 

pecco genannt Beck war 1676 bis 1710 Pfarrer in Greſſoney 

St. Jean und machte mehrere kirchliche Stiftungen. — Der 

eben erwähnte Anton Zimmermann wurde ſchon Seite 48 

genannt. Für eine wichtige Mitteilung in dem ſchon mehrfach 

erwähnten Büchlein des Abbé Duc Geite 155) fand ich bei 

uns keine Belege; ſie lautet: „Guilielmus Zimmermann, ff. 
de curé à Gressoney S. Jean 1655 —59, partit, sur la fin 

de 1659, pour Bade où il desservit une paroisse et termina 

ses jours. Ia fondé, en 1665, la chapelle de 8é Marguerite 

à Alpenzon (Gressoney 8S. Jean). 

Andreas Zimmermann, curé dans le grand-duché de 

Bade, légua peu avant 1699 à la mẽme chapelle cinꝗ messes 

annuelles à célébrer en honneur des cinꝗ plaies de N. S. J. C. 

— L'an 1721 il avait cessé de vivre (Act. de visites de 16009, 

1708, 172)).“ 

Zuſammenfaſſend ſei feſtgeſtellt: In den letzten 500 bis 
400 Jahren hat ſich eine große Anzahl von Mitgliedern der 
Greſſoneyer Familien Bathiany, Beck oder Pecco, Bieler, 

Biner, Caſtell, Curta und Curtaz, Gofermann, Rnobal oder 

Squinobal, Lettry, Citſchgi oder Cisco, Marty, Meder, Me— 

nebrea, Montering, Netſcher, Perro, Rial oder Real, Ronco, 

Thedu, Thumiger, Deltin, Werra, ZSimmermann und Zum— 

ſtein als handelsleute, Gaſtwirte und Handwerker und auch 

als Studenten in unſerm Lande teils vorübergehend aufge— 
halten, teils dauernd niedergelaſſen. Als Kufenthaltsorte 

kommen in Betracht: Wehr, Todtnau, heitersheim, Krozin— 

gen, Staufen, Kirchhofen, Ghlinsweiler, Pfaffenweiler, Kirch— 
zarten, Freiburg, St. Georgen, Munzingen, Breiſach, Elzach, 

Biegel, Herbolzheim, Kingsheim, Ettenheim und am Kande 
des Breisgaus Offenburg, Hauſach, Donaueſchingen, hüfingen 

und Stockach. Ebenſo ſtark wie dieſe Einwanderung in den 
Breisgau war trotz der geringen Einwohnerzahl von Greſſonen 
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die Einwanderung von Greſſoneyern nach Konſtanz und ins 

Allgäu, und noch ſtärker die in die Schweiz. 

Bei dieſen Greſſoneyern haben wir es, im Gegenſatz zu 

den andern Savoyern, die wir trotz eines germaniſchen Ein— 

ſchlags zu den Romanen rechnen müſſen“, mit deutſchen 

Stammesgenoſſens zu tun, und zwar mit hochwertigen 

Stammesgenoſſen. Dieſer Umſtand gab mir das Recht, die 

Greſſoneyer aus der Menge der ſavoyiſchen hauſierer und 

handelsleute loszulöſen und ihre Beziehungen zu uns zum 

Gegenſtand einer beſonderen Unterſuchung zu machen. 

Der Zuzug ſolch kraftvoller Menſchen in unſere Gegend, 

die durch die Verheerungen des 50jährigen und des hollän— 

diſchen Krieges und durch die unheimlichen Kriegsſeuchen 

volksarm geworden war, und die Vermiſchung dieſer gleich— 

ſtämmigen, aber doch wieder anders gearteten Gebirgler mit 

den Alemannen der Rheinebene war in bevölkerungspoliti— 

ſcher hinſicht von höchſter Bedeutung. Die größere Beweg— 

lichkeit der Fremden gab dem Geſchäftsgang in Stadt und 

Cand, im Kaufladen und auf den Jahrmärkten neue An⸗ 

triebe. Der Wettbewerb der fremden Waren wirkte anſpor— 

nend auf unſern Handel, auf die heiminduſtrie und die im 

Entſtehen begriffene Großinduſtrie. Ddie Form der ſippen— 

mäßigen Handelsgeſellſchaften, die die Greſſoneyer mit den 

andern händlern geſchaffen hatten, wurde von unſern 

Schwarzwäldern nachgeahmt, und es entſtanden im Schwarz— 

wald die Glasträger- und andern handelskompagnien mit 
    

Dieſe Savoyarden ſtammten aus dem herzogtum Savoyen, alſo 

aus dem Gebiet ſüdlich vom Genfer See und vom Kanton Wallis. 

Wahrſcheinlich hat man aber alle franzöſiſch ſprechenden Händler aus 

dem weſtlichen Oberitalien und auch die aus dem Wallis und der Waadt 

zu ihnen gerechnet. Ihren Namen haben ſie von der Sapaudia, dem 

ſüdlich vom Genfer See gelegenen Kernland dieſes Gebietes. Die Sa⸗ 

paudia war romaniſch, ſie bekam aber einen germaniſchen Bevölkerungs⸗ 

zuwachs, als klétius, der römiſche Statthalter in Gallien, in ihr im 

Jahre 445 die Reſte der Burgunder anſiedelte, die der Vernichtungs—⸗ 

ſchlacht durch hunniſche Scharen bei Worms entgangen waren (geſchicht— 

licher Kern des Nibelungenliedes). Dieſe Burgunder dehnten ſich nach 

dem Tode des Hötius mächtig aus. Ihr Gebiet wurde jedoch 552 von 

den §ranken erobert, kam 870 an das von Welfen regierte Königreich 

hochburgund und 1052 durch Erbſchaft an das Deutſche Reich. Die 

völlige Romaniſierung konnte aber trotz der Zugehörigkeit zu Deutſch⸗ 

land nicht verhindert werden. Die Abhängigkeit war zu Zeiten ſehr 

loſe und hörte ſchließlich ganz auf. Von da an war das herzogtum 

Savoyen ſelbſtändig, wenn auch einzelne Teile gelegentlich vorüber⸗ 

gehend von Frankreich beſetzt wurden. Erſt 1860 fiel der Teil ſüdlich 

des Genfer Sees unter den Namen „Savoie“ und „Haute-Savoie“ ver⸗ 

tragsmäßig an Frankreich. Ich würde daher Bedenken tragen, die ſa⸗ 

vohiſchen händler des 17. Jahrhunderts zu den §ranzoſen zu zählen, 

wie es Friedrich Noack in ſeiner Schrift „Die franzöſiſche Einwanderung 

in Freiburg i. Br. 1677—1698“ (in der Vierteljahrſchrift für Sozial- u. 
Wirtſchaftsgeſchichte Bd. 25, Beft 5) getan hat. 

2 Man könnte dagegen einwenden, daß ein großer Teil der Sa— 
miliennamen nicht deutſch, ſondern italieniſch ſei. Aber es iſt zu be⸗ 
denken, daß es noch keine Samiliennamen gab, als die Walliſer in das 
Custal einzogen. Erſt 2—5 Jahrhunderte ſpäter kamen die Samilien⸗ 
namen auf. Damals ſtanden die Greſſoneyer unter romaniſchen Lehens— 
herrn (Challant und Dallaiſe), die Sprache der Verwaltung, der Ge— 
richte und der Kirche war franzöſiſch, die Notare, die in den Urkunden 
die Namen feſtzuſetzen, wenn nicht gar zu formen hatten, waren mei⸗ 
ſtens Romanen, und manche Namen wurden entweder von lateiniſchen 
Vornamen, wie Marty, oder von Grtlichkeiten abgeleitet, die von An— 
fang an eine romaniſche Bezeichnung hatten wie Caſtell. Dazu kam 
aus verſchiedenen Gründen die Neigung, deutſchen Namen ein roma— 
niſches Ausſehen zu geben und ſich ſtatt Beck Pecco(z) zu nennen, ſtatt 
Cerch Cerco6), ſtatt Ronker Ronco, ſtatt Biner Bonda(z). Daß die aus 
fremden Ländern zugezogenen §amilien, wie Battianu, Citſchgi, Lisco, 
ihre nichtdeutſchen Namen beibehielten, iſt begreiflich. Man vergleiche 
hiermit die Ausführungen über den Namen Chedy Seite 58.



ihrer intereſſanten Verfaſſung. Und ſchließlich wirkten die 
verwandtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Greſſoney und 
den deutſchen Landen als feſtes Band; ihm zufolge konnte 
Greſſoney unbeſchadet ſeiner einwanofreien italieniſchen Ge— 
ſinnung und ſeiner treuen Unhänglichkeit an das ſavoyiſche 
Rönigshaus bis in die neueſte Zeit ſeine Eigenſchaft als 
deutſche Siedlung bewahren!, als Kußenpoſten deutſcher 
Rultur an der Grenze des Welſchlandes. 

Dies Doppelverhältnis trat nach Ludwig Neumann (S. 27) noch 
in neuerer Zeit klar zutage, als der Biſchof von kloſta im Frühjahr 1890 
bei einer Rirchenviſitation den Wunſch ausdrückte, man ſolle das Fran⸗ 
zöſiſche beſſer pflegen. Er erhielt von einem Ritglied der Schulkom⸗ 
miſſion die Untwort: „Monseigneur, à Gressoney nous sommes des 
Italiens et nous parlons allemand.“ Unterdeſſen haben ſich die 
Verhältniſſe allerdings geändert. Die Steigerung des Verkehrs begün—⸗ 
ſtigt die heiraten mit Fremdſtämmigen, die Erſchließung des Gebirges 
für Kur⸗ und Sportzwecke und die Errichtung elektriſcher Unlagen hatte 
die Niederlaſſung italieniſcher Familien und italieniſcher Gewerbe— 

  

treibender zur Folge. Damit ſind die beiden Quellkräfte völkiſcher 
Eigenart, die wir mit der Sormel „Blut und Boden“ zu bezeichnen pfle— 
gen, brüchig geworden. die dritte Quellkraft, die in der Minderheiten— 
frage die Hauptrolle ſpielt, die angeſtammte Sprache, das Deutſche, iſt 
im Verſiegen. Denn die verwandtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen 
Greſſoney und Deutſchland geraten allmählich in Vergeſſenheit, die 
Greſſoneyer Handelshäuſer in der Schweiz und in Deutſchland ſind 
größtenteils in andere hände übergegangen, die jungen Greſſoneyer 
brauchen das Deutſche nicht mehr zu ihrem Fortkommen und ſuchen 
ihre Berufe in Italien, und die deutſche Schule hat aufgehört; der Staat 
ſieht nicht nur auf politiſche und nationale, ſondern auch auf ſprachliche 
Einheit. Deshalb ſprach Karl Bohnenberger (S. 12 Unm. 2) ſchon 1915 
die Meinung aus, daß mit einem raſchen Abnehmen des Deutſchen zu 
rechnen ſei, und Wilhelm Reinhardt ſtellt 1928 die fortſchreitende Ita— 
lieniſierung feſt und fügt (S. 178) hinzu: „Des volkes Sprache iſt des 
Dolkes Geſchichte. Sobald das bolk ſeine Sprache aufgibt — aufgeben 
muß, ſcheidet es aus der Heimat und der Geſchichte feiner Väter end— 
gültig aus.“ Er fügt ſich in das Unabänderliche und beſchränkt ſich auf 
den Wunſch: „Erhaltet wenigſtens die Erinnerung an eure Her⸗ 
kunft, ihr Söhne und ihr Cöchter deutſcher Däter und deutſcher Mütter 
aus dem Walliſer Lande!“ 

Verzeichnis der Familiennamen 

Die Greſſoneyer Namen haben ein Sternchen) 

Seite 

Hlamanus de GreſſonehAiuAy9X.9n¶I 55 
49 

e Ml O0dlteſ(j 38 
e 45 
Be 55⁵ 
ien 48 
Beck (Peeee))ß 54. 35. 42. 47. 53 

Bei5 SrälftziR· 47 
Bero ſ. Perro 

Wieleee 28 
ien 48 
Bifter (Bodesg 53 
oretiar 44 
öI etttttttttttttttt 47 
Bee enn 59 
Phtß e 39 
Breliee, 30 
nttttt 49 
Bllekhart Refiffff 40 
Blirnier 30 
Bütſch 50 
Gt 40 
Gaüſhen gethe 48 
Cilſtel 41ff. 46f. 40. 51 
Challant, 55. 34 
Collofkahhhh h 
GelHafft 46 
ieeee 45 
de ((ee/ 52 35 35ff. 42. 50f. 
een 38 
Delapierre ſ. Zumſtein 
Dablitethnettttttttttttt 54 
Domiger ſ. Thumiger 
ee 39. 40 

eeeeee 36 
Serragattag Biſfchef don eeſte 35. 41 
Sbecbich eeeetss 55⁵ 
SAA ttte 48 
Gigettttt 52 
Glaeiſehttn t tttttt 4¹ 
Glaäſerin mariee 44 
GrN eeef 52 
Grieshaberr 41¹ 

54 

Seite 

Gulffeintitt (efee 51 
GRRftinnn „%„%„ „ 58 
Hauerſpergerin (Bauerſteigerin) Maria lnna...... 47 
BEirt Tlre 51 
Heltrtiirger Eliti aeietttttttt 50 
Heittrich VII Deutſcher Kaiſeetttttt 55 
Herdchiit Matig Barer ttttttttt 50 
Heſſin Marinnmm FPFPF 44 
Hißppach 41¹ 
Hofmammnmnm ⁵r RR 39 
Hernim Sran ileettttt 52 
Hugaroo ł⸗ꝶ„„ 40 
Huindert Fönttee stetttttttt 55 
aleh dot Griett hntt 58 
Jaäxtheinußßßßß m»RRR 39 
Rftobal (Fnobejjßß;ßß; R 49 
Knoblocherin (Knoblerin) Unna Catharina....... 50 
Satgenbecite ttt tttt 40 
Wätetiiet 46 
Laurent: ů·ů 50 
ee e 50 
eee t t 4³ 
iie en 52. 55 
Vitſchg(Cih%% 32 
de Rälliesse 41 
Margherita, Rönigin von Italienn 8 
ee e e 40 
PMRäreteee 42 

eee 4¹ 
eeeeere 48 

55 
e 46f. 
Ife (ezrrfrtrr 44. 40f. 
Meyer von Fahnenberggg 40 
Möfitezind 3„„ 44. 46f. 40 
Meltfetttß (ů 50. 52 
NMeioiiiger ChereſiaalQaQZůh ł 47 
RNaHllllllCCb 42 
Mefeſn 47f. 

WMieflesii Weergeret 50 
Rifis 57. 49 

G 47 
, 59. 50f



5 Aee 5⁵5 

eee 42 

ef 44 

e e 45. 47. 49 

ifitleei eareiszses, 47 

o 42 

eieh (eitee 40. 47. 50 
e 59 

S, e e e 50 
S eö, NefH(-sñů 40 
Schibiei Sen 50 
ö SHelii 48f. 
ScheE 41 
e 41¹ 
She Sliae 40 
e eiſete aiee 5³ 

SEi ie 40 
ites„„„ 55. 40 
Se, 42 

Seite 

e e, eee,, 
e e 42. 44. 45f. 48. 52 
Geiemnie 4⁵ 
Trommenſchlager Hnna Mariingn. 40 

ee 55 
ee, 42 
ieee, 40 

40 
ieeie ietee 47 
et e, ſff 47 
Wannot ſ. Vannoti 
eee, e 47. 40f. 

eee TöIIbſ'Wü 47 
eie 49 
eee 40 
ee 48. 55 
e ss 44f. 48. 52 
BA8efe i Gii 49 

  

  

  

Nachtrag zu Seite 52 Spalte 2: Erſt als dieſe Urbeit gedruckt war, konnte der Nachweis erbracht werden, daß 

auch der Krozinger Zweig der Citſchgi aus Greſſoney ſtammt. Unter den Familienpapieren des herrn Forſtrats 

Franz von Citſchgi in Cittenweiler befindet ſich ein Schriftſtück (Nr. 152) vom 1. Sept. 1665. Darin bekennt ein hanns 

Litſchgi, bürgerlicher Einwohner zu Greſſoney im Augstal, daß er wegen Teilnahme an „Schelt- und Schlag— 

händeln“ zugunſten ſeines Bruders Michel Citſchgi, Bürgers und Müllers in Krozingen, in das Gefängnis des 

Freiherrn von Pfirt in Biengen geraten, aber auf Bitten ſeiner Eltern, des Bürgers und Müllers Hanns Citſchgins 

des Alten und ſeiner hausfrau in Krozingen und ſeines Bruders Melchior Litſchgi, Bürgers daſelbſt, zu einer 

Geldſtrafe von 20 Kronen begnadigt worden ſei. 

In den Rirchenbüchern in Krozingen wird ein Johannes Citſchgi von 1652 an öfters als Trauzeuge und Taufpate 

erwähnt; ein Michael Citſchgi heiratete am 7. Juli 1658 die Maria Leiberin aus Ehrenſtetten und ſtarb 1685 in 

Krozingen, ſein Bruder Melchior Citſchgi heiratete am 29. Sept. 1658 die Maria Sigriſtin von Krozingen und ſtarb 

am 1. Sebr. 1695 daſelbſt. 
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Vom Pranger und verwandten Strafarten 
in Freiburg 

Eine topographiſche und rechtsgeſchichtliche Anterſuchung 

Von Friedrich Hefele 

bwohl der Pranger als Mittel der Strafgerichts— 
barkeit ſchon längſt nicht mehr beſteht, iſt er doch 

nicht aus der Sprache unſeres Volkes verſchwun— 

S== den, vielmehr in ihr in verſchiedenen Wendungen 
noch immer gang und gäbe. Ein Zeichen, wie tief er in der 

Vorſtellung des Volkes verwurzelt iſt. Ja, das Empfinden, 
das für grobe Verſündigung an der Volksgemeinſchaft öffent— 

liche ſchimpfliche Beſtrafung verlangt, iſt gerade in unſern 
Cagen wieder lebendig geworden und auch tatſächlich in dieſer 

oder jener Art und Weiſe mancherorts zum Durchbruch ge— 
kommen. Und die Forderung nach Wiedereinführung des 

Prangers in einer der heutigen Zeit angepaßten §orm iſt 
von manchen Stellen ernſtlich erhoben worden!. Die Pranger— 

ſtrafe iſt ſomit von gewiſſer Bedeutung für die Neuordnung 

des deutſchen Rechts. Im hinblick darauf dürfte, da doch die 

Geſchichte die Lehrmeiſterin der Völker iſt, eine hiſtoriſche 

Unterſuchung über den Pranger und die mit ihm verwand— 
ten Strafwerkzeuge von allgemeiner Bedeutung ſein. hier in 

Freiburg kommt noch ein beſonderes ortsgeſchichtliches In— 
tereſſe hinzu, da über den Freiburger Pranger bisher faſt 

nichts bekannt war. Einzig in dem hübſchen Kufſatz von 

hermann S§lamm über das mittelalterliche Bürgerleben in 
Freiburg? fand ich den Freiburger Pranger und ſeinen Stand— 

ort erwähnt. Von großem Nutzen war es mir, daß ich Ein— 

blick in das Manuſkript einer inzwiſchen im Druck erſchienenen 
umfaſſenden Urbeit über den Prangers nehmen durfte. 

   

J. Die Schupfe 

G. Bader-Weiß und R. S. Bader haben in ihrem Buch 
über den Pranger, deſſen Text bereits feſtſtand, als meine 
erſtmals im Breisgauverein Schauinsland vorgetragenen For— 

ſchungen bekannt wurden, noch die Meinung vertreten, 
Schupfe und Pranger ſeien in Freiburg, und zwar einzig in 

Freiburg, von Unfang an identiſch geweſen, und die entſpre— 

chenden Folgerungen daraus gezogen!. Auch Slamm hat in 
ſeinem erwähnten Kufſatz Schupfe und Pranger im mittel— 
alterlichen Freiburg als ein und dasſelbe angeſehen. Ich ſelbſt 

habe die Baderſche Huffaſſung in allem geteilt, bis ich auf eine 

Stelle im Freiburger Stadtrecht vom Jahre 1275 ſtieß, durch 
die mit einem Male die Frage in neues Cicht gerückt wurde. 

F. Gürtner, Das kommende deutſche Strafrecht. Allgemeiner Ceil. 
Bericht über die krbeit der amtlichen Strafrechtskommiſſion, Berlin 1954, 
80 21 

In der von Prof. §. Heilig 1922 herausgegebenen Neubearbeitung 
des „Freiburger Leſebuchs“ von §. Krönlein. 

G. Bader-Weiß und K. S. Bader, Der Pranger, ein Strafwerk— 
zeug und Rechtswahrzeichen des Mittelalters. Freiburg 1955. Herrn 
Dr. Bader verdanke ich auch noch andere Hinweiſe. 

f. a. O. S. 21f., 88; G. Bader außerdem in: Die heimat. Blätter 
für Baar und Schwarzwald. Beilage zum Donauboten 1932 n. 22 
(12. Nov.). 
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Schon im 12. Jahrhundert war es in Sreiburg laut einer 
Beſtimmung der erſten Freiburger Stadtrechten den Metzgern 
14 Cage vor und nach Martini Gur Zeit der Hausſchlach— 
tungen) verboten, Viehhandel zu treiben. Im Stadtrecht 

von 12752 heißt es dazu noch: „ſwie daz brichet, ſo ſol 

man in ſchupfin.“ Dieſes von Flamm in ſeiner Ge— 
ſchichte des Freiburger Metzgergewerbess überſehene ein— 

deutige Sätzlein iſt ſehr wichtig. Iſt es doch das früheſte und 
zugleich einzige unzweifelhafte Zeugnis dafür, daß auch in 
Freiburg einſt die Strafe des Schupfens üblich, daß alſo auch 

in Freiburg damals Schupfe und Pranger ſprachlich und fak— 
tiſch nicht dasſelbe waren. Denn daß der Wortlaut „ſo ſol 

man in ſchupfin“ gleichbedeutend ſein könnte mit der in nach— 
mittelalterlicher Zeit ſunonym gebrauchten Wendung „an die 

Schupfe“ bzw. „an den Pranger ſtellen“, iſt wohl ausge— 
ſchloſſen. Ebenſo undenkbar iſt es, daß man obigen Satz mit 
andern Beſtimmungen ſozuſagen automatiſch aus einem 
andern Stadtrecht übernommen hätte, ohne ihn in Wirk— 

lichkeit anzuwenden. Unſere Stadtrechtsſtelle von 1275 iſt 

denn auch in der älteren rechtsgeſchichtlichen Literatur? nicht 

auf den Pranger, ſondern eben auf die Schupfe (Prelle) 

bezogen. Das Werkzeug zum Schupfen hieß Schupfe. 

Sie beſtand gewöhnlich aus einem Pfahl mit einem 

    

  

Frau im ſog. Ducking stool (engl., 18. Ih.) 

Aus: H. Fehr, Das Becht im Bilde, 

Eugen Bentſch Verlag, Fürich, München u. Ceipzig, [1925]J, Abb. 158 

beweglichen Querbalken darauf, an deſſen einem Ende ein 

Rorb oder Käfig befeſtigt war. Wenn man den Balken am 

1 F. Keutgen, Urkunden zur ſtädtiſchen Verfaſſungsgeſchichte, Ber— 
lin 1901, S. 122 n. 59. Eine genauere zeitliche Feſtlegung dieſer Be— 
ſtimmung bleibt der Edition der Freiburger Stadtrechte vorbehalten. 

2 Schreiber, Urkundenbuch der Stadt §reiburg 1, 85. 
In der Feſtſchrift zum XXVIII. deutſchen Fleiſcher-Verbandstag 

in Freiburg, Freiburg 1905. 
4 E. Oſenbrüggen, Das alamanniſche Strafrecht, Schaffhauſen 1860, 

S. 111f. und 549; Jakob Grimm, Deutſche Rechtsaltertümer. Dierte 
vermehrte Kusgabe, beſorgt durch A. heusler und R. hübner, Bd. 2 
(Ceipzig 1922), S. 324.



andern Ende niederzog, wurde der in den Käfig geſetzte Miſſe⸗ 

täter auf und ab geſchupft und dazwiſchen in eine unten an— 

gelegte Pfütze oder ſonſt in ein Gewäſſer getaucht!1. Die 

Strafe wurde mit Vorliebe über Leute verhängt, die mit Le⸗ 

bensmitteln irgendwie betrügeriſch umgingen; ſie iſt zumeiſt 

ſpezielle Strafe für Betrugs. Von Straßburg z. B. iſt durch 

das dortige Stadtrecht von 1220 bekannt, daß man Wirte, 

    
Der „Bäckergalgen“ (Phantaſie von Albert Welti) 

Aus: L. Weber, Aus Weltis Leben. 50 Blätter ſeiner Kunſt. 

Hrsg. vom Uunſtwart. München (1912J, Bl. 45 

die im Meſſen des Weines betrogen, aus der Schupfe bzw. 
aus dem daran befeſtigten Korb — 1559 Schandkorb ge⸗, 

nannt — in eine Rotlache fallen ließs. Für dieſen Vorgang 

findet man auch die Bezeichnung „Schnellgalgen“.“ Etwas 

ähnliches war die „Wippe“, auf der 3. B. betrügeriſche Bäcker 

ins Waſſer geſchnellt wurden . In Baſel tauchte man ſolche 

Pgl. 5. Fehr, Das Recht im Bilde, München und Ceipzig 1925, 
S. 109; Bader-Weiß und Bader a. a. S.88f. 

Über den Zuſammenhang zwiſchen Schupfe und dem norddeut— 
ſchen Schoppeſtul, aus dem ſich dort der Kak (Sunonum von Pranger) 
entwickelte, val. Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 20 n. 88f. 

Urkundenbuch der Stadt Straßburg 1 (Straßburg 1879), S. 480 
n. 44; [Ch. Schmidt], Straßburger Gaſſen- und häuſernamen im Nittel— 
alter, Straßburg 1871, S. 111f.; A. Seuboth, Das alte Straßburg, Straß— 
burg 1890, S. 157f.; G. Levi, Zur Geſchichte der Rechtspflege in der 
Stadt Straßburg, Straßburg 1898, S. 45f. 

9. Fiſcher, Schwäbiſches Wörterbuch. Im Fürſtenbergiſchen da— 
gegen war der Schnellgalgen eine beſondere Art des Galgens. G. Bader 
G. G. O. S. 1835. 

5J. Grimm a. a. O. S. 524. Dieſen Vorgang hat der Schweizer 
Maler Albert Welti in ſeiner Kadierung „Der Bäckergalgen“ dargeſtellt. 
L. Weber, Aus Weltis Leben, München 1912. Den Hinweis darauf 

verdanke ich Herrn Bibliothekdirektor Dr. J. Reſt. 
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Leute von der Rheinbrücke aus mehrmals in den Rhein und 

zog ſie dann wieder hochl. Man nannte das „schwemmen“. 

Die Freiburger Schupfe wird als beſtimmte Grtlichkeit 

zum erſten Male durch eine Urkunde vom 25. Mai 15042 be⸗ 

zeugt, einen Schiedsſpruch zwiſchen dem Kloſter Tennenbach 

und einem gewiſſen Wilhelm von Teningen. Darin iſt die 

Rede von „dem huſe, das da lit ze Sriburg bi der ſchupfun, 

dem man ſprichet des von Herdern hus“. An dieſem haus 

hatte Wilhelm von Teningen einen Teil gehabt, den er an 

das Kloſter Tennenbach abtrat. Nach einem wohl erſt aus 

dem 18. Jahrhundert ſtammenden Vermerk auf der Rückſeite 

der Urkunde hätte es ſich um ein haus „in der Schottgaſſen“ 

gehandelt. Dieſe Angabe beruht aber zweifellos auf einer 

Verſchreibung ſtatt Schiffgaſſe — eine Schottgaſſe hat es in 

Freiburg nicht gegeben — und zugleich auf einer Verwechs— 

lung mit einem andern Baus. Denn das heutige Haus Schiff— 

ſtraße 1 (Ecke Schiff⸗ und Kaiſerſtraße) kam erſt im 18. Jahr⸗ 

hundert in den Beſitz des Kloſters Tennenbachs. Leider ſind 

wir über den mittelalterlichen Freiburger Hausbeſitz des Klo⸗ 

ſters Tennenbach nicht genau unterrichtet, da im bekannten 

Tennenbacher Güterbuch aus der erſten hälfte des 14. Jahr⸗ 

hunderts gerade die Freiburger eſitztümer größtenteils feh— 

len. Aus den ſogenannten Herrſchaftsrechtsbüchern aber geht 

hervor, daß das Kloſter Tennenbach von dem heutigen Haus 

Kaiſerſtraße 90 (jetzt Bertholdapotheke), das ihm im 15. Jahr— 

hundert ganz gehörte, anfänglich nur einen Teil beſaß, von 

dem 1½ Pfennig herrſchaftszins zu bezahlen waren. Und 

gerade „anderthalbes vierteiles“ — Viertel in der Bedeutung 

von Bruchteil! — von jenem haus erwarb das Kloſter Ten⸗ 

nenbach durch obige Urkunde vom 25. Mai 1504. Daraus er⸗ 

gibt ſich ſchon nahezu mit Sicherheit, daß dieſe Urkunde ſich 

auf das damals noch dreiteilige haus Kaiſerſtraße 90 bezieht, 

daß alſo hier der Standort der Schupfe war. Dies wird durch 

weitere Nachrichten beſtätigt. 

Am 18. Juli 1515 verkauften der Schuhmacher Walther 

Azze, Bürger von §reiburg, und ſeine Kinders ihr ererbtes 

Haus zu §reiburg „bei der ſchupfen entzwiſchend der Sorner 

huſe und heinriches ſeligen huſe von Schafhuſen“ an den 

Bürger Johannes Sorners. Obwohl auch die KUngrenzer ge— 

nannt ſind, läßt ſich dieſes haus nicht ſicher beſtimmen7. hin⸗ 

1 K. Metzger, Die Derbrechen und ihre Straffolgen im Basler Recht 

des ſpäteren Mittelalters, 1. Teil, Baſel 1951, S. 107ff. 

2 Generallandesarchiv Karlsruhe: 24/1 Gloſter Tennenbach). 

Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt §reiburg 2, 258. 

1 Ugl. Lexer, Mittelhochdeutſches Handwörterbuch 5 (Ceipzig 1878). 

Walther, Johannes und Lüpurg aus der erſten Ehe mit Frau 

Adelheid, des Berners Schweſter. 
6Generallandesarchiv: 14/12. 

7Eine Dermutung ſei immerhin ausgeſprochen. Als Beſitzer des 

Hauſes zur gewappneten Hand (Kaiſerſtraße 81) iſt in den drei erſten 

Herrſchaftsrechtsbüchern, deren Originaleinträge bekanntlich auf eine 

ältere Vorlage zurückgehen, ein Schuhmacher heinrich Urter aufgeführt. 

Dieſer Name kommt ſonſt in Sreiburg nicht mehr vor. Sollte er nicht 

auf einem Leſe- und Schreibfehler beruhen und Heinrich „Urter“ ein 

Nachkomme des Walther Azze geweſen ſein, der 1515 ſein aus bei 

der Schupfe verkaufte? Dafür ſpricht, daß ja auch Walther kzze Schuh—⸗ 

macher war. Dafür ſpricht ferner, daß auch das haus zur gewappneten 

Hand (Kaiſerſtraße 81), das nach dem Herrſchaftsrechtsbuch dem Schuh—⸗ 

macher „Arter“ gehörte, bei der Schupfe lag. In Waldkirch iſt zwar in 

einer Urkunde vom 20. April 1425 (Urkunden des heiliggeiſtſpitals Srei⸗ 

burg 2, 70 n. 917) ein Walter Arter bezeugt, aber der Name kann dort 

ebenfalls verſchrieben ſein, falls nämlich der Schreiber die Ceute nicht 

perſönlich kannte und ein undeutlich geſchriebenes Ronzept vor ſich hatte.



gegen gibt uns eine Urkunde vom 14. §ebruar 1525 unzwei— 
felbafte Hufſchlüſſe. Heinrich der alte Krauer, ein Edelknecht, 
und ſein gleichnamiger Sohn, beide Bürger zu Sreiburg, tun 
kund, daß ihre Altvordern vor langen Zeiten dem Kloſter 
Sölden jährlich 52 Schillinge Zins zu ihrem Seelenheil ver— 
macht und gegeben haben von dem haus mit Zubehör, „das 
da lit ze Friburg in der ſtat bi der ſchupfun ze nehſte an 
des Keuers ( Revers) des olers huſe niderthalp“. Letzteres 
haus (beute Kaiſerſtraße 96) iſt uns bekannt; es erſcheint 
ſchon in einer Urkunde vom 22. §ebruar 15142 als am Fiſch— 
markt gegenüber dem Brunnen gelegen und noch in den 
Herrſchaftsrechtsbüchern als „des Refers haus“s. Wir können 
aber auch das andere, „niderthalp“ (unterhalb) davon gele— 
gene Haus mit Sicherheit beſtimmen. Die Urkunde trägt auf 
der Rückſeite den Dermerk aus dem 15. Jahrhundert: „Gibt 
der Reyſer hans zu §riburg vom hus 32 H.“ Aus den herr— 
ſchaftsrechtsbüchern ergibt ſich, daß derſelbe Hans Keiſer die 
häuſer zum ſchwarzen Turm und zum weißen Turm (heute 
Kaiſerſtraße 85/87) beſeſſen hat. 

Nun liegen die genannten häuſer (Kaiſerſtraße 81, 85/87, 
90, 96) ſämtlich nahe beim Siſchbrunnen, der bekanntlich bis 
1807 an der Stelle des heutigen Bertholdsbrunnens ſtand. 
Somit iſt erwieſen, daß auch die Schupfe hier, mitten in der 
Stadt, nahe der Kreuzung zweier wichtiger Straßen, an ver— 
kehrsreichſter Stelle des Marktes“, ihren Standort hatte. Der 
Zweck, den Betrüger zur Strafe der öffentlichen Schande zu 
überliefern und abſchreckend auf möglichſt viele Zuſchauer zu 
wirken, wurde hier vollkommen erreicht. Wie die §reiburger 
Schupfe ausſah, ob es ein einfaches Gerüſt war oder ein Ge— 
ſtell, das man von Sall zu Sall gebrauchte, und wie man das 
Schupfen bewerkſtelligte, darüber haben wir keinerlei Nach— 
richten. Man konnte den Sträfling in den Brunnen tauchen. 
Aber auch der Bach, der mitten auf der Straße floß, bot Mög— 
lichkeiten, die Prozedur zu vollziehen. Ich überlaſſe es der 
Phantaſie des Leſers, ſich den hergang auszumalen. Der 
Zweck, den armen Sünder zur Schau zu ſtellen, würde ſchon 
zur Genüge erklären, warum die Strafe nicht in der Schnecken— 
vorſtadt vollzogen wurde, wo das Schupfen oder Sschwemmen 
in den größeren Waſſerläufen techniſch leichter geweſen wäre 
als im Siſchbrunnen oder in dem Straßenbächlein. Doch 
hängt dies noch mit andern Dingen zuſammen. 

Nicht nur das Schupfen hat ſich einſt hier beim Fiſch— 
brunnen abgeſpielt. Es wäre ja auch ſonderbar, wenn es 
nicht im örtlichen Zuſammenhang mit andern Dingen ge— 
ſtanden wäre. hier am Markt wurde auch öffentliches 
Gericht gehalten, nur nicht das Blutgericht, von dem wir 

wiſſen, daß es bis 1641 am Friedhof, ſüdlich vom Münſter, 
ſtattfands. Obwohl die Stadt ſich ſchon gegen Ende des 15. 

Generallandesarchiv: 21/150. 
Ebenda: 14/11. 
Ogl. Geiges in: Schauinsland 40, 71. 
Daß die heutige Kaiſerſtraße von Unfang an die Marktſtraße war, 

ſteht feſt. Dgl. E. hamm, Die Städtegründungen der herzöge von Zäh— 
ringen in Südweſtdeutſchland, Freiburg 1932, S. 56ff. 

V. Schreiber im Freiburger AUdreßkalender auf das Jahr 1826, 
S. 57f. uch das neben dem Gericht des Schultheißen noch beſtehende 
ſtadtherrliche Gericht kommt kaum in Srage. die Unnahme von §. 
Beuerle (Unterſuchungen zur Geſchichte des älteren Stadtrechts von 
Freiburg i. Br. und Dillingen a. Schw., heidelberg 1910, S. 54ff.), 
daß Artikel 70 des Stadtrechts von Slumet, wonach der Stadtherr ſich 
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Jahrhunderts die architektoniſch bedeutende große Gerichts— 
laube hinter dem alten Rathaus ſchuf, über die wir eine ein— 
gehende Unterſuchung von Profeſſor Dr. Geiges (5) erwarten 
dürfen, wird noch in dem Urbar (Güterbuch) des Kloſters Adel—⸗ 
hauſen vom Jahr 1425 die Gerichtslaube am Fiſchmarkt 
bei den Brotbänken erwähnt. In dieſem inhaltreichen Urbar, 
dem ein ebenſo wertvolles aus dem Jahr 1327 vorausgeht, 
ſind am Schluß die Beſitzungen des Kloſters in der Stadt Frei⸗ 
burg aufgezählt. Kuf die häuſer folgen auf Blatt 100 die 
verpachteten Marktbänke des Kloſters. Es heißt da: „Item 
ein brotbanck, lit bi der gerichtlouben an dem viſchmercket unde 
iſt ein ortbanks.... Item ein brotbanck, lit ze neheſt an dem 
ſelben banck und lit an der gerichtlouben. . . .“ Zwar iſt hie⸗ 
bei „gerichtlaube“ nur noch veraltete, der Wirklichkeit nicht 
mehr entſprechende Ortsbezeichnungs. Aber daß dieſe Be— 
zeichnung ſich ſo lange erhalten hat, beweiſt gerade, daß die 
Gerichtslaube tatſächlich früher hier geweſen ſein muß, und 
zwar lange Zeit hindurch, ſonſt wäre der Name nicht über 
ein Jahrhundert hinaus an der Ertlichkeit haften geblieben. 
Die offene LCaube ſelbſt wie die andern Lauben, die ſich, wie 
in manchen Städten 6. B. in Bern) noch heute, der Straße 
entlang zogen, mag allerdings noch erhalten geweſen ſein, 
was dazu beigetragen haben wird, daß auch der Name nicht 
ausſtarb, ſondern — wenn auch nur ſporadiſch — fortbeſtand. 
Daß übrigens der Name nur vereinzelt überliefert iſt, kann 
auf Zufall beruhen und ſich mit der fortſchreitenden Quellen— 
kenntnis ändern. So iſt es auch belanglos, daß er in dem 
AUdelhauſer Urbar vom Jahr 1527, in dem dieſelben Bänke 
ſchon aufgeführt ſind, nicht erſcheint. Die Ortsbezeichnungen 
wechſeln ſehr, und dort ſind die Beſchreibungen knapper als 
in dem Urbar von 1425. Näher läge auf den erſten Blick eine 
andere Erklärung. kus den im Stadtarchiv vorhandenen Ur— 
fehden geht hervor, daß noch im 15. Jahrhundert, nachdem 
die neue Gerichtslaube ſchon weit über hundert Jahre in Be— 
nützung war, der Schultheiß ausnahmsweiſe manchmal „in 
der ſtuben zer Kronen“ (heute Kaiſerſtraße 88, Schuhhaus 
Salamander) zu Gericht ſaß, ſo am 19. und 22. Januar 1452. 
Rönnte nicht die „Gerichtslaube“ im Urbar von 1423 ſich auf 
dieſen Gerichtsort beziehen? Die Frage iſt entſchieden zu ver⸗ 
neinen. Die Bezeichnungen „Stube“ und „Caube“ ſchließen 
ſich aus. Man wird in die geräumige Stube zur Krone ge— 
gangen ſein, weil es damals in der neuen Gerichtslaube zu 
kalt und die Ratsſtube, die man ſonſt in ſolchen Fällen be— 
nützte, gerade nicht frei wars. Auch mit den im Stadtrodel 

vorbehielt, ein Gerichtshaus (praetorium) für ſein Gericht zu bauen, 
als Beſtandteil des Stiftungsbriefes von §reiburg i. Br. zu gelten habe, 
erſcheint mir nicht geſichert. hamm (a. a. O. S. 88), der übrigens 
jenen Satz irrtümlich dem Freiburger Stadtrecht im Tennenbacher Urbar 
zuweiſt, hat vermutet, jenes herrſchaftliche Gerichtshaus könnte auf dem 
Platze der heutigen Sparkaſſe geſtanden ſein. Aus einer Urkunde vom 
Jahr 1556 aber geht hervor, daß der Stadtherr auf dem Chor des Mün— 
ſters Gericht zu halten pflegte. Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Frei— 
burg 1, 443 n. 227. 

Stadtarchiv: Berain n. 17. 
2 Eckbank. 
Sogar hausnamen, die auf den Namen eines Beſitzers zurück— 

gehen, blieben oft durch Jahrhunderte an einem hauſe haften. Dol. 
K. Schmidt, Die hausnamen und Hauszeichen im mittelalterlichen Frei— 
burg (Gießener Beiträge zur deutſchen Philologie XXVI), S. 15; Geſch— 
Ortsbeſchreibung der Stadt Freiburg Bd. 2, bearb. von h. Flamm. 

Ich bin geneigt zu glauben, daß die bei der Gerichtslaube, am 
Markt, mitten in der Stadt gelegene Stube zur Krone die älteſte Rats—



(1218) genannten drei Lauben, nämlich der unteren Metzig 

(in der Gegend des Albrechtsbrunnens), der Laube beim Spi— 

tal (heute Kaffee Muſeum) und den Brotbänken beim Fiſch— 

markt, unter denen Willmannirrtümlicherweiſe das Gericht 

bisweilen tagen läßt, hat die Gerichtslaube nichts gemein. 

In keiner der zum Beweis dafür genannten Quellen iſt eine 

jener Lauben als Gerichtsort bezeichnet. Ebenſowenig hat 

die Eingangshalle des Münſters, wie man immer wieder 

leſen muß, jemals als Gerichtslaube gedient?. Doch will ich 

hierin der Unterſuchung von Prof. Geiges nicht vorgreifens. 

Daß die älteſte Freiburger Gerichtslaube am Siſchmarkt 

bei der Schupfe lag und zwiſchen beiden ein enger Zuſammen— 

hang beſtand, dafür haben wir noch einen andern, bisher nur 

nicht erkannten Zeugen in dem haus zur roten Fahne. 

Wir lernten dieſes haus (Kaiſerſtr. 90) zwar oben aus einer 

Urkunde vom Jahr 1504 als „des von herdern hus“ kennen. 

AUber ſo wurde es nur vorübergehend nach einem einzelnen, 

beſonders angeſehenen Beſitzer — vermutlich war es der 

Ritter Gottfried von herdern — genannt. Schon bald darauf 

begegnet uns in Urkunden der uralte eigentliche Name des 

Hauſes, der ihm durch die Jahrhunderte geblieben iſt. Um 

14. Juli des Jahres 13114bvermachte die reiche Bürgerin 

Anna, Witwe Ronrad hübſchmanns, dem Kloſter St. Peter 

einen Jahreszins, für den verſchiedene Renten von Freiburger 

Häuſern als Unterpfand dienten, darunter eine ſolche „von 

Burchartes des ſchönen Müllers hus ze dem roten Fanen, das 

da lit nebent der Crone“. Eine Woche darauf, am 21. Julis, 

beurkundeten faſt ſämtliche Freiburger Klöſter und einige aus— 

wärtige die ihnen von derſelben Frau gewordenen Dermächt— 

niſſe, unter denen auch wieder der Zins vom haus zur roten 

Fahne erſcheint'. Daß der Name des Hauſes nicht ſchon frü— 

her überliefert iſt, beruht ſicher nur auf Zufall. 

ſtube war. Denn einen Verſammlungsort muß der Kat auch vor der 
Errichtung des uns bekannten erſten Rathauſes gehabt haben. Ogl. 
hamm a. a. O. S. 66. Auch in Baſel war das erſte Richt- oder Rat— 
haus auf dem Siſchmarkt in einem einfachen hauſe. D. K. Fechter in: 
Baſel im 14. Jahrhundert, Baſel 1856, S. 46. Die Tatſache, daß die 
neue Gerichtslaube und die Ratsſtube ſich im ſelben Gebäude befanden, 
ſpricht ſehr dafür, daß auch zuvor beide Lokale nahe beieinander waren. 

J. Willmann, Die Strafgerichtsverfaſſung der Stadt Freiburg im 
Breisgau bis zur Einführung des neuen Stadtrechts (1520), Freiburg 
1917, S. 72ff. 

Ogl. Geiges, Der mittelalterliche Fenſterſchmuck des Freiburger 
Münſters. Schauinsland, Jahrlauf 56—60, S. 20. 

Aluch in Ronſtanz befand ſich die alte Gerichtsſtätte der Stadt auf 
dem Obermarkt, wo auch der ſtädtiſche Pranger ſtand. Das biſchöfliche 
Hofgericht dagegen mit eigenem Pranger war vor dem Münſter im 
Bereich der biſchöflichen Immunität. §. Wielandt in der Zeitſchrift der 
Savignu-Stiftung für Rechtsgeſchichte. German. Übt. 54, 255. 

Senerallandesarchiv: 14/22. 
»Stadtarchiv: Stiftung hübſchmann. 
“Durch dieſe Urkunde — wegen ihrer vielen wohlerhaltenen Siegel 

ein Schauſtück des Stadtarchivs — lernen wir auch das Nachbarhaus zur 
Cinken, das Eckhaus RKaiſerſtraße 92/94, kennen, und zwar als Wechſel— 
laube, als Geldwechſelſtelle, die hier am verkehrsreichſten Punkt des 
Marktes am rechten Platze war. Wir müſſen es uns ſo vorſtellen, daß die 
Caube dem hauſe vorgebaut war. Auch in Baſel ſtand die Wechſellaube 
auf dem Siſchmarkt (ogl. §echter a. a. O. S. 56), desgleichen in Luzern 
P. X. Weber, Aus der Geſchichte des Luzerner Weinmarktplatzes, Lu— 
zern 1928, S. 2). Im Bürgerhäuſerwerk (§reiburger Bürgerhäuſer aus 
vier Jahrhunderten, bearbeitet von P. Albert und M. Wingenroth, 
Augsburg-Stuttgart 1925) iſt dieſe Uachricht nicht erwähnt, ſondern erſt 
für das letzte Diertel des 14. Jahrhunderts der Wechsler Klaus Rohart 
auf dieſem Hhaus angeführt. Im häuſerbuch (Geſchichtliche Ortsbe— 
ſchreibung 2, 160) von Slamm erſcheint derſelbe gar erſt mit der hupo— 
thetiſchen, in dieſem Fall um hundert Jahre verfehlten Jahreszahl 1460. 
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Orientierungsplan (gez. von Prof. Dr. §. Geiges 8) 

(Der Fiſchbrunnen ſtand damals etwas weiter links) 

Haus Nr. 81 

85/ꝛ: 

88 

1515 Walter Azze, Schuhmacher, bei der Schupfe 

1525 Heinrich Krayer bei der Schupfe 

1511 zur Krone 

90: 1311 Haus zum roten Fahnen 

92/4: 1511 Wechſellaube 

96: 1325 des Uevers des Glers Haus bei der Schupfe 

Was bedeutet dieſer Name für unſere Unterſuchung? 
Eine germaniſtiſche Diſſertation über die Freiburger Haus—⸗ 

namen! bezieht ihn, wie die hausnamen „zum roten Degen“, 
„zum Schwert“, „zur Feſtung“ und andere, auf das Kriegs— 

handwerk. Und der Landsknecht mit ſeiner roten Fahne, der 
bis vor kurzem die Schauſeite des hauſes zierte, ging auf die 

gleiche Vorſtellung zurück. In Wirklichkeit hat es mit dem 

Namen eine ganz andere Bewandtnis. Für meine Vermu— 
tung, daß er von der roten Fahne herrührt, die als Zeichen 

der Gerichtsbarkeit einſt hier an der dem Haus vorgebauten 
Gerichtslaube ausgeſteckt wurde, fand ich eine Beſtätigung in 
den Forſchungen des Göttinger KRechtshiſtorikers Herbert 

Meyuer, der die Blutfahne auf das alte deutſche und fran— 
zöſiſche Königsbanner zurückführt?. Die rote Fahne hat zwar 
auch als Marktfahne gedients, doch haben wir es in Freiburg, 
wo die örtliche Derbindung mit der Gerichtslaube feſtſteht, 

Zweifellos aber war hier ſeit den älteſten Zeiten Freiburgs die öffent— 
liche Wechſelſtelle. hamm (a. a. O. S. 87) hat hier — die Gerichtslaube 
war ihm noch unbekannt — mehrere Wechſellauben angenommen und 
auf deren Derſchwinden den bis heute gebliebenen Rückſprung an der 
Straßenfront zurückgeführt. 

K Schliiitt g 25 
2 Ich verweiſe auf folgende Arbeiten von herbert Meyer: Die rote 

Fahne. Zeitſchrift der Savignu-Stiftung für Kechtsgeſchichte. Germ. 
Ubt. 50 (1950); Sturmfahne und Standarte. Ebenda 51 (1951); Die 
Oriflamme und das franzöſiſche Nationalgefühl. Nachrichten von der 
Geſellſchaft d. Wiſſenſchaften zu Göttingen, Phil.-hiſt. Kl. 1950; Heer⸗ 
fahne und Rolandsbild. Unterſuchungen über Zauber und Sinnbild im 
germaniſchen Recht. Ebenda. Gegen h. Meyer: C. Erdmann, Raiſer— 
fahne und Blutfahne. Sitzungsberichte der Preußiſchen Akademie der 
Wiſſenſchaften 1932, Phil.-Hiſt. Kl.; Entgegnung von 9. Meyer in 
der Zeitſchrift der Savigny-Stiftung, Germ. Übt. 55 (1955). Die Theſe 
B. Meuers, daß die Rolande alte Gerichtswahrzeichen ſind, wird von 
Th. Goerlitz (Der Urſprung und die Bedeutung der Rolandsbilder, 
Weimar 1954) angefochten, nach der Beſprechung des Goerlitzſchen 
Buches durch P. Rehme (in der Zeitſchrift d. Savignu-Stiftung, Germ. 
Abt. 55, 1955) jedoch nicht überzeugend. 

herbert Meuer, Heerfahne und Rolandsbild a. a. O. S. 525.



zweifellos mit dem Zeichen der Gerichtsbarkeit zu tun. Die 

Marktfahne wäre wohl kaum gerade hier angebracht worden!. 
Wenn das Blutgericht in Freiburg, wie wir gehört haben, 
auf dem Münſterplatz ſtattfand, ſo nur aus räumlichen Grün— 
den wegen der für dieſes Gericht beſtehenden beſonderen Vor— 

ſchriften?. Der Gerichtslaube als Sitz der ſtädtiſchen Gerichts— 
barkeit für die ſonſtigen Straf- und Zivilſachen tat dies keinen 
Eintrag. Die rote §ahne iſt als Gerichts- und Blutfahne auch 
anderorts bezeugt. In Wien 3. B. fanden die Enthauptungen 

bis 1707 auf dem hohen Markt ſtatt, wo auch der Pranger 

ſtand, und die Blutfahne wehte dort immer dann, wenn das 

Halsgericht gehalten wurdes. Die rote Farbe ſpielte überhaupt 

bei Gerichten und Richtſtätten eine Rollea. häufig waren die 
Gerichte beim „Roten Turm“ wie in Baſel, Zürich, Meißen, 

Halle, hannover, oder an der „Roten Cüre“ wie in Würz— 
burg, Erfurt, Magdeburg. In Frankfurt a. M. gab es ein 
haus zum Rodenſtein, das ſeinen Namen von dem roten Ge— 

richtsſtein des alten Frankfurt hattes. An der gleichen Stelle, 

vor der „roten Tür“ am Markt, iſt dort 1252 die Gerichts— 

ſtätte nachgewieſen, wo ſpäter auch das RKathaus errichtet 

wurde. Gerade für Frankfurt iſt auch der Gebrauch der roten 

Gerichtsfahne bezeugt. In Solothurn ſtand der rote Turm, 

der als Gefängnis gedient haben ſoll, am Markt, wo (an an— 
derer Stelle) auch der Pranger wars. In Luzern war auf 

dem Richtplatz (Fiſchmarkt) neben dem haus zur Linde das 

„rote Gatter“, nach dem das Gaſthaus zum roten Gatter (das 
einſtige Kathaus) benannt wurde?. Auch in Konſtanz gab es 

auf dem Obermarkt, bei der alten Gerichtsſtätte der Stadt, 
beim Pranger, dem „Narrenhäusle“ und Stock (Diebsgefäng— 

nis) ein haus zum roten Gatters. Ob auch das Freiburger 

Haus „zum roten Gatter“, auf der Nordſeite des Münſter— 
platzes (heute im haus Münſterplatz 25 aufgegangen), eine 

Beziehung zum Gericht hatte, ſei dahingeſtellt. 

Wie in Wien noch im 18. Jahrhundert, ſo befand ſich auch 
in andern Städten die Richtſtätte urſprünglich am Markt. 

In Paſſau und Donauwörth z. B. wurde die Richtſtätte erſt 

gegen Ende des Mittelalters vor die Stadt hinaus verlegt“? 

1 Von einer am Markt ausgeſteckten Fahne hören wir in Freiburg 
erſt durch eine Ratsverordnung vom 24. Oktober 1550 (Stadtarchiv: 
Urkunden, Marktpolizei). Es hatte ſich der Mißbrauch eingeſchlichen, 
daß „eigennützige perſonen aus unerſettigtem geiz“ an den Wochen— 
märkten und an andern Tagen Unken (Butter) und Räſe aufkauften 
und zurückbehielten, um den Preis in die höhe zu treiben. Um dieſem 
Unfug zu ſteuern, verboten Bürgermeiſter und Rat Fremden und Ein— 
heimiſchen bei 10 Schilling Kappen Strafe, in Winterszeiten vor 10 Uhr 
und in Sommerszeiten vor 9 Uhr „und vor dem das Fänlin (ſo wir 
hierzu machen laſſen) aufgeſteckt wurdet“, weder Butter noch Käſe 
aufzukaufen. Es handelt ſich dabei um eine ad hoc getroffene Maß— 
nahme. 

2 Dgl. Schreiber a. a. O. 
Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 75; B. Meyer, Heerfahne 

und Rolandsbild a. a. O. S. 518. 
Näheres bei herbert Meuer, heerfahne und Rolandsbild a. a. O. 

S. 501, 511, 518f.; Mone, Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins 
12, 454. 

Die Unſicht h. Meyers, der den Namen der Kolande auf rotes 
Land im Sinne von Gerichtsſtätte zurückführt, wird von Th. Goerlitz 
beſtritten. S. oben S. 50 Unm. 2. 

6Freundliche Mitteilung von Staatsarchivar Dr. J. Kälin in Solo⸗ 
thurn. 

Freundliche Mitteilung von Staatsarchivar Pr. P. X. Weber in 
Cuzern. 

Ronſtanzer Häuſerbuch, Kegiſter zu Bd. 1, Heidelberg 1906. 
Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 75 mit weiterer Literatur. 
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In Straßburg befand ſich das älteſte hochgericht ebenfalls in 
der Stadt, und auf dem alten Barfüßerplatz (jetzt Kleberplatz) 
fanden bis 1855 hinrichtungen ſtatt!. In Baſel war der 
„heiße Stein“, wahrſcheinlich die Stätte der Hinrichtungen, 
am Rornmarkt mitten in der Stadt; nicht weit davon befan— 
den ſich der Kichtbrunnen und die Richtbrucks. In Luzern war 
auf dem Siſchmarkt (ſpäter Weinmarktplatz) beim Rat- und 
Gerichtshaus auch die Richtſtätte, wo bis 1567 Enthaup— 
tungen ſtattfanden?s. An einem haus dieſes Platzes (Eckhaus 

zum Metzgerrainli) befand ſich bis zum Jahre 18855 eine ſtei— 

nerne kltane, das ſog. kUrmenſünder-Läubli, auf dem die 
Kriminalurteile verleſen wurden. Gegenüber, neben dem 
Haus zur Linde, war das vorhin ſchon erwähnte „rote Gat— 

ter“. Auch in Bern, wo genau wie in Freiburg die haupt— 

gaſſe zugleich Markt war, fanden im Mittelalter an der Kreuz— 
gaſſe, wo in früheſter Zeit das Marktkreuz geſtanden hatte 
und ſpäter der Richterſtuhl und der Pranger ihren Platz hat— 

ten, Hinrichtungen ſtatt“. 

Ciegt es da nicht nahe zu glauben, daß es auch in Frei— 
burg ſo geweſen iſt? Dieſer Vermutung über die älteſte 
Richtſtätte Freiburgs ſteht allerdings die herrſchende Mei— 
nung entgegen. Man hat bisher angenommen, der älteſte 

Hinrichtungsplatz habe ſich vor dem Münchstor befunden und 
ſei ſpäter (1555) nach der Basler-Candſtraße verlegt wordens. 

Dieſe Meinung beruht einzig auf einer willkürlichen Deutung 
des Wortes Ketzerbaum. Am 17. Mai 1516 gab Johannes 
der Iſener, Kaplan im heiliggeiſtſpital zu Freiburg, dem Spi— 
tal unter anderm „zwo hofſtette reben, ligent bi dem kezzer—⸗ 
böme in der ebeni, da daz malatzhus ſtünt“s. Und am 
15. September 1555 übergab Frau Margarete, Heinrich Fal— 

kenſteins des Tuchers Tochter und Vogt Rüniggins Witwe, 
das von letzterem geſtiftete heilige Kreuz „underthalp Friburg 
der ſtat ze nehſte an der münche von Tennibach mattun un— 
derthalp, da hievor der ketzerboͤn ſtuͤnt“, ſamt dem Stock 
(Opferſtock) dem Spital für die Siechenkammer mit der Huf— 
lage, es „mit lichte un mit buwe“ im jetzigen Zuſtand zu er⸗ 

halten“. Der „Retzerbaum“, der alſo 1555 ſchon nicht mehr 
vorhanden war, wurde nach ſeinem Verſchwinden zum Slur— 
namen und begegnet als ſolcher in den Quellen ziemlich häu— 
fig noch bis ins 18. Jahrhundert. Kuch auf ein an jener Stelle 
gelegenes haus mit Gltrotte ging er übers. Was bedeutet 

1 Levi a. a. O. S. 45; Seuboth a. a. O. S. 56. 
2 Fechter a. a. O. S. 42f. u. 65. 

P. K Weber g. a O. S. 2 u. l2f. 
4 b. Morgentaler, Bilder aus der älteren Geſchichte der Stadt 

Bern. 2. Hufl., Bern 1955, S. 72f. u. 169. Der Kreuzweg war für den 
Pranger beſonders beliebt. Ugl. Bader-Weiß und Bader S. 71. In 
Bern traf an der Kreuzgaſſe der Derkehr vom Münſter auf der einen 
Seite und vom Rathaus auf der andern Seite mit dem Markt zuſammen. 
Huch in Aarau befand ſich der Pranger an der Kreuzgaſſe, während die 
Richtſtätte als ſolche des Landgerichts außerhalb der Stadt war. Freund— 
liche Mitteilung von Staatsarchivar Dr. Ummann in Karau. 

5 Poinſignon, Geſchichtliche Ortsbeſchreibung der Stadt Freiburg 
1, 59 u. 99; Willmann a. a. O. S. 76; 9. Wirth, Die Slurnamen von 
Freiburg, Freiburg 1952, S. 125; h. Wirth, Der mittelalterliche Ketzer— 
baum bei §reiburg-herdern in: Alemanniſche heimat Nr. 17 vom 2. Sep⸗ 
tember 1954 GBeilage der Tagespoſt). Wirth hält auf meinen Vortrag 
im Breisgau-Derein Schauinsland hin noch daran feſt, daß wenigſtens 
die Retzer dort verbrannt wurden. 

6 Die Urkunden des heiliggeiſtſpitals zu Freiburg 1, 44 n. 110 (irr⸗ 
tümlich zu Mai 19). 

Ebenda S. 105 n. 257. 
s Wirth a. a. O.; Schmidt a. a. O. S. 12 u. 75.



das Wort? Die bisherige, allgemein gutgläubig hingenom— 

mene kluslegung erſchien mir ſehr fragwürdig. Nirgends 

konnte ich eine Stütze oder auch nur einen AUnhaltspunkt für 

ſie finden. Daß an der Stelle des erſten Malaz (Ausſätzigen)⸗ 

hauſes ein Kreuz mit Licht und Opferſtock errichtet wurde, 

nimmt nicht Wunder. Der „Retzerbaum“ wird damit aber 

kaum etwas zu tun haben, denn als Ketzer, auch im weiteren 

Sinn des Wortes, werden die Kusſätzigen meines Wiſſens 

nie bezeichnet. Daß dort vor 1555 wirklich Ketzer an einem 

Baum (S Pfahl) verbrannt wurden, iſt ebenſo unwahrſchein— 

lich der Pfahl wäre ja jedesmal mitverbrannt, ſodaß ſich der 

Name ſchwerlich in dieſer Sorm erhalten hätte. Etwas an— 

deres iſt es mit dem „Retzerturm“ in manchen Städten des 

mittelalters, wie in Baſel und Zürich. Es waren die Gefäng— 

niſſe für die wegen widernatürlicher Unzucht zum Tod Ver— 

urteilten, die man ebenfalls als Ketzer bezeichnete!. Wir wer— 

den alſo wohl an einen Baum im wörtlichen Sinne zu denken 

haben. Im Bauriſchen gab es eine Urt Birnen, die „Retzer— 

biren“ hießen 2. Dieſe Bezeichnung für eine holzbirne (pirus 

communis) iſt auf dem Schwarzwald ſowie in der Gegend 

von Freiburg und Lahr noch heute gebräuchlichs. So ent— 

puppt ſich der geheimnisvolle Retzerbaum, die vermeintliche 

Richtſtätte Freiburgs, als harmloſer Birnbaum. Einzeln— 

ſtehende Bäume aller Art wurden ja mit Vorliebe zur Be— 

ſchreibung von Grtlichkeiten, wie auch als Grenzzeichen“ ver— 

wendet. Beiſpiele dafür gibt es überall in großer Zahls. Sel— 

tenere Bäume ſind natürlich nur vereinzelt bezeugt, ſo z. B. 

zu Wendlingen ein Sperberbaum (- Sperbirnbaum) 1521 

als „ze dem Sperwebome““ oder 1456 als „ſper birboum““. 

Nun haben wir für das Wort Retzerbaum noch einen zweiten, 

faſt gleichzeitigen Beleg aus unſerer Gegend. Im Güterbuch 

des Kloſters Günterstal vom Jahre 1544 iſt bei Buchheim 

eine Ortlichkeit „zem Egelsewe zem kezzerbön“ verzeichnets. 

Damit dürfte die Frage um die Bedeutung des „Retzer— 

Fechter a. a. O. S. 155. Auch für die eigentlichen Ketzer mögen 
dieſe Gefängniſſe gedient haben. 

2 Erwähnt in einem KRochbüchlein des Kloſters Tegernſee aus dem 
15. Jahrhundert. U. Birlinger in: Germania. Dierteljahrsſchrift für 
deutſche Altertumskunde 9 (Wien 1864), S. 198 u. 205. 

3Freundliche Mitteilung meiner Urchivbeamten J. Hertrich und 
W. Sladt ſowie des von Dinglingen ſtammenden hilfsarbeiters h. 
Schätzle. Herr §ladt teilt mir noch folgendes mit: „Etwa 1892 benannte 
mir meine Tante Adelheid Welte in Lenzkirch die kleinen Birnen 
eines am Berghang bei Siſchbach ſtehenden Baumes als „Retzerbiere“ 
und lachte mich gründlich aus, als ich in eine hineinbiß und ob der 
herbe der §rucht das Geſicht verzog. Man hole, ſo erklärte ſie mir, die 
Birnen nach dem erſten Froſt und verwende ſie als Diehfutter. Wenn 
man drei dieſer „Ketzerbiere“ in ein neues Leinenſäckchen binde und 
unter das Kopfkiſſen lege, ſo helfe das gegen das Sieber. Die gleiche 
Wirkung habe es, wenn man rückwärts unbeſchrien gegen einen Retzer— 
birnenbaum ſchreite. Wenn jemand einem eine üble Grobheit an den 
Ropf werfe, ſo pflege man zu ſagen: „Wirfſch mer Ketzerbiere a de 
Ropf!“ Auch in der Baar (Gutmadingen) kommt die Bezeichnung 
„Retzerbüre“ für kleine, nur zum Moſten brauchbare Holzbirnen vor. 
Freundliche Mitteilung von Dr. K. S. Bader. 

Ogl. K. S. Bader, Der ſchwäbiſche Untergang. Freiburger rechts— 
geſch. Abhandlungen 4, Freiburg 1955, S. 22f. 

5 Siehe z. B. die Artikel „Birnbaum“ und „Nußbaum“ bei Wirth, 
Flurnamen von Freiburg. 

Urkunde vom 5. April 1521 im Generallandesarchiv: 25/55. 
Stadtarchiv: Zinsbuch J des Spitals. Ugl. Fiſcher, Schwäbiſches 

Wörterbuch, Urtikel „Speier-bir“ und „Sperberbaum“; Wirth (Flur⸗ 
namen S. 254) ſieht in dem Wort irrtümlich den Beinamen des Beſitzers. 

»Generallandesarchiv: Berain 5210 S. 188. Ich verdanke dieſen 
Hinweis Herrn Prof. Dr. Wirth. 
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baums“ entſchieden ſein. Für den Seuertod, der auch in Srei— 

burg manchen getroffen haben wird, und wohl auch für den 

Galgen, an dem man die Derbrecher bekanntlich hängen ließ, 

wird man allerdings einen Platz außerhalb der Stadt gehabt 

haben. Ob dies von jeher das Hochgericht an der Baslerſtraße 

war, das ſeit dem 14. Jahrhundert urkundlich bezeugt iſt, 

laſſe ich dahingeſtellt!. 
Für meine Behauptung, daß die älteſte Freiburger Ge— 

richtslaube am Siſchmarkt lag, ſpricht noch etwas anderes. 

In dem Dingrodel des Kloſters St. Peter vom Jahre 14562, 

deſſen Beſtimmungen wohl in viel frühere Zeiten zurück— 

reichen, iſt überliefert, daß der Dinghof zu Weiler! ſo gefreit 

ward, „das er alſo fry ſol ſin als ze Friburg an dem viſch— 

markt“, ſo daß einer, der einen andern um CLeib oder Gut 

in den Grenzen des Dinghofs verfolgte, die huld des Grund— 

herrn verlor. Der Dinghof hatte alſo das Uſöylrecht, er war 

eine §reiſtatt wie ſo viele andere Dinghöfe. Aus den Weis— 

tümern Deutſchlands und Gſterreichs weiß man, daß eine 

große Zahl beſtimmter Grtlichkeiten unter einem Sonder— 

frieden ſtanden und das Aſylrecht hatten? und zwar vorzugs—⸗ 

weiſe ſolche, die öffentlichen Charakter hatten'. In Baſel z. B. 

wird im 15. Jahrhundert die Wechslerbank als „befriedete“ 

und „befreite“ Stätte genannt7. Wie auf dem Landes, ſo 

hatten dieſes Vorrecht auch in den Städten insbeſondere die 

Gerichtsſtätten. Wenn z. B. in Bern das Zunfthaus zum 

Diſtelzwang ſeit alters eine Sreiſtätte war, ſo wohl deshalb, 

weil es zur Abhaltung der Landtage, der Gerichte, diente“. 

Ciegt es da nicht auf der hand, daß die in dem Dingrodel von 

St. Peter bezeugte beſondere Freiheit des Siſchmarktes zu 

Freiburg ſich auf die dortige Gerichtsſtätte bezieht? 

Somit hängen Schupfe, Gerichtslaube, haus zur roten 

Fahne und — wenn meine hupotheſe ſtimmt — Richtſtätte 

in Freiburg topographiſch aufs engſte zuſammen. 

über dieſes Hochgericht vgl. meinen Aufſatz im „Badner Land“ 

(Unterhaltungsbeilage der Freiburger Zeitung) vom 12. März 1927. 

Der älteſte Beleg für den Galgen bei Wirth, Die Slurnamen von Frei— 

burg, S. 59, bezieht ſich auf den Herderner Halgen. Denn die Urkunde 

des Kloſters Adelhauſen vom 26. Januar 1504, laut welcher der Srei— 

burger Bürger Rudolf am Ort in St. Gallen-Gaſſe in der Wiehre die 

ihm von dem verſtorbenen Johannes Bilgri übergebenen Güter vor 

Gericht behauptete, nämlich „an Meiſenberge ein juchert reben, den 
man ſprichet Bilgerins ſtucke, eine halbe jucherte reben bi dem galgen, 

das hus un den garten dahinder nebent des heberlingers hus in der 

witun gaſſun ze Würi .. .“, läßt keinen Zweifel darüber aufkommen. 

Wirth bat ſie ſelbſt an anderer Stelle (Flurnamen S. 14, Artikel „Bil— 

gerinsſtück“) auf Herdern bezogen. 
2 Dgl. J. Mauer, Geſchichte der Benediktinerabtei St. Peter auf 

dem Schwarzwald, Freiburg 1895, S. 59. 
Nach Krieger, Topogr. Wörterbuch von Baden, ausgegangen oder 

umbenannt in Ibental. 
Jakob Grimm, Weisthümer 1, 550; E. Oſenbrüggen, Das ala— 

manniſche Strafrecht im deutſchen Mittelalter, Schaffhauſen 1860, S. 549; 
P. Frauenſtädt, Blutrache und Totſchlagſühne im deutſchen Mittelalter, 

Leipzig 1881, S. 58. 
5R. G. Bindſchedler, Kirchliches Aſylrecht und Freiſtätten in der 

Schweiz (Rirchenrechtliche Abhandlungen, herausg, von Ulrich Stutz. 

H. 52 u. 55, Stuttgart 1906), S. 146. 
6 Als eine Einrichtung zum öffentlichen Gebrauch war auch die 

Fähre vereinzelt eine Freiſtatt. Pgl. E. v. Künßberg, Sährenrecht und 

Fährenfreiung in der Zeitſchrift der Savignu-Stiftung für Kechtsge⸗ 

ſchichte 45 (Germ. kbteilung). 
Bindſchedler a. a. O. S. 147. 
sOgl. auch 9. Fehr in der Zeitſchrift der Savignu-Stiftung für 

Rechtsgeſchichte 58 (Germ. Abt.), S. 28. 
Bindſchedler a. a. O. S. 162f. 

 



II. Der Pranger 

Es wurde oben ſchon angedeutet, daß das Schupfen in 
Sreiburg nicht ſo leicht zu bewerkſtelligen war wie an andern 
Orten. Man mag deshalb mit der Zeit von dieſer Strafe ab⸗ 
gekommen ſein. Nachrichten darüber liegen aus dem mittel— 
alter nicht vor. Erſt 1582 hören wir vereinzelt von einer 
Drohung des Rats gegen vier „gemeine Weiber“, ſie im 
Betretungsfalle auf die Schupfe zu ſtellen oder ſie im neuen 
Graben ſchwemmen zu laſſen!, ein Zeichen, daß man von 
der alten Schupfe nichts mehr wußte. Anderſeits hören 
wir faſt das ganze mittelalter hindurch auch nichts vom 
Pranger, der aber in Freiburg ſo wenig gefehlt haben wird 
wie in andern Orten mit hoher Gerichtsbarkeits. Während 
er aber in andern Städten ſchon früher nachzuweiſen iſts, 
erſcheint er in den Freiburger Quellen erſt am Ende des 
15. Jahrhunderts. Und zwar iſt er ſchon damals, wie wir 
gleich ſehen werden, mit der Schupfe identiſch geweſen im 
Gegenſatz zu andern Städten. Das Schupfen muß alſo ſchon 
vorher aufgegeben worden ſein. Ob der Pranger in einem 
beſtimmten Zeitpunkt die Schupfe abgelöſt hat oder ob ſie 
eine Zeitlang noch als ſelbſtändige Strafwerkzeuge, wie es 
anderorts dauernd der Fall war, nebeneinander beſtanden, 
läßt ſich nicht nachweiſen. 

Am 27. Juli 1496 beſchloß der Rat zu Freiburg, „den ar— 
men mentſchen, ſo das crütz zu Vilingen im ſpital geſtolen 
hat, uf die ſchupfen zu ſtellen und dru mil fur die ſtatt 
Ge) verbieten“s. Im Jahre 1515 hören wir von einer Frau 
Margareth Rügelerin von Sreiburg, die der Rat wegen Dieb⸗ 
ſtahls „an die ſchupfen ſtellen“ ließs. Abgeſehen von 
den Delikten — Diebſtahl wurde damals nicht mit Schupfen 
beſtraft — beweiſt der Wortlaut dieſer zwei Beiſpiele ſchon, 
daß es ſich hier nicht mehr um das Schupfen von ehedem, 
ſondern um den eigentlichen Pranger handelt, obwohl dieſer 
noch nicht mit Namen genannt iſt. Wenn es alſo im Stadt— 
recht von 15207 heißt, daß Kuppler und Rupplerinnen ihr 
Zunftrecht verlieren und aus der Stadt verwieſen oder ſonſt 
„nach gelegenheit des handels mit der ſchupffen oder in ander— 
weg hoch geſtrafft werden“ ſollen, ſo iſt damit zweifellos der 
Pranger gemeint. Uber noch viel länger, ja bis in die zweite 
hälfte des 18. Jahrhunderts werden Schupfe und Pranger 
in den Freiburger Quellen abwechſelnd ſynonum genannt. 

Ratsprotokoll vom 15. und 18. Juni 1582. 
Über den Pranger und die Prangerpraxis in den ehemals fürſten— 

bergiſchen Orten hüfingen, Löffingen, Geiſingen, Engen, Meßkirch, 
Wolfach, haslach und Neufra vgl. G. Bader a. a. O. 

Bader⸗Weiß und Bader S. 25. Das Baderſche Prangerbuch ent— 
hält auch ein vollſtändiges verzeichnis der Quellen und Citeratur, das 
ſich, da ja der Pranger keine nur deutſche Einrichtung war, auch auf 
das Husland erſtreckt. In Betracht kommt als Neuerſcheinung: Herbert 
Meyer, Das handgemal als Gerichtswahrzeichen des freien Geſchlechtes. 
Sorſchungen zum deutſchen Recht, herausg. von §. Beyerle, h. Meyer 
und K. Rauch, Bd. I, heft 1, Weimar 1954. Meyer bringt den Pranger 
in zuſammenhang mit dem Dingpfahl und folglich mit dem handgemal. 
Dgl. dazu die Beſprechung von H. v. Voltelini in der Zeitſchrift der Sa— 
vigny⸗Stiftung, Germ. Übt. 55 (1935). 

Bader⸗Weiß und Bader (a. a. O. S. 25f.) nehmen an, daß der 
Pranger mindeſtens ſeit dem Beginn des 15. Jahrhunderts in Deutſch— 
land allgemein verbreitet iſt. 

»Ratsprotokoll. 
Stadtarchiv: Akten, Criminalia. 
Craktat V. DOgl. dazu Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 28 

Unm. 159. 
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Zwei Wörter von urſprünglich verſchiedener Bedeutung wer— 
den für ein und dieſelbe Sache gebraucht. Einmal, im Jahr 
1665, heißt es von einem Opferſtockdieb in der Urfehdel, die 
er zu ſchwören hatte, daß man ihn „auf den Pranger“ ſtellen 
ließ, während er nach dem Wortlaut des Ratsprotokolls „auf 
die Schupfe“ geſtellt wurde. Man war ſich der urſprüng— 
lichen Verſchiedenheit der beiden Strafwerkzeuge offenbar gar 
nicht mehr bewußt. Ein anderes Mal, laut Ratserkenntnis 
vom 19. Juni 1716, wurde eine Frauensperſon „auf den 
Pranger der ſogenannten Schupfen“ geſtellt?. Wir ſehen 
alſo, wie eine längſt abgeſchaffte Einrichtung im Sprachge— 
brauch noch jahrhundertelang fortbeſtanden hat. Aus der 
Catſache, daß Schupfe und Pranger von einer gewiſſen Zeit 
an identiſch waren, folgt von ſelbſt, daß auch die Grtlichkeit 
dieſelbe geweſen ſein muß, daß wir alſo den Pranger an der 
Stelle der alten Schupfe zu ſuchen haben, nämlich am Markt 
beim Siſchbrunnen. Kluf dem Stadtplan von Gregorius Sik— 
kinger vom Jahre 1589 iſt vom Pranger nichts zu ſehen, was 
aber nichts beweiſt, da ja dieſer Plan in vielem ſehr ungenau 
iſt. Dasſelbe gilt für die Unſicht der Stadt in Merians Topo⸗ 
graphia kllſatica von 1644. hingegen können wir den Pranger 
auf dem Per gamentplan der Stadt und Feſtung Frei— 
burgvom Jahr 1722feſtſtellens. Wir ſehen an der Nordſeite 

1 Urfehde vom 27. Januar 1667. 

Akten: Criminalig. Dieſen hinweis verdanke ich nebſt andern 
Herrn cand. iur. G. Schindler, dem Verfaſſer der Freiburger Diſſertation: 
„Derbrechen und Strafen im Recht der Stadt Freiburg i. Br. von der 
Einführung des neuen Stadtrechts bis zum Übergang von Freiburg 
an Baden (1520—1806)“. Ich zitiere nach der der Fakultät vorge— 
legten maſchinenſchriftlichen Ausfertigung der Arbeit. 

»Über die Datierung dieſes Planes ogl. W. Voack in: Badiſche 
Heimat, Jahrg. 16 (1920), S. 46f. Ich konnte ſowohl den Zeitpunkt der 
Sertigſtellung dieſes Planes, der früher (ſ. Geſchichtl. Ortsbeſchreibung 
Bö. J, Beilage) die falſche Datierung 1685 trug, als auch den Namen 
ſeines Derfertigers ermitteln. Das Ratsprotokoll vom 20. Hpril 1722 
beſagt: „Iber eingegebenes memorial mit beigelegtem plan alhieſiger 
veſtung Sreuburg Franz Mauers burgersſohns alhier iſt erkannt, daß 
ſolcher lob(lichem) ambthaus recomendirt ſein ſolle, alwo (er) ſich an— 
zuemelden hat.“ Und das Amtsprotokoll vom 22. April 1722: „Franz 
Meyer burgersſohn, welcher Elinem) E(hrſamen) rath den plan all— 
hieſiger vöſtung Sreuburg praeſentiert hat und von Elinem) Elhrſamen) 
rath auf das ambthaus verwiſen worden, iſt dem ſelben eine Discretion 
per 18 fl. geben worden, mit weiterem bedeitten, das er der ſtatt in 
weiterem bedient ſein ſolle, dargegen man auch gegen ihme ein con⸗ 
ſideration haben wirdt. Praeſentes: herr Obriſtmeiſter hornus von 
Behrncaſtel, herr Spinler.“ In Übereinſtimmung damit iſt im Ausgabe— 
buch zum 22. April 1722 gebucht: „herr Franz Mauer, welcher den 
plan der ſtat Freiburg vor einem ehrſamen rat eingelegt und einen riß 
von dem Schwabenturn gemacht, eine discretion gegeben nach intention 
elines) echrſamen) rats, tut 18 fl.“ Im Dduplikat des Kusgabebuchs 
ſteht „plan der ſtatt und feſtung Breyſach“, was aber zweifellos auf 
einem Schreibfehler beruht. Aus dieſen Nachrichten geht hervor, daß 
es ſich um keine von der Stadt beſtellte Urbeit wie beim Sickingerſchen 
Plan von 1589, ſondern um eine Privatarbeit, und zwar um eine her— 
vorragende Leiſtung gehandelt hat, ſonſt hätte man nicht ſo viel Huf— 
hebens davon gemacht und kein ſo hohes honorar gegeben, das einem 
heutigen Wert von etwa 500 Mark entſprechen dürfte. Leider iſt 
das mit dem Plan überreichte Memoriale wie auch der Riß vom 
Schwabentor nicht mehr erhalten. Aber es iſt kein anderer Plan 
vorhanden, auf dem ſich obige Nachrichten beziehen könnten und auf 
den ſie zuträfen. Dagegen ſcheint zwar auf den erſten Blick zu 
ſprechen, daß die 1719 errichteten drei Säulen vor dem Münſter 
nicht auf dem Plan zu ſehen ſind. Es iſt aber anzunehmen, daß 
der Zeichner an dem Plan bis zur Fertigſtellung in allen Teilen 
jahrelang gearbeitet und jene Partie zu einer Zeit gezeichnet oder ent— 
worfen hat, wo die Säulen noch nicht ſtanden, oder daß er eine Vorlage 
hatte, auf der ſie fehlten. Schwierigkeiten bereitet die Identifizierung 
des Zeichners, da nach den Kirchenbüchern in Freiburg im Zeitraum
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Mittelſtück der heutigen Kaiſerſtraße nach dem Stadtplan von 1722 

OIm mittelalter floß das Bächlein mitten auf der ganzen Straße) 

des Fiſchbrunnens deutlich eine freiſtehende vierkantige, den 

Brunnentrog um ein gutes Stück überragende Säule, die nach 
allem, was wir gehört haben, nichts anderes ſein kann, als 
der Pranger der Stadt bzw. das damals von ihm noch vor— 
handene Überbleibſel !. Der Umſtand, daß der Zeichner des 

von 1688 bis 1704 nicht weniger als neun Knaben mit dem Vornamen 
Franz Joſeph, Franz Ignaz, Franz Carl, Franz Wilhelm, Franz Anton, 
Franz und Franz Xaver von ſieben verſchiedenen Elternpaaren namens 
Mayer getauft wurden. Die Wahrſcheinlichkeit ſpricht für den am 
6. Januar 1702 getauften Franciscus Meyer, Sohn des im Jahre 1685 
aus Blumberg zugewanderten Zimmermanns und Bürgers Franz 
Meyer und ſeiner zweiten Frau Maria Magdalena Nißlerin. In Be— 
tracht käme vielleicht noch einer der Söhne des von Herznach im Frick— 
tal ſtammenden S§reiburger Bürgers Nikolaus Mayer, der ebenfalls Zim⸗ 
mermann war, und ſeiner Frau Anna Barbaxa Sartorin, nämlich ent— 
weder der am 21. Januar 1698 getaufte Franz Joſeph oder der am 
24. Oktober 1704 getaufte Franz Kaver. Es iſt jedoch zu beachten, daß 
von allen nur einer den mit obigen Quellen übereinſtimmenden ein— 
fachen Vornamen Franz führte, den auch ſein Vater hatte. Mit Franz 
zuſammengeſetzte Doppelnamen werden in der Regel ganz geführt. Ich 
möchte mich deshalb für Franz Mauer (oder Meyer) entſcheiden, der 
555 als Zwanzigjähriger eine ſo bedeutende Leiſtung aufzuweiſen 
atte. 

Was wir ſüdlich vom Siſchbrunnen auf der Straße ſehen, iſt der 
im Jahre 1617 vor dem haus zum Sponhart (Kaiſerſtraße 105) errich⸗ 
tete Schöpfbrunnen, über den in den Stadtrechnungen genaue Nach— 
richten vorliegen, ebenſo wie über den Jahrs zuvor vor dem Gauch 
GKaiſerſtraße 52) errichteten Schöpfbrunnen („Galgbrunnen“). 

  

Planes, Franz Mayer, ein Freiburger Bürgersſohn war, 

erhöht natürlich die Zuverläſſigkeit ſeiner Hrbeit auch in Bezug 

auf den Gegenſtand unſerer Unterſuchung. Doch läßt ſich die 

Form des Freiburger Prangers nicht mehr ſicher erkennen. 
Man unterſcheidet im allgemeinen drei Prangerformen: 
Schandpfahl, Schandſäule und Schandbühne !. Meiſt wechſelt 

in den Quellen? der Wortlaut zwiſchen: „auf den Pran— 
ger“, „an den Pranger“, „auf die Schupfe“, „an die 

Schupfe“ ſtellen. Daraus können wir ſchließen, daß der 
Freiburger Pranger einen Sockel hatte, auf den die Verbrecher 

geſtellt wurden. Dies geht auch aus dem Ratsprotokoll vom 

11. November 1516 hervor, wonach der Henker die Leute an 
die Schupfe ſtellt und ſie wieder „herabtut“. Nicht ſelten 

heißt es, daß die Leute „in die ſchupfen“, „in den Pranger“ 
geſtellt wurdens. Entweder ſind hier Schupfe und Pranger 

gleichbedeutend mit Halseiſen — man ſtellte die Leute in's 
Halseiſen am Pranger — oder aber der Pranger glich mehr 

einem Prangerhäuschen, einer „Schandbühne““, nach Art des 

1Näheres bei Bader-Weiß und Bader a. a. O. Kap. II. 
2 Stadtarchiv: Criminalia, Urfehden, Katsprotokolle. 
Natsprotokolle vom 15. Juni 1543, 2. Dezember 1561, 10. Sep⸗ 

tember 1567. 
Ogl. Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 6, 55ff. 
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Staupſäule in Habelſchwerdt (Schleſien) 

Aus dem Prangerbuch von G. Bader-Weiß und M. S. Bader mit freundlicher Erlaubnis des Autors und der Joſ. 
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Pranger (Schandbühne) in Schwäbiſch-Ball 
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noch erhaltenen Prangers in Schwäbiſch-Hall oder des Ron— 

ſtanzer Prangers!. Dabei bleibt es zweifelhaft, ob ſich dies 
auf den Pranger am Fiſchmarkt bezieht, oder aber auf ſeinen 

Nachfolger auf dem Münſterplatz, von dem wir nachher hören 
werden. Jedenfalls iſt die Meinung, der Freiburger Pranger 
habe lediglich aus einem erkerartigen Anbau an einem Eck— 

hauſe beſtanden?, überholt. Wenn es hin und wieder heißt, 
daß Delinquenten auf die „offene“ Schupfe geſtellt wurdens, 
ſo hat das Wort „offen“ hier den Sinn von „öffentlich“, läßt 

alſo keinen Schluß zu auf die Form des Prangers. Nicht weit 
vom Pranger, etwas nördlich von ihm, ſehen wir auf obigem 

Plan einen Galgen, der nicht etwa die mittelalterliche Schupfe 
darſtellt — ſchon ſeine Form läßt dieſe Annahme nicht zu — 
ſondern, wie ſchon Flamm vermutet hat, wohl einmal in 

Kriegszeiten zu hinrichtungen und zugleich zur Abſchreckung 
von Plünderern errichtet wurde. Wir wiſſen ja, daß auch 

ſpäter nicht alle Verbrecher beim Hochgericht an der Land— 
ſtraße nach Baſel hingerichtet wurden, ſondern daß wie in 

andern Städten“ ſo auch in Freiburg bisweilen, und zwar in 

Rriegszeiten, innerhalb der Stadt hinrichtungen vollzogen 
wurden. So wurde am 5. Gktober 1655 auf dem Münſter⸗ 
platz einem Quartiermeiſter wegen Plünderung der Ropf 

abgeſchlagens. Im Jahr darauf wurde am 27. Mai vor dem 
Raufhaus ein Galgen „neben einer Wippen und Eſel“s er— 
richtet, und am 8. September ebenfalls ein Soldat wegen 

Raubmords mit dem Schwert hingerichtet“. Noch während 

der Belagerung von 1744, am 19. September, erſtellte man in 
Freiburg auf dem Siſchmarkts zur handhabung der militäri⸗ 

ſchen und bürgerlichen Ordnung einen Galgen?. Dieſe Ein— 

richtungen dienten aber nur der Militärjuſtiz und wurden 

wieder abgeſchafft. Auch in andern Garniſonſtädten errichtete 
man noch in neuerer Zeit auf dem Markt einen Galgen, ſo 

in Magdeburg im 17. Jahrhundert, und zwar neben dem 
Roland 10, der ja an vielen Orten die Stelle des Prangers 
vertritt. 
    

Wielandt a. a. O. DUgl. die Abbildung des hamburger Prangers 
bei §. Hheinemann, Der Richter und die Kechtspflege. Die deutſchen 
Stände in Einzeldarſtellungen, herausg, von G. Steinhauſen, Bd. 4, 
Jena 1924, S. 56/7 Beilage 9. 

Bader-Weiß und Bader a. a. S. 21. 
3. B. in der Urfehde vom 24. Juli 1748. 

So war in RKonſtanz neben dem Pranger zeitweiſe ein Galgen. 
Wielandt a. a. O. 

5CThomas Mallingers Tagbücher. Mone, Quellenſammlung der 
badiſchen Landesgeſchichte 1, 546. 

6Die Wippe (ogl. oben S. 57) iſt beſonders als Soldatenſtrafe be— 
kannt. Grimm a. a. O. Bei der Ehrenſtrafe des Eſelritts mußte der 
Delinquent verkehrt auf einen lebenden oder hölzernen Eſel ſitzen und 
deſſen Schwanz halten. Grimm a. a. O. S. 518f.; Handwörterbuch des 
deutſchen Aberglaubens 2, 1016f. Beide Inſtrumente der Militärjuſtiz 
hat Jacques Callot in ſeinem Werke: Les misères et les malheurs de 
la guerre dargeſtellt. Abgebildet bei §ehr a. a. O. Bild 106 (Text S. 87f.). 
In den preußiſchen Garniſonſtädten ſtand der Soldatengalgen im 17. 

und 18. Jahrhundert gewöhnlich auf dem Markt. Th. Goerlitz a. a. O. 
S. 106 u. 114f. 

Ch. Mallinger a. a. O. Aus dem Ratsprotokoll vom 10. Juli 1715 
geht hervor, daß Obriſtwachtmeiſter hainze von der Stadt verlangte, 
für Soldatenſtrafen einen „Stock und hölzernen Eſel“ zu errichten. 

»SFalls damit, wie wahrſcheinlich, der alte Fiſchmarkt gemeint iſt, 
ſo muß der auf dem Plan von 1722 zu ſehende Galgen vor 1744 ab—⸗ 
gebrochen worden ſein. 

Cagebuch von C. Maldoner über die Belagerung Freiburgs 1744, 
im Üdreßbuch 1908 S. 20; Schreiber, Geſchichte der Stadt §reiburg 4, 
292; R. Mangelsdorf in: Schauinsland 40, 7. 

10 5. Meyer in den Göttinger Nachrichten a. a. O. S. 501. 
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Nun kommt aber hinzu, daß der Markt in Freiburg im 
Derlaufe des 16. Jahrhunderts von der Hauptgaſſe auf den 
Münſterplatz verlegt wurde!. Infolgedeſſen konnte der 
Pranger am Siſchbrunnen ſeinen Zweck nicht mehr ganz er⸗ 
füllen. Wurde doch auch ſpäter großes Gewicht darauf ge— 
legt, daß die Vorſtellung am Pranger, um ſie möglichſt wir— 
kungsvoll zu geſtalten, an den Markttagen und zur Hauptzeit 
des Marktes erfolgte. Man ließ daher — ſo nehme ich an, 
ohne es bis jetzt quellenmäßig erweiſen zu können — den 
alten Pranger am Fiſchbrunnen ganz oder nur teilweiſe 
ſtehen, errichtete aber auf dem neuen Markt ſüdlich vom 
Münſter, an der Stätte des Blutgerichts, einen neuen. Was 
anderes als den Pranger ſollte die prangerförmige Säule 
bedeuten, die auf dem Plan von 1722 dort zu ſehen iſt? 
Leider können wir das Husſehen auch dieſes Prangers nicht 

genauer erkennen. Er muß aber ſo beſchaffen geweſen ſein, 

hamm (a. a. O. S. 50) führt die verlegung des Marktes darauf 
zurück, daß die Marktſtraße, die urſprünglich gar keine Berkehrsſtraße 
war, mit der Zeit zur Durchgangsverkehrsſtraße wurde. Es iſt durch— 
aus einleuchtend, daß der Markt mit dem zunehmenden Durchgangs— 
verkehr ein Derkehrshindernis war. Aber erſt die Verlegung des Sried— 
hofs im Jahre 1515 wird die völlige Verlegung des Marktes auf den 
Münſterplatz, wenn auch nur allmählich, bewirkt haben. Noch am 
17. Sebruar 1504 urkundete der Notar Heinrich Geßler in Freiburg 
in strata loci publici mercatorii civitatis, auf der öffentlichen Markt— 
ſtraße der Stadt (ÜAkten, Brunnen, Faſz. 1482—1666). Ceider fehlen 
uns die Katsprotokolle aus jener Zeit, die uns genau Kufſchluß dar— 
über geben könnten. Am Montag St. hilarientag (15. Januar) 1550 
ließ der Rat bekanntgeben, „das niemand under der predig und der 
meß auf dem platz bei dem münſter ſtande bei ſtraf eins blapperts“ 
Gatsprotokoll). In der Wiederholung dieſes Verbots (am 18. No— 
vember 1552) heißt es ſtatt „auf dem platz bei dem münſter“ bezeich— 
nenderweiſe „am markt“. Insbeſondere ſollten die Metzgerweiber vor 
der Morgenpredigt nichts feil haben. Es iſt dies wohl ein Beweis, daß 
damals der Hauptmarkt, ſo auch der Fleiſchmarkt, ſchon auf dem Mün— 
ſterplatz war. Aus einer „ordnung und bevelch des marktknechts“ vom 
Jahr 1568 (Stadtarchiv, Urkunden: Marktpolizei) geht ebenfalls her⸗ 
vor, daß der Rat beſtrebt war, den offenbar in Unordnung geratenen 
Markt auf dem Münſterplatz neu zu organiſieren. Es wird nämlich „zu 
raumung des markts“ verordnet, daß die hafner, Wollenweber, Krämer, 

Scheidenmacher, Dreher, Stauchenfrauen (händlerinnen mit Stauchen), 
Seiler und Grempler künftig nur in ihren häuſern und ſonſt nirgends 
feilhaben ſollen. Doch ſolle den Wollenwebern, die kein gelegenes haus 
haben, erlaubt ſein, in dem „ledemlin“ am Spital oder wo ſie ſonſt einen 
gelegenen Laden finden könnten, feilzuhaben. Die „fürkäufler“ ſollen 
künftig am haus zum ſchönen Eck „bis zum gefſlin uffhin“ feilhaben, 
ausgenommen die geſchworenen Käufler der Stadt, die wie bisher beim 
Spital feilhaben dürfen. Ddie hutmacher bekommen ihren Platz „vor 
dem eck am pfarrhof gegen der ſteinhütten zue“, alſo ebenfalls auf dem 
Münſterplatz, angewieſen, die Kübler „uff dem platz vor den huot— 
machern und fürkeuflern“, außer denen, die „an den ſtraſſen ſitzen“, 
die in ihren häuſern feilhaben dürfen. Somit wird auch die in dieſer 
„Ordnung“ enthaltene, oben (S. 60) ſchon erwähnte Verfügung bezüg— 
lich des Marktfähnleins ſich auf den Münſterplatz beziehen. Aber noch 
bis 1605 gab es auf der Hauptgaſſe merkwürdigerweiſe einen „Abend— 
markt“. Andres Hasler der Scherer (S- Barbier) und Otto Reppner 
der Säckler auf dem Siſchmarkt, welch letzterer im haus zum goldenen 
Thor (Kaiſerſtr. 100) wohnte, hatten ſich beim Rat beſchwert, daß ihnen 
„der abendmarkt daſelbſten vor iren heuſern wegen vile des volks (ſchade) 
und das dem ſcherer der eingang des hauſes zu großen ſchaden geſperrt“ 
werde, mit der Bitte, dieſen Ubendmarkt „an ein ander ort der ſtatt 
zu ordnen“. Die Mehrheit des Rates beſchloß darauf am 29. Oktober 
16035: „weil je beeder ſupplicieren erheblich, das ſolcher abentmarklt) 
daſelbſten abgeſchaffen und an den Münſterblatz, da ſonſten vor 
mittag auch der markt iſt, transferiert und geordnet“ werden ſolle 
Natsprotokoll). (Wie rückſichtsvoll war doch der Freiburger Rat von 
1605 gegen ſeine Bürger!) Trotz der Derlegung des Marktes blieben 
die alten Bezeichnungen „Am Siſchmarkt“, „an der obern Metzig“ uſw. 
für die betreffenden Stellen der heutigen Kaiſerſtraße noch bis ins 
18. Jahrhundert hinein in Gebrauch—



daß mehrere perſonen auf ihm Platz hatten. Denn im 

Jahre 1681 wurden ausnahmsweiſe einmal zwei Perſonen 

nebeneinander auf die „Schupfe“ geſtelltl. Im übrigen 

gilt auch für ihn, was oben über den Pranger am Siſchmarkt 

geſagt wurde. Was wir daneben erblicken, kann wie am 

Siſchmarkt einen Galgen, und zwar einen ſog. Gabelgalgen, 

vorſtellen, der vielleicht den Delinquenten zeigen ſollte, was 

  

  

      
Münſterplatz nach dem Stadtplan von 1722 

ihnen blühte, wenn ſie ſich nicht beſſerten, oder aber, was 

der Form nach ebenfalls möglich iſt, den 1634 errichteten, 
ſtehengebliebenen „Eſel“?. 

Im kusgabebuch der Stadt ſind unterm 29. Dezember 1574 
5 6 49 gebucht, die Stoffel Meigers des Nadlers Frau be— 
zahlt wurden für „2 marenſchloss, ſo der nachrichter ge— 

nomen, als man die 2 treubeldieb uf die ſchupfen gſtelt“. 
Dieſe Nachricht beweiſt, daß ſich auch in Freiburg, wie dies 
ja die Kegel war, am Pranger ſelbſt Halseiſen befanden, im 
Gegenſatz z. B. zum benachbarten Städtchen Staufen, wo an 
einer Ecke des Rathauſes ein einfaches halseiſen hings, oder 

Siehe unten S. 66. 
Don einer ſpäteren Unwendung des „Eſels“ in Freiburg durch 

die bürgerliche Juſtiz iſt mir allerdings nichts bekannt geworden. Die 
prangerähnliche ſpätgotiſche Säule nördlich vom Münſter, das ſog. 
Beckenlicht, darf uns nicht verführen, in ihr den Pranger zu erblicken. 
DUgl. Schuſter in: Freib. Münſterblätter 7, 56f. 

Marſchloß oder Malſchloß, ein Vorhängeſchloß. Ugl. Cexer, Mit— 
telhochdeutſches handwörterbuch; Siſcher, Schwäbiſches Wörter buch. 
Das Wort iſt heute noch gebräuchlich. 

Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 185. 
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zu Baſel, wo in die Mauern eines hauſes zwei Retten ein— 
gelaſſen waren, an die die Delinquenten mit einem „Malen— 
ſchloß“ angeſchloſſen wurden 1. In Freiburg waren es alſo 

wenigſtens zwei Halseiſen. Sie beſtanden aber nicht erſt ſeit 
1574, ſind vielmehr ſchon früher bezeugt. Wie für Schupfe 

und Pranger, ſo ſind auch für das halseiſen die Redewen— 
dungen in den Quellen verſchieden. Die Verbrecher werden 

„in das Halseiſen geſtellt“?, „mit dem 
Halseiſen beſtraft“s, „auf den Pranger 
an das Halseiſen geſtellt““, „an die 
Halseiſen auf die Schupfe geſtellt“s. 
Einmal bekennt einer, daß er dem Volk 

auf dem Pranger vorgeſtellt und ihm 
„das gewohnliche Halseiſen angelegt““, 
ein anderes Mal eine Frauensperſon, 

daß ſie „auf den Pranger und an das 

Halseiſen“ geſtellt wurde““. Laut Rats⸗ 
protokoll vom 10. September 1567 
wurde eine Frau „in den Pranger“ ge— 

ſtellt, während am Rand „halsiſenſtraf“ 
vermerkt iſt. Daraus geht hervor, daß 
Halseiſen und Pranger bald ſynonym, 

bald erſteres als Teil für das Ganze 

gebraucht wurde. Die Prangerſtrafe 

ohne Halseiſens dürfte es alſo in Frei— 
burg nicht gegeben haben. 

Wir wollen nun die Freiburger 
Prangerpraxis, die ſich natürlich von 
derjenigen anderer Orte nicht weſentlich 
unterſcheidet, noch näher kennen lernen. Dabei kann es ſich 

aber um keine erſchöpfende Darſtellung handeln, zu einer 
ſolchen müßten ſämtliche Ratsprotokolle durchgearbeitet wer— 

denꝰ. Es können deshalb nur Streiflichter gegeben und einige 

weſentliche Dinge herausgeſtellt werden “. 
Un welchen Tagen, zu welcher Tageszeit und 

wie lange wurden die Leute an den Pranger geſtellt? 
In der Regel und mit Vorliebe, wenn auch nicht ausſchließ— 

lich, erfolgte die Vorſtellung an den Markttagen Donners— 
tag und Samstag, und zwar zwiſchen 9 und 11 Uhr, woraus 
wir ſchließen dürfen, daß um dieſe Zeit auch früher ſchon der 
ſtärkſte Marktverkehr war. In einem mir bekannten Falle 
dauerte die Vorſtellung nur eine Viertelſtunde n, meiſtens 
eine Stunde, öfters aber auch zwei Stunden oder mehr, näm— 
lich dann, wenn jemand, was nicht ſelten vorkam, mehrmals 

vorgeſtellt wurde. 

1 Metzger a. a. O. S. 104. Dgl. die Abbildung der Staupſäule zu 
Breslau bei §ehr a. a. O. Abb. 146. 

So 1545 Unna Haſenbergerin, 1546 Mathis Zuſer, 1562 Anna 
Müllerin. Akten Criminalia. 

FSo 1547 Agatha Diezſchin. Ebenda. 
Urfehde des Johann Ganttert vom Februar 1704. 
5Urfehden vom 2. März, 27. Juli und 26. Oktober 1684, vom 8. Fe— 

bruar und 22. März 1685. Weitere Beiſpiele bei Schindler a. a. O. 
S. 100f. 

sUrfebde vom 27. Juni 1711. 
7 Urfehde vom 16. Januar 1755. 
Gemeint iſt dabei nur das am Pranger angebrachte Halseiſen, 

nicht die halseiſen, die es ſonſt noch gab. Siehe unten S. 72 Anm. 5. 
Dies wäre ſehr zeitraubend, da die Prangerfälle als ſolche in den 

Regiſtern nicht aufgeführt ſind. 
10 Allgemeine Quelle: Urfehden; Akten, Criminalia; Ratsprotokolle. 
11 Urfehde vom 15. Juli 1755.   

Pranger mit halseiſen 

Aus: Bambergiſche Hals— 

gerichtsordnung. Mainz 1508 

Aus: Der 

Bichter und die Rechtspflege, 

Abb. 4) 

F. Heinemann,



In der Regel wurden die Verbrecher einzeln an den 
Pranger geſtellt. Wenn im Jahr 1681 zwei huren neben— 
einander auf die Schupfe geſtellt wurden!, ſo wird dies 
eine Husnahme geweſen ſein. Denn weitere Belege ſind 
bis jetzt nicht bekannt. 

Meiſtens und in zunehmendem Maße waren mit dem 
Pranger, der an ſich eine Ehrenſtrafe war, noch Körper— 

ſtrafen verbunden. Ja die körperliche Züchtigung tritt ſo 
ſehr in den Vordergrund, daß das Ehrenrührige nur noch 
als Nebenſtrafe erſcheint. 

Faſt regelmäßig wurden die Leute mit KRuten ausge— 
peitſcht, wofür auch die Bezeichnung Staupenſchlag oder 

Staupbeſen vorkommt?, weshalb der Pranger mancherorts, 
beſonders in Norddeutſchland, auch Staupſäule hieß. Ge— 

wöhnlich heißt es nur, daß die Verbrecher nach der Vorſtellung 
am Pranger mit Ruten ausgepeitſcht, ausgehauen, ausge— 
ſchwungen, ausgeſtrichen oder ausgetrieben wurden, wo— 

gegen ſie dann, wenn ausnahmsweiſe die Züchtigung unter— 
blieb, hinausgeführt wurdens. Nicht ſelten iſt die Unzahl der 

Streiche genannt: 10, 20, 24, 50, 35, ſie war alſo ganz ver— 
ſchieden. Für eine beſtimmte Unzahl gebrauchte man das 

Wort Schilling oder Stadtſchilling. Man ſprach dann von 

einem ganzen oder „ordinari“, einem halben oder mittleren 

Schillingk. Huch in der Heftigkeit der Streiche gab es Unter— 

ſchiede. So wurde im Mai 1720 Eliſabeth Martinin von 
Oberlahnſtein wegen Unzucht vom Scharfrichter nach der 

Vorſtellung auf der Schupfe mit einem ganzen Schilling, 
„doch moderate“, ausgepeitſchts. Im Wiederholungsfalle 

wurden die CLeute ſchärfer ausgehauen als das erſte Mal. 
Mitunter ſind die Stadttore genannt, durch welche die KHus— 

peitſchung erfolgte. Gfters iſt überliefert, daß ein Derbrecher 

bis zum Hochgericht, das ja an der Grenze des Stadtbannes 

lag, ausgepeitſcht wurde. Von der Huspeitſchung zu unter— 
ſcheiden ſind die Züchtigungen mit Ruten oder Farrenwedeln 

(Ochſenfiſel) im Gefängnisé. Statt im Gefängnis wurden ſol— 
che Züchtigungen bisweilen auch am Pranger vorgenommen. 

So ſpürbar dieſe Streiche geweſen ſein mögen, waren ſie 

doch noch milde gegenüber andern Züchtigungen. Vicht ſelten 
wurde den Verbrechern zur Verſchärfung der Prangerſtrafe 
ein Zeichen aufgebrannt. Das alte Recht liebte ja die 

draſtiſch-ſinnlichen Sormen. Man ſollte den Verbrechern die 
Strafe zeitlebens anſehen?. Im Juli 1562 kam Anna Mül⸗ 

lerin von Überlingen, die ſchon vor einem Jahr im halseiſen 

1 Ratsprotokoll vom 6. Auguſt 1681. Schindler a. a. O. S. 102. 
2 ſtupe, ſtaupe = MPranger. Lexer a. a. O. In der Urfehde der 

Anna Maria her(r)in von Ehrenſtetten vom 17. Mai 1750 heißt es, 
ſie ſei früher ſchon einmal mit dem Laſterſtein und „betrohung des 
ſtaubbeſens“ beſtraft worden. 

33. B. in der Urfehde der Derena Lampertin vom 11.(2) Juni 1668. 
Es liegt nahe, anzunehmen, daß dieſem Sprachgebrauch der Schil—⸗ 

ling als Münzeinheit zugrunde lag. Dann hätte, da auch in §reiburg 
12 Pfennige einen Schilling ausmachten, ein „ganzer Schilling“ wohl 
aus 12 Streichen beſtanden. Man ſcheint ſich aber nicht ſtreng an dieſen 
Maßſtab gehalten zu haben, oder das Wort Schilling bekam mit der Zeit 
eine andere Bedeutung. Laut Urteil vom 28. April 1742 wurde Maria 
Vogelbacherin von Wettelbrunn, bevor man ſie auf den Laſterſtein 
ſtellte, „mit einem wohlangemeſſenen Schilling von 24 Streichen ge— 
züchtigt“. Ugl. Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 84; Siſcher, Schwä— 
biſches Wörterbuch; J. u. W. Grimm, Deutſches Wörterbuch— 

Urfehde vom 4. Mai 1720. Dgl. Abb. 155 und 140 bei Sehr a. a. O. 
6Pgl. Abb. 136 bei Fehr a. a. O. 
7 Fehr a. a. O. S. 105 und Übb. 129. 
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geſtanden, erneut wegen mehrerer Diebſtähle vor den Rich— 
ter. Sie wurde abermals ins Halseiſen, alſo auf den Pranger, 

geſtellt. Uußerdem wurde ihr ein Kreuz an die Stirne ge— 

brannt!. In andern Sällen brannte man ein Zeichen auf die 
rechte Achſel. Mit einem glühenden Zeichen gebrannt wurde 
1689 auch Matern Dettinger von Ihringen, der einem Frei— 
burger Geiſtlichen zwei lateiniſche Bücher, mehrere Kleidungs— 
ſtücke, ein agſteinernes Nuſter? und Ugnus deis, in der hie— 

ſigen Jeſuitenkirche und in der Auguſtinerkirche zu Breiſach 
je ein klltartuch, in der Wallfahrtskirche zu Schauenburg bei 
Rufach vier Bilder, drei klgnus dei und 9 Pfennig Gpfergeld, 
in der Rapelle zu Rotweil den Schleier von unſerer lieben 

Srau und endlich zu Colmar auf freiem Felde eine Zugſtange 

von einem Pflug geſtohlen hatte?. Noch zwei draſtiſche Bei— 
ſpiele dieſer Art aus dem 18. Jahrhundert! Laut Urfehde 
vom 11. September 1745 hatte Franz Joſef Haldenberger 
von Rempten Diebſtähle ſeines Sohnes Johann Georg nicht 
nur nicht als Vater beſtraft, ſondern ſie auch verhehlt und 

ſich ſogar daran beteiligt. Zur Strafe wurden beide durch den 

Scharfrichter auf die Schupfe geſtellt und dann, mit einem 
Strick zuſammengebunden, durch die Stadt, jedoch ohne Stau— 
penſchlag, der ihnen aus Gnade erlaſſen wurde, bis zum hoch— 
gericht geführt, wo dem Sohn im Ungeſicht des Vaters ein 

Galgen aufgebrannt wurde. Zwei Jahre darauf wurde auch 
einem Elſäſſer, nachdem er auf den Pranger geſtellt und mit 
Ruten bis zum Hochgericht ausgepeitſcht worden war, dort 

„der Galgen auf den rucken gebrennt“s. 
Nicht ſelten war in Verbindung mit dem Pranger das 

Abſchneiden oder „Abhauen“ der haares. Dieſe Strafe 
erlitt z. B. im März 1685 Verena hindertin von Zürich we— 

gen fortgeſetzter Unzucht mit Soldaten, indem ihr, nachdem 
ſie eine Stunde im Halseiſen auf der Schupfe geſtanden, durch 
den Scharfrichter die haare auf dem Kopf „ganz abgehauen“ 
wurden7. Grauſamer war das bhauen der Ohrens. 
1545 wurde Unna Haſenbergerin von Rottweil wegen ver— 

ſchiedener Diebſtähle — u. a. hatte ſie dem Prieſter Protaſius 
Hagnower drei ſilberne Becher geſtohlen — zum Halseiſen 
verurteilt. Außerdem wurde erkannt, ihr die Ohren abzu— 

hauen. Dies war aber nicht mehr möglich, da man ſie ihr 

ſchon anderswo abgehauen hattes. Das Haar und ein Ohr 
koſtete es im Jahr 1689 wegen fortgeſetzten Ehebruchs mit 

Soldaten der Margaretha Paulerin von Stühlingen!“. 
Harmlos, doch für den Zuſchauer einprägſam, war da— 

gegen als Zugabe zur Prangerſtrafe das knhängen eines 
Gegenſtandes, der die klrt des Deliktes kennzeichnen ſollte. 
So 3z. B. wurde 1551 einem „Baumſchinder“ ein geſchundener 

1 Urteil vom 21. Juli 1562. Akten, Criminalia. 

2Roſenkranz mit (chatſteinen. 
Geweihtes Umulett in Lamm Gottes-Form. 

Urfehde vom 22. September 1689. 
5 Urfehde des Joh. Joſ. Cantzer vom 20. Mai 1747. 
6 vor dem geiſtlichen und weltlichen Gericht bedeutete das Haar— 

abſchneiden etwas Entehrendes und demzufolge die Schere ein Symbol 

der Buße. R. Wiebel in: Baueriſcher heimatſchutz 50 (1954), S. 12f. 

u. 16; H. Fehr a. a. O. S. 104f. mit Bild 155. 
7 Urfehde vom 22. März 1685. 
s Einen ſolchen Fall aus dem Jahre 1657 hat O. Göller von Has— 

lach i. K. mitgeteilt in: Die heimat. Blätter für Baar und Schwarzwald, 

1933 n. 4—6. 
Akten Criminalia und Ratsprotokoll vom 15. Januar 1545. 

10 Urfehde vom 28. April 1689.



Baum!, 1567 der Barbel Böckin von Schliengen, die einer 

Bürgersfrau verſchiedene Kleidungs- und Wäſcheſtücke ge— 

ſtohlen hatte, ein Sack an den hals gehängt?. 

Mit der Prangerſtrafe war ſtets die lHusweiſung ver— 

bunden. Meiſtens erfolgte ſie auf immer, ſelten einmal be— 

friſtets. Nach mittelalterlicher und noch ſpäterer KAuffaſſung 

war es ſinnlos, einen Derbrecher Monate oder Jahre lang ein— 

zuſperren. Man half ſich, wenn er nicht hingerichtet wurde, 

lieber mit der Husweiſung4. Manchmal wurden die Leute 

aus der Stadt, meiſt aber aus dem ganzen hoheitsbezirk der 

Stadt ausgewieſen oder zehn Meilen im Umkreis oder aus 

dem ganzen vorderöſterreichiſchen Breisgau, oder ſogar aus 

ſämtlichen Erblanden und aus dem allerhöchſten hoflager, 

wo immer es ſich befindes. 

Daß bei aller härte doch vielfach auch menſchliches Mit— 

gefühl und ſoziales Empfinden beim Urteil mitſprachen, zei⸗ 

gen die mildernden Umſtände, die man häufig obwalten 

ließ, wie ja überhaupt die Prangerſtrafe an ſich ſchon einer Be— 

gnadigung gleichkame. Sonſt wären viele Urteile gegenüber 

den furchtbaren Körper- und Codesſtrafen, die andere wegen 

ähnlicher Verbrechen zu erdulden hatten, gar nicht zu ver— 

ſtehen. Nicht ſelten ſcheint das flehentliche Bitten der Ver— 

brecher und ihr heiliges Verſprechen, ſich zu beſſern, auf die 

Richter Eindruck gemacht zu haben. In andern Sällen war 

es die Rückſicht auf die Jugend oder, bei Verheirateten, auf 

Weib und Kind — dies beſonders dann, wenn eine große 

Zahl unerzogener Kinder vorhanden war — Fürſprache der 

Nachbarn, Verwandten oder Gönner oder der Zunft, was 

die Richter oder Bürgermeiſter und Rat zur Milde bewog. 

häufig wurden körperliche Umſtände berückſichtigt, wie 3. B. 

Schwangerſchaft. So erließ man im Juni 1756 der Sides Ul— 

bietzin von Dogern wegen obwaltender (obſchon) unehelicher 

Schwangerſchaft den Staupenſchlag nach dem Pranger7. Ein 
anderes Mal wurde der „gichterne Zuſtand des Täters“ be— 

rückſichtigts. Im herbſt des Jahres 1558 wurde Barbel Wag— 

nerin, hans Ulbers Witwe und nun Georg dieterichs Frau 

von Gundelfingen, im Frauenhaus, alſo im ſtädtiſchen Bor— 

dell, ergriffen, als ſie von dem hutmachergeſellen Michael 

Wolgemut, mit dem ſie „in unehren zu ſchaffen“ gehabt, ver— 

Ratsprotokoll 1551/2 Bl. 3v. 
2 Ratsprotokoll vom 10. September 1567. 
5 5. B. Urfehde vom 26. Juni 1756. Doch kommt in Freiburg nicht 

ſelten auch die Husweiſung ohne Pranger oder Laſterſtein vor. Urfehden 
vom 9. Juni 1669, 24. März 1670, 2. März 1684, 1. März 1687, 21. März 

1687. Dgl. Bader-Weiß und Bader S. 86. 
4 Fehr a. a. O. S. 110. 
5 Urfehden vom 26. Huguſt 1758, 17. Juli 1762, 22. Oktober 1765. 

Die Uusweiſung für immer verſtieß allerdings gegen kaiſerliche Edikte, 
daß jeder Ort die Seinigen ſelbſt verpflegen ſollte. Kechtsgutachten von 
Dr. Obriſt vom 5. März 1741. Akten, Criminalia (Fall Breiſingerin). 

sKusnahmsweiſe wurde im Jahr 1584 dem zugezogenen Gart— 
knecht (Candsknecht) Hans Huffnagel von Fürſtenberg, der wegen 
Fluchens im Haberkaſten eingeſperrt war, die Wahl gelaſſen, auf der 
Schupfe zu ſtehen oder einen weiteren Tag (im Haberkaſten) zu 
büßen. Katsprotokoll 1585/84 Bl. 525 . Schindler (a. a. O. S. 101) 
legt dies ſo aus, als ſei es dem Rat mit der Verhängung der 
Prangerſtrafe nicht immer ſo ernſt geweſen. Ich möchte eher glauben, 
daß es mit dem haberkaſten eine beſondere Bewandtnis hatte, die 
die vom Fat geſtellte Alternative rechtfertigte. Als Gefängnis iſt der 
W auch anderorts bezeugt. Ugl. Fiſcher, Schwäb. Wörter— 
uch. 

„ Urfehde vom 26. Juni 1756. 

Urfehde vom 14. Juli 1755. 
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wundet wurde. Da ſie „ein böß ſtuck fleiſch“ und wegen ihres 

„uppigen haltens“ ſchon einmal ausgewieſen worden war, 

wurde ſie an die Schupfe geſtellt. Uber obwohl ſie verſchuldet, 

daß man ihr, wie auch etliche meinten, noch dazu ein Kreuz 

an die Stirne gebrannt hätte, ſo wurde ihr dies doch erlaſſen, 

weil ſie noch verwundet und nicht ganz heil war!. Wegen 

ihrer „Arbeitsſeligkeit“ (AUrbeitsluſt) wurde 1562 Unna Mül— 

lerin von Überlingen zum wiederholten Male begnadigt?. 

Aus dem bisher Geſagten war auch ſchon zu erſehen, was 

für Delikte es gewöhnlich waren, die mit dem Pranger be— 

ſtraft wurden. Die peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 

1552, die für das ganze Reich Geltung hatte, ſah beſonders 

für Untreue bei Sachwaltern, für Kuppelei und diebſtahl die 

Prangerſtrafe vor, trug aber auch dem Ortsgebrauch Rech— 

nung. Dem Ermeſſen der örtlichen Richter war, wie die Praxis 

zeigt, ſogar ein ſehr weiter Spielraum gelaſſen. In erſter 

Linie waren es Taten, die eine ehrloſe Geſinnung verrieten 

im Gegenſatz zu ſolchen, bei denen dies (wie z. B. beim „ehr⸗ 

lichen Totſchlag“)s nach alter Huffaſſung nicht zutraf, alſo 

Fälſchungs- und Vermögensdelikte irgendwelcher klrt, ſodann 

Sittlichkeitsdelikte, Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung 

und Sicherheit und Religionsdelikte, zu denen auch der häufige 

Urfehdebruch als Meineid gehörte. Weitaus am häufigſten 

waren die Diebſtähle und Sittlichkeitsverbrechen, beſonders 

die gewerbsmäßige Unzucht. Manchmal kamen verſchieden— 

artige Verbrechen in einem Fall zuſammen. Im Jahr 1665 

hatte ſich Marcus Delphin, Studioſus der humanität von 

Neunkirchen in der Steiermark, „aus verfiereriſcher eingebung 

des böſen laidigen feunds“ in leichtfertiger Diebsgeſellſchaft 

in der Kapelle auf dem Lorettobergle eingefunden, wo in 

ſeinem Beiſein ſein Kamerad Gabriel von Schomburg mit 

einem Siſchbein und daran geſtrichenem Dogelleim aus dem 

Opferſtock Geld gezogen und ihm davon 27 Batzen gegeben 

hatte, worauf er ebenfalls Siſchbein und Vogelleim gekauft 

hatte, um das gleiche zu tun. Hußerdem hatte er ſich dadurch 

hochverdächtig gemacht, daß „etwelche zauberiſche und aber— 

glauberiſche Seegen“ bei ihm gefunden worden waren. Man 

ließ ihn auf den Pranger ſtellen. Als Sälſchungs- und Sittlich— 

keitsdelikt zugleich charakteriſiert ſich folgender Sall. Im Jahre 

1547 wurde Agatha Diezſchin von Wehingen abgeurteilt, weil 

ſie viele Jahre „in mannskleidern“ gegangen war und vor 

acht Jahren Unna Reulin zu Neudingen zur Ehe genommen, 

ſie „zu kilchen und ſtraßen nach chriſtenlicher ordnung“ ge— 

führts und ihr während dieſer Zeit „beiwonung getan“ hatte. 

Sie gab ſich zuerſt als hermaphrodit (Zwitter) aus, geſtand 

aber nach der von der hebamme im Beiſein eines ſtädtiſchen 

Bedienſteten vorgenommenen Leibesunterſuchung, daß ſie 

das männliche Geſchlecht nur künſtlich vorgetäuſcht hattes. 

Sie hatte nämlich „ein inſtrument wie ain mennlich glid ge— 

ſtaltet, von lumpen gemacht, im latz bei ir getragen““. kuf 

1 Ratsprotokoll vom 4. November 1558. 
Akten: Criminalia. 
Über den ehrlichen und unehrlichen Totſchlag vgl. Chr. Riggen— 

bach (§) in der Zeitſchrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeſchichte 40 
(Germ. Übt.), S. 68f. 

*Urfehde vom 27. Januar 1665. 
5 Stehender Kusdruck für Eheſchließung. 
Akten, Criminalia. 

Ratsprotokoll vom 25. März 1547.



Rat der Rechtsgelehrten wurde ſie, weil ſie „ſunſt nichts übels 
darneben gehandelt oder ketzerei getriben“, in das Halseiſen 
geſtellt und auf 10 Meilen Wegs im Umkreis ausgewieſen. 
Im Juli des Jahres 1701 ſtand am Pranger der Maurer Se— 
baſtian Retterer, weil er verſchiedenen einfältigen Ceuten 
fälſchlich angegeben hatte, er habe mehrere arme Seelen aus 
dem Segfeuer erlöſt, und ſie mit allerhand Betrug um nam— 
hafte Summen Geldes gebracht hatte. Wegen Vagabundie— 
rens, Diebſtahls und Betrugs mittels des Chriſtoffelgebets als 
einer abergläubiſchen, ſündhaften Sache! wurden laut Ur— 
fehde vom 20. Mai 1747 zwei Elſäſſer, Franz Jeggi von Ober— 
enſisheim und Johann Joſeph Lantzer, an den Pranger ge— 
ſtellt. 

Die bisherigen klusführungen ließen auch ſchon erkennen, 
aus welchen Bevölkerungsſchichten die Leute ſtamm— 
ten, die mit dem Pranger Bekanntſchaft machten. Meiſt wa— 
ren es zugezogene oder durchziehende Elemente der nieder—⸗ 
ſten Klaſſe, aber auch Zünftige und Studenten. Ob und wie— 
weit auch Bürger darunter waren — ein Zünftiger brauchte 
nicht Bürger zu ſein —, wäre erſt noch zu unterſuchen. Jeden— 
falls gehörte es zu den Seltenheiten. Dabei iſt zu berück— 
ſichtigen, daß Leibesſtrafen mit Geld gebüßt werden konn— 
ten?. Wer bemittelt war, konnte auf Milderung oder auf 
völligen Strafnachlaß gegen eine entſprechende Summe rech— 
nen. Im Jahr 1548 wurde ein ſtädtiſcher Untertan aus dem 
Uttental, der einen Totſchlag begangen hatte, auf hohe Für— 
ſprache hin zu der „bürgerlichen geltſtraf“ von 20“7 

Rappen und öffentlicher Kirchenbuße begnadigts. Laut Ur— 
fehde vom 28. September 1668 hatte Ambros Schilli von hof— 
weier ſich mit der älteſten Tochter des Zünftigen Lorenz 
Spindler verlobt, gleichwohl aber auch mit deren Schweſter 
Umgang gehabt, dazu erſtere „mit einem meſſer überloffen 
und zue boden geſtoßen“, wodurch er den Pranger verdient 
hatte. Statt deſſen konnte er die Sache mit 40 Reichstalern 
ganz abmachen, für deren Bezahlung innerhalb ſechs Wochen 
ſich ſein Vater verbürgte. Hus den Urfehden und Frevel— 

büchern gewinnt man den Eindruck, daß der fiskaliſche Ge— 
ſichtspunkt bei den Urteilen ſtark mitgeſpielt hat. Die jähr— 
lichen Einnahmen aus den Srevelgeldern waren beträchtlich. 
Sogar Diebſtähle, Betrug (auch mit Cebensmitteln), Unzucht 
uſw. wurden häufig mit Geld beſtraft. Ich gehe ſo weit zu 

ſagen, daß wohl in den meiſten Fällen, in denen nach dem 
Delikt der Pranger oder ähnliche Strafen angebracht geweſen 

wären, nur Geldſtrafen verhängt wurden. Dadurch wurde 
der Pranger zur Strafe der armen Leute⸗. 

Die Veſchwörung des heiligen Chriſtophorus war einſt weit ver— 
breitet. 

Schon in den alten germaniſchen Volksrechten waren auf alle mög— 
lichen Verbrechen Geldbußen geſetzt, nicht eigentlich als Strafen, ſon— 
dern als Sühne für zugefügtes Unrecht. Bekanntlich hatte bei Cotſchlag 
und Rörperverletzung der Täter dem Derletzten bzw. ſeiner Familie das 
Wergeld als Sühnegeld zu zahlen. Noch im Jahr 1559 wurde in Frei⸗ 
burg in einem Sühnevertrag zwiſchen einem Mörder aus der Wiehre 
und dem Bruder des Ermordeten ein „Wergeld“ feſtgeſetzt (Urkunden, 
Criminalia: 1559 April 10). In den Freiburger Stadtrechten, vom äl—⸗ 
teſten bis zu dem von 1520, ſind für verſchiedene Verbrechen Geldſtrafen 
feſtgeſetzt. In der Praxis wurde dieſes Strafſyſtem noch bedeutend er— 
weitert. OUgl. Willmann a. a. O. S. 85ff. 

Natsprotokoll vom 19. Januar 1548. 

Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 130. 
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III. Der Laſterſtein 

Als mit dem Pranger identiſch wurde bisher auch der 
Laſterſtein angeſehen!. Man führte dies darauf zurück, daß 
die ſogenannten Laſterſteine, die im Mittelalter zänkiſche 
Frauen zur Strafe tragen mußten?, bisweilen am Pranger 
hingen. Un vielen Prangern ſind ſolche (runden) Steine noch 
zu ſehens. Ob an andern Orten Laſterſtein und Pranger wirk— 
lich ſunonum und ſtrafrechtlich identiſch waren, entzieht ſich 
meiner Beurteilung. Wie war es in Sreiburg? Wir wollen 
die Srage wieder, wie beim pranger, zuerſt in topographiſcher 
und hernach in ſtrafrechtlicher Hinſicht unterſuchen. 

Der„Laſterſtein“, auch „Schandſtein“ genannte, begegnet 
uns in Freiburg erſt nach der Mitte des 17. Jahrhunderts. 
Das Ratsprotokoll vom 31. Juli 1654 berichtet: „Das bau— 
ampt ſolle durch die werkmeiſter ein(en) laſterſtein verfertigen 
und (ſolle) an den ſpital geſetzt werden.“ Dieſer Beſchluß 
wurde zwar ſchon in der folgenden Ratsſitzung (vom 5. Au— 
guſt) widerrufen: „Mit dem newlich erkandten laſterſtein ſolle 
ingehalten werden.“ Es war aber nur ein Hufſchub um ein 
paar Jahre. Am 24. Januar 1659 wurde erneut beſchloſſen, 
„daß das bauampt dahin trachten ſolle, daß ein laſterſtein 
verfertigt und, wohin er zue ſezen, der augenſchein ge— 
nommen“ werden ſolle. Darauf verſtrich wieder ein halbes 
Jahr. klin 50. Juli meinte der Rat, daß der Laſterſtein am 
ſpital auf das komelichſts geſetzt werden könde; ſolle dahin 
transferiert und oben mit einer blatten verbeſſeret“ werden. 
Um 6. Huguſt beſchloß man: „Der Laſterſtein ſolle nach 
Inhalt des vorgewieſenen Models verfertiget werden“, und 
endlich am 15. Oktober, der Laſterſtein ſolle „auch nicht ſo 
koſtlich gemacht“ werden. Das iſt alles, was uns die Rats— 
protokolle berichten. In andern Quellen, wie in den Rech⸗ 

nungen, war nichts zu findens. 

Mit dem Laſterſtein wurde alſo eine neue Einrichtung 
geſchaffen. Wenn von CTransferierung die Rede iſt, ſo kann 

damit nicht ein früherer Laſterſtein, ſondern nur der für ihn 

auserſehene Stein gemeint ſein. Denn es verlautet ja vorher 
nichts von einem ſchon vorhandenen Laſterſtein; erſt von da 

an erſcheint er in den Quellen als Strafmittel. om Bau— 
amt war er kaum als bloßer Stein ohne Zutat und Architektur 
gedacht. Für einen ſolchen hätte es ja keines Modells bedurft. 
Der Dorſchlag des Bauamts erſchien aber dem Rat zu koſt— 
ſpielig, ſodaß wohl noch eine Vereinfachung eingetreten ſein 
wird. Oben dürfte der Laſterſtein eine Platte als Bedachung 
gehabt haben. Wie er im übrigen ausſah, wiſſen wir nicht. 

Er muß aber ſo groß geweſen ſein, daß mehrere Perſonen 
Platz hatten. Denn laut Ratsbeſchluß vom 29. März 1694 
wurde ein zwölfjähriger Junge mit ſeiner Mutter wegen 
mehrerer Diebſtähle zwei Stunden lang auf den Laſterſtein 

1 Bader⸗Weiß und Bader a. a. O. S. 21f., 89. 
2 E. v. Rünßberg, Über die Strafe des Steintragens. Unter— 

ſuchungen zur deutſchen Staats- und Rechtsgeſchichte, Heft 91 (1907), 
Breslau. 

Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 90 Anm. 579 u. S. 177ff. 
(Prangerverzeichnis). 

Belege bei Schindler a. a. O. S. 105f., Anm. 11. 
5Huf das bequemſte, paſſendſte. 
6Es iſt auffallend, daß in den Rechnungen unter der Rubrik „Ne— 

benbau“ der Laſterſtein nicht aufgeführt iſt. Offenbar gehörte er zu 
den regulären Hufgaben des Bauamts, die nicht ſpezifiziert wurden.



geſtellt . Nach dem Wortlaut der Quellen wurden die Leute 

ſtets auf den Laſterſtein geſtellt. Nur einmal hören wir, 

daß eine Frauensperſon „unden an den laſterſtein“ geſtellt 

wurde ?2. Daraus können wir ſchließen, daß der reguläre 

Standort ziemlich erhöht war. 

wichtig iſt, daß man für den Laſterſtein einen eigenen 

Platz wählte, ihn alſo abſichtlich nicht mit dem Pranger ver— 

band. Die Meinung, der Laſterſtein ſei wahrſcheinlich der 

untere Teil des Prangers geweſens, trifft alſo für Freiburg 

nicht zu. Vielmehr bedingte der ſtrafrechtliche Unterſchied 

zwiſchen Pranger und CLaſterſtein, wie wir nachher ſehen wer⸗ 

den, gerade die örtliche Trennung. Der Laſterſtein mußte 

aber, wenn er ſeinen Zweck erfüllen ſollte, ebenfalls an einem 

verkehrsreichen Ort angebracht werden. So ſetzte man ihn 

an das Spital (heute Gebäude der Muſeumsgeſellſchaft). Un 

welcher Stelle des ausgedehnten Gebäudekomplexes er war, 

läßt ſich nicht mehr feſtſtellen. Hluf dem oben beſprochenen 

Stadtplan von 1722 ſuchen wir ihn vergebens. Es iſt über— 

liefert, daß den zum Cod Verurteilten, bevor ſie zur Hinrich— 

tung geführt wurden, am Spital von einem Geiſtlichen der 

letzte Trunk in einem Becher angeboten wurde !. Mit dem 

Laſterſtein wird dies örtlich kaum zuſammenhängen. 

Über den unmittelbaren Hnlaß zu dem Ratsbeſchluß vom 

31. Juli 1654 verlautet nichts. Zu Beginn des Jahres 1659 

trug ſich ſodann ein Kriminalfall zu, der den Stadtvätern er⸗ 

neut die Einführung des Laſterſteins nahelegte. Am 22. Ja⸗ 

nuar dieſes Jahres referierte derTurnherr“? Georg Pfeiffer, 

der 16jährige ledige, bei Thomas Weißhaar“ in der Lehre 

ſtehende Michael Birkenmayer von Wendlingen bekenne, er 

habe in hans Georg Schechtelins haus verſchiedene Rinder 

angetroffen, darunter das fünfjährige Mädchen des Proku⸗ 

rators hans heinrich Mang. Dieſe habe er „genommen und 

auf die ſtegen gelegt, das röcklin aufgehoben und in die hoſen 

gegriffen, das hemet [hleraus gezogen“7. Da ſei des Schech— 

telins Srau hinzu gekommen und habe ihn „gefülzet“ (geſchol— 

ten). Das gleiche habe er mit dem ſiebenjährigen Mädchen 

hans Jakob Lünders im Stall getan, aber in Wirklichkeit 

„nichts vollzogen, ſonder daran ergriffen worden“. In ſeines 

Meiſters haus baber er „erſtlich uff dem bank in der ſtuben 

gelegen und s(alvo) h(onore) leißs bekommen, hernach aus 

bevelch des meiſters ein nacht 5 oder vier zue der magt gelegen, 

aber ſue nit berürt“. Man beſchloß, ihn durch die Turm— 

herren „ernſtlich examinieren“ zu laſſen, während deſſen der 

Stadtſchreiber mit dem herrn dvokaten reden ſolle; alsdann 

1Schindler a. a. O. S. 104. Nach dem Wortlaut des Protokolls 

iſt es ausgeſchloſſen, daß ſie nacheinander vorgeſtellt wurden. 

2 Urfehde vom 51. Mai 1727. Da jene Perſon ſchon einmal auf 

dem CLaſterſtein geſtanden war, bedeutete dies wohl eine Derſchärfung 

der Strafe. 
Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 22. 

Ratsprotokolle vom 24. März 1576 und vom 28. Mai 1705. VUal. 

Poinſignon, Geſchichtl. Ortsbeſchreibung 1, 115. Auch draußen bei der 

vierzehnnothelferkapelle, nicht weit von der Richtſtätte, wurde ſpäter 

den Todeskandidaten vom Pfarrer der Wiehre noch ein Labetrunk ge— 

reicht. OUgl. meinen oben zitierten Kufſatz. 
5 Es gab in Sreiburg zwei alljährlich ernannte Turmherren, die 

das Gefängnisweſen (Curm — Gefängnis) unter ſich hatten. 
6Derſelbe wohnte im haus zum Steinbogen (heute Raiſerſtr. 78). 
Wegen der Wichtigkeit des Falles muß ich die Stelle im Wort— 

laut geben. 
s Cäuſe. 
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ſolle dementſprechend „procediert“ werden. Zwei Tage dar⸗ 

auf berichtete herr Pfeiffer, daß Michel Birkenmeyer weiter 

nichts bekennen wolle; der Advokat empfehle, den Buben 

„hart zu ſtreichen und hernach uff den branger zue ſtellen 

und zue der ſtatt hinaus zue ſchicken“. Dem entgegen beſchloß 

man „aus ſonderbaren gnaden“, daß Bürkenmeyer durch den 

Betteloogt! mit rueten hart geſtrichen“ und hernach zur Stadt 

hinausgeſchafft werde. Seiner Mutter ſei zu bedeuten, ſie 

ſolle ihre Gelegenheit anderswo ſuchen. Thomas Weißhar 

ab er, der ihn „zuer magd heißen ligen“ ſolle „gedürnet“ (ein— 

geſperrt) werden. Da er jedoch um Gnade gebeten und ſeine 

Srau Kindbetterin ſei, ſolle er gegen Abend mit einem „fül⸗ 

zen“ Gerwarnung) entlaſſen werden. „Bei dieſer occa— 

ſion“ wurde der Beſchluß gefaßt, das Bauamt mit der Ver⸗ 

fertigung eines Laſterſteines zu beauftragen. Alſo gab dieſer 

Einzelfall den letzten unmittelbaren Anlaß zur Einführung 

der neuen Strafe. hätte ſie ſchon beſtanden, ſo hätte ſie ge— 

wiß in dieſem Sall Anwendung gefunden. S8o aber wurde 

Birkenmeyer nicht, wie der Udvokat geraten hatte, auf den 

pranger geſtellt, ſondern aus Gnade nur durch den Bettel⸗ 

vogt gezüchtigt. Die Strafe wurde alſo gemildert. Daß ein 

Bedürfnis vorlag für eine mildere Urt der öffentlichen Vor— 

ſtellung, als der Pranger es war, zeigt ſchon folgender Fall 

aus dem Jahre 1656. Es hatte einer Crauben und Birnen 

geſtohlen. Man ſtellte ihn nicht auf den Pranger, ſondern 

ließ ihn auf dem Markt herum führen, ſtellte ihn mit einem 

auf die Bruſt gehefteten Zettel: „Das iſt der trauben⸗ und 

pirnendieb“ auf dem öffentlichen Markt auf einen Stuhl und 

ließ ihn dann wieder freis. 

Daß der Laſterſtein eine mildere Strafe war als 

der Pranger, zeigen auch folgende Beiſpiele. Nach dem 

Ratsprotokoll vom 10. Mai 1666 wurde eine Ehebrecherin 

eine halbe Stunde auf den Caſterſtein geſtellt, mit der Dro⸗ 

hung, daß man ſie das nächſte Mal auf den Pranger ſtellen 

werde. Laut Urfehde vom 10. Juli 1669 hatte der Coten— 

gräber Jakob Bauer 67 eiſerne Grabkreuze veruntreut. Statt 

mit ihm nach der Strenge des Rechts zu verfahren, wurde 

er „aus puren laudern gnaden“ eine Stunde „an o fentlichem 

wochenmarkt zwar nit auf den pranger, ſo ſonſten behörig 

geweſen were, ſonder auf den laſterſtein geſtelt“. Am 

6. Auguſt 1681 wurden von drei für „franzöſiſche huoren“ 

befundenen Perſonen zwei auf die Schupfe geſtellt und 

mit Ruten geſtrichen, wogegen die dritte, wohl mit Rück— 

ſicht auf ihre Schwangerſchaft, auf den Laſterſtein geſtellt 

wurdes. Im Jahre 1757 hatte ſich Johann Valentin Schneyder 

von Fürth bei Nürnberg in die Stadt eingeſchlichen, die 

Ceute auf den Gaſſen und in ihren Häuſern auf ihre „leibs 

und geſundheitliche Conſtitution“ angeſprochen, „mit ge— 

brauchung der allerheiligſten nammen gottes und Mariae, 

auch des bluets Chriſti die leut beredet“ und ihnen verſpro— 

1 Die Bettler waren in einer Zunft mit eigener Gerichtsbarkeit or⸗ 

ganiſiert. Un der Spitze ſtand der Bettelvogt, der ſelbſt Bettler war. 

Retzbach in der Zeitſchrift der Geſellſchaft für Geſchichtskunde von Srei— 

burg 55, 124. 
2Ratsprotokoll vom 22. Auguſt 1656. Die Dorſtellung auf einem 

Stuhl iſt auch für Zug in der Schweiz bezeugt. E. Stutz, Das Strafrecht 

von Stadt und Amt Zug, Zürich 1917, S. 128. Weitere Beiſpiele dieſer 

Urt bei Schindler a. a. O. S. 108. 
Akten, Criminalia; Ratsprotokoll.



chen, ſie „als ein in der Chirurgi wohl erfahrener durch an— 
wendung äußerlichen mittlen“ innerhalb acht Tagen völlig 
geſund und gleichſamb new lebend“ zu machen, was ſich aber 
als Sälſchung herausgeſtellt hatte, zumal ſeine „in einem 
unerlaubten und nicht chriſtlichen wert oder preis hierzu ab— 
gegebene medicamenten keineswegs genutzet, vil weniger zu 
einiger genäſung hetten dienen können“. Zudem hatte er 
auch „ein höchſt ſuſpectes, ja falſchliches kauſerliches diploma“ 
bei ſich geführt, alſo Bürgermeiſter und Rat genug Unlaß ge⸗ 
geben, mit ihm „nach anweiſung der rechten“ zu verfahren. 
Anſtatt ihn aber als Sälſcher eines kaiſerlichen Diploms „mit 
ſtellung auf den branger und darauf hette folgen ſollender 
auspaitſchung mit rueten“ zu ſtrafen, wurde auf ſein flehent— 
liches Bitten und ſein Verſprechen, ſich zu beſſern, die Strafe 
„aus ſonderbarer gnad“ dahin „gemünderet“, daß er „eine 
ſtunde lang mit der verbrechungstafel dem volk auf dem 
laſterſtein vorgeſtellet, dann aus der ſtatt gefüehrt und der 
ganzen vlorder)ölſterreichiſchen) Breysgawliſchen) landen 
auf ewig verwiſen“ wurde 1. Laut Urfehde vom 9. Juli 1740 
war Maria Eva Lachemännin von Gündelwangen ſtatt noch 
ſchärferer Strafe zum Pranger begnadigt worden. Hernach 
wurde vom Rat das bereits publizierte Urteil „widerumb ge⸗ 
endert und dahin mitigiert“, daß ſie auf den Laſterſtein ge⸗ 
ſtellt wurde. Dieſelbe Gnade wurde Jahrs darauf einer Frei⸗ 
burgerin zuteil?. Auch in dieſem Fall heißt es ausdrücklich, 
daß die zuerſt verhängte Schupfenſtrafe nachträglich „gemün— 
deret“ wurde. Umgekehrt wurde häufig die Laſterſteinſtrafe 
bei Kückfälligkeit zur Prangerſtrafe geſteigert. So wurde 
Maria Anna herrin von Ehrenſtetten wegen kleinerer Dieb— 
ſtähle und Unzucht zuerſt (1755) zum Laſterſtein mit Aus⸗ 
weiſung, alsdann (1734) zur körperlichen Züchtigung, noch 
im gleichen Jahre zur Wiederholung dieſer Strafe und ſchließ— 
lich (1757) zum Pranger verurteilts. Ebenſo erging es 1741 
der Barbara Maderin von Thiengen, die wegen Unzucht zu— 
nächſt auf den Laſterſtein geſtellt und ausgewieſen wurde. 
Wieder zurückgekehrt und rückfällig, wurde ſie auf den Pran— 
ger geſtellt“. Die Beiſpiele ließen ſich beliebig vermehrens. 

Der Laſterſtein war alſo eine erheblich mildere Strafe als 
der Pranger. Worin beſtand die Milderung, wenn in 
beiden Sällen die Verbrecher vor dem volk zur Schau geſtellt 
wurden? Einmal darin, daß die Leute auf dem Laſterſtein 
nicht im Halseiſen ſtehen mußten — wenigſtens wird im Ge— 
genſatz zum Pranger in Verbindung mit dem Caſterſtein nie 
das halseiſen genannt — ſodann aber hauptſächlich darin, 
daß der Grad der Schande beim Caſterſtein ein geringerer 
war als beim Pranger. Es war nicht der Scharfrichter, 
der die Ceute auf den Laſterſtein ſtellte, ſondern in der Regel 
der Stockwärters (Sefängnisdiener), auch Stadtſcherge ge— 
nannt', oder ſonſt ein ehrlicher Menſch wie der Bettelvogts, 

Urfehde vom 15. Juni 1737. 
Urfehde vom 9. Närz 1741. 
ulkten, Criminalia. 
Urfehden vom 14. März und 8. Juli 1741. 
Ogl. Schindler a. a. O. S. 107. 
Ogl. die Urfehden: 1675 Jan. 19, 1712 Jan. 30, 1721 Sept. 25, 

1728 Mai 8. 

Urfede vom 50. Januar 1712, Über das Amt des Stockwärters 
ogl. Willmann a. a. O. S. 51ff. 

'»Urfehde vom 27. September 1685. 
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kein unehrlicher wie der Scharfrichter!. Der Stockwärter, 
nicht der Scharfrichter, führte ſie auch zur Stadt hinaus; 
ſie wurden nicht hinausgepeitſcht, ſondern hinausgeführt?. 
Wie man die mit dem Pranger verbundene Entehrung 
empfand, dafür liefert das Freiburger Ratsprotokoll vom 
21. November 1516 ein intereſſantes Zeugnis. Die Stadt⸗ 
väter ſagten ſich damals, daß es für die Knechte (Gefängnis—⸗ 
wärter) „ſpottlich und ſchantlich“ ſei, „das ſi ſollen henkers— 
arbeit tun und die leut an die ſchupfen ſtellen“. Sie 
beſchloſſen deshalb, „das hinfur der nachrichter die leut an 
die ſchupfen ſtellen“ ſolle, und zwar „ſoll der knecht dem 
henker dieſelben leut im turm an die hand geben, und 
wenn der henker dieſelben perſon widerumb herabtut, ſo 
ſoll dann der knecht derſelben perſon des urfehd geben und 
hinweg wiſen, ſo wit der ruͤt erkent hat“. Dieſes Entehrende 
blieb fortan am Pranger haften zum Unterſchied vom Laſter— 
ſtein. Der Verluſt der Ehre hatte zur Folge, daß, wer auf 
dem Pranger geſtanden, zu keiner „kundſchaft“ Geugenſchaft) 
mehr tauglich wars. hingegen verloren Zünftige, die auf 
den Laſterſtein geſtellt wurden, nicht einmal die Mitglied— 
ſchaft bei ihrer Zunft, ſondern rückten lediglich auf den Platz 
derſelben herab4. 

Wie beim Pranger, ſo ſpielte auch beim Laſterſtein oft 
das Geld eine Rolle. Die Frage, ob Laſterſtein oder Geld— 
ſtrafe, machte dem Rat manchmal Ropfzerbrechen. Mitunter 
überließ er dem Delinquenten ſelbſt die Wahl zwiſchen beiden. 
Dafür zwei Beiſpiele! Im Juni 1667 hatte Peter Brucker von 
Gelterfingen, Berner Gebiets, ein alter beweibter Schweizer, 
mit einem Weibsbild auf dem §eld „zue ſchaffen gehabt“ und 
bat um Gnade. Der Rat beſchloß: „Soll aintweders uff den 
laſterſtein geſtelt und der ſtatt verwiſen werden oder aus 
gnaden von ihme 10“ genommen werden. Doch ſoll er 
ehender uff den ſtein geſtelt werdens.“ Wir ſehen daraus, 
daß in dieſem Sall der ſtrafrechtliche Geſichtspunkt den fis— 
kaliſchen überwog, was nicht immer zutraf. Im Sommer 
1669 geriet Jakob Rüelnaß aus Wallis mit einem Bauern— 
knecht im Kibbad namens Michael Schreiner in Streit. Er 
ſchalt ihn einen Schelm und Dieb, ſchlug ihn ohne Urſache 
und wollte ihn mit dem Meſſer ſtechen. Als Schreiner ihm 
zwei Maultaſchen verabreichte, verſetzte er ihm auf freier 
Straße drei lebensgefährliche Stiche und wollte auch noch 
einen andern ſtechen. Obwohl er an der Cat erwiſcht wurde, 
alſo nicht leugnen konnte, kam er glimpflich weg. Das Urteil 
lautete auf 10 zu den Gefängniskoſten oder eine 
Stunde Laſterſteins. 

Huch beim Laſterſtein erfolgte die Vorſtellung vorzugs— 
weiſe an den Markttagen zur hauptzeit des Marktes bald 
kürzer bald länger. häufig waren auch mit dem Laſterſtein 
körperliche Füchtigungen verbunden, die gewöhnlich im 
Gefängnis vor oder nach der Vorſtellung vollzogen wurden. 

Wie anrüchig die Perſon des Scharfrichters war, zeigt der ſiebente 
rtikel ſeiner Dienſtordnung. Er durfte auf der Metzig oder auf dem 
Markt nichts angreifen noch nehmen, was er nicht kaufte, „damit er 
niemand kein abſcheuhen gebe“. Stadtarchiv: Urkunden Xb (1577 
März 20). 

2Sahlreiche Belege hiefür in den Urfehden. 
Stadtrecht von 1520 S. XVIII. 
3. B. Urfehde vom 16. Oktober 1699. 
Ratsprotokoll vom 22. Juni 1667. 
éUrfehde vom 5. September 1669.



So 3. B. erhielt 1744 Katharina Omauerin von Waſſerburg 

in Bayern, bevor ſie dem Volke auf dem Laſterſtein vor— 

geſtellt wurde, durch den Stockwärter im Curm „über das 

hemmet auf den buckel“ 20 empfindliche Farrenwadelſtreiche!. 

Gleichfalls vor der Vorſtellung wurde 1755 Maria Unna 

Ambtmännin von Brunnadern „von einem ſtarken Weibe 

mit 20 wohlangemeſſenen rutenſtreichen auf den bloßen 

s(alva) v(enia) hinteren“ gezüchtigts. hingegen empfing 

1685 Johann Depayer von Cluſe in Savoven wegen Unter— 

ſchlagung und Diebſtahls nach der Dorſtellung durch den 

Bettelvogt „in der keichen“ (Gefängnis) noch 20 Streiches. 

Aber auch am Laſterſtein ſelbſt fanden Züchtigungen ſtatt. 

So wurden 1757 vier Frauensperſonen von auswärts wegen 

Unzucht mit Soldaten an drei Tagen beim Laſterſtein an einen 

Pfahl gebunden und durch den Turmwart mit je 10 Farren— 

wadelſtreichen gezüchtigt?. huren wurden mit einem Stroh— 

kranz auf dem Kopf (als hohn auf den Jungfernkranz), dem 

gewöhnlichen „aufputz“,s und einer Rute (als Zeichen ſchon 

verabreichter oder noch zu empfangender Prügel)“ in der 

hand, „den einer ſ. v. hur gewöhnlich beigefügten ſchand— 

zeichen“7, vorgeſtellts. Manchen Delinquenten wurde dazu 

noch die „Verbrechungstafel“ oder Schandtafel angehängt 

mit Aufſchriften“ wie: „Du ſollſt nicht ſtehlen“, „wegen 

Erdäpfeldiebereien“, „wegen Fruchtdiebereien“, „wegen 

Garten- und Felddiebereien“, „Wär kein hähler, ſo wär 

kein Stehler“, „wegen Diebſtahl und Unzucht“, „Du ſollſt 

nicht falſch ſchwören“!“. Wieder andere mußten die Tafel 

in der hand halten. häufig iſt von der Diebstafel die Rede nl. 

Nicht ſelten mußten die Delinquenten einen Gegenſtand als 

corpus delieti zur Schau tragen oder halten. So wurden 1726 

einem Kettendieb die geſtohlenen Ketten umgehängt, 1727 

einem Holzdieb zwei Scheiter Holz auf die Uchſeln gelegt, 

1729 einer Frau, die ſich viehiſch berauſcht und dadurch 

großes Urgernis gegeben hatte, zwei Krüge an den hals 

gehängt und ein Glas in die hand gegeben!?2. So wurden 

1742 der 54jährigen, von Lehen gebürtigen Katharina herzin, 

die morgens um 5 Uhr in den Reben 50 „tribell“ geſtohlen 

hatte, bei der Vorſtellung auf dem Laſterſtein „etwelche 

trauben an die Verbrechungstafel“ gehängt!s. Mit der Ver— 

brechungstafel und einem doppelten Dietrichſchlüſſel am Hals 

wurde im Juli 1745 Magdalena Göttin von KRutterau auf 

den Laſterſtein geſtellt, die einem Bürger einen ſolchen 

Schlüſſel geſtohlen batte!k. Noch andere Beigaben zum 

Urfehde vom 50. Juli 1744. 
Urfehde vom 7. April 1755. 
»Urfehde vom 27. September 1685. 
Urteil vom 15. Juni 1757. Akten, Criminalia. 

5ulkten, Criminalia: 1752 Juni 6. 

6Schindler a. a. O. S. 105. 
Alkten, Criminalia. Urteil vom 5. Auguſt 1741 über Anna Maria 

Mondbaurin. 
'»Urfehden vom 25. September 1721 und 51. Mai 1727. 
Urfehden vom 9. und 14. März 1741. Dgl. Bader-Weiß und Bader 

. 
10 Schindler a. a. O. S. 105. 
5.B. in der Urfehde vom 21. Mai 1746. In Breiſach wurde den 

Dieben bei der Dorſtellung eine ſchwarze Tafel angehängt. §. Derle— 
Xaver Spiegelhalter, Der Pranger, ein Strafmittel früherer Zeiten. 
Breisgauer Zeitung vom 20. Oktober 1955. 

12 Schindler a. a. O. S. 106 mit weiteren Beiſpielen. 
1 Akten, Criminalia. Urteil vom 17. Oktober 1742. 
1 Urfehde vom 10. Juli 1745. 
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Laſterſtein kommen vor, die zeigen, wie phantaſiebegabt die 

Richter und wie abwechslungsreich die Strafmittel waren. 

Dazu gehörte die ſog. Geige oder Halsgeige, ein geigen— 

för miges flaches Holz⸗mit Husſchnitten für Kopf und hände. 

Für den Pranger kam in Freiburg die Geige nicht in §rage, 

da ja dort die Halseiſen angebracht waren!. hingegen 

fand ſie auch in Freiburg beim Laſterſtein klnwendung. So 

wurde im Jahre 1725 die 18jährige Eva Srickhin wegen 

vielfältiger „s. v. hurereyen“ mit der Geige am hals auf 

den Caſterſtein geſtellt?s. Für die bunte Abwechslung in 

den Beigaben zur Hauptſtrafe noch einige Beiſpiele: Am 

8. Mai 1728 wurde Roſina Welzin von Berolzheim im 

Ansbachiſchen zuerſt durch den Stockwart mit 55 Ruten— 

ſtreichen auf entblößtem Rücken empfindlich gezüchtigt. Uls— 

dann wurden ihr „die zepf genau abgeſchnitten“, worauf 

man ſie „mit entdecktem kopf, dem ſchellenwerk am hals“ 

und „hinder den nacken geſteckter ruoten“ auf den Laſter— 

ſtein ſtelltes. Mitunter wurden huren vor der Vorſtellung 

auf dem Laſterſtein mit Strohkranz, Strohzöpfen und einem 

Glöcklein auf dem Kopf an den ſogenannten hurenkarren 

geſpannt, an drei Tagen herum geführt, um „die wüſten 

Orte“ zu ſäuberns. Im Mai 1755 kam Couis Melchior 

Marchand von Reon im Luxemburgiſchen ins Gefängnis, 

weil er mit ſeinem „verfluchten beſchwörungsbüchlein und 

der bewürkung deſſen innhalts die leute und haubtſächlich 

die vornemmen in aberglauben, in die abweichung von gott 

und in die vergebung des ſathans“, mithin ſamt ſeiner ſelbſt 

„in die ewige verdamnus zu bringen, auch mit dieſem lieder— 

lichen handwerk die leuchtgläubige zu betrüegen geſuecht“ 

hattes. Er wurde zwei Stunden auf den Laſterſtein geſtellt, 

währenddem, das gottloſe büechel ſambt dem pergamentenen 

zetelein, worauf characteres nominis Dei abusivi et magici“ 

ſtanden, vom Turnwart verbrannt wurdens. 

Im allgemeinen kann man wohl ſagen, daß die Straf— 

zugaben beim Laſterſtein gelinder waren als beim Pranger. 

Beſonders grauſame Züchtigungen wie das Aufbrennen von 

Zeichen und das Abhauen der Ohren ſcheinen beim Laſter— 

ſtein unterblieben zu ſein?7. 
In bezug auf die Delikte iſt kein Unterſchied zwiſchen 

Pranger und LCaſterſtein feſtzuſtellen. Welche Momente im 

Einzelfall entſcheidend dafür waren, ob man den Pranger 

oder den Laſterſtein verhängte, iſt ſchwer zu erkennen. Stark 

1 Anderwärts mag aber die Geige auch in Verbindung mit dem 
Pranger vorgekommen ſein, wie Emil Strauß in ſeiner Novelle 

„Schweſter Euphemia“ es dargeſtellt hat. 
2 Akten, Criminalia. Gfter iſt in den Quellen das herumführen 

der Delinquenten mit der Geige am hals belegt. Schindler a. a. O. 

10 Af. 
Urfehde vom 8. Mai 1728. 
Akten, Criminalia 1757. Dgl. Bader-Weiß und Bader a. a. O. 

S. 91. Ugl. die Abbildungen bei heinemann a. a. O. S. 116f. und 
Abb. 141 bei Fehr a. a. O. 

5 Über dieſen Fall ſind intereſſante Akten vorhanden. 
6Nach der Urfehde (vom 17. Mai 1755) wäre es der Scharfrichter 

geweſen, der das corpus delicti verbrannte. Es wäre dies das einzige 
Mal geweſen, daß der Scharfrichter am Laſterſtein zugegen geweſen 
wäre. Dem Schreiber der Urfehde iſt aber offenbar ein Fehler unter— 
laufen. Denn in dem bei den Criminalakten liegenden, von dem Ge— 
richtsaktuar korrigierten und unterzeichneten Urteilskonzept iſt das Wort 
„Scharfrichter“ durchſtrichen und am Rande durch „Turnwarth“ erſetzt. 

Dieſe grauſamen Nebenſtrafen ſind ſchon im Stadtrecht von 1520 
S. XVVIII im Zuſammenhang mit der Schupfe aufgezählt.



wird wohl der perſönliche Eindruck des Delinquenten auf den 
Richter mitgewirkt haben. Dazu kamen die ſehr verſchieden 
gearteten mildernden Umſtände, die zur Folge hatten, 

daß ein Verbrecher vom Pranger zum Laſterſtein oder von 

dieſem zu einer noch milderen Strafe begnadigt wurde. „Aus 

ſonderbarer großer gnad und conſideration vorgeweſten hei— 
ligen jubiläizeit“ wurde laut Urfehde vom 9. März 1741 

Maria Eva Breiſingerin wegen Unzucht und Diebſtahls trotz 

Vorbeſtrafung nur zum Laſterſtein verurteilt. Im Sommer 

1745 hatte Sidelis Oswald von Hopfen im Kllgäu verſchiedene 

Diebſtähle begangen. Da es nachmittags bei hellem Tages— 
licht, ohne Gewalt und ſonſtige Diebsvorteile geſchehen, auch 
das geſtohlene Geld vollkommen zurückerſtattet war, wurde 

er zum Laſterſtein und 20 Farrenwadelſtreichen begnadigt. 

Im Sommer 1757 ſtahl der 16jährige Dominikus hofmann 
einem Italienerknaben namens Francesco Barberi ein paar 
ſilberne Schuhſchnallen, dem Lebküchler Schoch für 24 Kreuzer 

Lebkuchen, dem Kronenwirt einen ſilbernen Löffel und dem 
Schneckenwirt einen Zinnteller. Er war ſchon einmal wegen 
Diebſtahls mit 50 Streichen auf den Rücken gezüchtigt worden. 

Obwohl er infolgedeſſen verdient gehabt hätte, als ein „ſchon 
corrigierter“ Dieb auf den Laſterſtein geſtellt und ſchärfer 

gezüchtigt zu werden, ließ man ihm auf Bitten ſeiner Ver— 

wandtſchaft und hauptſächlich auf die Verſicherung hin, daß 

er demnächſt zu einer Profeſſion oder als Tambour unter das 

Militär gebracht werden könne, Gnade widerfahren, indem 
man ihm in der lateiniſchen Schule vor verſammelter Jugend 

zu deren Exemplifizierung durch zwei Bettelvögte 40 Ruten— 
ſtreiche „auf das dörbiſte“ verabreichen ließ. Nur durch die 

Mitwirkung verſchiedener Umſtände wird es begreiflich, daß 

in ſcheinbar gleich gelagerten Fällen die Urteile ganz ver— 
ſchieden ausfielen, ja daß bei ſchlimmeren Tatbeſtänden 

manchmal überraſchend milde Urteile gefällt wurden. Den 

Eindruck, als habe man mit den Leuten kurzen Prozeß ge— 
macht, habe ich nicht kgewonnen. Im Gegenteil ſcheinen alle 

Sälle genau und gewiſſenhaft geprüft worden zu ſein, und 
zwar auch dann, wenn es ſich um fremdes Geſindel handelte. 

Es liegt nahe anzunehmen, daß der Freiburger Laſter— 

ſtein ſein Vorbild in einer andern Stadt gehabt hat!. In 
Betracht kommt dafür beſonders Straßburg, zu dem Frei— 

burg im 16. Jahrhundert ſehr enge und vielſeitige Bezie— 

hungen hatte. Straßburg lieferte z. B. das Dorbild für den 
1550 verfertigten „Rohraffen“ an der Orgel des Freiburger 

Münſters, wenn dieſer auch anders ausſah und einen andern 

Zweck hatte wie der Straßburger?. Don Straßburg ließ ſich 
der Freiburger Rat 1540 die dortige Upotheker- und Arzte— 

ordnung und 1556 die hebammenordnung kommen, um ſie 
zum Dorbild zu nehmen. Dom Straßburger Laſterſtein weiß 
man, daß wie in Freiburg die Verbrecher durch die Gerichts— 
diener auf ihn geſtellt wurdens. In Frage kommt auch das 

1 Damit mag auch der Wechſel in der Bezeichnung (cCaſterſtein, 
Schandſtein) zuſammenhängen. In einem Kechtsgutachten des Frei— 
burger Univerſitätsprofeſſors Dr. Walgram vom 29. Dezember 1726 
3. B. iſt vom „Schandſtein“ (ſtatt Caſterſtein) zum Unterſchied vom 
Pranger die Rede. Stadtarchiv: Ukten, Criminalia 1727, Fall Joh— 
Mich. Tauber. Dgl. oben S. 68. 

2 Ugl. meinen Kufſatz: Der „Rohraffe“ im Freiburger Münſter, in: 
Heimarbeit und heimatforſchung. Feſtgabe für Chriſtian Frank 1927 
90ff. 

8 8 Ler d. a. O. S. 46. 
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noch nähere Colmar, zu dem Freiburg faſt noch engere Be— 

ziehungen unterhielt. Don Colmar iſt auch überliefert, daß 
dort im Jahr 1645 ein Ratsbote wegen Gottesläſterung an 

den Laſterſtein“ geſtellt wurde!. Jedenfalls dürfen wir an— 
nehmen, daß der Freiburger Caſterſtein in ſeiner Eigenart 
keine vereinzelte Erſcheinung, vielmehr im Geiſte und in den 
allgemeinen kriminellen Verhältniſſen jener Zeit ſeine tie— 
feren und eigentlichen Urſachen hatte. Seit dem 17. Jahr— 

hundert ſind in den Halsgerichtsordnungen neben dem Pran— 
ger noch andere Urten der öffentlichen Vorſtellung vorge— 

ſehen?. Durch die wirtſchaftlichen und moraliſchen Schäden 
des Dreißigjährigen Krieges mehrte ſich allenthalben das 
Verbrechertum, wodurch neue, mildere Mittel der Straf— 
juſtiz notkwendig wurden. Da Sreiburg ſeit 1651 Sitz der 
vorderöſterreichiſchen Kegierung geworden war, mag der Rat 

auch deswegen auf neue Mittel zur Aufrechterhaltung von 
Zucht und Ordnung bedacht geweſen ſein. So mußte er auch 

auf Wege ſinnen, wie dem überhandnehmenden Bettler— 

unweſen zu ſteuern war. Das Ratsprotokoll vom 16. Fe— 
bruar 1661 berichtet darüber: „Demnach beraits beweglich 
vihl geredt worden, wie der uberlauff und vihle der betler 

vorzukommen, als iſt erkant, ein ſchellen oder halseiſens ſechſe 

machen zue laſſen und alsdan den delinquenten anzulegen 
und an der ſtatt arbait zue ſchicken, ingleichen da die betler, 

ſo geſund, ſich nit abwarnen laſſen, durch den rauwknecht“ 
an die arbait gefüehrt, zu mitag und nachts ein ſuppen und 
ſtuck brot aus dem Urmenſpital, welches man ime ſpital zue 

zahlen, gegeben werden ſolle“. Intereſſant iſt folgender §all, 

der zeigt, wie dieſe Zwangsarbeit in krimineller hinſicht zu 
beurteilen iſt. Im März 1661 wurden in Freiburg ein Müller⸗ 

und ein Maurerknecht verhaftet. Erſterer ſollte drei Wochen, 
letzterer 14 Tage und eine Röchin acht Tage „ins Schellen— 
werk“ gebracht werden. Die Köchin ſollte alsdann durch den 

Stadtknecht aus der Stadt geführt werden mit der Drohung, 
daß man ſie, wenn ſie unerlaubt wieder hereinkomme, auf 
den Laſterſtein ſtellen oder gar mit Kuten aushauen werdes. 

Huf das „Schellenwerk“, die Zwangsarbeit, folgte alſo der 
  

1 fl. Stöber in: KUlſatia 1875/76, S. 115 u. 141f. Ob jener Laſter⸗ 
ſtein dem Freiburger entſpricht, iſt allerdings nicht ſicher. Dasſelbe gilt 
von Haslach i. K., wo laut Gerichtsprotokoll im Jahr 1737 zwei hirten 
wegen wiederholten Obſtdiebſtahls mit einer Schnur voll angefaßten 
Obſtes am Hals „für den Laſterſtein“ geſtellt wurden. Briefliche Mit— 
teilung von O. Göller, Haslach i. K., an Dr. K. S. Bader vom 2. De— 
zember 1932. In Breiſach wurde 1742 eine Diebin auf den „Stein“ 
beim Radbrunnen geſtellt (Derle a. a. O.). KHuch da iſt es fraglich, ob 
damit der Pranger gemeint war oder aber ein Laſterſtein gleich dem 
Freiburger. Der Umſtand, daß die Verbrecherin nach der Vorſtellung 
zum CTor „hinausgeführt“, nicht hinausgepeitſcht wurde, ſpricht für letz⸗ 
teres. Einen ſicheren Fall kenne ich von Zug in der Schweiz. Dort 
wurden 1751 von ſechs Perſonen Sigeunern) fünf an den Pranger 
geſtellt, wogegen die ſechſte als ſchwangere Frau „nit ans halsband 
oder branger, ſondern ad lapidem famosum“ geſtellt wurde. Im Jahre 
1748 wurden dort fünf Perſonen wegen Diebſtahls auf den Laſterſtein 
geſtellt und eine davon eine Stunde lang an das halseiſen gelegt. 
E. Stutz a. a. O. Auch in den Nidwaldner Ratsprotokollen vom Jahre 
1760 iſt der Laſterſtein im obigen Sinne erwähnt. Schindler a. a. O. 
S. 105 nach S. Blumer, Staats- und KRechtsgeſchichte der Schweizer 
Demokratien oder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, 
Zug, und Üppenzell. 

2 Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 20ff. 
Dieſe Halseiſen ſind natürlich von denen am Pranger ſowie von 

der Halsgeige ſtreng zu unterſcheiden. Ugl. oben S. 65 Unm. 8 u. S. 71. 
RKnecht für grobe Urbeiten. Fiſcher, Schwäbiſches Wörterbuch. 
Ratsprotokoll vom 14. Mai 1661.



Laſterſtein und erſt auf dieſen das Auspeitſchen bzw. der 

Pranger. 

Ich habe es zu Beginn dieſes Kapitels offen gelaſſen, ob 

anderorts Pranger und Caſterſtein identiſch waren. Die Frage 

wird wohl dahin zu beantworten ſein, daß man zwiſchen dem 

„Caſterſtein“, der getragen werden mußte!, und dem Laſter— 

ſtein, den wir ſoeben kennenlernten, zu unterſcheiden hat. 

Der beiden gemeinſame Name darf nicht dazu verleiten, ſie 

zu identifizieren. Hatte jener mit dem Pranger nur das eine 

gemein, daß er an manchen Orten am Pranger hing, ſo läßt 

ſich dieſer im weſentlichen als ein Pranger ohne Scharf— 

richter charakteriſieren. 

IV. Der Kirchenpranger 

Außer dem gewöhnlichen Pranger gab es an vielen Orten 

noch die öffentliche Kirchenbuße, auch Kirchenpranger ge— 

nannt, der aber keine kirchliche, ſondern gleichfalls eine welt⸗ 

liche Einrichtung war unter Duldung der Kirche?. Derſtänd— 

lich iſt dies nur aus der engen Verbindung von Welt und 

Kirche im Mittelalter, die auch ſpäter noch fortbeſtand. Wir 

brauchen uns beiſpielsweiſe nur zu erinnern, daß in Freiburg 

im Nittelalter der Stadtherr auf dem Münſterchor zu Gericht 

zu ſitzen pflegtes und daß gepfändete Häuſer und Ciegen— 

ſchaften an je drei Sonntagen nacheinander öffentlich von der 

Münſterkanzel aus feilgeboten und ſchließlich verſteigert wur—⸗ 

dene. wichtige, rein politiſche Ratsbeſchlüſſe wurden auf der 

Kanzel bekanntgegeben, ſo im Juli 1401 das Hufenthalts— 

verbot für die Judens. Auch Strafen wurden von der Kanzel 

verkündets. Im Oktober 1494 mußte ein zu Sreiburg ſeß⸗ 

hafter hufſchmied, der zwei Ratsherren verleumdet hatte, 

an der Kanzel im Münſter öffentlichen Widerruf leiſten“. Sür 

die neuere Zeit will ich als Beiſpiel eine Derordnung vom 

21. September 1571 anführen, durch die der Rat auf grund 

landesherrlicher Mandate den Zünftigen die Entrichtung der 

kirchlichen Zehnten, die Einhaltung der kirchlichen Saſttage 

und den Beſuch des Gottesdienſtes (Meſſe und Predigt) an 

Sonn⸗- und Feiertagen einſchärfte; wer während des KUmtes 

und der Predigt ſich auf den Gaſſen oder unter den Toren 

ſtehend und ſchwätzend oder gar in Wirtshäuſern antreffen 

laſſe, werde beſtraft. Unterm 27. Juni 1657, mitten im 

Dreißigjährigen Krieg, erließ der Rat gegen das Gottes— 

läſtern und die Lockerung der Sitten ein Mandat, das nach 

Geiſt und Form wie eine Predigt wirkt. Da nimmt es nicht 

  

Für dieſen, im Elſaß auch Klapperſtein genannt, hat kl. Stöber 

(d. a. O.) zahlreiche Belege aus dem Elſaß und zwar aus mittelalter⸗ 

licher und ſpäterer Zeit beigebracht. 
2 mäheres bei Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 165ff. Das Rir— 

chenrecht kannte allerdings für Infamie ähnliche äußere Zeichen (ogl. 

A. Mühlebach, Die Infamie in der decretalen Geſetzgebung. Deröffent— 

lichungen der Sektion der Görres-Geſellſchaft für Rechts⸗ u. Sozialwiſſen⸗ 
ſchaften, Heft 42, S. 67ff.), ſodaß ein innerer Zuſammenhang möglich 

erſcheint. Beim biſchöflichen Sendgericht ſtellte man in der Kirche vor 

dem Laien- oder Kreuzaltar Stühle (für Biſchof und Beiſitzer) und einen 
Ciſch mit Kreuz, Schere (für die Schandſtrafe des Haarabſchneidens) 
und Rute (für die Auspeitſchung) davor auf. U. M. Roeniger in: 
Deutſche Gaue 52 (1951), S. 141. DOgl. oben S. 66 Anm. 6. 5 

Siehe oben S. 58. 
Stadtarchiv: Rotes Buch S. 78. 
5 Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Freiburg 2, 174. 
6 Ein Beiſpiel dafür vom Jahr 1500 Vatsprotokoll 8, Bl. 111v. 
Urkunden, Criminalia: 1494 Oktober 27. 
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wunder, daß die weltliche Obrigkeit auch Strafen verhängte, 

die an ſich rein kirchlicher Natur waren. Nicht ſelten wurde 

verbrechern zu einer Geldſtrafe hin noch die Huflage gemacht, 

zu beichten und den Beichtzettel vorzuweiſen oder eine Wall⸗ 

fahrt zu machen und dergleichen mehr. Etwas anderes war 

die öffentliche Kirchenbuße, die mehr oder weniger 

prangerartigen Charakter hatte. Im kanoniſchen Recht war 

zwar vorgeſehen, daß jemand zur Strafe mit der Mitra auf 

dem Ropf vor oder in der Kirche ausgeſtellt wurde. Aber 

von der Prangerſtrafe ſelbſt iſt im kanoniſchen Recht nicht die 

Rede!. Der Rirchenpranger als weltliche Strafe fußt jeden⸗ 

falls nur auf weltlichem Recht, wenn auch ihre Bedeutung 

nach der kirchlichen Seite nebenher ging ?. 

LCaſſen wir nun die Quellen über die öffentliche Kirchen— 

buße in §reiburg im einzelnen zu uns ſprechen und ſuchen 

wir einige allgemeine Solgerungen daraus zu ziehen. 

Kus dem Mittelalter ſind mir keine Nachrichten bekannt 

geworden; ſie ſetzen vielmehr erſt im 16. Jahrhundert ein. 

Im Ratsprotokoll vom 25. März 1547 iſt zu leſen: „Hans N. 

von Derſtetten, ſpottknechts zu kldelhauſen, ſoll umb ſeines 

fluchens und ſchwerens willen bitz jetz freitags unſer frawen 

tags im münſter vor ſanct Johanns altar“ mit einer zwei⸗ 

pfündigen brennenden kertzen k(n)jüwen mit ußgeſpannen 

armen, bitz die meß aus iſt, und damit penitentz tun.“ Im 

darauffolgenden Jahr trug ſich folgender Fall zu. 1548 fing 

der Balierer Ulrich Sixt, hinterſaſſe zu Freiburg, im haus zum 

Rosbaumꝰ bei einer Hochzeit „ain lermen und geſchlegs an“ 

und leiſtete dem Stubenknechts, der ihm Frieden gebot und 

ihn „in gelübt nemmen“ wollte, keinen Gehorſam. Hinaus— 

geworfen, ſtand er mit bloßer Wehr vor der Cüre, drohte, 

dem Vächſten, der herauskomme, den Ropf abzuhauen, und 

fluchte gottsläſterlich. Er mußte für den Friedbruch 10öͤ 

Rappen bezahlen, für die Gottesläſterung aber mit einer 

brennenden Rerze vor dem Johannesaltar im Münſter büßen. 

Als er bald darauf mit einem Schmied vor dem oberen Cor“ 

„uber alles friedbieten gehandlet“, wurde er abermals ge⸗ 

fangengeſetzt und bekam für den neuen Friedbruch 20“ 

Rappen aufgebrummt. Dazu wurde ihm bis auf Widerruf 

verboten, eine andere Wehr als ein abgebrochenes Brot⸗ 

meſſer zu tragen, außer es werde Sturm geſchlagen; auch 

durfte er kein öffentliches Wirtshaus und keine Hherberge 

außer der Zunftſtube beſuchen “. Nach dieſen Beiſpielen 

möchte man annehmen, daß die öffentliche Kirchenbuße nur 

bei Gottesläſterung verhängt wurde. Dem war aber nicht 

ſo, wie folgende Beiſpiele zeigen. 

1 Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 165f. 

2 Pgl. Oſenbrüggen a. a. O. S. 112f. 

mit dem Spaten arbeitender RKnecht, Knecht für untergeordnete 

Dienſte. Cexer a. a. O. Nach Fiſcher (Schwäb. Wörterbuch) ſtädtiſcher 

Dienſtmann, der beim Verladen der Waren hilft. 

am kommenden Freitag. 

5 25. März (Mariä Derkündigung). 

6Daß die Derbrecher gerade vor dem Johannesaltar knien mußten, 

hatte ſeinen Grund. Johannes der Täufer wurde als kſzet und Buß⸗ 

prediger dargeſtellt. Außerdem galt er mit Maria als Fürſprecher beim 

Jüngſten Gericht. K. Künſtle, Ikonographie der heiligen 1, 524 u. 550; 

2, 332 u. 354. 

7 Raiſerſtraße 44, haus der Tucherzunft. 

sZunftdiener. 
Schwabentor. 

10 Urfehde vom 21. Hpril 1548 und Ratsprotokoll vom 20. KHpril 1548.



An Weihnachten 1548 hatte Georg Boſſer aus dem Atten— 
tal, den wir oben ſchon kennengelernt haben, ſein Weib Unna 
Hauwerin mit einem Stock dermaßen geſchlagen, daß ſie tags 
darauf ſterben mußte. Man wollte anfangs das Recht über 
ihn ergehen laſſen. Da erſchienen perſönlich vor dem Rat der 
Rektor der Univerſität, Graf Johann von Manderſcheid, die 
Brüder Philipp, Cudwig und Otto, Grafen zu Uſenburg, Ma— 
ximilian Graf zu Lichtenſtein und die Grafen Ernſt und Ehren— 
fried von Ortenburg!, ferner Boſſers Verwandtſchaft und 
ganze Nachbarſchaft aus dem Tal, um „große treffenliche für— 
bitt“ für ihn einzulegen?. Zu ſeinen Gunſten ſprach auch, 
daß er ſich ſonſt von Jugend auf ehrlich, wohl und gehorſam 
gehalten hatte, ſein Weib aber „nit gar wol gehauſet, auch 
ein bös geſchrei gehabt“, weshalb er Unlaß zu der Cat gehabt 
hatte. Doch allein auf die Fürbitte der genannten Grafen 
und ihnen zu Ehren ließ der Rat ſtatt der Strenge des Rechtes 
Gnade walten. Boſſer ſollte für den hohen §revel 20ͤ Rap-⸗ 
pen zahlen, ferner am darauffolgenden Sonntag während des 
Umgangs der prieſterſchaft im Münſter mit bis auf den Gür⸗ 
tel entblößtem Leib und einer dreipfündigen brennenden 
Wachskerze mitumgehen, darnach die Rerze aufſtecken und 
während der ganzen Meſſe vor dem Johannesaltar knien. 
Alsdann ſollte er zu Rirchzarten während des ganzen Seel— 
amtes für ſeine Frau gleichermaßen mit entblößtem Leib und 
einer pfündigen brennenden Rerze vor dem Altar knien und 
außerdem nach ſeinem Dermögen armen Leuten etwas ſpen⸗ 
dens. Nun aber erhob der Münſterpfarrer, der es mit dem 
RKirchenrecht genau nahm, Einſpruch. Nicht als ob er die 
Strafe als Eingriff in kirchliche Dinge angeſehen hätte, ſon— 
dern der Täter mußte erſt vom Biſchof, dem ſolche Sünden 
reſerviert waren, abſolviert ſein. Der Rat ſchickte daher Boſſer 
ſelbſt zum Biſchof, um ſich die Hbſolution und eine ſchriftliche 
Beſtätigung darüber zu holen. Erſt darnach konnte er offen— 
lich vor der gemeind“ Buße tun und „widerumb in die— 
ſelbig uffgenommen“ werden⸗. 

Am klſchermittwoch des Jahres 1592 paſſierte in Freiburg 
folgende böſe Geſchichte. Obwohl dem Rebmann und Hinter⸗ 
ſaßen Hans Eckert, da der Rat ihm und ſeiner Familie lange 
Zeit wöchentlich das Almoſen gewährt hatte, nach der Al— 
moſenordnung die Wirtshäuſer verboten waren, bezechte er 
ſich doch mit andern in der herberge zum hermanns. Abends, 
als es finſter geworden, ging er mit ſeiner Geſellſchaft unter 
Jauchzen und Schreien in die Vorſtadt Neuburg hinaus. Dort 
gab es einen Zuſammenſtoß mit dem Wachtmeiſter Umbroſi 
Schreiber, der Eckert eine Maultaſche verabreichte. Darob er— 
zürnt, verwundete Eckert den Wachtmeiſter mit dem Beil, 
das er bei ſich trug, „ins haupt“, brachte ihn zu Boden, ſchlug 
ihm zwei Rippen entzwei und traktierte ihn dermaßen, daß 
er nach längerer Zeit verſtarb. Es war Cotſchlag an einem 
„gefreiten diener“ der Stadt. Trotzdem ließ der Rat auf Für⸗ 
bitte des Freiburger Deutſchordenskomturs Chriſtoph Thumb 

Sämtliche an der Univerſität Freiburg immatrikuliert. 9. Mauer, 
Die Matrikel der Univerſität Freiburg i. Br. Freiburg 1907. 

Wie Boſſer zu ſo hohen Fürſprechern kam, bleibt dunkel. 
Ratsprotokoll vom 19. Januar 1549. 
Brief des Rats an den Biſchof von Konſtanz vom 21. Januar 1549. 

Laut Randvermerk im Ratsprotokoll verſchob ſich die Buße bis auf St. 
Mathistag (24. Februar), der ein Sonntag war. 

Hheute Merianſtraße 8 Gum goldenen Lamm). 
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von Neuenburg, der Rebzunft zur Sonne, des ſchwangeren 
Weibes und der ſechs unerzogenen Rinder ſowie anderer Ver— 
wandten und viel ehrlicher Leute Gnade vor Recht ergehen 
und ſchenkte Eckert das Ceben. Er hatte zu den Gefängnis— 
und Gerichtskoſten für den hohen §evel 10ö/KRappen zu 
zahlen, durfte in zwei Jahren ohne Erlaubnis den Stadtbann 
über Nacht nicht verlaſſen, keine Wehr tragen und keine Wirts— 
häuſer beſuchen. Zuvorderſt aber mußte er ſich der „ſchweren 
ſünd und totſchlags halber“ mit Gott und ſeiner Kirche durch 
Beichte und Buße verſöhnen, ſich zum Pfarrer verfügen und 
der von demſelben zu verhängenden geiſtlichen Strafe unter— 
werfen. Vor deren Ubſtattung hatte er ſich „der kirchen und 
gemein“ zu enthalten. Mit der Witwe Schreibers kam eine 
gütliche Abmachung zuſtande, wonach Eckert mit zwei Mit⸗ 
ſchuldigen ihr 110 fl. zu entrichten hatte. Zu all dem aber 
kam noch die öffentliche Rirchenbuße. Eckert mußte, wenn 
erſt der Pfarrer beim Biſchof die Übſolution erlangt hatte, 
bis auf den Gürtel entblößt eine Rerze und das Beil im Mün⸗ 
ſter herumtragen!. 

Dieſe Beiſpiele zeigen deutlich die weltliche Seite der Sache 
neben der kirchlichen. Wenn der Delinquent in dem auswär— 
tigen Gebiet der ſtädtiſchen Gerichtsbarkeit anſäßig war, 
konnte die Cat in der dortigen Kirche gebüßt werden. Im 
Januar des Jahres 1635, alſo mitten im 50jährigen Krieg, 
verletzte Bartlin Willmann von St. Märgen in ziemlich ſtarker 
Trunkenheit den Matheiß heitz von dort durch einen Schuß 
derart, daß er kurz darauf verſchied. Mit Rückſicht auf ſeine 
vielen unerzogenen Rinder ließen Bürgermeiſter und Rat 
von Sreiburg wieder einmal Gnade vor Recht ergehen. Will⸗ 
mann mußte 1. unverzüglich in Freiburg bei den Kaputinern 
beichten und den Beichtzettel vorweiſen, 2. in der Pfarrkirche 
zu St. Märgen für den Entleibten eine jährliche Seelenmeſſe 
ſtiften, 5. nach ſeiner Rückkehr aus dem Freiburger Gefängnis 
am erſten Sonn-oder Seiertag in der Pfarrkirche zu St. Mär— 
gen während der ganzen hl. Meſſe bis auf den Gürtel ent— 
blößt, in einer hand eine Rute, in der andern eine brennende 
Rerze, vor dem Altar knien, 4. gelegentlich eine Wallfahrt 
an einen Ort verrichten, wo U. C. §rau beſonders gnädig und 
Patronin war, und dort für die Seele des Entleibten beten, 
5. den hinterbliebenen 150 fl. und der Stadt 100 Kronen, 
bedeutende Summen, bezahlen?. 

Dieſe sälle ſpielten ſich alle in der Kirche ab, die Gffent— 
lichkeit war dabei alſo eine beſchränkte. Das war aber nicht 
immer ſo. Vielmehr ging man ſpäter zur öffentlichen Vor— 
ſtellung vor der Rirche über. 

Wegen Unzucht mit einem verheirateten Manne mußte 
im Jahre 1648 Maria Guntzin von Freiburg, Rute und Kerze 

in der hand, während des Umtes unter dem Vorzeichen 

(der Vorhalle) des Münſters ſtehen, worauf ſie vom Stadt— 

knecht zu den Kapuzinern geführt wurde, um dort zu beichten 
und zu kommunizieren. Dazu mußte ſie 10 Kronen bezahlen 
und auf ſieben Jahre die Stadt verlaſſens. Un ſolchen Bei— 
ſpielen wird die nahe Verwandtſchaft der Strafe mit dem 

Pranger und Caſterſtein beſonders deutlich. 

Ratsprotokoll vom 2. u. 20. März 1592; Akten, Criminalia; Ur⸗ 
fehde vom 20. März 1592. 

Urfehde vom 6. Februar 1665. 
»Urfehde vom 15. Mai 1648.



Wenn einmal (1668) Kirchenbuße und Pranger zuſammen 

verhängt wurden, ſo hatte das ſeine beſonderen Gründe. hans 

Goller (Guller), „Cumpenſtecher“! von Burg im Cal, hatte, 

obwohl verheiratet, ſchon 20 Jahre mit einer Konkubine na— 

mens Verena Lambertin gehauſt. Sein Eheweib war nicht 

beſſer, es war kurz zuvor auf einem Ehebruch mit einem Sol— 

daten ertappt und deswegen, ungeachtet der Fürſprache des 

Statthalters?s Brunk, auf den Pranger geſtellt und ausge— 

wieſen wordens. Goller ſelbſt wurde nach weiteren 14 Tagen 

Gefängnis einmal vor die Kirchentüre zu Rirchzarten geſtellt 

und erhielt dazu noch eine Geldſtrafe von 20“. Hingegen 

ſollte ſeine Konkubine zunächſt „durch genuegſambe man— 

ſchaft“ von Freiburg nach Kirchzarten „verwahrlich abge— 
fiehrt“, dort mit einer brennenden Rerze am Samstag (9.Sep— 

tember) vor die Kirchentür geſtellt, am darauffolgenden Mon— 

tag zu Freiburg eine Stunde lang auf die Schupfe geſtellt und 

hernach auf ewig aus dem freiburgiſchen Territorium ausge— 
wieſen werdens. Aus dem Gebiet der ſtädtiſchen Grundherr— 

ſchaft ſtammende Leute mußten häufig in oder vor der RKirche 

ihres Kirchſpiels Buße tun, was aber nicht ausſchloß, daß 

ſie auch in Freiburg noch vorgeſtellt wurden. Offenbar war 

zu Rirchzarten und in der ganzen ſtädtiſchen Talvogtei ſeit 
ihrem Beſtehen kein Pranger; den Freiburger Scharfrichter 

dorthin zu ſchicken, wäre nicht angängig geweſen. Man wollte 

aber die Verbrecher auch vor den Einwohnern der Talvogtei 

vorſtellen. So blieb nur die öffentliche Kirchenbuße übrig. 

Durch die verſchiedenen Beigaben weiſt dieſe Strafart 

eine beſondere Mannigfaltigkeit auf. Nicht ſelten wurden die 

Leute mehr als einmal vorgeſtellt. Im Huguſt 1668 kam 

Unna Maria Petermännin, Michael Stirlers Eheweib, wegen 
lange geübten ehebrüchigen Lebens ins Gefängnis. „Zue 

ehren des heiligen eheſtands“ ließ man ihr Gnade und Barm⸗ 

herzigkeit widerfahren. Nach dem erſten Urteil ſollte ſie mit 
brennender Rerze und KRute zweimal öffentlich vor das 

Münſter geſtellt und dann entweder auf ewig oder aber, 
falls ihr Mann ihr folgen wollte, nur auf drei Jahre ausge— 

wieſen ſein. Dieſes Urteil wurde auf die Fürbitte ihrer El— 
tern und ihres Mannes noch weiter dahin gemildert, daß ihr 

die ewige Landesverweiſung erlaſſen, dafür aber die Vor— 

ſtellung beim Münſter dreimal „anderen zuem abſchewlichen 

exempel“ wiederholt wurde. Ulsdann hatte ſie zwei Jahre 

lang Hausarreſt bei Verbot des Weins und jeder verdäch— 

tigen männlichen Geſellſchaft. Nur mit ihrem Mann oder (in 
deſſen Abweſenheit) ihrer Mutter durfte ſie an Sonn- und 

Feiertagen zu den Jeſuiten in die Kirche gehen, wo ſie alle 

14 CTage beichten mußtes. Zu zweimaliger öffentlicher Buße 

vor dem Münſter wurde 1682 Hans häslin von Merzhauſen 

wegen Ehebruchs und kleinerer Diebſtähle verurteilt“; außer— 

dem mußte er, mit 50Hholz beladen, eine Wallfahrt auf den 

hörnleberg machen. Wegen langjährigem Ehebruchs und 
Ruppelei hatte ſich im Jahr 1699 der zünftige Schuhmacher 

Martin Keller zu verantworten. Man verurteilte ihn zuerſt 
  

Wohl ein Lumpenſammler. 
* Gemeint iſt der Statthalter (Stellvertreter) des adeligen Schult— 

eißen. 
Ratsprotokoll vom 2. März 1668. 

NRatsprotokoll vom 8. Juni 1668. 

Urfehde vom 14. Auguſt 1668. 
Urfehde vom 29. Auguſt 1682. 
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zu ewiger LCandesverweiſung, milderte dann aber die Strafe, 

indem man ihm nach drei Wochen Gefängnis zunächſt drei— 

malige öffentliche Büßung vor dem Münſter auferlegte, wor— 
auf er noch einige Tage im Turm bei Waſſer und Brot ver— 
bleiben mußte. Alsdann hatte er je eine Wallfahrt auf den 

Lindenberg und hörnleberg zu machen mit „herzlicher be— 
weinung“ ſeiner „grauſamen ſünd“ nebſt Beichte und Kom— 
munion, worüber er ſich ſchriftlich auszuweiſen hatte. Her— 

nach mußte er ſich drei Wochen nacheinander jeweils am Srei— 
tag früh wieder im Gefängnis einfinden und darin bis Sonn— 
tag bei Waſſer und Brot verbleiben. Hußerdem erhielt er die 
letzte Stelle auf der Zunft und überdies noch 50 Kronen 
Strafe zudiktiert!. Ein arger Ketzer war der Apothekergeſelle 

Johann Jakob Neidhart von Memmingen, der am 26. Ja— 

nuar 1688 Urfehde ſchwor. Er hatte den Münſterprediger 
und ſeinesgleichen als falſche Propheten ausgeſchrien, die 
„miracula“, ſo durch Gott und die heiligen in der katholiſchen 
Rirche geſchehen, als „teufliſche facta“ und die damit Be— 

faßten als Menſchen bezeichnet, in denen der Teufel ſeine 
Gewalt ausübe. Ferner hatte er gegen Maria, die ſeligſte 
Mutter Gottes und Jungfrau, geäußert, ſie oder ihr Bildnis 
ſei der Krone nicht würdig, ſie ſei vielmehr ein gemeines 

Weib wie andere gemeine CLeute, ihrer Jungfrauſchaft zu ge— 

ſchweigen, während er doch bekennen müſſe, daß ihr die größte 
Ehre gebühre und ſie „benedicta inter mulieres“ ſei. Auch 
gegen die Zehn Gebote Gottes hatte er geredet und die katho— 

liſche Bibel ohne allen Beweis für korrupt erklärt. Trotz 
dieſer ungeheuren Keligionsläſterung kam er ſehr glimpf— 
lich davon. Da er offenbar vermögend war, verurteilte 

man ihn zu den Gefängniskoſten von 12 Gulden und 

außerdem zu 50 Kronen Strafe, ſtellte ihn eine Stunde vor 

das Gatter des Kirchhofs und wies ihn dann aus. Bei 

einem ſolchen Delikt war natürlich die Kirchenbuße beſon— 

ders am Platz.? 
Zur Vervollſtändigung des Bildes laſſe ich noch einige Bei— 

ſpiele aus dem 18. Jahrhundert folgen. Zur öffentlichen Kir— 

chenbuße und Husweiſung auf ſechs Jahre war im Jahre 1717 
Maria Mayerin von Ebnet wegen wiederholten Ehebruchs 
ſchon verurteilt worden. Statt deſſen erhielt ſie aus Gnade 

acht Tage Gefängnis ohne Wein — die Gefangenen bekamen 
alſo damals Wein — und Stadtverweis auf drei Jahre. Sollte 
ſie dann zurückkehren wollen, ſo hätte ſie eine haube mit 

„diſtinguierter Farbe“ zu tragens. Wegen wiederholten Ehe— 
bruchs mit ſeiner Dienſtmagd wurde im Sommer 1721 der 

Mehlhändler Johann Burger an zwei aufeinander folgenden 
Feiertagen während der Predigt und dem halben hochamt 

eine Stunde lang mit einer zerbrochenen brennenden Rerze 
und einer „gehampfleten“ (handvölligen) Rute in den hän— 
den dem Volk vor der Mutterkirche (Unſer Lieben Frauen 

Münſter) vorgeſtellt, darauf jedesmal durch den Stockwart 

wieder in den Stadtgewahrſam gebracht und ſchließlich zum 
nächſten Tor hinausgeführt und auf zwei Jahre ausgewieſen. 

1 Urfehde vom 17. April 1699. 
2 In Rirchzarten, am Sitz der Freiburger Talvogtei, wo Pranger 

und Laſterſtein fehlten, kam es vor, daß Delinquenten mit der Hals⸗ 
geige vor der Kirche dem Volke vorgeſtellt wurden. Freiburger Rats— 
protokoll vom 15. Auguſt 1665. 

Urfehde vom 17. Dezember 1717.



Bei Rückkehr, die ihm nur mit einem Zeugnis über ſein Wohl— 

verhalten geſtattet war, ſollte er die letzte Stelle auf der Zunft 
einnehmen!. Am Skapulierfeſt (18. Juni) 1728 ſchaute der 

Schloſſermeiſter Joſeph Meinrad, der wegen Sluchens und, 
weil er ſeine Mutter zur haustür hinausgeworfen, ſchon ein 

Jahr Stadtverweis gehabt hatte, beim Kameelwirt, wo ein 
Geſelle ſich zum Meiſter einkaufte und deswegen einen Frei— 
trunk ſpendete, zu tief ins Glas. Als er nachts zwiſchen Iund 

12 Uhr nach einem ſchweren Gewitter heimkam — er wohnte 
hinterm Storchen im haus zum Neſſelbaum (heute Niemens⸗ 

ſtraße 5) —, gab es auch zuhauſe noch ein Donnerwetter. Er 

wollte noch etwas zu eſſen haben, was ſeine Frau Anna 

Maria Weinbrechtigin ihm abſchlug. Als ſie ſich aus dem 

Staube machte, fing er an gottsläſterlich zu fluchen, ſodaß 
zwei Studenten ob des Lärms vor dem Hauſe ſtehen blieben 

und riefen, was das für ein Geſchrei ſei. Er verfluchte die 

heiligen Sakramente, die 10 Gebote Gottes und Maria, öff— 
nete das §enſter, rief: „komm Teufel, hol mich“ und wünſchte 

auch ſein Weib zum Teufel, der ſie in die hölle führen und 
an 117 Retten anſchmieden ſolle. Gefänglich eingezogen, 

leugnete er zuerſt, geſtand aber ſchließlich alles und bat um 

Gnade. Der Rat hielt den Fall für wichtig genug, ein Rechts— 
gutachten über ihn einzuholen. Demzufolge wurde Meinrad 

am 9. Auguſt „zue wohlverdienter, doch gelinder ſtraf, andern 
aber zum abſcheuchen und exempel“ dahin verurteilt, daß er 
tags darauf (am Feſttag des heiligen Laurentius) von )48 Uhr 

bis nach beendetem Gottesdienſt „mit entblößtem haupt und 

füeſſen“ und einer brennenden ſchwarzen Rerze in der hand 
vor der großen Kirchentüre des Münſters „auf dem oberſten 

ſtafflen allda“ dem Volke vorgeſtellt, ſodann auf ein Jahr in 

Eiſen und Banden „ad operas publicas? appliciert“ werden 

ſolles. Am Sonntag den 24. Januar 1754 wurden zwei ledige 

Freiburgerinnen, nämlich die 21jährige Maria Schimpfin und 
die 10jährige Zäzilia Mauyerin wegen hurerei, nachdem ſie 

ſich auf milde Züchtigung hin nicht gebeſſert hatten, morgens 
vom Unfang der Predigt mit ausgeflochtenen aaren, in der 

einen Hand eine Rute, in der andern Hand eine ſchwarze 

Kerze haltend, vor den drei Säulen beim Münſter 

vorgeſtellt, bis die Leute aus der Predigt kamen. Darauf 

wieder in den Turm gebracht, wurden ſie des andern Tags 
mit je 15 Farrenwadelſtreichen gezüchtigt, ſodann durch die 
„große ſtraßen“ zur Stadt hinaus geführt und auf drei Jahre 

ausgewieſen; nach Ublauf der Friſt ſollten ſie nur mit einem 
obrigkeitlichen Zeugnis über ihr beſſeres Derhalten wieder 

hereingelaſſen werdens. Wegen Ehebruchs und Ruppelei 
ſtand im September 1748 Maria Unna Ungerin geb. Zentnerin 

von Rheinfelden vor dem Richter. Mit Rückſicht darauf, daß 

ſie, was eine Ausnahme war, ſchon vier Monate an einem 
Klotz angeſchloſſen im Gefängnis gelegen, auch ſonſten „ſchwa— 
cher complexion“ war, wurde ſie ſtatt des Prangers am Sonn— 

tag den 22. September während der Predigt mit fliegenden 
Haaren, eine ſchwarze Rerze in der einen, eine Rute in der 

1 Urfehde vom 30. Juli 1721. 
2 Zu den öffentlichen Arbeiten. In Haslach i. K. wurde 1654 ein 

Mann wegen Cotſchlags mit einer brennenden Rerze und einem Schwert 
vor und in der Kirche vorgeſtellt. O. Göller a. a. O. 

Ratsprotokoll 1728/29 S. 482; Akten, Criminalia. 
Die heutige Kaiſerſtraße. 
5 Urteil vom 22. Januar 1754 im Ratsprotokoll. 
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andern hand, vor das Münſter geſtellt und ſodann gegen Ur— 
fehde auf Lebenszeit aus dem freiburgiſchen Gebiet aus— 
gewieſen!. 

Die Beiſpiele aus drei Jahrhunderten laſſen zur Genüge 
die häufigkeit dieſer Strafe und ihre nahe Verwandtſchaft mit 
dem Pranger und Caſterſtein erkennen. Es hat ſich gezeigt, 
daß der Rirchenpranger ſchon vor dem Laſterſtein beſtand. 
Wenn trotzdem der Laſterſtein eingeführt wurde, ſo iſt dies 

ein Beweis, daß für beide Strafarten ein Bedürfnis vorlag. 
Was den Grad der Schmach betrifft, ſo kam der Rirchen— 
pranger zweifellos dem Laſterſtein näher als dem Pranger, 
wie denn auch ſeine Beigaben mehr denen beim Laſterſtein 
glichen. Es war auch nicht der Scharfrichter, der die Delin— 
quenten zur Kirchenbuße führte, ſondern wie beim Laſterſtein 

der Gefängniswärter? oder die Bettelvögtes. 

Die Strafſteigerung wird uns am beſten wieder an einem 
Beiſpiel klar. Die oben ſchon genannte Maria Eva Breiſingerin 
wurde wegen Unzucht im erſten Fall mit einer Kerze vor die 

Rirche geſtellt. Als ſie darauf mehrere kleine Diebſtähle be— 
ging, wurde ſie in zwei §ällen im Gefängnis gezüchtigt. Im 

dritten Fall hätte ſie als unverbeſſerliche, leichtfertige und 
dem „gemeinen Weſen“ ſchädliche und gefährliche Perſon 
mit dem Laſterſtein und befriſteter Ausweiſung beſtraft wer— 
den ſollen. Statt deſſen wollte man ſie zuerſt aus Rückſicht 
auf ihren „ſehr alten“ Ehemann und ihre drei „ganz jungen 
mittelloſen Kinder“ ſowie in der hoffnung auf ihre Beſſerung 
lediglich von 10 bis 11 Uhr mit der „gewöhnlichen Cafel des 

Diebſtahls“ auf den öffentlichen Markt ſtellen laſſen!. Aber 
ſelbſt dies unterblieb, da der Rat (am 20. März 1739) auf 

verſchiedene Fürbitten die ſchon gemilderte Strafe noch wei— 

ter ermäßigte, indem er ihr im Gefängnis zweimal je zwölf 
Farrenwadelſtreiche über das Hemd auf den Kücken verab— 
reichen ließ. Als darauf die erhoffte Beſſerung wieder nicht 
eintrat, die Breiſingerin vielmehr erneut rückfällig wurde, in— 

dem ſie ſich nicht nur weitere kleine Diebſtähle zuſchulden 

kommen ließ, ſondern auch mit einem Rorporal Umgang 
pflegte, hätte ſie wahrlich den Pranger verdient gehabt, wurde 
aber aus beſonderer Gnade nach einer weiteren Züchtigung 
im Gefängnis nur auf den Laſterſtein geſtellt und auf ſechs 
Jahre ausgewieſens. Der Kirchenpranger hat demnach wohl 

1 Urfehde vom 20. September 1748. 
2 Erſichtlich aus einem Rechtsgutachten von Dr. Metzger gegen 

Katharina Braun vom Jahre 1629. AGkten, Criminalia. 
Natsprotokoll vom 22. November 1715 i. S. gegen Franz hummel. 

Dieſes bloße Zeigen auf dem Markt, wovon wir oben (S. 69) 
ſchon gehört haben, war alſo eine vierte Art der öffentlichen Vorſtellung— 
Der Markt dürfte auch gemeint ſein, wenn bloß vom öffentlichen 
Herumführen die Rede war. Beiſpiele bei Schindler a. a. O. S. 108. 
Aber auch an andern Orten wurden Delinquenten mitunter dem 
Volke gezeigt; dann lag dafür aber ein beſonderer Grund vor. So 
wurde Maria Anna Baumännin, die im Jahre 1757 bei dem Kuflauf 
vor dem Rathaus und bei dem Sturm auf den Stadtturm (das 
heutige Stadtarchiv) mit Küchengeſchirr ein unerhörtes Getöſe verurſacht 
hatte, mit einem eiſernen Deckel und einem Cöffelſtiel in den händen 
vor dem Rathaus als in loco delicti öffentlich ausgeſetzt, wogegen 
zwei Metzgerknechte, die mit einem Balken die Gefängnistüre ein— 
geſchlagen hatten, eben dieſen Balken aus dem Gefängnis bis zum 
Pranger, auf den ſie ſodann geſtellt wurden, tragen mußten. Albert, 
Der Sreiburger Weiberkrieg 1757. hiſtoriſche Beilage des amtl. Ein— 
wohnerbuchs der Stadt §reiburg 1928/, S. 10 und 12. Ugl. Schindler 
a. a. O. S. 107, Anm. 61. 

5 Akten, Criminalia 1741.



als die mildeſte Form der Vorſtellung zu gelten, ſo ſchmach— 

voll ſie uns auch erſcheint“. 

Bezeichnend dafür iſt es auch, daß der Kirchenpranger 

nicht Ehrloſigkeit zur §olge hatte. Im Sommer des Jah⸗ 

res 1715 machte ſich Franz hummel, markgräflicher Untertan 

von Köndringen (alſo Proteſtant), Müllerknecht in der Spital— 

mühle zu Freiburg, einer ſchweren Gottesläſterung ſchuldig. 

Als ein Prieſter „das hochwürdigſte Sacramant des elltars 

zue providierung eines Kranken“ vorbeitrug, ſagte er zu ſei— 

nes Meiſters Cehrbuben, er ſolle hinausgehen, „man trage 

den ſchwarzen Cäſperlin vorbei“, womit er den „laidigen 

Teuffel“ meinte. Nach den Reichsgeſetzen, insbeſondere nach 

der peinlichen halsgerichtsordnung, hätte man eine Ceibes— 

ſtrafe über hummel verhängen können. In Unbetracht ſeiner 

Minderjährigkeit, ſeiner mit „heißen Zehren“ bewieſenen 

Reue und der bereits erlittenen Gefängnisſtrafe ſah der Rat 

davon ab, glaubte aber doch ein öffentliches Exempel ſta— 

tuieren zu müſſen. Nach reiflicher Überlegung aller Um— 

ſtände, Anhörung des Verteidigers und Einholung von un— 

parteiiſchen Rechtsgutachten wurde folgendes Urteil gefällt: 

hummel ſolle während 14tägiger Gefängnisſtrafe bei Waſſer 

und Brot, jedoch ſeinen Ehren und der handtierung 

ohnpraejudicierlich, an zwei Markttagen nacheinander 

„als ein poenitent“ mit Rute und brennender Rerze in der 

hand „zum exempel der ganzen alhieſigen chriſtlichen ge— 

meind, um „gnadenpardon von dem belaidigten hochſten 

guet“ zu erlangen, durch die Stadtbettelvögte vor der Pfarr— 

kirchentüre je eine Stunde lang vorgeſtellt und ſchließlich aus 

der Stadt fortgeſchafft werden?. 
Die Delikte waren beim Rirchenpranger dieſelben wie 

beim Pranger und Laſterſtein. Ruffallend iſt, daß ſogar Tot— 

ſchlag öfters mit dem Kirchenpranger geſühnt wurde?, wo— 

gegen Verbrechen, die einen Einſchlag ins Religiöſe hatten, 

vielfach nicht den Kirchenpranger nach ſich zogen. Was im 

einzelnen Fall den Rat bewog, dieſe oder jene Strafe zu ver— 

hängen, iſt ſchwer zu erkennen. Eine Rolle dürfte dabei auch 

die vermeintliche Wirkung auf die Pſuche des Verbrechers ge— 

ſpielt haben . Wie Pranger und Laſterſtein hatte auch der 

Rirchenpranger den doppelten Zweck, den Täter zu ſtrafen 

und den Zuſchauern ein abſchreckendes Beiſpiel vor Hugen 

zu führen. 

Eine RKirchenprangerſäule nach Art des Prangers oder 

Laſterſteins ſcheint es in Freiburg nicht gegeben zu haben. 

Man ließ die Ceute entweder im Münſter in der Prozeſſion 

mitgehen und vor einen Ultar knien oder ſtellte ſie in der Vor— 

halle u ebener Erde oder auf einer der Stufen) oder am 

Friedhofgitter oder (ſeit 1710) bei den drei Säulen vor. Auf 

dem Stadtplan von 1722 iſt unmittelbar am Georgsbrunnen 

gegen das Münſter zu eine Vorrichtung zu ſehen, ähnlich der 

am Fiſchbrunnen. Ich halte es nicht für ausgeſchloſſen, daß 

ſie den Freiburger Kirchenpranger darſtellen ſoll. 
Von der Strafe der öffentlichen Rirchenbuße, die von 

der weltlichen Gerichtsbarkeit verhängt wurde, iſt die geiſt— 
  

1 So auch E. Stutz a. a. O. S. 126f. mit mehreren Beiſpielen von 
Zug in der Schweiz. 

Ratsprotokoll vom 22. November 1715. 
VUgl. Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 127. 
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liche Buße als kirchliche Angelegenheit zu unterſcheiden. Im 

Sommer 1597 kam dem Rat zu Ohren, daß der Roggenbäck 

Antoni Widemann, gar vertueriſch mit eſſen und trinken lebe“. 

Man ließ ihn gefangen ſetzen und verurteilte ihn nach näherer 

Prüfung „wegen ſeines ubel ſchwörens und haushaltens“ zu 

1 Mark Silber. Überdies wurde er „zu ufferlegung einer gaiſt⸗ 

lichen buoß zum pfarrherren gewiſen“ 1. Im November 1611 

wurde Baſtian Zimmermann „umb daß er übel geſchworen 

(geflucht) und ſich mit den papierern in ſchlaghandel einge— 

laſſen“ gefänglich eingezogen, ebenfalls mit 1 Mark Silber 

beſtraft „und des ſchwörens halben für den herrn pfarrherren 

gewieſen“?2. In ſolchen Fällen handelte es ſich nicht um die 

öffentliche Kirchenbuße, deren Vollzug etwa dem Pfarrer 

übertragen worden wäre, ſondern um Verſündigungen, bei 

denen dem Rat nur oder zu der weltlichen Rüge oder Strafe 

hin auch noch die rein geiſtliche Losſprechung angezeigt er⸗ 

ſchien, ein Verfahren, das uns nur aus der oben geſchilderten 

verbindung von Welt und Rirche verſtändlich wird. 

V. Das Ende des Prangers 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts werden die Strafen, 

die wir ſoeben kennengelernt haben, von Jahrzehnt zu Jahr— 

zehnt ſeltener. Was war die Urſache davon? 

Fragen wir uns zuerſt, ob die Strafmittel etwa ihren 

Zweck nicht mehr erfüllten. Huf gewiſſe abgeſtumpfte Ele— 

mente, insbeſondere auf heimatloſes entwurzeltes Geſindel, 

ſcheinen dieſe Strafen allerdings keinen tieferen Eindruck 

mehr gemacht zu haben. ber das war nicht allgemein ſo, 

wie Nachrichten aus dem 18. Jahrhundert zeigen. Der oben 

genannte zünftige Schloſſermeiſter Joſeph Meinrad richtete, 

ſo roh er war, die flehentliche ſchriftliche Bitte an den Rat, 

„umb barmherzigkeit ihne vom offentlichen ſpott und 

ſtraf aus großen gnaden zu verſchonen“s. Das war im Jahr 

1728. In ſeinem Gutachten über den uns ſchon bekannten 

Fall Breiſinger vom 5. März 1741 plädierte Dr. Obriſt auch 

aus dem Grund für milde Beſtrafung, um die Kinder vor 

dem vorwurf zu bewahren, „daß ihre mutter jemals unter 

dem ſcharpfrichter geſtanden und durch dieſen öffentlich ge— 

ſtraft worden wäre“. Es werde, ſo führte er weiter aus, den 

Kindern ſeinerzeit ſehr zugute kommen, wenn ſie ſich bei ihrer 

großen Klrmut nicht ihrer mutter ſpott und offentliche ſchand“ 

vorwerfen laſſen müßten, wie dies bei den handwerkern oft 

zu geſchehen pflege?. Noch intereſſanter iſt folgender Fall. 

Am mittwoch den 10. Dezember 1766 trat der Freiburger 

Rat aus einem wichtigen Grund zu einer Extraſitzung zu— 

ſammen. Die geſchworenen Brotſchauer der Stadt hatten bei 

mehreren Bäckern Betrügereien in den Brotgewichten feſt— 

geſtellt. Es lag dem Rat daran, alsbald „dem ganzen publico 

ſchuldige ſatisfaction geben zu können“, da ſonſt die Ein— 

wohnerſchaft, insbeſondere der ärmere Teil derſelben, immer 

mehr aufs Gewiſſenloſeſte betrogen worden wäre. Um nicht 

ſchwere DPerantwortung auf ſich zu laden, war er zu exem— 

plariſcher Beſtrafung entſchloſſen. Der zünftige Weißbäck Jo— 

1Ratsprotokolle vom 25. u. 29. Auguſt, 5., 10. u. 12. September 1597. 

2 Ratsprotokolle vom 25. u. 28. November 1611. 
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Akten, Criminalia.



ſeph Steinle hatte Schwarzbrod (den Caib zu 6 Kreuzern) ver⸗ 
kauft, das um 26 Coth zu leicht war, während das halbroggene 
2 Groſchen-Brot Gu 18 Coth) um 6 Loth zu leicht war. Letz— 
teres war auch bei dem zünftigen Weißbäcken Unton Lederle 
um 6½ Coth zu leicht befunden worden. Beide ſaßen des⸗ 
wegen ſchon ſeit 5 Tagen im Turm. Das Urteil des Rats 
lautete dahin, daß beide „mit angehänktem ihrem brod ſamt 
anhangender aufſchrift (Per formalia): betrüger der ganzen 
inwohnler)ſchaft wegen zu leicht gebachenen und zu theuer 
verkauften brod“ am kommenden Samstag bei der Brotlaube 
durch 2 Stadtdiener von 9 bis 10 Uhr vorgeſtellt werden, bis 
dahin im Turm verbleiben und ſodann zur wohlverdienten 
Strafe auf ein Vierteljahr von ihren Backſtuben ſuspendiert 
ſein ſollten. Michael Blattmann, Johann Georg Wehrle und 
Joſeph Oswald, die ſich weniger ſchwer vergangen hatten, 
kamen glimpflicher weg; ſie erhielten je 8 fl. Strafe, die ſie 
bis Samstag bezahlen mußten. Sogar der Zunftmeiſter Un— 
ton Schill war angeklagt. Er hatte das ſchwarze 6 Kreuzer— 
Brot, obwohl es um 11 Loth zu leicht war, um 8 RKreuzer ver⸗ 
kauft und deshalb dieſelbe Strafe verdient wie Steinle und 
Lederle. Aus beſonderer Gnade wurden ihm nur Charakter 
und Hmt als Zunftmeiſter ſowie auf ein Vierteljahr die Back— 
ſtube entzogen. Auf den Einwand der Bäckermeiſterſchaft, 
daß das Mehl zur Zeit nicht recht auszumahlen ſei, wodurch 
ſich ein Schaden ergebe, wurde erkannt, daß die Brotſchauer, 
ſolange wegen der „waſſerklemme“ die Beſchau oder Mühlen⸗ 
probe nicht ſtattfinden könne, zwar eine gewiſſe Nachſicht am 
Gewicht üben dürften. Wer aber dawiderhandle und als 
Srevler erfunden würde, ſollte unter Borbehalt ſchwerſter 
Strafe wenigſtens auf ein Vierteljahr das Gewerbe verlieren. 

Dieſes Urteil, das ſich wie ein Lauffeuer verbreitete, traf 
die geſamte Bäckermeiſterſchaft aufs ſchwerſte. Sie tat ſofort 
Schritte, mit dem Erfolg, daß ſchon am Freitag wieder ein 
Extrarat abgehalten wurde. Intereſſant iſt nun für uns, daß 
es der Bäckermeiſterſchaft nur um die Unterlaſſung der 
ſchimpflichen Vorſtellung zu tun war. Daß dieſelbe nicht auf 
dem Pranger oder Laſterſtein erfolgen ſollte, ſondern bei der 
Brotlaube, die ſich nördlich vom Münſter bei der Metzig (heute 
Rornhaus) befand!, iſt belanglos und änderte offenbar nichts 
an der Ehrenrührigkeit der Strafe. Die erſte Bitte der Bäcker⸗ 
meiſterſchaft ging deshalb dahin, der Rat möge doch für dieſe 
zwei §revler „die höchſtbenötigte gnade“ haben, die „offent— 
liche auszuſtehen habende ſtraf“ abzuändern und eine neue 
zu verhängen, die ſie ja wohloerdient hätten. Der Rat möge 
berückſichtigen, daß, wenn dieſe öffentliche Strafe, „derlei bei— 
ſpiel hierorts noch nicht gehört werden“?, vollzogen würde, 
die Meiſterſchaft dadurch „den größten nachteil zu befahren“ 
hätte, auch ihre „ehre“ darunter leiden müßte, weil das 
ganze Land und die Nachbarſchaft „von Einer ganzen meiſter— 
ſchaft übel denken, reden und all ſchändliches ausſtreuen, mit⸗ 
hin derlei ſchandflecken kind- und kindskindern anhängen“ 
würde. Steinle reichte für ſich ſelbſt eine Bittſchrift ein, der 
Rat möge doch in Anbetracht ſeiner zahlreichen geiſtlichen und 
weltlichen Verwandtſchaft ihn mit dieſer für einen 70jährigen 

Schon im Katsprotokoll vom 28. Juli 1507 iſt von den Brotlauben 
am Rirchhof die Rede. 

Offenbar galt die Vorſtellung von zünftigen handwerksmeiſtern 
als etwas Unerhörtes. 
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Mann und ſeine unmündigen (0 Kinder beſonders harten 
und allzugroßen „ſchmach und ſpoth, ſomitoffentlichen 
ſtraf“ gnädig verſchonen, umſomehr als er ſich zu anderer 
Beſtrafung ſelbſt ſchuldig bekenne. Daraufhin ließ der Rat 
denn auch Gnade walten. Steinle und Lederle mußten noch 
weitere ſechs Tage brummen und jeder bei der Entlaſſung 
16 fl. berappen, die je hälftig dem Ulmoſen und „Armen— 
karren“ zugewendet werden ſollten. Bei der vierteljährigen 
Suspenſion hatte es ſein Verbleiben. Ubgeſchlagen wurde 
auch die Bitte des Zunftmeiſters Schill um Belaſſung im Amt. 
Der Rat ſagte ſich, daß Schills vergehen größer ſei als das 
der andern, ja daß er zweifache Betrügereien gegen das ganze 
Publikum verübt habe, da er das Brot zu leicht gebacken und 
trotzdem noch teurer als gewöhnlich verkauft hatte. Zudem 
ſei ein bereits publiziertes Urteil noch nie abgeändert wor— 
den. Bei dieſem Standpunkt blieb der Rat auch in der näch— 
ſten Sitzung gegenüber der Zunft, die die eigentliche Schuld 
Schills Frau zuſchieben und wenigſtens die Enthebung vom 
klmte verhindern wollte. hingegen ließ ſich der Rat bereits 
am 26. Januar des folgenden Jahres herbei, die Suspenſion 
vom Backen bei allen Beſtraften aufzuhebene. 

Ich habe dieſen Sall ſo ausführlich geſchildert, weil daraus 
klar zu erſehen iſt, wie die Schande der öffentlichen Vorſtellung 
an ſich, auch ohne den Scharfrichter, noch in jener Zeit von 
der Durchſchnittsbevölkerung, die etwas auf Ehre und guten 
Namen hielt, empfunden wurde. Pranger und Laſterſtein 
waren inſofern noch keineswegs unzweckmäßig. Es werden 
alſo andere Saktoren geweſen ſein, die dieſe Strafwerkzeuge 
verdrängten. Zu dieſen Faktoren ſcheint mir in erſter Cinie 
die Strafrechtsphiloſophie der Aufklärungszeit zu gehörens. 
Wenn auch die unter Joſef II. erlaſſenen Geſetze den Pranger 
noch beibehalten, ſo verraten doch die Urteile mehr und mehr 
den Geiſt der neuen Zeit. Dazu kommt, daß im Zeitalter des 
Abſolutismus die Freiheitsſtrafen zunahmen, da man ſich vor 

dem Verbrecher dauend ſichern wollte . Die Erbſchaft des 
Prangers trat das moderne Gefängnis an. Man weiß auch, 
daß die Prangerſtrafe vielfach ausartete. Der anſtändige 
Bürger hielt ſich fern. Dagegen wurden die niedern Inſtinkte 
der Maſſe geweckt, was zu unhaltbaren Kuftritten und Zu— 
ſtänden führte. Von ſolchen Szenen in Freiburg iſt mir aller— 

Der ſog. Armenkarren geht auf die Freiburger Almoſen- und 
Bettelordnung des Jahres 1582 zurück (veröffentlicht von A. Retzbach 
in der Zeitſchrift der Geſellſchaft für Geſchichtskunde von Freiburg 
Bd. 55, S. 151ff.). Es iſt von großem zeitgeſchichtlichem Reiz, gerade 
an die Einführung des „Bettelkarrens“ zu erinnern. Damit auch die 
geringen Leute ſich am Ulmoſen beteiligen konnten, gingen „taugen— 
liche vertraute perſonen“ alle Sonntage in den einzelnen Stadtteilen 
umher, „um das hailig almueſen zu empfahen“. In der einen hand 
oder am Gürtel trugen ſie eine verſchloſſene Büchſe, in der andern 
eine Schelle oder Glocke, um die Leute zum Geben zu ermahnen, 
und auf dem Rücken einen Rorb oder Sack „oder wo not ein kerrlein, 
das brot darein zu ſammeln“. Nicht bloß in der Kirche wurde 
ein Opferſtock aufgeſtellt, ſondern auch in den Wirtshäuſern brachte 
man Büchſen mit entſprechenden Hufſchriften an. Städtiſche Zu⸗ 
ſchüſſe gab es nicht. Alles beruhte auf Stiftungen und frei⸗ 
willigen Gaben. Zu den vermöglichen Perſonen (geiſtlichen und 
weltlichen) gingen zwei Stadträte und erkundigten ſich, wie viel ſie 
geben wollten, ob man es wöchentlich holen ſolle oder ob ſie es lieber 
den allgemeinen Einſammlern in die Büchſe geben wollten. Retzbach 
a. a. O. S. 157ff. 
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Ugl. Bader- Weiß und Bader a. a. O. S. 32ff. 
4 FHehr a. a. O. S. 110.



dings nichts bekannt geworden. Es ſcheint mir auch zweifel— 

haft, ob man ſogar von einem „Volksfeſt“ ſprechen kann!. 

vDielleicht iſt es aber in dieſer hinſicht doch nicht bedeutungs— 

los, daß in den oben angeführten Fällen es den Delinquenten 

erklärtermaßen darum zu tun war, dem öffentlichen „Spott“ 

zu entgehen. Obwohl die Prangerſtrafe ſeit der Mitte des 

18. Jahrhunderts zurückging, iſt ihre Tendenz (Vergeltung 

und Abſchreckung) in Freiburg noch in den letzten Jahrzehnten 

des 18. Jahrhunderts nachweisbar, wie folgende Beiſpiele 

zeigen. 

Im Frühjahr 1785 hatte Joſef Baumgartner von Eſch— 

bach den ledigen Matthäus Saller von dort getötet. Da es aus 

Notwehr geſchehen war, wurde er nicht wegen Entleibung 

beſtraft. Weil er aber durch ſeine gewöhnliche „vollſauferei“, 

ſeine „eingewurzelten zänkereien“ und „unausſtehliche un— 

art“ den Unlaß gegeben hatte, ſollte er nicht ſtraffrei aus— 

gehen. Man rechnete ihm zwar mit Rückſicht auf ſein un— 

ſchuldiges Weib und ſeine Kinder ſeine zweimalige Ge— 

fangenſchaft, das auf der Slucht ausgeſtandene Ungemach und 

das mehrmalige ſchändliche hin- und herführen in Eiſen und 

Banden zur Strafe an, fügte aber noch hinzu — und das iſt 
das Bezeichnende — daß ihm dieſes Urteil zu einer „et— 

welchen genugtuung“ und „zum beiſpiel des publikums“ in 

Kirchzarten unter „derben verweiſen“ und „lehrreichen er— 

mahnungen“ öffentlich verkündet werden ſolle 2. Im Jahr 

1785 wurde Thereſia Wagnerin von Freiburg, weil ſie einem 

Soldaten zur Deſertion verholfen, zu dreimaliger öffentlicher 

Vorſtellung mit der Schandtafel und zu zehn Jahren Zuchthaus 

verurteilts. Im Frühjahr 1795 hatten ſich Jakob Schweitzer 

von dem Schneeberg hinter Oberried und Maria Albrechtin 

von der Gfällmatte auf dem Freiburger Wochenmarkt zum 

allgemeinen Urgernis des Marktpublikums mißhandelt. Da— 

für und für die „beiſpielloſe ungezogenheit, grobheit und ver— 

meſſenheit“, womit ſie ſich auch vor Gericht ſtritten, wurden 

ſie „zur wohlverdienten ſtrafe und andern zum abwarnenden 

Beiſpiel“ — alſo aus denſelben Motiven wie beim Pranger — 

an einem Freiburger Wochenmarkttag morgens durch den 
landſtändiſchen Hatſchier Nüßle von Kirchzarten nach Srei— 

burg gebracht und hier durch den Polizeidiener Grubinger 

unter Bekanntmachung ihrer Frevel und der Strafe über den 

Marktplatz hinunter und weiter in den Stadtturm (das heutige 

Urchiv) zu 24ſtündigem Urreſt bei Waſſer und Brot geführt“. 

Es fällt auf, daß der Pranger ſelbſt in dieſen Fällen nicht 

mehr genannt iſt. Er war in Freiburg wohl ſchon ganz außer 

Gebrauch gekommen und vielleicht auch gar nicht mehr vor— 

handen. AGber noch die Geſetze aus dem Unfang des 19. Jahr— 

bunderts, ſo auch das badiſche Strafedikt von 1805, ſehen die 
    

1 Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 156, 141, 151 u. 161. 
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eigentliche Prangerſtrafe mit dem Zweck der Abſchreckung 
und öffentlichen Schande vor!. Erſt die Revolution von 
1848/40 bereitete dem Pranger in Deutſchland nach dem 

franzöſiſchen Porbild von 1850 für immer ein Ende. In Srei— 
burg, und gewiß nicht in Freiburg allein, iſt aber auch her— 
nach die der Prangerſtrafe zugrunde liegende doppelte Üb— 
ſicht noch nachzuweiſen. Als am Morgen des 15. April 1855 

der hafner Gäng von Eſchbach (Umt Waldshut) hingerichtet 
wurde — es war die letzte hinrichtung draußen beim Hoch— 

gericht an der Baslerſtraße — waren Tauſende von Menſchen 

in aller Frühe aus der Stadt und Umgebung herbeigeſtrömt, 
um der hinrichtung beizuwohnen. Ja die Schulkinder wur— 

den im Zuge hinausgeführt. Nachher fand ein Gottesdienſt 
ſtatt mit entſprechender Predigt, die ſich beſonders an die 
Jugend richtete. Und beim Buchdrucker Wangler in der Egel— 

gaſſe erſchien die für 2 Kreuzer käufliche Cebensbeſchreibung 
des Gerichteten. Ich weiß das von einem erſt vor einigen 

Jahren verſtorbenen angeſehenen Freiburger Bürger, der als 

Schulknabe bei jener hinrichtung zugegen war und den Dor— 
gang in ſeinem langen Leben genau im Gedächtnis behielt, 

ein Zeichen, wie tief er ſich ihm eingeprägt hatte. 

G. Bader-Weiß und R. S. Bader kommen in ihrem um— 

faſſenden Buch über den Pranger zu dem Urteil: „Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, daß der Wert der Prangerſtrafe 
auch bei Berückſichtigung der Lebens- und Denkungsart des 

Mittelalters ſtets ein recht fragwürdiger war.“ Dieſe Kuf— 
faſſung vertritt für die Gegenwart — damit kommen wir auf 
den Husgangspunkt dieſer Arbeit zurück — in Übereinſtim— 
mung mit der maßgebenden Citeratur?, auch die eingangs 

zitierte Schrift des derzeitigen Reichsjuſtizminiſters. Für die 
Wiedereinführung des Prangers, ſo heißt es dort, ließe ſich 
anführen, daß er in Fällen, in denen das Rechtsgefühl des 

Volkes beſonders ſchwer verletzt ſei, erwünſcht ſei. Es könne 
aber kaum in Übrede geſtellt werden, daß bei denen, die von 
der Gelegenheit, den Verurteilten zu beobachten, Gebrauch 

machen würden, weniger der Wunſch maßgebend ſein würde, 
das Verlangen nach Gerechtigkeit befriedigt zu ſehen, als die 
Freude an fremder Qual, die Befriedigung der Neugier, Sen— 

ſationsluſt und andere minderwertige Inſtinkte. Auch würde 

für die Juſtizberwaltung die mißliche Kufgabe entſtehen, tät⸗ 

liche Angriffe auf den Ausgeſtellten zu verhindern. Endlich 

biete auch die techniſche Durchführung einer derartigen klus— 
ſtellung größte Schwierigkeiten. Die für das kommende 
deutſche Strafrecht eingeſetzte Kommiſſion habe deshalb da— 

von abgeſehen, die Wiedereinführung des Prangers zu emp— 

fehlen. 

Bader-Weiß und Bader a. a. O. S. 35. 
Ogl. Erik Wolf in der Zeitſchrift für die geſamte Strafrechtswiſſen— 

ſchaft 54, 565.



Ein Plan der Stadt Elzach aus der Zeit des großen 
Brandes von 1583 

Von Karl Siegfried Bader 

n meiner Studie zur älteren Stadtgeſchichte von 

Elzach!, die ſich beſonders mit der Frage der Stadt— 
S gründung im oberen Elztal befaßte, habe ich mit 

Bedauern feſtgeſtellt, daß für Elzach darauf Ver— 
zicht geleiſtet werden müſſe, das Bild der anfänglichen Stadt— 

anlage hiſtoriſch genau zu rekonſtruieren. Dieſe Beſchränkung 
ergab ſich daraus, daß älteres Rarten- und Bildermaterial 
damals mir nicht bekannt war. Wenn ich über die ältere Stadt⸗ 

anlage dennoch einige Seſtſtellungen treffen konnte, ſo grün— 

deten ſich dieſe aufdie genaue Betrachtungdes heutigen Karten— 
bildes und auf die ergänzende Heranziehung analoger Tat— 

ſachen aus der Stadtgeſchichte von Elzach und des Breisgaues 
überhaupt. Insbeſondere konnte feſtgeſtellt werden, daß ſich 

Elzach neben dem Mittelpunkt des Meiertums Prechtal, 

nicht über demſelben erhob, und daß der Derlauf der Elz— 

talſtraße die urſprüngliche Anlage wohl in gleichem Maße 
beherrſcht wie die heutige ?. 

Inzwiſchen iſt es gelungen, nicht allein einige zuſätzliche 

Erkenntniſſe aus dem vorliegenden Quellenmaterial zu ge— 

winnen, ſondern auch den ſchmerzlich vermißten Stadtplan 
aus einer früheren Periode der Stadtgeſchichte von Elzach 

aufzufinden. Ich verdanke die Mitteilung eines in hohem 
Maße aufſchlußreichen Stadtplanes aus der Zeit kurz nach 

1585 dem Archivdirektor in Freiburg, herrn Dr. Friedrich 

Befele, der anläßlich ſeiner Forſchungen im Landesregie— 

rungsarchiv in Innsbruck auf ÜUkten ſtieß, die eine nähere 

Schilderung des Brandes vom 27. September 1585 enthalten, 
und in denen ſich ein unmittelbar nach dem Brandunglück 
aufgenommener Plan vorfand. Die Huswertung dieſes Fun— 

des ergibt nun aber, daß meine früheren Feſtſtellungen über 
die Stadtgründung von Elzach hinſichtlich der äußeren Unlage 

im Grunde richtig ſind, bietet aber zugleich eine willkommene 
Gelegenheit, in dieſem Zuſammenhang meine Studien über 

das ältere Elzach auch nach anderer Richtung noch da und dort 
zu ergänzen. 

  

   

U 

Über den Brand laſſen wir am beſten die Zeitgenoſſen 

ſelbſt berichten. Wir beſitzen zwei vom gleichen Tage, dem 
14. November 1585, datierte Berichte, die über den tatſäch— 
lichen hergang des Brandunglücks und über die zur Linderung 
der Not getroffenen Maßnahmen Kufſchluß gebens. In dem 

erſten derſelben ſchreiben Schultheiß, Bürgermeiſter und Rat, 
auch ganze Gemeinde des „armen verbrennten ſtättleins Elz— 
bach“ an Erzherzog Ferdinande: 

Bader, R. S., Zur älteren Geſchichte der Stadt Elzach, Zeitſchr. 
d. Frbg. Geſch. Vereins, 45 (1954) S. 91ff. 

2 Daſ. S. 112ff. 
herrn Urchivdirektor Pr. hefele danke ich auch an dieſer Stelle 

für die Erlaubnis, ſeine Quellenauszüge aus dem Candesregierungs⸗ 
archiv Innsbruck zu benützen. 

Candesreg.⸗Urch. Innsbruck, §erdinand. Freiheiten, fol. 146 lit. 5. 
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„Durchleuchtigſter großmechtigſter erzherzog, gnedigſter 
herr und landsfürſt. Eluer! Slülrlſtlichen] Dlurchlauchlt 
ſeien unſer undertenigſte gehorſamſte dienſt jederzeit unſers 
vermögens zuvor. Mit undertanigſtem pit, volgenden un— 
ſern begegneten laidigen unfaal gnedigſt anzuhoren und 
zue bedenken. Gnedigſter fürſt und herr, jüngſt verſcheinen 
freitags vor Michaelis hat uns der liebe gott umb mitag 
zeit laider mit einem ſollichen feur heimgeſucht, daß uns 
in vier ſtunden 86 fürſt abgebrunen und nur drei burger 
heuſer erredt worden. Dardurch wir dan umb all unſer 
hab und armut, korn und höw, kommen, darab dermaßen 
an bettelſtaab gericht, daß uns ohn ſondere ſteur und hilf 

fromer leut wider zue bauwen unmöglich und doch unſere 

güetlin, die gleichwol in gar raucher art gelegen, ongern 
verlaſſen. Damit wir aber mit unſern armen weib und 
kindern wider zu einem underſchlauf komen mögen, ſo iſt 

an E. Sr. Dt. als unſern angebornen landsfürſten und her— 
ren unſer ganz undertenigſt flehent pitt, die wöllen aus 

angeborner fürſtlicher miltigkait und chriſtlicher gnedigſtem 
mitleiden diſen unſern erlittnen verderblichen ſchaden zue 
herzen füeren und uns als deren angehorige arme ver— 
derbte undertonen mit einer gnedigſten rewrlichen brand— 
ſteur in korn und gelt ergetzen, daran beweiſen E. Fr. Dt. 

an uns als iren armen verderbten undertonen ein ſonder 
von gott belonend guot werk der barmherzigkeit. Das be— 

geren umb E. Fr. Dt. wir in aller undertänigſter gehor— 
ſame jederzeit unſers eußerſten vermögens zu verdienen 
und tuen denſelben uns zue gnedigſt undertenigſt be— 
velhent gnedigſter antwort verhoffent. 

Datum Elzbach (1) den 14. tag novembris aé 85. 

E. Fr. Dt. arme und gehorſame undertonen.“ 

Gleichzeitig geben die Amtleute der Herrſchaften Caſtel— 
und Schwarzenberg an die Regierung in Enſisheim die Bitte 
der Stadt Elzach weiter, ihr auf die Dauer von 10 Jahren 

den Maßpfennig (eine Art Getränkeſteuer) und die Schatzung 
zu erlaſſen, wogegen ſich Elzach erbietet, eine der ſtarken Kon⸗ 
kurrenz des „in fremder Obrigkeit gelegenen“ Ladhofes ge— 
wachſene Herberge zu errichten. Der Steuernachlaß ſoll ins—⸗ 

beſondere dem Wiederaufbau der Stadt dienlich ſein. Kußer— 
ordentlich ſcharfſinnig ſchließt man, daß der Maßpfennig ohne— 
dies abgehen würde, wenn man Elzach nicht mehr erbaue! 
Es dürfte fraglich ſein, ob man hierin einen ernſtlichen Zwei— 

fel an dem Wiederaufbau der Stadt erblicken darf. Der et— 
was draſtiſche hinweis auf den durch den Brand auch der 
Herrſchaft erwachſenen Schaden an ſteuerlichen Einkünften 

dürfte mehr als taktiſcher Verſuch, die Hilfe der Herrſchaft zu 
erhalten, zu bewerten ſein. 

Der Umfang der Feuersbrunſt geht auch aus dem Bericht 

von Landvogt, Regenten und Räten im Oberelſaß an Erz— 
herzog Ferdinand vom 17. Dezember 1583 hervor. Wir ent—



nehmen dieſem Schreiben zunächſt, daß der Brand durch einen 

ungeſtümen Wind raſch über das ganze Städtchen verbreitet 

worden ſei. Nur die Rirche, das alte Schloß, die Behauſungen 

der Prieſter und deren vom eldel, ſowie drei Bürgerhäuſer 

blieben vom Seuer verſchont. Sür die Brandgeſchädigten ſoll 

nach mehreren Richtungen geſorgt werden. Die oberöſter⸗ 

reichiſche kegierung zu Innsbruck empfiehlt in ihrem Beſcheid 

vom 15. Januar 1584 die Ausſtellung ſogenannter Brand— 

ſteuerbriefe durch die Amtleute der Herrſchaften Caſtel- und 

Schwarzenberg, da es nicht angebracht ſei, daß der Erzherzog 

durch ſolche „Patente und Brandſteuerbriefe“ die geſchädigten 

Untertanen den anderen „auf den hals weiſe“. Die Stadt 

ſoll auch ihre Privilegien wieder erhalten, wodurch offenbar 

die Bürger zum Wiederaufbau ermuntert werden ſollten. 

Eine Zollſteigerung hält man mit Rückſicht auf die Nachbarn 

für untunlich; dagegen ſtimmt die Regierung dem UAntrag 

der Stadt auf Nachlaß des Kappenmaßpfennigs und derSchat⸗ 

zung auf die Dauer von 10 Jahren zu. 

Sür die Brandgeſchädigten ſorgten aber nicht nur die Re⸗ 

gierung und das erzherzogliche haus. kluch die Nachbarſchaft 

der Stadt nahm an dem Unglück teil. Immerhin iſt für die 

Denkensart der Zeit bezeichnend, daß man ſogar die Brand— 

hilfe mit Kautelen verſah, um ja die angeſtammten oder er— 

worbenen Rechte nicht zu ſchmälern. So enthält der Kondo— 

minatsabſchied auf dem Ladhof vom 19. November 1588 einen 

Artikel, der ſich mit der von der Gemeinde Prechtal erwieſenen 

Brandhilfe beſchäftigt. Zu der §euersbrunſt in Elzach hätten 

die Untertanen freiwillig helfende hand gezeigt. Damit „kein 

gerechtſame daraus werde“, iſt der Rat der Stadt Elzach vom 

Vogt im Prechtal im Namen der Rondominatsamtleute auf— 

gefordert worden, ſich formell für dieſe hilfe zu bedanken, 

um ſie als eine freiwillige Hilfe zu kennzeichnen“!. 

Der Wiederaufbau der Stadt ging verhältnismäßig 

raſch von ſtatten. In baugeſchichtlicher Hinſicht iſt eine 

Überſicht von Bedeutung, die darzulegen verſucht, „wie 

das Städtlein Elzach nach der Brunſt vom September 1585 

wieder aufgebaut werden ſoll“2. Dieſe Zuſammenſtellung 

enthält ein „Verzeichniß der Länge und Breite der Land— 

ſtraß und anderer Gaſſen ſambt der Derteilung der häuſer, 

Scheuren und Zäune in Schuh“; ſie lautet: 

„Die gerade Länge vom untern Torbrunnen 

bis zum obern Tor 556 Schuh 

Die Zwerchgaß bei dem nidern untern Tor hält 

Die mittlere Zwerchgaß 40 „ 

Die Zwerchgaß bei dem obern Tor 25 5 

So nehmen die zwölf häußer auf einer jeden 
Seiten zwiſchen den Mauern 35 Sch. und 

das Wirtshauß 11 Sch. mehr, zuſammen 431 

Dann muß man jeder Zwerchmauer zwiſchen 

dem Dach für das Mauerwerkh geben 1 Sch., 

ſo laufen ſich derſelben deren 14 zwiſchen 

den 12 häußern auf 355 

Summa nach der Lenge 556 

1 

1Generallandesarchiv Karlsruhe, Spez. ÜUkten Prechtal, Conv. IV, 
Band II. Dgl. bierzu Bader, Kondominat Prechtal (1934), S. 85. 

2 General-Landesarchiv Karlsruhe, Spez. kl. Elzach. 

62. Jahrlauf 

Und thuet dieſelbige creuzweis über die Land— 

ſtraß von einer Stadtmaur zur andern 586 Schuh 

Erſtlich ſoll die Weihergaſſe bei dem Pfarr⸗ 

hof hinauf an Breite haben 25 „ 

Die Landſtraß „ 

die Mühlgaß vom eiſchachiſchen Schloß 

hinauf 23 

Und derweil alle Scheuren an die Stadtmauren 

gebaut werden ſolln, ſo ſoll in jeder Gaß, 

ſonderlich jede Scheuer von der vordern 

Schwellmauer bis zur Stattmauer haben 52 „ 

Ein jeder Garten in jeder Gaß 2 

Ein jedes hus zwiſchen dem Dach 55 

vorſtehende drei poſten zweymal gerechnet 159 „ 

Idem ſoll ein jede Scheuerſchwell und Mauer 

haben 1 Sch., thut dasſelb 

Und dann ſoll an jedem hus die vorder und 

hinter mauern haben zuſammen 5 Sch., 

thut daſelb N 

58600Schuh.“ 

Nach der weiter beiliegenden hofſtättenaufzählung zer— 

fällt die Stadt in vier Teile: das untere Viertel gegen 

die Müllengaſſen, das obere Viertel gegen die Müllen— 

gaſſen, das untere Viertel gegen die Weyergaſſen und das 

obere Viertel gegen die Weyergaſſen. Die Größe der 

hofſtätten iſt nicht einheitlich; ſie bewegt ſich zwiſchen 

17 und 40 Schuh. — Man wird unter vorſichtiger Aus— 

wertung dieſer Maße auch in der Cage ſein, die Größen— 

verhältniſſe und die Bauweiſe vor dem Brande ungefähr 

zu beſtimmen. 

Sicher iſt, daß der Brand der Stadt Elzach von 1585 eine 

der größten Brandkataſtrophen war, die im 16. Jahrhundert 

den Breisgau heimſuchten. Mit den — bis auf drei — ver— 

nichteten Bürgerhäuſern verbrannten auch hier die für uns 

heute beſonders bedeutſamen Akten und Urkunden, ſodaß 

über die ältere Geſchichte der Stadt unmittelbare Nachrichten 

nur in ſo geringem Umfange erhalten ſind!. Der im Unſchluß 

an den Brand gefertigte, für die Zwecke des Wiederaufbaues 

beſtimmte Plan, auf deſſen Bedeutung wir im folgenden hin— 

zuweiſen haben, iſt ein ſchwacher Erſatz für die Fülle quellen— 

mäßigen Materials, das dem Brand offenbar reſtlos zum 

Opfer gefallen iſt?. 

Zuſammen die Breite 

II. 

Der in Innsbruck erhaltene Plan ſtellt zweifellos kein 

Kunſtwerk dar. Seine Husführung iſt eine Dermiſchung na— 

turgetreuer Wiedergabe des Stadtbildes nach dem Brande 

und ziemlich roher Schematiſierung. Wirklich ausgeführt ſind 

nur die Teile der linken oberen Ecke, die vom Brande ver— 

ſchont geblieben ſind. Wir erkennen zunächſt in der nordweſt⸗ 

lichen Ecke die Kirche mit dem charakteriſtiſchen Curm, der 

ein Wahrzeichen der Stadt geblieben iſt. Die auf dem freien 

1 Bader, Elzach S. 95. 
2 Eine in etwas ausgeſchmückter Sorm gehaltene Schilderung des 

Brandes gab Fabrikant Fr. Gusler in Elzach in der Waldkircher Dolks⸗ 
zeitung vom 2. und 4. Mai 1955 (Nr. 100 u. 102).



  

   
ſie iſt die unmittelbare Sort— 

ſetzung der Elztalſtraße. KUlle 

anderen Straßen ſind unbe— 

deutend. Auch die Querſtraße 

hat nur die Bedeutung eines 
Verbindungsweges. Die Lage   

   

  
und Richtung der hauptſtraße 
machen aus ihr einen Markt, 
wie wir esähnlich auch in Ken— 

zingen finden. Das Straßen— 

      

netz ſelbſt weiſt hiernach 
keinerlei Beſonderheiten 
gegenüber den ſonſtigen 
Breisgauſtädten auf. 

Huffällig ſind die Lage der 
  

Die Stadt Elzach nach dem Brand von 1583 (/13 der Originalgröße) 

Platze um die Kirche herum und längs der Nordweſtſeite der 
Stadtmauer liegenden häuſer ſind erhalten; unter ihnen ragt 
das als „altes Schloß“ bezeichnete, große, ſchmuckloſe haus 
hervor. Es folgt links unten das große Stadttor, das Haupt— 
eingangstor, das nach Waldkirch ſchaut und an der Stelle 
liegt, an der auch heute die enge Einfahrt in die Stadt vom 
Weſten her erfolgt. Das Cor ſcheint recht ſtark befeſtigt ge— 

weſen zu ſein; offenbar diente es auch gleichzeitig zur Siche— 
rung des unmittelbar ſich anſchließenden Schloſſes, des auf 
dem Plan ſo genannten „Reiſchachiſchen hauſes“. Der Schloß— 
bau ſelbſt verläuft auf ſeiner Weſtſeite der Stadtmauer ent⸗ 
lang; der Hauptbau iſt ein ſtattliches Gebäude mit ſpitzem 
gotiſchem Dach. Der um hauptbau und Nebengebäude lie— 

gende hof iſt durch eine kleine Mauer, in deren Nordſeite wir 

eine Toreinfahrt erkennen, von der eigentlichen Stadt ge— 
trennt. Verſchont blieben ſodann zwei häuſer an der Süd— 
ſeite der Stadtmauer und die außerhalb der Stadt an der Elz 

liegende Mühle. An der rechten anderen Ecke findet ſich in 
der Stadtmauer eine (offenbar ebenfalls ausgebrannte) Hus— 
buchtung, ein Befeſtigungsturm, auf dem Plan als „Rundol“ 
bezeichnet. Erkennbar iſt ſchließlich etwa in der Mitte der 
Oſtſeite der Stadtmauer das dem Ladhof zugewandte, eben— 
falls befeſtigte Obertor. Die abgebrannten hofſtätten ſind 

ſchematiſch dargeſtellt. Die ſtreng rechteckige Geſtaltung iſt 
offenbar übertrieben. Zu beiden Seiten der Hauptſtraße ver— 

laufen die eigentlichen hofſtätten; etwa in ihrer Mitte trifft 
ſie die einzige Querſtraße. Mitten im Treffpunkt erkennen 

wir den Marktbrunnen. Der Hauptſtraße parallel verläuft 
beiderſeits je eine ſchmalere Gaſſe. Die an der Stadtmauer 
angelehnten, offenbar kleineren häuschen ſcheinen keine 

eigentlichen Bürgerhäuſer, ſondern eher Taglöhnerhäuschen 
zu ſein, wie wir ſie häufig an den Mauern der mittelalter⸗ 
lichen Stadt finden. 

Dieſes deutlich erkennbare Geſicht des Planes vermittelt 
einen aufſchlußreichen Blick auf die urſprüngliche Stadtanlage. 
Die Hauptſtraße geht geradlinig durch das ganze Städtchen; 
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Rirche und der in das Stadt—⸗ 

bild nicht eigentlich paſſende 
Husbau des Rirchplatzes. Die 

Stadtmauer umſchließt in 

einem ſanften Bogen den 
Rirchplatz und ſchützt zugleich 
auch das als „altes Schloß“ 

bezeichnete, in die Stadtmauer eingefügte Gebäude. Während 
der Grundriß der eigentlichen Stadt ziemlich ſtreng rechteckig 
iſt — wie übrigens auch der heutige Stadtplan ergibt —, fällt 
die um die Rirche liegende Uusbuchtung aus dieſem Bilde 
heraus. Dies gibt Unlaß, die früher geäußerte Anſicht!, daß 
die Stadt im AUnſchluß an die Kirche angelegt worden ſei, 
nochmals genaueſtens zu überprüfen. 

Die Kirche Elzach iſt unzweifelhaft älter als die Stadt?. 
Ihr Sprengel umfaßte ſeit früher Zeit nicht nur die Ortſchaft 
Elzach, ſondern auch die benachbarten Weiler und Cäler 

Unterprechtal, Oberſpitzenbach, Unterbiederbach und Vach. 
Die nähere Nachprüfung ergibt aber, daß auch die ſpäter aus—⸗ 

geſchiedene Pfarrei Oberprechtal keinen alten Parrochialver— 
band darſtellt. 

In meiner Urbeit über das Prechtal habe ich die erſt— 
malige Erwähnung der Pfarrei Oberprechtal dem liber de- 
eimationis von 1275 entnommens. Dieſe Anſicht läßt ſich 
nicht aufrecht erhalten. Georg Tumbült hat mich darauf 
aufmerkſam gemacht, daß das 1275 erwähnte „Brettun“ nicht, 

wie von Ludwig Baumann angenommen, Prechtal, ſondern 
Brettental (Gemeinde Freiamt) iſts. Damit erfährt aber 
unſere klnſicht über die kirchlichen Verhältniſſe des oberen Elz⸗ 

tales eine tiefgreifende kinderung. Denn dann ſtellt der ehe⸗ 

malige Sprengel der Pfarrei Elzach ein räumlich weites Ge— 

biet dar, das drei ehemalige Meiertümer des Kloſters Wald— 

kirch, nämlich Gebreche, Vach und Biederbach, umfaßte. Im 
Schnittpunkt der drei Täler und Meiertümer liegt die Kirche 
zu Elzach. Wir werden es hiernach bei der Pfarrkirche zu 

Elzach mit der älteſten Kirche des oberen Elztales zu tun 
haben. Die verhältnismäßig geringen Einkünfte, die 1275 
dieſer Kirche zuſtehens, laſſen ſich wohl mit der dünnen Be— 
ſiedelung des rieſigen Pfarrbezirks, vielleicht auch mit der 

Bader, Elzach S. 115. 
2Nachweiſe vgl. bei Bader a. a. O. S. 90f. 
Bader, Prechtal a. a. O. S. 109ff.; Elzach a. a. O. S. 118. 
Brief vom 2. Juni 1935. 
Bader, Elzach S. 100.5 

 



vorwegnahme der Zehntrechte durch das Kloſter Waldkirch 

erklären. 

haben wir hiernach in der Kirche zu Elzach eine bedeu⸗ 

tende ältere Kirche vor uns, ſo erfährt auch die Wahl dieſes 

pblatzes für die Stadtgründung durch das haus Schwarzen— 

berg eine neue Begründung. Die Stadt liegt zwiſchen der 

alten Pfarrkirche des oberen Elztals und dem grundherrlichen 

mittelpunkt, dem alten Meierhof des Meiertums Prechtal, 

dem Ladhof. Dieſer ſelbſt wurde vom Stadtgründer nicht in 

den Stadtbezirk einbezogen; gerade dieſe Tatſache beweiſt 

von neuem, daß nicht das Kloſter Waldkirch, ſondern die 

Kloſtervögte, die herren von Schwarzenberg, die Stadt an— 

gelegt haben, denn andernfalls hätte der Mittelpunkt der 

grundherrlichen Organiſation auch der ſtädtiſchen Unlage ein 

feſtes Zentrum gegeben. Elzach iſt, wie auch hieraus hervor— 

geht, nicht nach Urt von Städten wie Endingen um einen 

grundherrlichen hof herum entſtanden, ſondern als eine Neu— 

gründung von der Grundherrſchaft diſtanziert worden. Die 

Pfarrkirche dagegen wurde, was nahelag, unter klufgabe des 

ſonſt faſt rechteckigen Stadtplanes, dem Weichbild der Stadt 

einverleibt. 

Auch die Cage des ſogenannten „alten Schloſſes“ kann 

uns für dieſe Auffaſſung ein Beweisſtück liefern. Daß dieſes 

Schloß älter war als die Stadt, läßt ſich zum mindeſten nicht 

nachweiſen. Auch für die Annahme, daß es urſprünglich 

Wohnſitz des ſeinen Beſitzungen nach nicht unbedeutenden 

Ortsadels, der herren von Elzach war, ergeben ſich keine Be— 
lege t. Wahrſcheinlicher ſcheint mir zu ſein, daß wir im alten 

in unmittelbarer Nähe der Kirche ſtehenden Schloß das feſte 

Haus der Schwarzenberger ſelbſt vor uns haben. Das neue 

Schloß, das ſogenannte Reiſchachiſche Haus, iſt erſt in der 

zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut worden, war da— 

her z. Zt. des Brandes von 1585 noch ganz neu?. hieraus 

ergibt ſich, daß die Benennung „altes Schloß“ auf dem Plane 

nur beſagt, daß dieſes feſte haus älter ſei als das den herren 

von Reiſchach als Nachfolgern der herren von Schwarzenberg 

gehörige neue Schloß. Die Erbauung des alten Schloſſes in 

unmittelbarer Nähe der Kirche zeigt, mag dasſelbe nun älter 

müber die Elzacher vgl. Kindler v. Knobloch, Oberbad. Geſchl.⸗ 

Buch I, S. 203 f. (Elzach). 
2 1555 klagt Reiſchach darüber, daß es in dem alten hauſe, das 

am Friedhof liege, wegen der Peſtgefahr faſt nicht mehr auszuhalten 
ſei. Man habe die Peſtleichen ſozuſagen in der Schloßküche begraben. 
(Spez. Akt. Elzach, Generallandesarchiv Karlsruhe, Faſz. 155). 
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oder gleichaltrig ſein wie die Stadt, wie wichtig dem Stadt— 

herrn der Kirchplatz überhaupt war. 

Die erneute Unterſuchung ergibt hiernach für die Ge— 

ſchichte der Stadtanlage nichts, was von unſeren früheren 

Darlegungen dem Grunde nach abweichen würde. Stärker 

zu betonen iſt mit Kückſicht darauf, daß die Rirche ſich als 

ein beſonders wichtiger, kirchlicher Mittelpunkt herausgeſtellt 

hat, deren Bedeutung für die Copographie der Stadt. Wie 

in den meiſten anderen Breisgauſtädten treffen wir auch in 

Elzach einen Stadtgründer am Werke, der unter Husnützung 

der beſonderen Lage des Platzes ein feſtes Schema zur kHus— 

führung bringt, ohne daß dasſelbe irgendwelche grundſätzliche 

Abweichungen von der üblichen Bauweiſe der Breisgauſtädte 

aufweiſt. Die Städte der Ueſenberger, die ihrerſeits auf zäh— 

ringiſches Vorbild hinweiſen mögen, ſind ebenſo wie die 

Gründungen der Schwarzenberger, Waldkirch und Elzach, 

Ergebniſſe der Baukunſt und der ſtrategiſchen und wirtſchaft— 

lichen Auffaſſungen des 15. Jahrhunderts. Es war nicht nur 

Mode geworden, Städte zu gründen; die Stadt hatte die äl⸗ 

tere Form der Machtbehauptung, die Burg, abgelöſt. „Das 

Zuſammentreffen wirtſchaftlicher, politiſcher und rechtlicher 

Kräfte hat die Stadt geſchaffen.“! Ohne das politiſch-ſtrate— 

giſche Moment laſſen ſich die Städtegründungen des 15. Jahr— 

hunderts am Oberrhein nicht erklären. Daß die Herzöge von 

Zähringen mit ihrer wuchtigen Selbſtbehauptung und ihrer 

klaren Erkenntnis der politiſchen Lage mit der Stadtgründung 

vorausgegangen ſind, beweiſt uns eben, daß die Stadt zu 

einem wichtigen politiſchen Element geworden war?. 

Die Schwarzenberger haben ſich wie andere Daſallen der 

Zähringer als deren getreue Schüler und Nachahmer gezeigt. 

Kuch ſie ſahen in der Stadtgründung ein vorzügliches Mittel, 

die immerhin prekäre Cage bloßer Kloſtervögte nach Kräften 

zu verbeſſern. Dieſem Beſtreben verdankt die Stadt Elzach 

ihre Entſtehungs. 

Ammann, hektor, Die Froburger und ihre Städtegründungen, 
Feſtſchrift f. hans Nabholz, 1954, S. 89. 

2 Mayer, Theodor, Der Staat der herzoge von Zähringen. Freib. 
Univ.⸗Reden, 19355, S. 19. 

àEinen dem unſrigen nachgebildeten Riß für die Wiedererbauung 
der Stadt fand §abrikant §r. Gusler im Generallandesarchiv Karlsruhe. 
Der Zeichner dieſes Planes hat auch die übriggebliebenen Stadtteile 
rein ſchematiſch dargeſtellt. Immerhin beſtätigt auch dieſer weitere 
Plan, der 1588 von einem gewiſſen Schönauer gezeichnet worden iſt, 
daß die Angaben unſeres Planes im weſentlichen zuverläſſig ſind.



38. Vereinsbericht 
ausgegeben mit dem 62. Jahrlauf 

Da der dem 61. Jahrlauf beigelegte 57. Vereinsbericht bis 
Ende des Jahres 1934 reicht, darf die hier gebotene Überſicht 
kurz ſein. 

Im Winter 1934/55 hatten wir außer den bereits genann— 
ten noch vier Dereinsabende: 

am 18. Januar 1955 auf der Stube Vortrag von Oberkorrektor J. Dot— 
ter: Die Malereien in der alten Friedhofkapelle 

am 1. Sebruar 1955 im hummele Dortrag von Stadtarchivar Dr. Th. 
Z3wölfer: Die Fiſcherei am Oberrhein vom mittelalter bis ins 
19. Jahrhundert 

am 12. März 1035 in der Aula der hindenburgſchule Vortrag von Prof. 
R. Cais: Die Technik der vorrömiſchen Keramik im Breisgau 

am 12. April 1955 im Reſtaurant Fahnenberg Vortrag von Prof. Dr. 
M. Stork: Aus dem Leben eines Landarztes (Kaphael von Wein— 

zierl 1826-1893). 

Der Sommer 1955 brachte einen unerſetzlichen Verluſt: 
am 25. Juni ſtarb Profeſſor Dr. §ritz Geiges, unſer Ehren⸗ 
mitglied und der Vereinsgründer letzter. 

Sritz Geiges wurde am 2. Dezember 1853 zu Offenburg 
geboren. Nach dem Beſuch der Bürgerſchule in Freiburg, wo⸗ 
hin der Vater, der Urchitekt Siegmund Geiges, 1855 als Stadt— 
baumeiſter berufen wurde, genoß Sritz Geiges ſeine künſt⸗ 
leriſche Ausbildung an der Runſtſchule in Stuttgat und ſpäter 
an der Münchener kkademie. Nach der Rückkehr nach Frei— 
burg arbeitete er als Zeichner und Zeichenlehrer. 1872 grün⸗ 
dete er mit einem kleinen Kreis Gleichgeſinnter unſern Breis⸗ 
gauverein Schauinsland, mit deſſen Wirken der Name Hritz 
Geiges für immer verbunden bleiben wird. 

In den achtziger Jahren wandte Geiges ſein Intereſſe der 
Glasmalerei zu. Ein gütiges Geſchick führte den nunmehr 
56jährigen auf das Gebiet, auf dem ſo Großes zu leiſten 
er berufen ſein ſollte. 1889 eröffnete er ſeine Werkſtätten für 
Glasmalerei. 

Uls vor zwanzig Jahren Fritz Geiges mit der Wiederher— 
ſtellung der Sreiburger Münſterfenſter beauftragt und damit 
auf ſein unvergänglichſtes Werk verwieſen wurde, konnte er 
bereits auf arbeitsreiche Jahrzehnte voller Erfolge zurück⸗ 
ſchauen. Glasmalereien, die er entworfen und in ſeinen Werk— 
ſtätten hatte ausführen laſſen, fanden ſich in allen deutſchen 
Staaten. Auch das kusland hatte ſeine Runſt in Unſpruch 
genommen. Sür ſein heimatland Baden ſchuf Geiges' hand 
zahlreiche ſehr geſchätzte Werke. Daß Sreiburg in der Reihe 
ſtark hervortritt, liegt nahe. Und gerade dieſe für Freiburg 
beſtimmten Schöpfungen ſind echte Geiges-Werke. Tief im 
Heimatboden verwurzelt und dem deutſchen Weſen abge— 
rungen, öffnen ſie uns die klugen dafür, wie von Grund auf 
deutſch das Schaffen des Meiſters überhaupt war! 

Erſtaun lich iſt, daß dem Glasmaler Geiges bei ſeinem voll—⸗ 
gerüttelten Maß von Arbeit Zeit blieb für wiſſenſchaftliche 
Sorſchung, die über die beruflichen Erforderniſſe weit hinaus— 
ging. Doller Ehrfurcht und Stolz durchblättern wir die Jahr⸗ 
läufe unſerer Zeitſchrift, in denen Geiges ſeine Hufſätze nieder⸗ 
zulegen pflegte. Mit Stolz buchen wir vor allem das „Mün⸗ 
ſterfenſter-Werk“. 

Von allen Seiten wurden dem Meiſter ehrenvolle Zeichen 
der Anerkennung zuteil. hohe Orden und Medaillen wurden 
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ihm verliehen, ſo 1900 auf der pariſer llusſtellung für die 
Sreiburger Rathausfenſter die goldene Medaille für Runſt 
und Wiſſenſchaft. Ofters (in Köln, Zürich, Düſſeldorf, Karls— 
ruhe und Freiburg) wurde er zum Preisrichter auserſehen. 
1897 ernannte ihn Großherzog §riedrich zum Profeſſor. 1808 
erfreute ihn der Breisgauverein, an dem er mit Leib und 
Seele hing, mit der Ehrenmitgliedſchaft. 1920 verlieh ihm die 
Philoſophiſche §akultät der Univerſität Freiburg die Würde 
eines Ehrendoktors, und im Jahre 1923 ernannte ihn die 
Stadt Freiburg anläßlich ſeines 70. Geburtstages zu ihrem 
Ehrenbürger. Geiges freute ſich über die Ehrungen, er blieb 
aber der Einfache, Gerade, ſich ſelber Treue. 

In packender prägnanz würdigte Oberbürgermeiſter 
Dr. §. Kerber in der Gedächtnisfeier für den Ehrenbürger 
der Stadt Freiburg dem heimgegangenen: „Wir gedenken 
eines Mannes, der den Ruf Sreiburgs in die Welt getragen 
hat, eines Mannes, der ein Mann der Cat und des Willens 
war und von untadeligem Charakter. Die Stadt Freiburg 
darf ſich ſeiner mit Stolz rühmen.“ Für den Verein ſprach 
der Dereinsführer, Profeſſor Dr. hermann Mauer, tiefbe— 
wegende ÜGbſchiedsworte. 

Unſer nächſtes Jahresheft wird ein Geiges Buch ſein, wird 
zuſammenfaſſen, was Geiges ſchuf, und ſein Dermächtnis an 
den Derein den Mitgliedern und ſeiner heimatſtadt über— 
antworten. — 

Das Schickſal wollte, daß zur Geiges-Gedächtnisſtunde 
wurde, was als Einführung in die lebendige Runſt einer ge⸗ 
rade vom Meiſter ſo wundervoll neubelebten Runſt gedacht 
war: die Beſichtigung der alten Münſterglasfenſter im Au— 
guſtinermuſeum am 7. Juli; die Deutung der bedeutſamen 
Runſtſchätze hatte Muſeumsdirektor Pr. W. Noack über— 
nommen. — Wenig vorher, am 25. Juni, ſchilderte uns Uni— 
verſitätsprofeſſor Dr. E. Krebs in St. Märgen die Rirche, 
die alten Kloſtergebäude und die Klausmatte in Geſchichte 
und Gegenwart. 

Mit dem Winter 1955/56 beginnt die Vereinsarbeit von 
neuem. Wie die Mitglieder aus dem Winterprogramm er— 
ſehen konnten, verſpricht ſie ſehr fruchtbringend zu werden. 
Ungeſichts der Ceiſtungen des Dereines dürfte die bei der 
Bekanntgabe der Deranſtaltungen ausgeſprochene Bitte, im 
Bekannten- und Sreundeskreis nachdrücklich für den Verein 
zu werben, gewiß berechtigt ſein! 

In der hauptverſammlung vom 26. September wurden 
als Ordentliche Mitglieder zugewählt: die herren Oberkorrek— 
tor J. Dotter, Oberlehrer Hl. Gänshirt-Eichſtetten, Land— 
rat M. E. Heß, Geheimrat Dr. K. Martin, Univerſitäts— 
profeſſor Pr. Cheodor Mauer. Mit der Dertretung des er— 
krankten Schriftführers, unſeres Ehrenmitgliedes Dr. Sritz 
Ziegler, beauftragte der Vereinsführer den Bücherwart J. 
C. Wohleb (Colombiſtraße 5, Anruf 7821). 

Freiburg i. Br., 50. September 1935. 

Der Vorſtand.


